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Die Thurtkrü>e zu Biſchofszell und ihre Stiſterin, die 

Fran von Hohenzorn. 

(Vortrag, gehalten im thurg, hiſtoriſchen Verein, Herbſt 1874, 

von J. A. Pupikofer.) 

Die Thurbrücke von Biſchofszell iſt in ihrer Art das hiſtoriſch 

merkwürdigſte Baudenkmal nicht bloß des Thurgau*s, ſondern 

der Nordoſtſchweiz überhaupt. Wohl zgibt das ſpätere Mittel= 

alter Nachrichten von hölzernen Brücken, 3. B. der Martinsbrücke 

Üüber das Tobel bei Goldach, der Kräßernbrücke über die Sitter, 

der Tößbrücke bei Winterthur, der Rheinbrü>e bei Konſtanz 

u. f. w., aber eine ſteinerne Brücke über ein fo breites Strom= 

bett wie dasjenige der Thur bei Biſchofszell fand ſich zwiſchen 

dem Bodenſee und dem Zürichſee nirgends als gerade bei Bi= 
ſchvfszell, Außer der kunſtloſen Naturbrüe bei Neßlau hat bis 

in die neueſten Zeiten keine ſteinerne Brücke die Thur überwölbt 

als die Biſchofszelliſc<e. Man mußte ſich mit hölzernen Brücken 
zufrieden geben , bis das neueſte eiſerne Zeitalter den ſteinernen 

Gewölbebau entbehrlich machte. 
Der Grund dieſer Erſcheinung lag vornehmlich in der 

Scwierigkeit, im Thurflußbett für die ſteinernen Brückenpfeiler 

ein feſtes Fundament zu finden. Die Thalſohle iſt im mittlern 

und untern Thurthale ein faſt unergründlich tiefes Lager von 
Geröll und Sand, ſo tief wenigſtens, daß die längſten und 

ſtärkſten Baumpfähle keinen feſten Grund erreichen, hiemit auch 
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den Roſtbauwerken feine für Steingewölbe hinreichend ſichere 
Unterlage gewähren. VBei Biſchofszell dagegen zieht das flache 

Riſf eines Sandſteinlager8 quer durch das Flußbett, ſo daß auf 

den vorragenden Köpfen diejes Felfengrundes ein Fundament 

gegeben war, das mit Nachhülfe von einigem Pfahlwerk ganz 

trefflich ſich eignete, den Mauerpfeilern eine den ſtärkſten Stößen 
der Stromwellen wiederſtehende Unterlage zu bieten. Die Natur 

felbſt hatte alſo hier den Brüenbau vorbereitet. 

Die aus dem Gerölle hervorſchauenden Köpfe jenes Sand= 

ſteinlager3 bilden aber feine gerade Linie, ſondern eine ſtumpf= 

winklige Zikzaklinie. Einem wiſſenſchaftlih nud äſthetiſch ge= 

bildeten Baumeiſter wäre dieſe Unregelmäßigkeit ohne Zweifel ein 
ftarker Anſioß gewefen. Wie konnte und durfte man den Ber= 

juch wagen, auf eine mehrfach gebrochene Grundlinie mit Richt- 

ſheit und Winkelmaß einen regulären und feſten Bau aufzu= 

führen? Und gelang es auch, die Krümmungen der Grundlage 

bei dem Aufbau der Seitenwände etwas auszugleichen, ſo konnte 

das do< nicht in ſolchem Maße erreicht werden, daß ein ge= 

rades Fahrgeleiſe auf der Brüce erzielt wurde. Das alle3 war 

vorauszuſehen. Aber der mittelalterliche Baumeiſter ließ ſich 

davon nicht anfechten. Er brachte jein Werk zu Stande, deſjen 

Pfeiler theilweiſe über die Linie hinaustreten, deſſen Seiten= 
mauern theilweiſe überhängen, deſjen Fahrbahn bald linkshin 

bald recht3hin ausbiegt, wie ein Stü> Regenbogen über dem 

Strom ſich wölbt und durc< ein kaum bis an den Schenkel 

eine3 Manues reichendes Steingeländer den Shwindel des Fußs= 

gänger3 und Reiters auf die Probe ſtellt. 

So beſchaffen nämlich war die Thurbrü>e noch, wie der 

Landſchaft8maler Jſenring 1825 dieſelbe in ſeinen Thuranſichten 

gezeichnet hat, aljo vor ihrer leßten Reſtauration und bevor die 

Fahrbahn durch einen Ucberbau praktikabler geworden iſt. 

In welchem Jahrhundert aber die Brücke gebaut worden 

ſei , iſt eine Frage, welcher der Geſchicht8forſcher nicht aus dem 



Wege gehen darf. Schon die romantiſche Ueberlieferung fordert 

dazu auf, dem hiſtoriſchen Grunde der Sage weiter nachzu- 

ſpüren. 

Der wunderlihe Hohrütiner von St. Gallen, der um 

1525--1530 die löbliche Liebhaberei pflegte, alte Sagen und, 

wie der Zufall es fügte , auch Tage8neuigkeiten mit lateiniſcher 

Feder in ſein Diarium einzutragen, verichtet über die Thurbrüce, 

man habe ihm davon eine gar ſchöne Geſchichte erzählt. Eine 

reiche adeliche Wittwe, von Hohenzorn genanut, habe zwei Söhne 
gehabt , welche bei ſtürmiſcher Witterung jenſeit3 der Thur dem 

Jagdvergnügen nachgingen. Als ſie zurückkehrten und bei an= 

geſc<hwollener Thur über den Steg ritten, ſei ihnen auf dem- 

ſeſben eine Heerde Schweine entgegen getrieben worden, wa3 die 

Pferde Jv aus der Faſſung gebracht habe, daß ſie erſchro>en 

über das ſchwache Geländer in den Strom hinunterſtürzten und 

mit ihren Reitern rettung3los in den trüben Wogen verſchwanden. 

Tief betrübt über dieſen ſc<hweren Verluſt, ohne andere Kinder, 

deren Anbli> ihrem Herzen hätte Troſt gewähren mögen, ſei ſie 

zu dem Biſchofe gekehrt und habe ihm ihr Vermögen übergeben, 

mit der Bitte, dasſelbe zur Erbauung einer ſteinernen Brücke 

an der Steſle zu verwenden, wo ihr der Strom ihre lieben 

Söhne entführte, denen zum Seelenheil und der unglüklichen 
Mutter zum Trofſt, Jeder, der die Brücke beſchreite, ein Vater= 

unſer zu beten verpflichtet ſein ſolle, mit Ausnahme der Schweine= 

treiber, welche zum Beſten der Armen den Zoll entrichten müßten. 

Von dieſer Erzählung weicht diejenige etwas ab, welche 
von der Chronik St umpfs überliefert iſt, noc<h nicht in der erſten 

Ausgabe derjelben vom Jahr 1548, fondern erſt in der dritten 
Ausgabe von 1648. Der Beſchreibung der Stadt Biſchofszell 

iſt nämlich der Zuſaß beigefügt: 

„E3 hat diße Statt zwey herrliche ſtu> , dero wol zu ge= 
waren, namlich zwo zollfreye ſeinerne ſhöne quaderſtu>ige kange 
Brucken vber die Thur vnd Sitter. Die vber die Sitter iſt 



kleiner vnd erſtlich vom Biſchoff mit der Statt hilf vnd zuthun 
des vmbligenden Adels erbauet worden. Die vber die Thur iſt 

540 Sc<hu<h lang vnd hat acht gewölbte ſc<hwibbögen durch die 

das waßer ſeinen täglicen Gang nimpt: welcher erbauung diſe 
vrſach geweßen ſein fol. Es wohnete zu Biſchoffzell ein edle 

Frauw, vieleicht von Zorn, die letſt jhres ſtammen3 mit zweien 

Söhnen. Welche Söhn als ſie auf ein Jagt vber die Thur in 

einem Schifflein wolten ſeßen, ſind ſie in dem ſtrom vnder- 

gangen vnd ertrun&en. Dahar die betrübte Muter vber das 
Seelgeſtifft in der Prohſtey daſelbſt auch ein ſumma Gelt3 zu 

erbanwung einer Brucken geſtiſſtet mitſampt järlichem Kornzinß 

zu der ſelbigen bäuwlicher erhaltung, vnd zu end der Bruen 

laßen einen ſtein aufrichten mit einer vberjchrift, den namen der 

Stiſſterin vnd jahrzahl anzeigend , auch den zoll, namlich , daß 

der vber die Brucken gehet, für den zoll föll ein Vater Vnuſer 

für ſie vnd ihre kinder bätten. Welcher ſtein noc< bey kurken 
jaren aufrecht geſtanden vnd durch liederligfeit in das waßer iſt 

geſtürßt worden.“ 

Die beiden Erzählungen, die der Chronif von Stumpf ſo= 
wohl als diejenige Hochrütiners geben feine Jahrzahlen an, 

reden von der Erbanung der Thurbrücke nicht als von einem 

Unternehmen, das bei Mannsgedenken geſ<hehen ſei, ſondern 

überlaſſen es der Phantaſie, dieſelbe in die dunkelſte Vorzeit 

zurü& zu verſezen. Dem Neſerenten felbſt bezeichnete man in 

der erſten Zeit feines Aufenthaltes in Biſchof3zell die Thurbrüe 

als einen Römerban. Ju Erinnerung jedoch an die Scilder= 

ungen , die man ihm in der Schule von der Großartigkeit und 

Schönheit der römiſchen Bauwerke gemacht habe, beſchlich ihn 
doch bei jener Angabe ein Zweifel, der ſich ſo tief einſenkte, daß 

er in Verbindung mit andern Zufälligkeiten den Anreiz geſchärft 

hat, alle zugänglichen Akten der Stadt und des Chorherrenſtifts 
Viſchofszell durc<zuforſchen, um auch über die Thurbrücke in'3 

Klare zu kommen.



Der Anſicht, daß die Thurbrücke ein Römerwerk ſei, ſtellte 
ſich zunächſt die Thatſache entgegen, daß die auf der rechten 
Seite der Thur an die Auffahrt zu der Brü>e anſtoßende Wieſe 

den Flurnamen Stegwieſe trägt, damit alſo angezeigt iſt, daß 
zu einer Zeit, in welcher die Gegend bereits von einer deutſchen 

Bevölkerung beſiedelt war, hier ein Steg über die Thur ge= 
ſ<lagen war. Betrachtet man ferner die Richtung der alten, 

vom Muggenſturm her zwiſchen den Riedern und der Thurau 

auf den Thurfluß hinlanfenden Straße, ſo kann man nicht ver= 

fennen , daß ſie auf dem Punkte, an welchem ſie das Ufer des 

Fluſſes berührte, einige hundert Schritte oberhalb der Thur- 
brüde, den urſprünglichen Uebergang3punkt über die Thur be 
zeichnete, auf den obern Theil der Stegwieſe hin. Daraus folgt, 

daß, wenn bei der Bahnung jener Straße die Thurbrücke be= 

reits beſtanden hätte, jc<on damals die gerade Straßenlinie 

eingeſchlagen worden wäre, die jeßt beſteht, die Wendung da- 

gegen oder der Rank , der ſie Jahrhunderte hindurh am Flußs- 

ufer entlang zur Brücke hinunterführte , als ein Beweis für die 

urſprünglihe Errichtung eines hölzernen Steges betrachtet 

werden muüß. 

Die archivaliſchen Nachforſhungen ergaben als älteſte Nach= 

richt von dem Beſtande der Thurbrü>e die Angaben einer Ur= 

kunde vom Jahre 1325. In dieſem Jahre nämlich vertauſchte 

Biſchof Rudolf von Konſtanz als Oberherr Biſchofszells die 

Höfe Schlatt und Rüti dem Chorherrenſtifte von Biſchofszell 

für die Mühle an der Thurbrü>e und die Sittermühle bei 

Sto>en. Mehr als dies wird in der Urkunde von der Brücke 

nicht geſagt ; nicht geſagt wird, ob ſie von Stein oder von 
Holz gebaut war und ob die Mühle am rechten oder linken 

Ufer der Thur ſtand. 

Ebenſo verhält e3 fich mit der folgenden Erwähnung der 

Thurbrüke in der Reimchronik der Appenzellerkriege. Von dem 

den erſten Freiheitskämpfen der Appenzeller gleichzeitigen Ver=



faſſer jener Chronif wird nämlich erzähli, daß im Jahre 1404 

die Streifſ<aar der Appenzeller über die Thurbrücke von Bi 

Ic<ofszell nach Helfen5wyl gezogen fei. C[ ie Brüee über die 

Thur beſtand alſo damal8 bei Bijchofszeil. De8 Reimenj<mieds 
eigenſte Worte fſind S. 132;: 

ſy brachendt vſf gar fck)nell 
vnd zugend ze Biſchofzell 

über die Tur Brugg, 

es iſt nüt ein Lug. 

Das dritte und zwar archivalitche Zeugniß, eine Pergaments= 

urfunde mit angehängtem Siegel des Vijchofs Otto von Kon= 

ſtanz aus dem Jahre 1479, beſtätigt jene ältern Berichte ; denn 

fie fichert dexr Stadt Biſchofszell mehrere Geld= und Fruchtzinſfe 

mit der Verpflihtung zu , den Unterhalt der beiden Brücen 

Über die Thur und C-„W zu übernehmen, nac<h damaligem 

Geldwerthe ungefähr 15 Gulden jährlichen Ertrages , verglichen 
mit vdem Geldwerthe und den Fruchtpreiſen zu Anfang dieſes 

Jahrhundert3 ein Kapitalwerth von etwa 3000 Gulden, 

Aht Jahre endlich nach Ausfertigung diejexr Urkunde kon= 

ſtatirt die auf der ſüblichen Seite des vierten Gewölbebogens 

eingehauene arabiſche Ziſjer, daß im Jahre 1487 der ſteinerne 

Brücenbau vollendet worden jei. 

Ob aver damals nur ein älterer Bau neu hergeſtellt oder 

ob erſt jet an die Stelle einer ehemals hölzernen Brücke ein 

Steinbau getreten ſei, kann, in Crmangelung entſcheidender Ur= 
funden nur nach Wahrſcheinlichkeit8gründen bemeſſen werden. 

Hochrütiner ſelbſt dachte jich die erſte Errichtung der Thur= 

brücde offenvar in eine weit zurück geiegene Zeit. Wie er näms= 

li< an eincr Stelle wiedex von der Frau von Hohenzorn zu 

reden kommt, veginnt er mit der Crinnerung, daß die erſten An= 
bauer Biſchofszells fich an den Ufern der Flüße Thur und 

Sitter angebaut haben und auf der Höhe, auf welcher nachher



die Stadt angelegt wurde , zwei Burgen oder Herrenhäuſer ge= 

ftanden hätiten. ECs müßte dieß hiemit in der Zeit des Viſchofs 

Salomo I11,, alſo in dem Anfang des zehnten Jahrhunderts 

der Fall geweſen ſein und hier hätte nun die Erzählung von 
der Stiftung der Thurbrüe als von einem unvordenklichen Er= 

eigniſſe angeführt werden können. Allein Hochrütiner überſpringt, 

ohne ſicß weiter umzuſehen, ſe<s Jahrhunderte, bezeichnet jene 
beiden Herrenhäufer als Beſikungen der Herren von Hohenzorn 

and der Herrein von Adlifon und gibt als nähere Merkzeichen 

des erſtern zwei an demſelben gemalte Wappenſchilde an, den 

einen mit zwei ſ<warzen Löwen im gelben Felde, den andern 

mit einem vothen &reuz im weißen Felde. Dieſe zwei Wappen= 

Ichilde deuten jedenfalls auf Biichof Salomo 1l, zurük als ge= 

bornen Cdlen von Ramſchwag; aber der Name Adlifon als Be= 

zeichnung eines Hausbeſitzers gehört dem XV. Jahrhundert an. 

Mit demſelben iſt aber der Name Hohenzorn ſo eng verbunden, 
daß die Gleichzeitigkeit nicht bezweifelt werden kann. 

Damit ſtimmt anch die weitere Angabe Hocrütiners , daß 

der zur Erſiellung der Briicke []eftxmmfe Bauſchaß dem Biſchofe 
übergeben worden ſei. Daß ein ſolc<her Bauſchaß vorhanden 

war, folgt aus der bereits erwähnien Uebergabe eines folchen 

durc< Biſchof Otto an die Stadt Viſchofszell im Jahre 1479, 
Aus eigenem Bermögen oder aus der biſchöflichen Shaßzfammer 

eine ſol<e Summe zu ſchenken, wäre für Biſchof Otto , deſſen 

canoniſche Erwählung im Streite lag, [o daß ihm die biſchöf= 

lichen Einkünfte vieler Orten vorenthalten wurden, unmöglich 
gewejen. 3 iſt jogar zu vermuthen, daß die Bürgerſc<haft von 

Biſchofszell für die Uebernahme des bedungenen ſteten Unter- 

haltes der Thurbrüce und der Sitterbrücke eine größere Summe 

hätte anſprechen können; daß ſfie aber, um in dem Wahlltreite 

der Bilchöfe nicht alles verloren gehen zu jſehen, mit der kleinern 
Summe ſich zufrieden gab. Wie es fich damit auch möge ver= 

halten haben, jo iſt die Thatiache , daß hierauf die Brücke ge=



baut oder doch gründlich reſtaurirt wurde, durch die an der 

Brüc>e angebrachte Jahrzahl genügend erwieſen. 

Auf dieſelbe Zeit weiſet die Bemerkung der bei Stumpf 

erhaltenen Sage, daß der Denkſtein , der zum Vaterunſerzoll 
mahnte , ſeit kurzen Jahren vernachläßigt und in's Waſſer ge= 

ſtürzt ſei. Ein Jahrhundert lang, ſeit 1487 etwa bis 1587, 
fonnte er fi< erhalten haben, aber nicht Jahrhunderte lang, 

etwa ſeit 1325 oder aus no< längerer Zeit. Wenn nicht der 

Menſc<h, jo hätte do<h der Zahn der Zeit ihn zerſtört. 
Beſtätigt wird dieſe Angabe wohl auch durch die Bauart. 

Die Kirc<he zeigt den gothiſchen Styl der Spitbogenwölbung, 

Denkmal des Biſchofs Konrad aus dem zehnten Jahrhunderte. 
Auch das aus der Stadt in die Vorſtadt führende Zwiſchenthor 

hat Spißbogenwölbung. Die Pfeiler der Thurbrüce aber ſind 

dur< Rundbogen verbunden. Kaum wird behauptet werden 

dürfen , daß ſie dem vorgothiſchen , nämlich dem byzantiniſchen 
Bauſtyle zugeſchrieben werden müſſe. Allerdings zeigt dieſer auch 

Rundbogen. Es wäre die Brücenanlage doppelt merkwürdig, 

wenn ſie ſogar gleichzeitig mit der Erbauung der Stadt Bi- 
ſc<hofszell geſchehen wäre, oder wenn die Steinbrü>e ſchon vor 

der durc< Biſchof Konrad in's Daſein gerufenen Collegiat= und 

Stadtkirche beſtanden hätte: aber wer möchte es wagen, ſolc<es 

zu erhärten ? 
Angenommen nun aber, daß die Stiftung eines ſteinernen 

Brücenbaues erſt in der Mitte des RV. Jahrhunderts ſtatt ge= 

funden, daß früher zuerſt nur ein Steg, dann eine hölzerne 

Brüce, und zwiſchenein, wenn der Strom ſie weggeriſſen hatte, 

eine Fähre den Uebergang über die Thur vermittelt habe, drängt 
ſich die Frage wieder auf: Wohnte zu jener Zeit eine Familie 

in Biſhofszell, von der die Stiſtung ausgegangen ſein könnte ? 

Sind wirklich Beweiſe vorhanden, daß jemals in Biſchofszell 

oder in der Umgebung eine adelige Familie wohnte, die ſich von 

Zorn oder von Hohenzorn nannte?



Dieſe lehtere Frage muß allerding3 verneint werden. Herren 

von Zorn oder von Hohenzorn waren den Bürgerverzeichniſſen 

und den Jahrzeitbüchern des Stift3 unbefannt und ſind auch 

in Archivichriften nirgends erwähnt. Dagegen trägt das von 
Hochrütiner beſchriebene Haus , genannt zum Zorn, jeht noch 

dieſen Namen. Als nach dem Brande von 1743 die Herſtellung 

der abgebrannten Gebäude wieder angeordnet wurde, hatte man 

beſonders große Mühe, die ſtarken Mauerſtö>e des Hauſes zum 

Zorn wegzuräumen und um fünf Fuß in die neue Straßenlinie 

zurü& zu verſezen. Die Ruine ſelbſt bewies, daß das abge= 

brannte Gebäude kein gemeines Bürgerhaus war, ſondern ein 

ehemaliges Herrenhaus. Daß die Beſißer dem Namen des 

Hauſes ihren Geſchlecht3namen nicht beifügten, hinderte nicht, 
daß ſfie gleichwohl im Volkömund Herren von Zorn genannt 

wurden. 

In Bezug auf die erſte Frage, ob überhaupt in Biſchof3= 
zell Familien wohnten, von denen die Stiftung der Thurbrüce 

ausgegangen ſein könnte, iſt zu bemerken, daß Biſchofs8zell im 

XV. Jahrhunderte eine durch Wohlſtand ausgezeichnete Be= 

völferungsklaſſe beſaß. 

In Biſchofszell hatten eigene Häuſer und waren anſäßig 

die Edlen von Anwil, von Blidegg genannt Ryf, von Adlikon, 

von Heidelberg , von Helm3dorf, von Wängi, die Blarer von 

Wartenſee, die Montprat von Spiegelberg. Neben ihnen zählte 

Biſchofszell manche Bürger, die durch Stiftung von Jahrzeiten 

und durch Vergabung an den Spital, an das Seelhaus, an 

das8 Siechenhans, an die zahlreichen Kaplaneien bewieſen , daß 

ſie bedeutenden Vermögensbeſit hatten. Ferner hatte ſich in 

Biſchof3zell eine verwieſene Zürcher Patrizierfamilie Bilgri nieder- 
gelaſſen. Hugo Bilgri war ſchon 1429 Beſizer des Hofes 

Sornthal und anderer Freigüter und ſtiftete 1473 für ſich und 
ſeine Frau Magdalena Pfalzer eine Jahrzeit und Armen= 

ſpende, die Grundlage der ſogenannten Gerſtentagſpende. An



Leuten, die im Stande waren, eine Skiftung für Erbatung 

einer Steinbrü>de über die Thur zu machen, fehlte es 

aljo nicht. 

Da nun Hocrütiner die zwei Familien von Hohenzorn 
und Adlikfon als gleichzeitig miteinander in Verbindung bringt, 

Hans von Adlikon u. A. in den Jahren 14560 und 1461, der 

Chorherr Ludwig von Adlifon 1480 als in Biſchofszell anſäßig, 

andere Familienglieder auch jpäter no< erwähnt werden, nah 

1473 aber die Familie Bilgri, ohne Zweifel in Folge der 

Kinderloſigkeit verſ<wunden iſt, ſo darf wohl die Folgerung ge= 

zvgen werden, daß die Frau des Hugo Bilgri keine andere ge= 

weſen fei, als die Frau von Hohenzorn. Man nannie ſie von 

Hohenzorn, weil ſie im Hauſe zum Zorn wohnte, 

vielleicht auc< das Hofgut Hohenzorn in der Gemeinde Gott3= 

haus ihr Eigenthum war. JIhr eigentlicher Perjonenname war, 

wie ſchon erwähnt, Magdalena Pfalzer. 
Ueberraſchend ſtimmen dazu auch noc<h folgende flüctige 

Notizen Hochrütiner8: Ramſchwag war eine ſehr feſte, von drei 

Gräben umgebene Burg. Aus dem Geſchlechte der Edlen iſt 
nur noc<h ein Sprößling übrig, eine Noune zu Lindau. Neulich 

haben die Biſchofszeller das auf den Mauern geſtandene Wohn= 

gebäude von Ramſchwag nach Hohenzorn hinüber verſeßt. = Dieß 

zuſammen gehalten mit dem Wappenſchilde des Hauſes Hohen= 

zorn, drei ſchwarze Löwen in gelbem Felde, und mit den drei 

ſ<warzen Löwen im Wappenſchilde der Herren von Ramſchwag 

bewei3t abermals, daß Zorn und Hohenzorn und Ramſchwag 

irgendwie in der Hand des Hugo Bilgri und der Frau von 

Hohenzorn vereinigt waren. 

Indem hiemit auf die von Hochrütiner gemachten Angaben 
geſtüßt der Wahrſcheinlichfeitöbeweis erſtellt iſt, daß die Frau 

von Hohenzorn die Wittwe de3 Junker3 Hugo Bilgri geweſen 
ſei, ſchließt dieſe Beweisführung die Möglichkeit nicht aus, daß 

der Erzählung ſelbſt ein älteres Ereigniß zu Grunde liege und
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nur die ſpielende Phantaſie der Volfsfage jene ältere Erinnerung 

mit der ſpätern Ueberlieferung verbunden habe. 

Von der immerhin , namcnilich in den Zeitbeſtim= 

mungen unzuverläßigen Volksjage kehren wir zur geſchichtlichen 
Thatfache zurücf , daß die jekt noch beſtehende Thurbrücke im 

Jahre 1487 vollendet wurde und laſſen den biſchofszelliſchen 

Chroniſten, den Kaplan Fridotin Sicher, berichten, wie die 

Feſtigfeit ves Brücenbaues fich bewährt habe: „Jm Jahre 1508, 

an1 Sountag vor der Auffahrt, gingen alle Waſſer über Und 

ward die Thur j9 groß, daß ſie in der Grafichaft Toggenburg 

viel gedecfter Bruggen hinwegführte, und zu Biſchofszell raun 

ein groß Waſſer von der Thitx einnert der ſteinernen Brügg 

über die Zelg, daß man ntk mehr durft dadurch riten, und 

etwa fieben Jahr vor, da ward es c]-.[c() aljo groß, daß der 

ober Wuhr zerbrach und führt die Sägen aufrechts in der Müle 

hinweg und mußt man alles aus der Müle flöhen. Man mocht 

auc<h mit großer Mühe durch den Strangen kommen , der von 

der Müle her rann; und darnach ging alſo die jelb Müle zu 

ſcheitern und machet der Biſchof von Konſtanz eine andere Müle 

an der Sitterbrugg, die noch ſteht.“ 

Seit jener Zeit fſind feine jo wejentlichen Beränderungen 

mit der Brücke vorgegangen, daß ſie bleibende Spüuren in ihrer 

Konſtruftion zurügelaſſen hätten, wenn es nicht etwa die Er= 

richtung der ſogenannten Badhütte war , welche an den rechten 

Brückenfopf auf der Nordſeite angebaut wurde, und im ECinklange 

mit einem auf der Mittagleite gegenüber angebrachten Schopfe 

die Auffahrt zur Brüce verengte 

Am Ende des vorigen Jahcehunderts bewarb fich die Stadt= 

gemeinde Biſchofszell bei den regierenden Ständen der acht alten 

Orte um Bewilligung eines Brücenzolls für die beiden Brücken 

über die Thur und Sitter. Die benachbarten Gemeinden traten 
dagegen auf und bewirkten, daß die Quartierabtheilungen des 

obern Thurgaus, Utwyl und Bürglen, nachdrückliche Vorſteilnngen
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dagegen erhoben. Sie ſfeien, behaupteten ſie, an den Markt von 

Biſchofszell gewieſen, und die Stadt ſei verpflichtet , ihnen den 

Zugang zum Markte frei zu halten, und ſie fei im Beſiße von 

Fondationen, die für den Unterhalt der Brücen beſtimmt jeien. 
Auf die Erwiderung der Stadt, daß nur für die Thurbrüce 

einige, aber nicht genügende Fondationen beſtehen und die er= 

forderlichen Herſtellungskoſten namentlich für die Sitterbrü>e 1umn= 

verhältnißmäßig groß feien, entſprechen die regierenden Orte dem 

Geſuche der Stadt. Allein wie der Beſchluß vollzogen werden 
follte, warf die franzöſiſche Revolution die eidgenöſſiſ<e Vogtei- 

herrſchaft über den Haufen und der Zollbezug unterblieb aus 

Furcht vor der eingetretenen thurgauiſchen Volköherrſchaft. Aber 

auch die Reparatur der Sitterbrücke unierblieb und nach einigen 

Jahren weiteren Streites ſtürzte ſie eines ſchönen Morgen3 ein. 

BVor dieſem traurigen Schiefal hat ein guter Genius die 

Thurbriü>e bewahrt, ſo daß ſie, vielleicht ein halbes Jahrtauſend 
nach ihrer Stiftung, no< durch die Dichtung verherrlicht wurde. 

Als nämlich 1828 der fir Sc<hweizergeſchichte begeiſterte Buch= 

händler Dalp, Bürger von Chur, eine Sammlung von Be=- 

ſchreibungen ſc<weizeriſcher Burgen veranſtaltete, und einem kleinen 

Auffaße über das Schloß Biſchofszell die Erzählung von der 

Stiftung der Thurbrüc>e angehängt war, fühlte ſich der Dichter 

Guſtav S < wab, Profeſſor in Stuttgart, davon ſo ergriffen, daß 
er die Sage poetiſch ausſc<hmüte und zu der bekannten Ro= 

manze umgeſtaltete. Schwab's Vorgange folgten drei andere 

ſchweizeriſche Dichter. Wie jeder in ſeiner eigenthümlichen Weiſe 
die Sage auffaßte und darſtellte, wird Ihnen in einem nach= 

folgenden beſonderen Vortrage dargelegt werden.



Die poetiſchen Bearbeitungen der Sage von der Thur- 

brücde bei Biſchoſszell. 

(Vortrag, gehalten im thurg. hiſtoriſchen Verein, Herbſt 1874, 
von Jac, Chriſtinger.) 

Geſchichte und Sage hängen innig zuſammen. Wie um 

das feſte Gemäner des Thurmes, der dem Zeitenſturm durch 

Jahrhunderte Troß bietet, ſich allmälig das Epheu mit blätter= 
reichen Ranken ſchlingt, ſo umzieht die dichtende Sage ein ge= 

j<ichtliches Ereigniß, von dem ſich das Gemüt des Volkes an= 

geſprocßen fühlt, ſchmückt und veredelt daran ſo lange, bis ſie 

es in ihrem Sinne dargeſtellt hat. Und indem die Volksfage 

mit Phantaſie zu Werke geht und gemütvollen Antheil an dem 

Scidjal der Menſchen nimmt, indem ſie die grauen Steine der 

Vergangenheit mit Immergrün der Hoffnung umkleidet und die 

Sonne der Liebe röthlich ſtrahlend darauf ſcheinen läßt, arbeitet 

ſie unbewußt der Dichtfunſt in die Hand. Denn unter dieſem 
Einfluße wird der ungefüge hiſtoriſche Stoff, welcher nur das 

Geſez der Vergänglichkeit predigte, von jenem Leben durc<haucht, 

welches zur poetiſchen Geſtaltung aufruft. So war es denn 

ganz in der Ordnung, daß der geſchichtlichen Unterſuchung über 

den Bau der alten Thurbrüc>ke von Biſchofszell und deren ſagen= 
hafte Gründerin ſich auch eine Beſprehung jener Dichtungen 

anreihe, welche von ihr den Ausgang genommen. Nur wollen
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Sie, verehrte Herren und Gäſte, nicht den geſchichtlichen Vortrag 
mit jfeinen ſorgfältigen und ſcharffinnigen Erörterungen als bloße 

Einleitung zu der hier folgenden Skizze betrachten , ſondern ge= 

radezu als die Hauptjache, zu der ſich meine Commentation der 

poetiſchen Ausgeſtaltungen nur als Anhang verhalten will. 

Die Thurbrücken=Sage von Biſchofszell iſt eine der ſhönſten 
und merkwürdigſten des allemanniſchen Bodens und weist un= 

zweifelhaft auf ein geſchichtliches Ereigniß zurü. Freilich er= 

ſheint ſie bei den Berichterſtattern, welche ſie uns überliefert 

und der Gefahr der Vergeſſenheit glücklich entriſſen haben, in 
zwei einigermaßen von einander abweichenden Geſtalten. Nach 

Stumpf in der dritten Auflage ſeiner Chronik (1610) waren 

die Söhne der Heldin, der Frau von Hohenzorn, nach dem 

jenſeitigen Thurufer auf die Jagd gegangen, ſchwoll unterdeſſen 
der durc< wilde Hochwaſſer bekannte Fluß ſo ſehr an, daß ſie bei 

der Rükfehr mit dem ſ<hwankenden Kahne verunglükten und 

von den reißenden Fluthen und Baumſtämmen begraben wurden, 

gründete in Folge deſjen die gebengte Mutter eine zollfreie Brücke über 

den Strom, damit keine Mutter mehr ihren Sc<merz erfahren 

müſſe. Später wurde dann der Wanderer durch eine Inſchrift ein= 

geladen, beim Betreten der Brüce ein Vater unſer zu beten für da3 

Seelenheil der Jünglinge, zu deren Gedächtniß ſie erbauet war. 

Nach der Erzählung des St, Galliſ<hen Bürgers H o <- 

rütiner in ſeinem Tagebuch (Diarium) aus der Reformations3= 
zeit (um 1530) ſtellt ſich der Hergang in einigen Zügen anders 

dar. Da iſt bereits zur Zeit des Ereigniſſe3s ein hölzerner Steg 
über den Thurfluß vorausgeſeßt, über welchen die Jünglinge 

von der Jagd nac<h der mütterlihen Behauſung zurückehren 

wollen, allein auf dem ſ<hmalen Fußſtege wird ihnen eine Heerde 

Scweine entgegengetrieben, die Pferde ſcheuen und ſtürzen ſich 

mit ihren Reitern hinab in den angeſchwollenen Fluß. Auch 
hier ſteigt al8 Folge die zollfreie ſteinerne Brücke empor, aber 

mit der Ausnahmebeſtimmung , daß der Schweinehirt immerhin
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zum Zolle verpflichtet bleiben ſoll. Troß der Verſchiedenheit dieſer 

beiden Berichterſtattungen ſind ſie in der Hauptſache einander 

doc<h ſo ähnli<, daß fie ganz wohl auf dasſelbe geſchichtliche 

Ereigniß hinweiſen können, und es iſt leichter zu erklären, wie aus 

einer Thatſache dieſe beiden Verſionen der Sage entſtehen konnten, 

als wie ohne ein entſprechendes Faktum ſich die Ueberlieferung 

gebildet haben mag. Wir haben es alſo mit einer alten Lokal= 

ſage zu thun, welche nahe an die Geſchichte anſtreift , einen 

geſchichtlichen Kern haben muß, nur daß derſelbe mit den vor= 

handenen Mitieln nicht zur vollen Klarheit und Gewißheit er= 

hoben werden fann. 

Mehr als den Geſchichtſ<hreiber hat ſeit einigen Jahr= 
zehnden dieſer Stoff den Dichter beſchäftigt, denn er hat in 

Kurzem vier poetiſche Bearbeitungen von verſchiedenen deutſchen 
und ſchweizeriſchen Dichtern erfahren, jede neue Geſtaltung ſchien 

nur wieder neue Verſuche in's Leben zu rufen. Fragen wir 

nach dem Grunde dieſer merkwürdigen Anziehungskraft unſerer 

Thurbrücken-Sage, ſo werden wir ſagen können : es iſt nicht das 
Ereigniß , daß zwei lebensfriſche Jünglinge, die Freude und 

der Stolz einer Wittwe, in den Wogen des wilden Fluſſes 

ein plößliches Ende finden und ihr Tod unendliches Herzeleid 

bringt über ein verlaſſene3 Mutterherz ; es iſt nicht die Grün- 

dung der ſteinernen Brücke, wie ſehr ſie auch der ganzen Gegend 

eine Wohlthat geweſen ſein mag, als no< ſtundenweit hinauf 
und hinab bei hohem Waſſer kein ficherer Uebergang zu finden 

war; es iſt nicht der merkwürdige Zoll, der nac< dem frommen 

Glauben des Mittelalter3 beiden Theilen, dem Wanderer und 

den Urhebern der Brü&e zum Segen gereichen ſollte, =- nein, es 

iſt die edle, menſ<li<h ſ<öne und große Art und 

Weiſe, wie da eine Frau den größten S<hmerz erträgt, 

welchen eine Mutter erfahren kann, und wie ſie 
ihr eigen Leid zu einem Quelle des Glükes für 

Andere macht, das Andenken der Entſchlafenen ehrend
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durc< ein Monument, das nicht glänzt, aber durc<h ſoliden Bau 

und weiſe Zwekmäßigkeit Segen verbreitet dur<; die Jahr= 
hunderte hinab. So klingt denn unſere Sage an die alt= 

griechiſche Cere8=-Mythe an, worin die Göttin in ihrem Shmerze 
über die verlorene Tochter Perſephone viele Länder der ſterblichen 

Menſc<hen durchirrt, bis ſie endlich erfährt, daß Pluto, der Gott 

der Unterwelt, ſie geraubt und durc< die Gewäſſer des Tartarus 

auf ewig von ihr getrennt habe. Da lehrt ſie die Menſchen 

den Aerbau , lehrt ſie Geſeze und Ordnungen, Sitten und 
Rechte, Frieden und Geſelligkeit. Und wenn das Samenkorn in 
den dunklen Sc<hooß der Erde gelegt wird, um dort zu erſterben 

und doch zugleich ein neues Leben aus ſich hervorzubringen, das 

empor zum Lichte ſtrebt, fo ſoll das der verwaisten Mutter ein 

Liebesgruß der unſichtbaren Tochter ſein, foll ihre Liebe er- 
neuen, ihren Schmerz aber in ſanfte Wehmuth verwandeln. So 

läßt Sciller die trauernde Göttin ſprechen : 

Wenn des Frühlings Kinder ſterben, 
Wenn von Norde3s kaltem Hauch 

Blatt und Blume fich entfärben, 

Traurig ſteht der na>te Strauch : 
Nehm ich mir das höchſte Leben 

Aus Vertumnus ) reichem Horn, 

Opfernd es dem Styx ?) zu geben, 

Mir des Samen3 goldnes Korn. 

Trauernd ſenk ich's in die Erde, 

Leg' es an des Kindes Herz, 

Daß es eine Sprache werde 

Meiner Liebe, meinem Sc<merz. 

Und zu den aufkeimenden Pflanzen des Frühlings, welche 

gleihſam von dem verborgenen Leben in der Unterwelt Zeugniß 

geben, jpricht ſie: 

?) Vertumnus, der Gott alle3 Wandel3 und Wechſels , beſonders der 
fich wandelnden Natur, d. h. der Jahrezzeiten. 

?) Der Styx, urſprünglich ein Gewäßer in der Unterwelt, welches das 
Reich der Schatten von dem irdiſchen Leben trennt, hier die Unterwelt ſelbſt.
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O [ſo laßt euch froh begrüßen, 
Kinder der verjüngten Au! 
Euer Kel<h ſoll überfließen 

Bon des Nektars reinſtem Thau. 
Tauchen will ich euch in Strahlen, 
Mit der Jris ſchönſtem Licht 

Will ich eure Blätter malen, 
Gleich Aurorens Angeſicht. 

In de3s Lenzes heitrem Glanze 

Leſe jede zarte Bruſt, 

In des Herbſtes welkem Kranze 
Meinen Shmerz und meine Luſt. 

Damit hätten wir un3 die eigenthümliche Anziehungskraft 
unſerer Sage auf das Volk8gemüth wie auf die Seele des volk3= 

verwandten Dichters zum Verſtändniß gebrac<ht: es iſt das weib= 

lihe Heldenthum des Schmerzes, jener ſanfte und denno< ſo 
ſtarke HeroiSmus , welcher im eigenen Leid noc<h hingeht, die 

Wunden Anderer zu heilen, arm an eigener Freude unermüdlich 

geſchäftig iſt, den Nächſten und Allernächſten Freuden und Seg= 
nungen auszuſtreuen auf den dornigen Pfad. Wenden wir uns 

nun den poetiſchen Bearbeitungen zu, welche dieſer bedeutſame 

Stoff in neuerer Zeit gefunden hat, um dieſelben etwas näher 

zu <harakterijiren und eine kurze Vergleichung unter ihnen an= 
zuſtellen. 

Der Meiſter , welcher unſeres Wiſſens den Reigen der Be= 

arbeiter unſerer Thurbrücken=-Sage eröffnet, iſt Guſtav Shwab 
(geb. 1792 zu Stuttgart). Gegen das Ende der zwanziger 

Jahre veranſtaltete der Berlag3buchhändler Joh. Felix Jakob 

Dalp in Chur das Prachtwerk : „Die Schweiz in ihren Ritter= 

burgen und Bergſchlöſſern , hiſtoriſch dargeſtellt von vaterländi= 

ſc<hen Scriftſtellern.“ Während Joh. Jakob Hottinger dazu 

die geſchichtliche Einleitung ſchrieb und mehrere andere ſc<weiz. 

Geſchichtsforſcher wie Prof. Heinr. Ejher, M. Luß, Möri-= 
fofer und Pupikofer einzelne Burggeſchichten lieferten, war 

Guſtav Schwab mit der Ordnung und Herausgabe des Ganzen 

2
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betraut. Wie die intereſſanteſten hiſtoriſchen Punkte durc< Stein= 

und HolzdruFbilder zur Anſchauung gebracht wurden, fo follte 
nach der Jdee des Urhebers auch die Poeſie ihren Shmul zur 

Ausſtattung des Ganzen beitragen, ſfie ſollte im unſterblichen 
Liede verherrlichen, was der Griffel des Geſchichtſchreibers und 
der Stift des Zeichners der Vergeſſenheit und dem ruhmloſen 
Untergang enthoben. Das war die Aufgabe, welc<he ganz 

beſonders S<hwab zufiel: Als er die Geſchichte Biſchofszells 

und ſeiner umliegenden Sclöſſer, ſowie der alten Brücke im 

Manuſkripte las, konnte er den herrlichen Stoff für ſeine Arbeit 
nicht überſehen nud ſo entſtand ſein Gedicht „die Thurbrüde“, 

das er ſelbſt eine Romanze nannte. Die Muſe des ſchwäbiſchen 

Dichters iſt derjenigen ſeines Meiſters Uhland ähnlich, ernſt, 
fraftvoll und naturwarm, dabei liebt ſie faſt durchwegs den 

Volkston und tritt im ſchlichten Kleide zutraulich wie eine alte 

Bekannte an uns heran. Die Romanzen „von den heiligen 

drei Königen“ , „der Reiter und der Bodenſee“ und die er- 

greifende Dichtung „das Gewitter“ (Urahne, Großmutter, Mutter 

und Kind) haben ihm mit Grund einen ehrenvollen Namen als 

epiſ<er Bolks8dichter verſchafft. 

Die Thurbrücke, 

Wer hat dieſen ſteinernen Bogen 

UVeber die wilde Thur gezogen, 
Daß der Wanderer die Straße lobet, 

Daß das Waſſer vergeblich tobet? 

War's ein mächtiger Fürſt im Lande, 
Der den Strom gelegt in Bande? 

War's ein Führer in Kriegestagen, 
Der die Brüce dem Heer geſchlagen? 

Oder richtet für Mann und Roſſe 

Sie der Ritter vom hohen Scloſſe, 

Und indeß ſein Haus zerfallen, 

Iſt ſein Pfad noh immer zu wallen?
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Nein, die Brüe, die ihr ſchauet, 

Mannes8wort hat ſie nicht erbauet ; 

Auf ein Wort aus8 de3 Weibe3 Munde 

Stieg ſie über dem Felſengrunde, 

Die dort auf der Burg gehauſet, 

Hörte wie die Woge brauſet, 
Sah den Fluß von Walde8quellen 

Und vom Guſſe des Regen3 ſchwellen, 

Und den Nachen am ſtein'gen Lande, 

Der vom Strande führt zum Strande, 
Sah ſie drüben ſic dreh'n und wiegen : 

Wehe, wenn Einer hineingeſtiegen. 

Ehe gedacht ſie den Gedanken, 

Sieht ſie ihn mit zwei Wandrern ſc<wanken, 

Die ſie ſchauet, es ſind in Schöne 

Ihre jungen, einzigen Söhne. 

Von dem Waidwerk heimgekehret, 
Finden ſie den Strom empöret, 

Haben doh, die rüſtigen Jungen, 

RKecklich in den Kahn ſich geſc<wungen. 

Do< e3 laſſen ſich die Wellen 
Nicht wie Thiere de8 Waſldes fällen, 
Und nicht half der Mutter Klagen, 

Al3 ſie den Kahn ſah umgeſchlagen. 

Wie ſie nun in langem Harme 

Breitet? ihre beiden Arme 
Bei den Wellen, den ſchaumesbleichen, 

Ueber ihrer Kinder Leichen, 

Mußte ſie der Mütter gedenken, 

Die no<h können ſc<hau'n verſenken 

In den ſchnell empörten Wogen, 

Söhne, die ſie ſich erzogen. 

Und e8 werden im Mutterherzen 

Leichter ihr die bittern Schmerzen,
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Wenn ſie Andern kann erſparen 

Solche38 Leid, wie ſie?s erfahren. 

Und no<h ehe ſie ausgetrauert, 
Ward gemeißelt und gemauert, 

Ward der Strom in'8 Bett gezwänget 

Und die hohe Brück* geſprenget. 

Sah ſie dann oft fröhlihe Knaben 

Ueber den Pfad von Steine traben, 

Und die ſchäumenden Waſſer höhnen, 
Die in felſiger Tiefe tönen, 

Und mit leichtem Tritte wallen, 

Mütter hinter den Kindern allen; 
Sieh da floſſen ihre Thränen 

Mild von Freude, mild von Sehnen. 

Und ihr Werk, das fromme, dauert ; 

Aber ſie hat ausgetrauert, 
Höret die Waſſer ni<t mehr toben, 
Jſt bei den jungen Söhnen droben. 

Wie man ſieht, iſt Guſtav Sc<wab der Berichterſtattung 

von Stumpf gefolgt und hat die Schweineheerde außer Weges3 

gelaſſen, wie denn auch ſeine Nachfolger auf das Vergnügen 

verzichteten , dieſe ſhäßen8werthen Thiere in ihre Dichtung ein= 

zuführen , während ſie no< von Homer größerer Ehre ge= 

werthet ſind und der „göttliche Sauhirt Eumäo3“ des Helden 

Odyſſeus Freundſchaft genießt. Das Hauptaugenmerk in der 

Handlung des Gedichtes iſt darauf gerichtet, daß nicht ein Fürſt 

oder Grundherr oder Kriegsmann die ſteinernen Bogen über den 
wilden Fluß geſchlagen hat, ſondern eine ſhwache Frau, und 

daß ſie es gethan, um ähnliches Unglü>, wie ſie erfahren, von 

den Häujern und Hütten der Umwohner ferne zu halten. Die 

Sprache iſt lebendig, tonvoll und fließend, nur einige Unge= 
hörigkeiten fallen ſtörend auf, wie wenn e5 heißt: „es laſſen ſich 

die Wellen nicht wie die Thiere des Waldes fällen“, ein Ver=



21 

gleich, der zum mindeſten geſucht und mangelhaft ausgedrüct 
iſt. Und no< weniger tadello8 iſt der Paſſus: „Mußte ſie der 

Mütter gedenken, die noc< können ſc<hau'n verſenken,“ wo die 

drei unmittelbar aufeinander folgenden Infinitive geradezu da3 

Möglichſte an ſchwerfälliger Umſtändlichkeit leiſten. Troß dieſer 

Unvollkommenheiten mac<t das Gedicht dur<h ſeine übrigen Eigen= 
ſchaften einen wohlthuenden Eindru> und hat auc< nicht ver- 

fehlt, anregend auf poetiſche Gemüther zu wirken, ja wir werden 

ſc<hwerlich irren, wenn wir es geradezu als den Anſtoß zu den 
drei folgenden Balladen über den gleichen Gegenſtand auffaſſen. 

Scon im folgenden Jahre, nachdem der erſte Band des 

oben erwähnten Werkes mit Guſtav Shwabs3 dichteriſchen 

Beigaben erſchienen war, am Ende des Jahres 1829, ließ unſer 

Thurgauer, Thomas Bornhauſer (geb. 1799 zu Weinfelden), 
eine Bearbeitung der Brückenſage folgen, welche zuerſt in der 

Appenzeller Zeitung erſchienen iſt. Daß er de3 ſchwäbiſchen 
Dichter8 Lied vorher gekannt hat, iſt mit Sicherheit anzunehmen, 
da er ſich einiger Anklänge daran nicht hat erwehren können, ohne 

daß indeß dadurch die Selbſtändigkeit ſeiner Dichtung gefährdet 

wäre. Bornhauſer befand ſic< damal3 no<h vor ſeiner Sturm- 

und Drangperiode; er fühlte ſich vom Glanze der Poeſie und 

von der friedlihen Arbeit des Dichters und Geſchichtſchreibers 
Überwiegend angezogen, während kurze Zeit ſpäter das politiſche 

Intereſſe, die freiſinnige Umgeſtaltung des Vaterlande3 für das 

Volk und durc< da3 Volk“ ihn ganz und gar in Anſpruch nahm, 
So entſtanden im ſtillen Pfarrhauſe zu Maßingen einige ſeiner 
Gedichte wie „der Hirt“ (Ein Schweizer, da3s bin ich) und „Der 

Sentis glänzt in ſtolzer Shöne“, welche zu den beſten Er= 
zeugniſſen ſeiner Muſe gehören. Bald trat er in eine Zeit ein, 

welche durc< und durch politiſc< war, worin die hervorragendſten 

Köpfe nur von Freiheit der Völker und Umgeſtaltung der Staats8= 
verfaſſungen ſhwärmten und ſo das vaterländiſche Intereſſe alle 

andern verſchlang oder ſeinen Zwe>en dienſtbar machte. In
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ſeinem Gedichte von der Thurbrücke finden wir ihn no< in rein 
menſ<hlicher, nicht ſtaatsbürgerlicher Weiſe für das Menſ<lic- 

Scöne uud Gute begeiſtert, wie er denn auc< ein Jahrzehnd 
ſpäter wiederum vom Freiheitsideal zum Humanitätsideal fort= 

geſchritten iſt. Während er im politiſchen Kampfe ſtehend und 

von ſeinem ſtarken Freiheitödrange bewegt, geſungen hat: 

„Drum <lingt für's Gut' und Shön' im Leba, 

Au 3'Wörtli „frei* im Schwizermund, 

Ja, glaube1's nu, 8'iſt nid vergeba, 

D'Sach hät en tüfa, tüfa Grund!: 

E5 lehrt i8s, daß der Alles hei, 

Der ſäga <a: i leba frei.“ 

ſo hören wir ihn zwölf Jahre ſpäter im Bli>e auf das herr= 
liche Gelände um den Bodenſee ſagen: „Ihr fraget: Wer hat 
dieſe Umwandlung aus dem rohen Zuſtande der Vorzeit be= 
wirkt ? Und ich antworte: Das hat der ſtille Fortſchritt der 
Jahrhunderte gethan, die erhöhte Bildung, die in Republiken 
und Monarchien allmälig alle Klaſſen des Volke3 durchdringt. 

Und die Fußſtapfen des heil. Gaſlus haben einen großen An= 
theil daran, denn wo der Odem des Evangeliums frei durc< ein 

Land weht, da war von jeher Geiſt und Leben, Fortſchritt und 

Licht.“ 

In ihrer Form blieb ſich Bornhauſer's Art zu dichten 

weſentlich gleich , ſie iſt vorwiegend ernſt und ſchwungvoll, ob- 

gleich ihm auch die heitern humoriſtiſchen Töne zu Gebote ſtehen, 
dabei durc<gaus volksthümlich, gemeinverſtändlich und ſchli<ht. Für 
da3 Volk wollte er ſchreiben , ihm ſollte jeder Gedanke und jedes 
Bild verſtändlich ſein; die höher Gebildeten , meinte er, haben 
der geiſtigen Speiſe auch ohne ihn genug. Hören wir, wie er 
mit dem ſc<wäbiſchen Dichter um die Palme ringend, die heimat= 
liche Sage erzählt.
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Die Brücke. 

Willſt du etlich Augenblie 
Nicht hier ſtille ſtehn? 

Alt iſt freilih, krumm die Brüde, 

Doch der Zoll gar ſchön. 
Wer die Brücke will betreten, 

Soll im Gehen auch 

Fromm ein Vaterunſer beten 
Nach der Vorzeit Brauch. 

Eb no<h ob de8s Strome38 Spiegel 
Kühn der Bogen ſtand, 
Glänzte dort ein S<hloß vom Hügel 

Stolz herab auf'8 Land. 

Wo ſich Ephenuranken dehnen, 

Buſchwerk jezt und Dorn, 

Lebte froh mit beiden Söhnen 

Frau von Hohenzorn, 

Einſt als mit dem Jagdgeſchoff: 

Beide fortgeeilt, 

Hört die Wittwe auf dem Sc<loſſe, 
Daß der Thurſtrom heult, 

Hört'8 und ſchaut, Von Regengüſſen 

Scwillt er donnernd an. 

Wog' auf Woge! -- pfeilſhnell ſchießen 

Sie die krumme Bahn. 

Sieht ſie recht ? Zwei Wandrer ſpringen 

Drüben in da38 Boot, 

Wollen ke> hinüberdringen, 

Kommen ſehr in Noth. 

Hülfe! Hülfe! Dieſe Töne 
Treffen wie ein Schwert, 

Ach! ſie ſieht die eignen Söhne 

Und den Kahn verkehrt.
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Angſtvoll fliegt die Mutter nieder 
Zu der wilden Thur ; 

Schiffer ſuchen hin und wieder -- 

Nirgend eine Spur! 
Erſt nach drei durc<hweinten Tagen 

Stößt der Fluß ſie aus, 

Werden Leichen hergetragen 
In das öde Haus, 

Welch' ein Schlag dem Mutterherzen! 
O der harte Fluß! 

PlößliH dämmert aus den Schmerzen 

Herrlich ein Entſchluß, 
Sie erſcheint vor dem Convente 

Noc<h im Trauerflor, 
Wei3t dem Probſte Pergamente, 

Gold und Kleinod vor, 

„Eine Brüke will ih gründen 

An dem Unglüsort, 
Und fkein Weib ſoll mehr empfinden, 

Wa3 mein Herz durc<bohrt. 

Ein3s nur ſoll die Nachwelt üben: 

Wer hinübergeht, 

AH, für mich und meine Lieben 
Sprech? er ein Gebet.“ 

Und bald ſteht das Werk vollendet 

Ob dem feuchten Grab, 
Und die gute Wittwe ſendet 
Manchen Bli> hinab; 

Sieht, wie Mutter jeht und Kinder 
Froh hinüberziehn, 

Fühlt die tiefen Shmerzen minder, 

Die im Buſen glüh'n. 

Lang ſchon wohnt ſie bei den Söhnen 

Ho<h im Vaterhauz,
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Doh der Brüke Bogen dehnen 
Schüßend noch ſic< aus. 

Screite, Wandrer, denn hinüber, 

Ziehe deine Bahn! 
Bete gläubig =- oder lieber 

Thu', wa3 fie gethan ! 

Welkt vielleiht im Lebenskranze 
Dir auch manche Luſt, 

Schließ, o Freund, an's große Ganze 

Dich mit voller Bruſt! 
Pflanz' auf deiner Hoffnung Grabe, 

Still der Menſchheit Glü 
Und an and'rer Freuden labe 

Sich dein Thränenblick! 

Hier finden wir zuerſt den idealen Zoll hervorgehoben, 

welchen der Wanderer beim Betreten der Brüe erlegen ſoll, in- 

dem er „fromm ein Baterunſer betet nacß der Vorzeit Brauch.“ 

Da53 iſt in der That ganz im Geiſte des kirhlich-frommen Mittel= 

alters gedacht uud gehandelt : indem man ein Werk der Nächſten= 
liebe und Gemeinnüßigkeit ſtiftet, will man nicht minder für da3s 

Heil ſeiner unſterblichen Seele Gewinn ziehen, nur auf dieſem 
religiöſen Grunde bauen ſich im Mittelalter die Werke der Wohl- 

thätigfeit auf. CEin Gutesüben ohne den Ausbli> auf ewige 

Dinge, kennt dieſe Zeit nur wenig, die Pforten des Himmel3 

und der Hölle ſtehen ſo dentlich vor ihrem geiſtigen Auge da, 

daß man in alle Wege mit ihnen rehnen muß. Es iſt darum 

ein Zug, welcher die Raturwahrheit de3z Gedichtes entſchieden er= 
höht, wenn Bornhauſer den frommen Zoll, welchen die Stifterin 

der Brüce beſtimmt, in den Vordergrund ſtellt, denn gerade aus 
dieſer Verfügung ſpric<ßt der Geiſt jener Zeit am klarſten zu 

un3, weht der Hauch des glaubensſtarken Mittelalter3 gleichſam 

unmittelbar un3s an. 
Etwas an prafktiſc<e Theologie und moraliſ<e Abzwekung 

der Dichtung erinnert der Schluß (Welkt vielleicht im Lebens=
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franze dir auch manche Luſt), und die ſtrengen Kunſtgeſete laſſen 

bei der Ballade dergleichen Kinderlehrſprüche ni<t zu, denn ihr 

Grundgedanke ſoll durc< die ganze Handlung hindurchleuhten 

und vom Leſer oder Hörer, ohne ausdrülich formulirt zu ſein, 

empfunden, in ſeiner Einheit mit dem ganzen Gedichte aufge= 

nommen werden. Au3 einer Notiz in den Briefen Born- 

hauſer's geht übrigens hervor, daß er mit jenen Sclußzeilen 

einem würdigen Greiſe, dem damaligen Landammann Morell, 

der eben ſeinen einzigen Sohn verloren hatte, ein Wort des 

Troſtes und der Ermuthigung ſagen wollte. 

Der Dritte, welhem unſere Brüenſage keine Ruhe ließ, 

bis er ſie ebenfalls zum Liede geſtaltet hatte, iſt heute nicht 

unter den Dichtern vom Fach, ſondern unter den Staats- 

männern der Eidgenoſſenſhaft zu ſuchen, unter jener Schule 

von Politikern, welche ſeit drei Jahrzehenden den Vorkampf 

gegen die Macht des Romanismus und Jeſuitizmus in unſerm 

Vaterlande geführt haben, es iſt Auguſtin Keller, Land- 

ammann in Aarau (geboren zu Sarmenſtorf 1805), Als junger 

Seminardirektor in Lenzburg war er veranlaßt, ſich eine Zeit 

lang vorwiegend mit vaterländiſcher Geſchi<te zu beſchäftigen, 
wobei dann zu guter Stunde manches Lied entſtand , das in 

den alten Sagen und Heldengeſtalten die neuen Gedanken und 
Jdeale von Freiheit und Völkerbildung, Vaterlandsliebe uud 

Männertugend dem heranwachſenden Geſchlehte vor Augen ſtellte. 
In der „Gislifluh“ beſingt er die Ausſiht auf das Sc<weizer- 
land, der grauen Alpen altes Heer, die Bäche, Flüſſe , Hügel, 
Felder und freut ſich , daß dies Alles dem freien Volke gehöre: 

Sieh', Dörfer dort in grünen Bäumen 

Und frohe Städtchen allzumal, 

Und Burgen auch mit öden Räumen ; 

Einſt hausten Herren drin im Saal, 
Nun ſtehn die Mauern wilſt und kaßl, 

Die Herren wohnen jet im Thal.
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Er erzählt in anmuthiger Weiſe, von einem ſchalkhaften 
Zuge nicht frei, das Wirken des Glaubens3boten St. Gallus, 

die vereitelte Mordnacht in Luzern, das Ende des Zofinger 

Scultheißen Niklaus Thut in der Schlac<t bei Sempach und 

mehrere andere Stoffe. Seine Muſe nimmt zwar nirgends einen 

höhern Flug, allein ſie erfreut ſich trefflicher Gedanken, eine3 
klaren fräftigen Style3 und jenes liebenöwürdigen Humor3, der 

dem alten Re>ken bi3 heute tren geblieben iſt. 

A. Keller'3 Poeſien ſind uirgends geſammelt, ja Viele, 
die ihn kennen, wiſſen nicht3 davon, do< findet man dieſjenigen 

vaterländiſchen Jnhaltes in dem hübſchen Buche von Heinrich 

Kurz: Die Schweiz, Land, Volk und Geſchichte in ausgewählten 

Dichtungen. Wir laſſen auch hier die Ballade, die uns näher 

angeht, in ihrem Wortlaute folgen : 

Die Thurbrücke bei Viſchofs5zell. 

Wer ſteigt vom Sc<loſſe nieder ? Wer iſt das kühne Paar? 
Wer ſind die jungen Ritter dort mit dem blonden Haar? 

E3 ſind die beiden Brüder, die Herrn von Hohenzorn, 

Der eine trägt die Falken, der andre blä8t das Horn. 

Die Ritter woſlen jagen im Walde ho<hgebäumt, 

Wo tief im wilden Thale die Thur durch Felfen ſchäumt; 

Sie ſeßen durF das Waſſer und ſteigen aus dem Kahn; 

Sie ſchreiten in die Tannen und ſtreifen dur< den Plan, 

Und ſieh', die Fatken ſteigen, e3 flieht der Auerhahn; 

Die Hörner wiederhallen, die Hunde ſchlagen an : 

Die Rehe und die Hirſche, fie flieh'n durc< Buſch und Bach; 
Die Haſen und die Häslein, der ganze Wald wird wach, 

Die flinken Jäger zielen und machen guten Fang ; 
E3 wird von ihren Würfen jedwedem Wilde bang; 

Da thät ſich Gott erbarmen der Thiere in dem Wald; 

Ein rabenſchwarz Gewitter erhebt ſich alſobald,
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In Splitter ſchlug er Eichen, der Regen floß wie Meer, 
Au3 jedem Tobel rauſchte ein wilder Strom daher ; 
Die Thierlein haben Ruhe, den Jägern wird es graus, 

Sie greifen nac<h der Beute und kehren bang nac< Haus. 

Die Thur iſt angeſchwollen und furc<htbar ihre Wuth; 

Im Grunde wälzt ſie Felſen, nnd Tannen auf der Fluth ; 

Die Ritter ſteh'n am Ufer und ſeh'n den Gräuel an, 
Sie löſen kühn die Kette und ſteigen in den Kahn. 

Sie kämpfen mit den Wogen und treiben friſch hinaus; 
Sie halten mit dem Strome auf Tod und Leben Strauß; 

Da faßt ein Baum den Nachen und reißt ihn in den Grund, 

Und wirbelt au<H die Ritter hinunter in den Sclund. 

Die Mutter ſicht im Schloſſe der Söhne lete Noth; 
Ihr Jammer iſt vergeben8, man bringt ihr beide todt; 
Die Falken fliegen traurig um ihre Herren her, 
Und troſtlo8 klagt die Wittwe, hat keine Söhne mehr. 

Ein Kloſter will fſie bauen, wo ſie das Leid erlittz 
Da ſprach der Shloßkaplan: „Frau, Ihr helft Niemand damit; 
Wer betet je für Kinder baß, als ein Mutterherz? 
Scüßt lieber andre Mütter vor Eurem eignen Sc<merz!“ 

Da rief die edle Mutter zwei Meiſter gleich herbei, 
Und ließ die Brücke bauen, von Zoll und Weggeld frei, 

Und einen Denkſtein ſezen am Fluſſe dort zur Stell', 
Seit bald fünfhundert Jahren beim Städt<hen Biſchofs8zell. 

Eigenthümlich iſt dieſer Bearbeitung zunächſt der Gedanke, 
daß die Jünglinge in wilder Luſt des Jagens das rec<hte Maß 

überſchreiten, ſo daß das loöbrechende Gewitter mit ſeinen Wir- 

kungen als Vergeltung erſcheint. Jedes muthwillige oder leiden= 

ſhaftlihe Eingreifen des Menſchen in die lebende Schöpfung, 

ſofern es nur zerſtören will, fordert die Strafe der Gottheit 
heraus. Da3 iſt ein religidſes Motiv, welches dem Gedichte 

einen tiefern Gedankengang gibt: Sc<one Gottes Schöpfung,



29 

ſonſt wird ſie dir ſelbſt verderblich werden ! Der Frevelmuth der 

Söhne wird vom Schiſal beſtraft. Die Mutter tritt mit ihrer 
frommen Stiftung gleichſam als ſühnende Prieſterin zwiſchen die 

Seelen der geliebten Kinder und die rächende Gottheit ein, die 
Brü>ke wird als Werk der Verſöhnung und des Frieden3 er= 

baut. Aber auc<h jener Zug gehört dem Dichter an, daß die 

trauernde Wittwe zuerſt ein Kloſter gründen will, worüber ihr 
der Beichtvater mit edlem Freiſinn bemerkt: „Frau , ihr helfet 

Niemand damit; wer betet je für Kinder baß als ein Mutter= 

herz?“ und damit bewirkt, daß das weltlihe Werk mit humanem 
Zwede ſtatt de8 kirchlichen aufgeführt wird. Da3 läßt ſchon die 

Meinung des Staatsmannes erkennen, der ſpäter die Klöſter 
ſeine3 Heimatkantones aufheben und ihre reichen Mittel für Er= 

ziehung, Wiſſenſchaft, Armen= und Krankenpflege beſtimmen half. 

E3 iſt ſein Grundſaß: beſſer verſtändige Wohlthat üben, als that= 

loſe Frömmigfkeit fördern. 

Wir ſind beim leßten der poetiſchen Bearbeiter unſerer 

Brückenſage angefommen, dies iſt der Zürcher Jakob Reithard 
(geb. zu Küßnacht 1806). Al3 Lehrer in ſeinem Heimatkanton, 
dann al3 Sculinſpektor in Glaru8 und zuleßt nur noc<h als 

Scriftſteller am Zürichſee thätig, war er eifrig beſchäftigt , die 

erhabenſten und anmuthigſten Züge aus der vaterländiſchen 
Natur und Eeſchichte poetiſch zu ſchildern und zu einem großen 

Kranze von Dichtungen zufammenzuwinden. Während er ſich in 

den dreißiger Jahren mit Begeiſterung der freiſinnigen Umge= 
ſtaltung de38 Vaterlandes angeſchloſſen hatte , wandte er |fi 
ſpäter der konſervativen Partei in ſeinem Heimatkantone zu und 

war geneigt, der guten alten Zeit mit ihrem feſten, frommen, 

zweifelfreien Glauben, mit ihrer ſtrengen Zucht und Sitte vor 

der nenen den Vorzug zu geben, deren Sieg er einſt mit fo 

großen Hoffnungen begrüßt hatte. Drum will er von jener ent= 
ſc<wundenen Zeit im Liede feſthalten, ſo viel er vermag. So ſingt 

er in ſeinem „Vorſpiel“ zu den Geſchichten und Sagen der Shweiz“ :
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Einſt war es ander8, o der ſchönen Tage, 

Als das Gemüth in Himmelsfrieden ſchwoll, 
Als vor des Frohſinns warmem Wellenſc<hlage 

Kein Neid ſich hielt, no<h Ho<hmuth oder Groll. 

Drum ſei, wa3 jener alte Geiſt geboren, 

Noh eingeſammelt in der Dichtung Screin, 

Der Kranz der Sage ſoll uns unverloren, 

Er foll auf ewig unverwelklich ſein. 

Reithard hat ein ausgeſprochenes poetiſche3 Talent, nur daß 

dasſelbe nicht recht zur Durchbildung gelangte und von ſchul- 

mäßigem Arbeitseifer fortgetrieben, ſich nur zu viel in gewöhn= 

lic<er Reimerei erging. Am höcſten ſteht er in ſeinen „Ge- 

dichten“, welche 1842 erſchienen; ſeine Balladen und Legenden, 

beſonder8 „die Geiſter am Greifenſee“ ſind lebendig und an= 

ſprehend, während er in den „Geſchichten und Sagen aus der 

Scweiz“ ſc<on mehr auf das Quantum zu arbeiten ſcheint. 

Ein Zug zum Grauenhaſten und Scaurigen tritt bisweilen in 

ſeinen Gedichten hervor, deſſen Darſtellung ihm freilich am beſten 

gelingt, das wir aber meiſt nicht ungern vermiſſen würden. 
Immerhin hätte aus dieſem Dichter etwas viel Bedeutendere3 

werden können, wenn die Umſtände ihn mehr begünſtigt 

hätten. 

Es war ſc<wer, da Reithard als der lehte unſere Brücen= 
jſage bearbeitete, derfelben no< neue Seiten abzugewinnen und 

frei vom Eindru> der Vorgänger auf ſelbſtgeſhaffenem Pfade 

zu gehen. Dennoc<h gelang es ihm theilweiſe, er brachte dra- 
matiſches Leben hinein: ein alter Landmann fordert die Herrin 

troßig zum Brüenbau auf, bevor das Unglü> geſchehen; wo= 

fern ſie es nicht rechtzeitig thun will, weiſſagt er ihr ſhweres 
Unheil und bittere Reue. Aber dadurch wird der Charakter der 

Heldin von ſc<hmutßigem Geize befle>t , verliert an höherem Jn- 
tereſſe für uns, wie an Anmuth und Würde, und es iſt nicht 

ganz dasſelbe, wenn fie die Brü>e zum Zeichen ihrer Reue ex=
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bauen läßt, als8 wenn ſie e3 getroſten Muthes zum Seelenheil 

ihrer Kinder und zum Wohle ihrer Mitmenſchen thut. Doch 

thun wir auch dieſem Gedichte die Ehre an, e3s in die Reihe 

der Vorgänger einzuführen ; es wird den Vierklang, der bereits 
angefündigt worden iſt, zum Abſchluß bringen. 

Die Churbrücke zu Viſchofszell. 

Die Freiin ſah ſtolz von der Mähre 
Hinab in die ſhäumende Thur, 

Auf welcher in ſc<hwankender Fähre 

Der Segen der Ernte ihr fuhr. 

Ein Alter mit ſilbernen Haaren 
Bekämpfte die dräuende Fluth, 

Und bracht? unter Todesgefahren 

Die Garben in ſichere Hut. 

„Faſt giung Dir der Nachen in Stüde, 

Gib Acht!“ ſchreit beſorglich die Frau, 
„Längſt fehlte dem Strom eine Brücke!“ 

Entgegnet der Alte ihr ranh. 

„EGi!“ rief fie, „die wärde was koſten ! 

Beinahe einer Ernte Erirag! 

Auch reu'm mich die eichenen Pfoſtenz 

So geh's denn auch ferner, wie's mag!“ 

„Euch reuen die eichenen Pfeiler! 

Die Garben vom Himmel geſandt ? 

Bald gäbet Ihr Burgen und Weiler, 

Wär' dort eine Brüce geſpannt !“ 

Die Mädchtige kehrt ſich mit Groſlen 
Vom warnenden Greiſe und lauſcht 
Den Donnern des Himmels, die rollen, 

Dem Regen des Himmel3, der rauſcht.
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Sie ſc<haut in da3 Wirbeln und Kochen 
De3 ſchwellenden Stromes ſo ſtumm;z 

Sie fühlt ein ahnende3 Pochen 

Im Herzen, und weiß nicht warum! 

Und plözlic< durc<h's Wettergedröhne 

Dringt Jagdruf und Rüdengebell; 
Der Freifrau zwei einzige Söhne 

Nahn drüben dem Ufer ſich ſchnell. 

Sie werfen ſich ſtra>s in den Nachen, 
Ob winkend die Mutter auc<h wehrt, 

Ob Ruder und Pranken auch krachen, 

Und Unten gen Oben ſich kehrt. 

Nun ſleht ſie, die Aermſte der Armen, 
No<h eben die Reichſte im Land: 
„O hätte der Himmel Erbarmen ! 

O wäre die Brücke geſpannt!“ 

Vergebliches Wünſchen und Flehen, 
Der Strudel erreicht und erfaßt 
Den Kahn, und mit wirbelndem Drehen 

Verſchlingt er das Schiff und die Laſt, 

Die Mutter ſinkt weinend zuſammen 
A1ls ob ſie zum Tode verblich, =- 

Do< rufen die donnernden Flammen 

Des Himmels ſie wieder zu ſich. 

Und langſam erſteht ſie und ſchreitet 
Hinab an den tobenden Flußz 

Der ſchleudert ihr, eben erbeutet, 
Zwei Leichen ergrimmt vor den Fuß. 

Sie neigt ſich, ſie küſſet den Beiden 
Die Stirn und die Lippen ſo bleich: 
„Das iſt ein verſchuldete3 Leiden =- 

Ic<h liebte nur mich und nur Euch!
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Mein Volk hat gefleht und gewimmert, 
O bhauet die Brü>e uns doh! 

Und wäre die Brücke gezimmert, 

So lebtet ihr Beide mir noh! 

Drum ſoll meinem Geize und Stolze 

Die Brüce zum Denkmak ſich weihn: 
Do<h nicht aus gebrehlihem Holze -- 
Sie wölbe ſich kräftig aus Stein! 

Zum Zeichen wie tief ih bereute =- 

I<h arme, geſhlagene Frau!“ -- 

So iſt e3 geſchehn und noch - heute 

Wölbt feſt ſich der ſteinerne Bau. 

Glücklicher Weiſe ſind wir nicht pflichtig, einem der Dichter, 
welche unſere Brü>kenſage beſungen, die Palme zu reichen, freuen 
uns vielmehr, daß es ihrer mehrere waren , die ſich davon an= 
gezogen fühlten und die alte Erinnerung im neuen Liede auf= 

leben ließen. Dem ſchwäbiſchen Sänger gebührt jedenfalls die 
Anerkennung, zuerſt den Stoff mit Liebe und Verſtändniß und 
in ſeinem friſchen, lebendigen Balladentone behandelt zu haben. 
Bornhauſer's Gedicht zeichnet ſih durc< treue Darſtellung der 

Motive, durch feines Verſtändniß des frommen Geiſtes aus, der 

die Sage beſeelt; der ideale Zoll in der Geſtalt des Vaterunſer 

kommt nur bei ihm vvr und iſt ebenſo originell wie geſchichtlich 

wohl verbürgt. Auch A, Keller*s Bearbeitung iſt friſch und an= 

ſprehend und überraſcht durch die Wendung , daß die Wittwe 
zuerſt ein Kloſter ſtiften will, dann aber ſich belehren läßt, daß 

es beſſer ſei, ein anſcheinend weltliches Werk der gemeinen Wohl- 

fahrt zu errichten, als dumpfer thatloſer Frömmigkeit ein Haus 

zu bauen. Dem armen Reithard war es nur no geſtattet, 

dürftige Nachleſe zu halten, als die ſc<hönſten Blumen bereits 

alle gepflüt waren, und ſo werden ſich die Gedichte ihrem 
Werthe nach ziemlich genau ſo ordnen, wie wir ſie hier zur 

Sprache gebracht haben. 
3
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Wir haben in dem engen Rahmen dieſer Vergleichung ge- 
ſehen, meine Herren und Freunde, wie eine ſchöne und gute 
That fortzeugend Gute38 kann gebären, e<hoartig durc< die Jahr-= 

hunderte hinab tönt, bald an dieſen Felſen anſhlägt, bald an 
jenen und immer wieder melodiſ<he Töne hervorbringt. Auch 

an der unſcheinbaren tro&enen Chronik bewährt ſic<h alſo das 
Wort Göthe's: „Das Beſte an der Geſchichte iſt der Enthuſias- 

mus, welchen ſie zurüläßt.“ Möge es es denn , ſo lange die 

Waſſer der Thur durch dieſes Land rauſchen, bald freundlich 
und wohlthätig, bald wild und verheerend, wie es in ihrer 

Natur liegt, nie an Frauen fehlen, wel<he zu edlen Werken 

fühnen Muthes den Grund legen, no< an Männern, die ihre 

Gedanken weiſe und kraftvoll in's Leben führen, und möge auch 

der Geiſt der Dichtkunſt nie entſ<hwinden, der das Schöne und 

Große aller Zeiten der Vergänglichkeit entreißt und in idealiſirter 

Geſtalt immer neu erſtehen läßt im Geſang.
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Dritte Periode. 
<n 

Die Jollendung der thurgauiſchen Gegenreformation. 
(Von 4600--1712.*) 

Alſgemeine Wemerkungen, 

Die zwei früheren Abſchnitte, welche im 14. Heft der Bei=- 
träge des thurgauiſchen hiſtoriſchen Berein3 mitgetheilt worden 

fſind, berichteten über die Anfänge der Gegenreformation in der 
Landgrafſhaft Thurgau im 16. Jahrhundert. Die folgenden 

Blätter ſollen noc< über den Fortgang und Sc<luß derſelben im 

17. und 18. Jahrhundert Kunde geben. 

Die Ausſichten für die Fortſezung der im 16. Jahrhundert 
begonnenen Arbeit waren im 17. Jahrhundert ſehr günſtig, denn 

es war: 

*) Für diefe Arbeit wurden folgende Archive benußzt : 

1) Da thurgauiſche Staatsar<hiv (Th. A.); 2) das zür<eriſche Staats8- 
archiv (Z. A.); 3) das Stiftsarc<hiv in St. Gallen (St. A.); 4) das biſchöflich- 
conſtanziſche. Archiv in Solothurn (B. A.); 5) die Sammlung der eidgen. 
Abſchiede (8. A.); ferner meine Beſchreibung der thurgauiſchen Kirch- 

gemeinden in der Kantonsbibliothek in Frauenfeld (KR. G.), ſowie mein 

biographiſche8 Verzeichniß der thurgauiſchen Geiſtlihen (Heft 4 und 5 der 

thurgauiſchen hiſtoriſchen Beiträge [B. Y.]).
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Die Siegeszeit der kotholiſ<en Kir<e, 

Die Lage de38 römiſchen Katholiziamus war nicht nur in 

andern Ländern Europa's, ſondern auch in der Sc<weiz ſo 
förderlic< , wie ſie ſeit der Reformation nie mehr geweſen war. 

Oeſterreichs und Spanien3 Waffen waren, befonder3 im Anfange 

des dreißigjährigen Krieges, ſo glü>lich, daß es ſchien, als habe 

die Todesſtunde für die evangeliſche Kirhe geſchlagen. Die 

Hülfe, die der ſ<hwediſche König Guſtav Adolf ſeinen Glauben3- 
genoſſen bot, brachte jedoch eine unerwartete beſſere Wendung 
für die evangeliſche Sache. Auc<h nach ſeinem Tode gelang es 

ſeinen Heeren, manc<he Siege zu erringen. Die endliche ſchöne 

Frucht derſelben war, daß der weſtphäliſche Friede, der dem 

dreißigjährigen Kriege ein Ende machte, den deutſchen Prote- 

ſtanten die nämlichen Rechte wie den Katholiken zuſicherte (1648). 

Aber kaum war derſelbe abgeſchloſſen ,: fo erhob der damalige 

Papſt ſeine verurtheilende Stimme dagegen. Bald genug be= 
wieſen ſeine Freunde ,  daß ſie der Stimme ihres geiſtlichen 

Hauptes mehr gehor<hen, als den weltlichen Obrigkeiten, welche 

den edeln Frieden nac<h ſo langer Scred>en3zeit abgeſchloſſen 

hatten. Ueberdieß waren viele und große Länderſtriche, die 

früher evangeliſch geweſen waren, während dieſes Krieges zum 

Rüctritt in die katholiſche Kirhe genöthigt worden und durften 

nach 1648 nicht mehr zur evangeliſhen Kir<he zurü>kehren. =- 
Auch in den leßten Jahrzehnden des 17. Jahrhundert3 - wurde 

das Anſehen der römiſch=-katholiſchen Kir<e durch die Siege der 
Heere des franzöſiſchen Königs Ludwig XIV. und die Ver- 

folgung ſeiner evangeliſchen Unterthanen no< erhöht. Woeder 

dieſe für die römiſch-katholiſche Kirhe günſtigen Zeitereigniſſe, 
no< die ungünſtigen, wie die Siege der ſchwediſchen Waſffen 

und der Abſchluß de3 weſtphäliſchen Friedens , der die ſtaatliche 
Anerkennung der deutſchen evangeliſhen Kirhe garantirte, waren 

geeignet, die Lenker der katholiſchen Kirche auf andere Gedanken
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zu bringen, vielmehr verſuchten ſie mit neuer Macht und Eifer die 

alten Gedanken auszuführen, und ſich al3 Glieder der allein ſelig 
machenden Kir<he geltend zu machen. Die katholiſche Kirhe wagte 

es daher, das Bekehrung3neß au<h über die während des Krieges 

verlorenen und biöher no< nicht gewonnenen Gegenden auszu= 

werfen. Bei den Häuptern der Staaten und ihren Gliedern fand 

ſie dafür ein nur allzu geneigtes und williges Entgegenkommen 

und Gehorſam. Dieſe3 war beſonder3 in der Schweiz der Fall 

und führt un5 dazu, zu berichten : 

Heber die Stellung der eidgenöſſiſchen Ober- und Gerichts- 

herren in der Fandgrafſchaft Thurgan zu ihren evangeliſchen 

und katholiſhen Unterthanen, 

Im 17. Jahrhundert nahmen die kirhlihen Dinge die 
weltlichen Herren ſehr in Anſpruch, Sowohl die katholiſchen als die 

evangeliſchen Regenten beſchäftigten ſich beſonder3s mit der Er= 

haltung und Förderung der Kirche ihrer beſondern Konfeſſion. 

Soweit war es nämlic<h im vorhergehenden Jahrhundert nicht 

gekommen, daß beide Kirhengemeinſchaften das Recht der gegen= 

ſeitigen Exiſtenz anerkannten , oder ſich dazu neigten, es anzu= 

erkennen. Die alte Kirhe hoffte vielmehr, die neue allmälig 

wieder auflöſen zu können nnd wieder wie vor der Reformation 

die alleinherrſchende Kirhe zu werden. Bekehrungen von einer 

zur andern Kir<he mit Gewalt oder mit andern Mitteln zu 

Stande zu bringen, war daher da8 Hauptbeſtreben ſowohl der 

geiſtlihen als weltlichen katholiſ<en Regenten. 

Dieſer Geiſt des Jahrhundert3 wurde in der Shweiz durch 

die gegenſeitige Eiferſu<t der Kantone noc<h verſchärft. Der 

von Rom aus gehende Einfluß fand bei den ſchweizeriſchen 

katholiſchen Regenten , den weltlichen und den geiſtlichen , ſowie 
bei den andern Gliedern der fatholiſchen Kirche einen nur zu 

guten Eingang. Die Stellung derſelben wurde im 17. Jahr-
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hundert eine ſchroffere , exkluſivere, als ſie ſeit der Reformation 

geweſen war. Die Thätigkeit, die evangeliſche Kirche zu bekämpfen, 

ihre Glieder in den Sc<hooß der katholiſchen Kirche zurüzuführen, 

troß des Landfriedens von 1531 eine freie Exiſtenz und Ent= 
faltung derſelben zu hindern, wurde eine noch vielſeitigere und 

eifrigere. Da die meiſten deutſchen Herrſchaften der Eidgenoſſen- 

ſc<aft ganz oder wie das Rheinthal zur Hälfte ſeit 1531 wieder 

katholiſ< geworden waren, in der Landgrafſchaft Thurgau aber 

die Zahl der Katholiken immer no<h eine kleine war, warf ſich 

die Hauptthätigkeit der Beförderer und Beſchütßer der katholiſchen 

Kirc<e hauptſächlich auf dieſen Theil des eidgenöſſiſchen Gebietes. 
Beſonder3 wegen der Thurgauer entſtanden daher im 17. Jahr= 

hundert im Schooße der Tagſazungen die längſten und gefähr- 
li<ſten Verhandlungen, die hie und da zu Kriegsdrohungen führten. 

Dieſes hatte die weitere Folge, daß auc<h die Glieder der evan- 

geliſchen Kirche entgegen ihrem Geiſte und zu ihrem Schaden nur 
zu ſehr in ähnliche Fußſtapfen traten. Zürich, als der faſt 

einzige Beſchüßer der oſtſchweizeriſchen Evangeliſchen, hatte daher 

eine reiche, mühevolle und große Opfer erfordernde Arbeit, 

welche es aus Liebe zum evangeliſchen Glauben, ſowie als eine3 

der mitregierenden Orte übernahm , indem es zn ſeiner Recht= 

fertigung ſich darauf berief, daß es den mit ihm geſchloſſenen 

Landfrieden von 1531 aufreht erhalten müſffe, Dieſes zog 

ihm bei den katholiſchen Orten den Namen des proteſtantiſchen 

Rom und den Vorwurf zu, daß es (wie das freilich auch bei 

ihnen der Fall war) alle auch mehr weltlichen Fragen bald in's 
religidſe Gebiet hinüberziehe, nur um wie in den Reformations- 

jahren ſeine Alleinmacht im Oſten der Schweiz wieder geltend 

zu machen. Daher entſtand hie und da unter den erſtern der 

Plan , im Jntereſſe des eidgenöſſiſchen Frieden3 eine Theilung 

der gemeinſanien Vogteien iu's Werk zu ſfeßen. Dazu kam es 
zwar nicht; dagegen beſchüßten die katholiſchen Oberherrn und 

ihre Landvögte die Beſtrebungen und Thätigkeiten der inländiſchen
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thurgauiſchen Gehülfen zur Förderung und Verbreitung der 
katholiſhen, ſowie zur Beſchränkung der evangeliſchen Kirche. 
Man unternahm daher im 17. Jahrhundert in der Landgraf=- 
ſc<haft Thurgau in kirhlichen, bürgerlichen und geſellſ<haftlichen 
Dingen, was man biöher nicht gewagt hatte. In bisher un- 
benüßten Kapellen, deren Fond8 von beiden oder ſogar nur von 
der evangeliſchen Konfefſion verwaltet worden waren, wurde für 
wenige Katholiken katholiſcher Gottesdienſt eingerichtet und ihre 

Fonds den Evangeliſchen entzogen; in Pfarrkirhen , in denen 
bizher nur evangeliſcher Gottesdienſt ſtattfand, mußten für 

wenige Katholiken die Altäre wieder hergeſtellt, katholiſche Geiſt- 

liche angeſtellt und ein Theil der Pfrund- , ſowie die Jahr- 
zeitenfond3 ganz den Katholiken abgetreten werden. Die Evan= 

geliſ<en wurden an den: meiſten Orten aus den Chören und 

Sakriſteien verwieſen und erſtere mit Gitter verſehen. Ueber die 

gemeinſamen Kirchenfonds wurden auch in überwiegend evan- 

geliſchen Gemeinden mehr katholiſche als evangeliſche Pfleger ge= 
Jeßt und das Einfommen dieſer Fond3 faſt nur für den katholi= 

ſchen Kultu3 verwendet. An vielen Orten erlaubte man den 

Evangeliſhen nicht, eigene Meßmer anzuſtellen. Die in den 

vorigen zwei Perioden angeführten evangeliſchen Kirhgemeinden *) 

thaten , von Zürich unterſtüßt , bei ihren Kollatoren und Ober- 

herrn vergebliche Schritte und erboten ſich zu ſchönen Opfern, 
um wieder eigene Geiſtliche und Gottesdienſt in ihren Pfarr= 

firhen zu erhalten. Man geſtattete ihnen endlich nur ungern 

und nicht ohne Hinderniſſe den Beſuch benac<barter evangeliſcher 
Kirhen ; den Katholiſchen wurde dagegen gerne erlaubt, neue 

Kapellen zu bauen. Frauenfeld gelangte troß der Einwilligung 

ſeiner katholiſchen Mitbürger nur nach langen Kämpfen dazu, 
in den Mauern der Stadt eine eigene Kirche bauen zu dürfen, 

während die nur wenige Minuten davon entfernt wohnenden 

*) Siche Heft XIV., S. 110.
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Kapuziner ihr kleines Kloſter erweitern durften. Die katholiſchen 

Orte gaben den Landvögten den Befehl, zu hindern, daß Ka- 

tholifen zur evangeliſchen Kirhe übertreten; nicht nur Zürich, 

ſondern auch die evangeliſche Stadt St. Gaſllen ſollte verhindert 

werden, niedere Gerichte im Thurgau zu kaufen, dagegen gaben 

ſie, damit die feil gebotenen thurgauiſchen und rheinthaliſchen Herr- 

ſchaften nicht in unkatholiſ<e Hände kommen, dem Prälaten in 

St. Gallen durch glimpfliche Mittel den Anlaß, dieſelben zu kaufen 

und in denſelben katholiſche Geiſtliche anzuſtellen. Während die ka- 
tholiſchen Orte die Wiedereinführung des katholiſchen Gottesdienſtes 

für wenige Katholiken verlangten , geſtatteten ſie in Wengi und 

Ueßlingen den dortigen großen evangeliſchen Gemeinden wohl 
die Wiederherſtellung eines regelmäßigen Gottesdienſtes, aber nur 

dur< benachbarte Geiſtliche. 

Ebenſo willigten die katholiſhen Orte nur nach längern 

Verhandlungen dazu ein, daß die evangeliſ<hen Thurgauer und 

Rheinthaler nicht mehr, wie der Biſchof von Konſtanz verlangte, 

das dortige Ehegeriht , ſondern dasjenige in Zürich bei Ehe- 
ſtreitigkeiten beſuchen durften (1637). 

Um eher Proſelyten zu erhalten, wurden die Oberamts- 
und Gemeindeſtellen (Ammann, Richter, Weibel, Zehenteinzieher) 

wo immer mögli<h mit Katholiken beſeßt; evangeliſ<e Waiſen 

erhielten katholiſche Vögte oder wurden in katholiſhen Haus- 

haltungen untergebraht. Die katholiſhen Landvögte ſchenkten 
oder milderten die Strafe, wenn die Verbrecher oder auch zu- 

gleich ihre Verwandten ſich zum Uebertritt bereit erklärten. Die 

fatholiſhen Güterbeſizer forderten von ihren Lehensleuten oder 

Arbeitern , daß ſie ihre Religion annehmen. Aehnliches geſchah 
beſonders von Klöſtern bei Bettlern. Ebenſo verlangten manche 

katholiſche Gerichtöherren für Bürgerrecht3aufnahmen beſonders 

von evangeliſchen Gemeinden das halbe Mehr für ſich, d. h. die 
Hälfte der Stimmen bei Gemeinds8verſammlungen, um eher die 
Aufnahme von Katholiken in ſolc<e Gemeinden durchſeßen zu



43 

können. Geſtüßt auf den Schuß der Eidgenoſſen wagten be= 

ſonder3 die Aebte von St. Gallen verſchiedene Eingriffe in die 

religiöſen Rechte ihrer niedern thurgauiſchen (und auch rhein- 

thaliſchen) evangeliſc<hen Gericht8genoſſen. Sie geboten ihnen 

4. B. das Hutabziehen beim Läuten der Glo>en am Morgen, 

Mittag und Abend, die Beerdigung ungetaufter Kinder ohne 

Geläute und an einem beſondern Plaße auf dem Friedhofe ; ſie 

verboten den evangeliſchen Geiſtlichen bei Hochzeitsmahlen laut 

zu beten und in der Advent3- und Faſtenzeit zu kopuliren. Sie 

verlangten auc<, daß die evangeliſchen Geiſtlichen von ihrem 

Official viſitirt werden und von ihm Befehle in kir<hlichen 

Dingen annehmen ſollten.*) Auf der andern Seite beſtürmten die 

thurgauiſchen Evangeliſhen oft Zürih mit Klagen, die bei 

weniger Gereiztheit wohl ſonſt hätten beſeitigt werden können; 

auch unbedeutende Neuerungen der Katholiken wurden meiſt von 

den Evangeliſchen ebenſowenig geduldet, als umgekehrt; no< viel 

weniger wollten die Evangeliſchen katholiſche Symbole, wenn ſie 

auch ſchöne <riſtliche waren, z. B. das Aufſtellen von Kreuzen 

auf Gräben und Thürmen, gebrauchen. Das geſchah freilich 

auch deßwegen, weil die Katholiken darin ein Zeichen der An- 

erkennung ihres Glaubens und ſogar Annahme desſelben ſahen, 
ſowie eine Verurtheilung des evangeliſchen. Wie eigenthümlich 

die gegenſeitige Stimmung war, möge aus vielen ähnlichen ein 

Beiſpiel zeigen. Im Jahre 1685 (den 17. Oktober) ſprangim Thurme 
zu Gac<nang, unmittelbar nach der Beerdigung des dortigen evan= 

geliſchen Pfarrer3, des Reſignaten Dekan Lavater, da3 fogenaunte 

PfrienzenglöFlein **). Die Katholiken betrachteten dies als ein 

*) Siehe 8. A. 5, 1. S. 1339 u. f. 

**) (E3 ſoll dies das Meßglöklein geweſen ſein, das ſ. Z. verſtummte, 

als der fromme Hirte Heinrich Pfrienz von Gerlikon den wegen Ubler 
Wiitterung ausgeriſſenen Rebſte>en nicht mehr an ſeinen frühern Plaz ſtellte. 

Ebenſo hieß es, daß ſeine Gebeine unter einem der drei früheren Grabſteine 

in der Kirche zu Ga<hnang ruhen. S, Kuhn's Thurg. saera, 1., S. 162,
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Zeichen, daß der evangeliſche Glaube bald wie dieſes Glölein 

zerſpringen werde. Die dortigen Evangeliſchen deuteten es aber, 
ſobald ſie dieſe katholiſche Berſion vernahmen, gerade umgekehrt: 

es jolle von nun an der Aberglaube von H. Pfrienz und ſeinem 
GlöFlein ab und todt ſein und man ſolle künftig nur der h. 
Scrift glauben. 

Unter dieſen Verhältniſſen war die Arbeit des Beſchüßers 
der Evangeliſchen im Thurgau in Zürich eine ſchwierige und 

oft fruchtloſe. Die alten und neuen Beſchwerden der evangeli- 

ſchen Thurgauer wurden oft durch beſondere Zürcher Geſandt- 
ſchaften , Korreſpondenzen und auf Tagſazungen beſprochen, 

dauerten aber bi3 1712 größtentheils fort. Einzelnes wurde 

aber doc< erreicht; ebenſo fkonnte einzelnes den Evangeliſchen 

Schädliche oder Anſtößige verhindert werden. So wurden z. B. 

dur< Aufnahme von Kindern der Proſelyten in's Zürcher 

Waiſenhaus, durch Anleihen an bedrängte Debitoren Uebertritte 

verhindert und durch Verträge mit katholiſchen Kollatoren Üüber 
evangeliſche Pfründen die Anſtellung würdiger (meiſt Zürcher) 

Geiſtliher, ſowie durch jährliche Stipendien die beſſere Exiſtenz 

derſelben bewirkt. Ferner war e3 für die thurgauiſche Kirche 

wichtig, daß die dortigen Geiſtlihen von 1567 , die oberthur= 
gauiſ<en von 1589 an der Züricher Synode einverleibt worden 

waren und Zürich dadurch ſowie als mitregierender Ort lande3- 

biſchöfliche Rechte in derſelben auzüben konnte. Die thurgauiſchen 
evangeliſchen Gemeinden, ſowie Abordnungen derſelben fanden 

bei den dortigen Staat3= und Kir<h<en-Behörden immer offene 

Ohren, Rath und Hülfe. Auch der evangeliſche Rath in Glarus 

trat in Tagſaßungen den Zürcher Geſandten zur Seite. --- Nach 

dieſen allgemeinen Bemerkungen über die religiöſen Kämpfe 
beider Parteien im Thurgau gehen wir nun dazu über, genauer 

über das Einzelne zu berichten.
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I. Gründung neuer katholiſher Kir<gemeinden. 

1) Einführung des katholiſchen Gottesdienſtes 

in Müllheim (1607). 

In der Kirc<hgemeinde Müllheim verließen ſeit 1532 nur 
ein paar Bürger den evangeliſchen Glauben z. B. gegen das 

Ende des 16, Jahrhundert3 ein Bridler, der bald nachher die 

Stiſt3verwalterſtelle und das Bürgerrec<ht in Biſchofszell erhielt. 
Einzelne Bürger von Mülſheim, die auf auswärtigen Lehen 
unter katholiſchen Herren ſaßen, nahmen daſelbſt den katholiſchen 

Glauben an und blieben daſelbſt. So Kleinhans Keſtler in 

Uri, Hanz Keller in Herdern, Enderli Shirmer in Homburg. 

Ein anderer katholiſ<; gewordener Bürger, Oettli, war als 

Knabe in's Schwabenland gezogen und verließ daſelbſt ſeine 

Kirc<he , nahm aber ſpäter nach ſeiner Heimkehr in ſeine Heimat 

eine evangeliſ<e Frau. Faſt alle auswärtigen Bürger, die ka= 

tholiſc< geworden waren, verkauften ihr Eigenthum in ihrer 
Bürgergemeinde. Keiner derſelben, nicht eimmal Oettli, that 

Scritte zur Einführung der Meſſe. Dieſes Verdienſt erwarb 
ſich dagegen der Amtmann des Gericht3herren und Kollators 
von Müllheim, Ludwig Lo<her von Frauenfeld. Er forderte 

nicht nur die an3wärts wohnenden katholiſchen Müllheimer, ſowie 

Dettli dazu auf, die Einführung der Meſſe in ihrem Bürger= 
orte zu verlangen, ſondern forderte anch einzelne bisher evan= 

geliſch gebliebene Bewohner des Ortes mit Verſprehungen und 
Drohungen auf, zur fkatholiſ<en Kir<he überzutreten und die 

Wiederherſtellung der Meſſe in ihrer Pfarrkirche zu verlangen. 
Bei einzelnen derſelben, deren Leumund nicht der beſte war, 

fonnte er das mit Erfolg thun, nämlic< bei den Brüdern 

Heinrich und Kleinjakob S <neider und Joachim Menhßhi, 
Screiner. Einen andern Müſllheimer / Heinrih Senn, Decer, 

ließ er ſogar gebunden nach Frauenfeld führen und durc<h die
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Kapuziner bearbeiten; er blieb aber ſtandhaft. Dieſes geſchah 
erſt im Anfange des Jahres 1607. Locher bewog nun die- 
jenigen , die ihm zugeſagt hatten, ſich bei ihrem Gerichtöherrn 

und Kollator (Biſchof. von Konſtanz, *) für. Einführung des ka- 
tholiſchen Gotte3dienſtes zu melden. Dieſer nahm ihr Geſuch 

mit Freuden auf und erſuchte die katholiſchen Orte, ihm dazu 

zu helfen, indem er ihnen vorgab, daß mehrere Perſonen dieſen 
Wunſc< haben. Auh dieſe gingen in das Geſuch des Biſchofs 

ſogleich ein und beauftragten den damaligen Landvogt Schmid, 

die evangeliſche Gemeinde, die von den geheimen Verhandlungen 
biöher nichts erfahren hatte, in Kenntniß zu ſezen. Schmid 

theilte den Befehl der katholiſchen Eidgenoſſen einzelnen Au3- 

ſchüſſen der evangeliſchen Gemeinde, die er nac<h Frauenſeld 
kommen ließ, mit. Dieſe fragten die Gemeindsgenoſſen darüber 

an und dieſe beſchloſſen in einer Kirc<gemeindeverſammlung, 

diejenigen, die im Verdacht waren, dieſes verlangt zu haben, 

öffentlich darüber zur Rede zu ſtellen, nämlich Schreiner Menßi, 
den armen Hausvater Oettli, dev nur einen kleinen Theil des 

Jahres in ſeiner Heimat wohnte und deſſen Kinder dem Almoſen 

nachgingen, ſowie die ökonomiſc< zerrütteten Gebrüder Sneider. 

Dieſe und noc< andere, von denen gemeldet wurde, daß ſie 
die Einführung der Meſſe verlangten, wurden aufgefordert, in's 

Chor zu ſtehen. Menßi und Oettli erklärten : ſie werden, wenn 

der fatholiſche Gotte3dienſt in Müllheim eingeführt werde, den- 
felben beſuchen , fie verlangen aber keine Neuerung. Heinrich 

Schneider wollte ſich gar nicht erklären; ſein Bruder erſchien 
nicht einmal vor der Gemeinde (17. Februar 1607). Nach 

dieſen Verhandlungen klagte die Gemeinde bei der zürcheriſchen 

Regierung und bat ſie um ihre Hülfe. Dieſe fand : der Land- 
friede ſei zwar für dieſes Geſuch , aber wegen der Geſtalt der 

*) Der Biſchof von Konſtanz beſaß beide Rechte in Folge der Ueber- 

gabe des Kloſter5 Reichenau an ihn,
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Sachen und bedenklicher Konfequenzen und Praktiken, welche 

wider den Landfrieden ſeien, ferner deßwegen, weil die betreffen- 
den Perſonen da3 nicht aus eigenem Antrieb verlangt und keinen 

guten Leumund haben, ſowie wegen ihrer (oben mitgetheilten) 
Erklärungen vor der Gemeinde und weil der Biſchof von Kon- 

ſtanz weder als Biſchof no< als Gerichtöherr ein Recht habe, 

das zu verlangen, habe Zürich als ein Theil der regierenden 
Orte da3 Rec<ht und die Pflicht, dieſes Unternehmen zu ver= 

eiteln. Sie beſchloß daher, durc< Geſandte den thurgauiſchen 

Landvogt erſuchen zu laſſen, ex möge zur Verhütung von Un- 
friede und Streit unter den regierenden Orten den Amtmann 

Locher, ſowie andere, die ſich dieſer Sache annehmen, abmahnen 
und zur Ruhe weiſen. Sofern aber der Landvogt wegen des 

- Befehls der katholiſchen Orte ſich dazu nicht verſtehen wolle, 

ſollen ſie ihm dann bemerken, daß die fünf katholiſchen Orte nicht 

Macht haben, dergleihen Sachen nur aus ſich zu befehlen und 

ferner verlangen, daß wenigſtens Nichts vorgenommen werde, 
bis Zürich bei der nächſten Tagſaßung mit den Geſandten der- 
jelben darüber geredet habe (25. Februar). Der Landvogt ent= 

ſchuldigte ſich bei den zürcheriſchen Geſandten (Hauptmann Leon- 

hard Holzhaeb und Joh, Jakob Hirzel) und zeigte ihnen an, 
daß etwa 10--11 Perſonen die Einführung der Meſſe ver- 

langen, verſprac< aber den katholiſchen Ständen, über den Wunſch 

Zürich3*) zu berichten und ſofern dieſelben dazu einwilligen, die 

Sache bis auf weitern Bericht ruhen zu laſſen. Zürich entſchloß 

ſiH auf dieſe Erklärung hin, bis auf neuen Bericht in dieſer 

Sache keine weitern Schritte mehr zu thun. Bald darauf zeigte 
aber der thurgauiſc<he Landvogt dem zürcheriſchen Rathe an, daß 

ſeine Obern in den fünf Orten keinen Verſchub zulaſſen, viel- 
mehr hoffen, daß Zürich zur beförderlichen Ausführung dieſes 

Werke3 , das dem Landfrieden gemäß ſei, um ſo eher mithelfe, 

*) S. Heft XIV, S. 110. 
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weil fie den Evangeliſchen in Wängi die Paſtoration von Aadorf 
aus erlaubt haben. Sowohl Locher in Frauenfeld als ſeine 

Gegner in Müllheim (Dekan Jäger und ſeine Cötualen) blieben 

in der Zwiſchenzeit nicht unthätig. Locher befeſtigte nicht nur 
die wenigen katholiſchen Mülſlheimer mit Ermahnungen, ſondern 

auc< mit Geſchenken an Geld und Viktualien, ſowie dadurch, 
daß er bei Anleihen Bürgſc<afti für fie leiſtete. Dieſe klagten 

ihm nämlic<, daß ihre evangeliſhen Mitbürger ſie grob be= 

handeln und ihnen die Mühle, Bäcereien und anders , was3 ſie 
zur Nahrung bedürfen, abſchlagen. Der Landvogt ließ ihnen 

daher unmittelbar na< der Abreiſe der Zür<her Geſandten den 

1. März den „Landfrieden gebieten“, wornac< jeder, der ſich 

mit Wort oder That gegen ein Glied der andern Kirche ver- 
fehlte, ſ<were Strafe, jogar den Tod zu erwarten hatte. Locher 

glaubte dadurch ſein Ziel um ſo eher erreichen zu können , daß 

er auc< die auswärts wohnenden katholiſchen Müllheimer auf= 

forderte, ihre Bitten mit ihren einheimiſchen Mitbürgern zu 

vereinigen. Am leichteſten gelang ihm dies beim Stift3verwalter 

Bridler in Biſchofszell und ſeinem Bruder, dem Pfarrer in 

Steina<. Durch ſeinen Eifer und Geſchenke in Müllheim konnte 

Locher die Zahl der dortigen Konvertirten ſogar noc< um eine 
Hanz3haltung, die de3 Klaus Forſter Talpis, vermehren. Forſter 

war zweimal von der Obrigkeit ehrlos erklärt und wegen einer 

Schuld von 30 Gulden in Acht gethan worden. Locher erlöste 
ihn dadurc<, daß er für ihn al8 Bürge eintrat und ihm über= 

dieß Viktualien ſc<henkte Nicht fo leicht änderten andere ihre 
Gedanken, auch der nicht, den er gebunden nach Frauenfeld 

führen und durch die Kapuziner bearbeiten ließ (Heinrich Senn, 

De&er). Bei einer katholiſchen Konferenz, die in Luzern den 
16. März ſtattfand, klagte der thurgauiſche Landvogt wegen des 

Benehmen3 von Zürich und einzelner evangeliſcher Müllheimer gegen 

einige dort zum katholiſchen Glauben übergetretene Bürger. Darauf 

wurde beſchloſſen, dur< Geſandte von Luzern unv Uri Zürich
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über ſein Benehmen wider den Landfrieden Vorwürfe machen zu 

laſſen. Ebenſo erhielt der Landvogt Auftrag, wie er fich gegen 

die evangeliſchen Müſlheimer, die gegen den Landfrieden ge= 

handelt , verhalten ſolle. Troß der neuen Mahnungen der ka= 
tholifſchen Orte an den Landvogt, gelang es doch Zürich, die 

Sache bis zur nächſten Tagſaßung, welche in Baden vom 17. 
bis 27. April 1607 ſich verſammelte, zu verſchieben. Bei dieſem 

Anlaß verlangte Zürich zuerſt ein Verzeichniß derjenigen, welche 

in Müllheim die Meſſe verlangen und Aufſchub bis zur nächſten 

Jahrrechnung. Eine genauere Unterſuchung, bemerkte ihr Ge= 

ſandter, ſei um ſo nöthiger, weil, ſo viel man vernommen, die 

wenigen Leute, die die Einführung der Meſſe verlangt, nur von 

Amtmann Loher dazu überredet und beſtochen worden ſeien und 

dieſe Petenten überdieß „ausgeklagte Leute“ ſeien, die man nicht 

einmal im Dorfe dulden follte. Die Geſandten der fünf Orte 

gaben zwar zu, daß Locher „etwas gethan habe“ , nur fei es 

nicht von der Art, daß er wider den Landfrieden gehandelt habe. 
Es müſſe daher jedenfalls dem Vegehren entſprohen werden. 

Jhre Obern verlangen, daß da8 Werk ſchnell ausgeführt werde 

und werden daher in der nächſten Zeit Geſandte nac< Müſlſheim 

ſchi>en , die an Ort und Stelle unterſuchen , wie und wie groß 

die Zahl derjenigen ſei, die daſelbſt katholiſchen Gotte3dienſt 

wünſchen. Sie bitten daher Zürich , ebenfalls dahin eine Ab= 

ordnung zu ſenden. Die Zürcher und Glarner Geſandten ver= 
ſprachen , dieſen Wunſch ihren Obern mitzutheilen und nachher 

der Luzerner Regierung deren Anſicht zu eröffnen. Die fünf 
Orte drängten. Sie berichteten den 5. Mai Zürich, daß die 

üble Behandlung und die Drohungen, die ihre Glaubensgenoſſen 

vom Pfarrer in Müllheim und ſeinen Cötnalen erfahren mühſſen, 

ſie bewegen, bis zum 20. des Monat3 ihre Geſandten nach 

Müſſheim zu ſenden, um die Sache in Ordnung zu bringen 
und die dortigen Unruhſtifter zu ſtrafen und baten Zürich, ſich 

bei dieſem Anlaße vertreten zu laſſen. Zürich erkundigte ſich 
4
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über dieſe Klagen beim Pfarrer in Müllheim und erſuchte die 
fünf Orte, die Angelegenheit bis zur nächſten Jahrrechnung in 

Baden zu verſchieben und ihnen die Namen der Petenten mitzu= 

theilen. Zur nämlichen Zeit theilte es dieſes auch dem evan= 

geliſ<en Rathe in Glarus mit. Die fünf Orte wollten von 

Aufſ<hub nichts mehr hören. Auf einer Konferenz, die in Gerjau 

den 11. Mai ſtattfand, beſchloſſen ſie, diejes GeſuH von der 
Hand zu weijen, weil ſonſt zu beſorgen ſei, daß inzwiſchen die 

guten Leute in Müllheim von ihrem gottſeligen Borhaben 
mödten abwendig gemacht werden und den zu Baden eröſfneten 

Beſchluß ſofort auszuführen , daher auf den 20. Mai Geſandte 

nac<h Frauenfeld abzuordnen und den thurgauiſchen Landvogt 

nebſt dem Landſchreiber anzuweiſen, daß ſie alles bereit halten; 

der Collator von Müllheim wurde zugleich erſucht, auf dieſe Zeit 
ebenfalls eine Abordnung nach Frauenfeld zu ſchien. In einem 

bitter geſchriebenen Briefe theilte Luzern dieſen Beſchluß Zürich 

mit, mit dem Bemerken: Zürich werde wohl ſhon vom Prädi- 

kanten in Müllheim die Namen der Petenten kennen oder ſie 

jedenfalls den 20. Mai inne werden können. Der thurgauiſche 

Landvogt theilte den Beſchluß vom 11. Mai N. K. dem Pfarrer 

Jäger und andern Ausſchüſſen von Müllheim mit: daß er Be= 

fehl erhalten, bis nächſten Sonntag den Altar ſammt Zubehörde 

in Müllheim aufzurichten und fragte ſie, ob ſie das annehmen 

wollen oder nicht. Sie erklärten ihm , die Gemeinde werde ſich 

nicht wider die Obrigkeit ſeßen und nicht mit Gewalt wehren. 

Natürlich theilte die bedrohte Gemeinde dieſes ſogleich Zürich mit. 

Dieſes bedauerte, daß die Lage der Dinge von der Art ſei, daß 

man nicht mehr hindern könne und wählte für dieſe Konferenz 

als Geſandte: Hans Kambli, Sedelmeiſter, Hans Heinrich 

von S<hönau und Han3 Ulrich Wolf, Landvogt von Kyburg. 

Von Luzern traf Hans Helmli, geweſener Landvogt im Thur- 
gau ein. Auch Glarus ſandte einen Geſandten. Montag vor 

Auffahrt den 21. Mai 1607 N. Kal. fand nun die Konferenz
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der ſieben regierenden Orte in Frauenfeld in Anweſenheit der 
eidgenöſſiſchen Geſandten und der Gemeinde ſtatt. Mehrere 

Perſonen baten bei dieſem Anlaß wirklich die anweſenden eidge= 

nöſſiſchen Boten um Einführung des katholiſchen Gottesdienſtes 

in der Kirhe zu Müllheim. Die katholiſchen Geſandten erklärten, 

es ſeien das Ehrenleute; ſie ſeien daher dazu gekommen , um 
fofort ihrem Geſuch zu entſprehen. Die Geſandten von Zürich 

und Glarus gaben nach, verlangten nur, daß gegen die andern 

thurganiſchen Evangelijchen auch laut Landfrieden gehandelt, und 

daß den Evangeliſ<en in Müllheim gehörige Zeit zur Ver= 

richtung ihres Gottesdienſtes gegeben werde. Man einigte ſich 

daher zu folgendem Vertrag;: 

1) Der katholiſche Gottesdienſt ſoll im Sommer bis 8 und 

im Winter bis 9 Uhr dauern, do< ohne Gefahr für beide 

Theile, wenn derſelbe etwa eine halbe Stunde länger währe. 

2) Der Altar ſoll zwar mit einem Gitter verſehen werden, 

das Chor aber offen bleiben. 

3) Die Katholiſchen ſollen ihre Ceremonien, wie e3 an 

andern Orten gebräuchlich iſt, auzüben und ihre Paramente auf= 

ſtellen. 

4) Die Safriſtei kann von beiden Theilen benußt werden ; 

e8 erhält daher jeder Theil dazu Schlüſſel, um ihre Gewahrſame 

(Lade) daſelbſt zu behalten. Sofern die Cvangeliſchen einen 
eigenen Behälter wünſchen, ſoll ihnen derſelbe aus dem Kirchen= 

gut gemacht werden. 

5) Die Katholiſchen ſollen ihren Taufſtein auf der andern 

Seite bei den Weiberſtühlen aufſtellen. 

6) Wach3 und Oel ſollen aus dem Kirchenfond angeſchafft 

werden. 

Betreffend Beſtrafung derjenigen evangeliſchen Müllheimer 
die troß der landvögtlichen Warnung den gebotenen Landfrieden 

Übertreten haben follten, wurde der Landvogt beauftragt, ſich 
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genauer zu erfundigen und das, was er erfahren, ſeinen Herrn 
und Oberen mitzutheilen. 

Der Biſhof von Konſtanz ſtellte für die kleine Gemeinde 
in Müllheim , die noH 1639 nur aus einem Manne und zwei 

Weibern beſtand, ſogleich einen Geiſtlichen auf ſeine Koſten an. 

Er dahte aber ſchon damals daran, denſelben aus dem Pfrund= 
vermögen von Müllheim zu beſolden. Er drang daher bald 

auf eine Theilung desſelben. Um dieſelbe beſſer zu Stande zu 

bringen und für die kleine Schgar der dortigen Katholiken beſſer 

wirken zu können, wünſchte er die Entfernung des evangeliſchen 
Pfarrers. Dieſer war nach Einführung der Meſſe wohl einen 

Augenblik geneigt, eine andere Stelle zu ſuchen und bat einzelne 

Beamte des Biſchofs um ein Empfehlungsſchreiben. Die Rü= 

fict auf ſeine Gemeinde bewog ihn aber, zu bleiben. Der Ge= 

richtöherr benußte dieſes , kündete ihm mit Erlaubniß der ka= 

tholiſchen Orte, bei denen ſich ſein Amtmann (Ludwig Locher) 
über deſſen rebelliſches Weſen beklagte, ſfeine Stelle auf und 

befahl ihm, das evangeliſche Pfarrhaus, das vor 70 Jahren 

nach einem großen Brande im Dorfe die evangeliſche Gemeinde 

auf ihre Koſten gebaut hatte , dem katholiſchen Geiſtlihen zu 

überlaſſen. Als ſeinen Nachfolger ernannte er den Pfarrer 
Werner in Kirchberg bei Wyl. Obſchon die katholiſchen Orte 

den Biſchof unterſtübten, wußte do< Zürich , bei dem Pfarrer 
Jäger Schuß ſuchte, die Vollziehung dieſes Befehl3s und die ver= 

langte Abchurung bis zum Tode Jäger's (16.3Dezember 1611) 

zu verſchieben. Unterdeß mußte der Kollator den katholiſchen 
Geiſtlihen immer aus ſeinen Mitteln unterhalten. Als aber 

beim Hinſchied Jäger*s die erwünſchte Gelegenheit gekommen war, 

benußte fie derſelbe bald. Ex willigte damals wohl aus Furcht 

vor Zürich und der evangeliſ<en Gemeinde zur Wiederbeſehung 
der vakanten evangeliſchen Pfarre, verlangte aber zu gleicher 

Zeit, daß vorher oder zugleich die Abhurung des Pfrundver= 

mögens ſtattfinde und zwar in der Weiſe, daß die Hälfte des=
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felben dem katholiſchen Geiſtlichen überlaſſen werde. Zürich und 
der Kollator ließen ein Verzeichniß desſelben aufnehmen. Bei 

der Jahrrechnungstagſaßung im Juli 1612 verlangte der Kol- 
lator die Abhurung von Neuem. Die Zürcher Geſandten wider= 

feßzten ſic< oder verlangten wenigſtens einen Vortheil für den 

evangeliſchen Pfarrer; geſchehe lettere8 nicht, ſo werde Zürich 
deſſen Verluſt aus den im zürcheriſchen Gebiete liegenden Ge= 

fäſlen des Kollators ihm erjezen. Nach dem Wunſche des Kol- 

lator3 wurde die Abchurung damals nicht in Baden vorge= 

nommen, fondern beſchloſſen , dieſelbe durch einen Abgeordneten 

von Luzern (Sonnenberg) und den thurgauiſchen Landvogt 

ausführen zu laſſen, immerhin mit dem Auftrage, hierin Billig- 

keit walten und dem Prädikanten die für ihn ſeit 1529 ge= 

macten Schenfungen zukommen zu laſſen. Geſandte von Luzern 

und Zürich trafen in Müllheim ein und einigten ſich betreffend 

die Abchurung den 21. November 1612 zu folgendem Vergleich : 

1) Der Prädikant behält alles bisherige Einkommen der 
Pfründe, doch muß er dafür jährlich dem dortigen Prieſter 60 

Gulden, einen Wagen Heu und Stroh und das, was das 

Jahrzeitbuch vermag, geben. Es wurde aber auc<h dem Kollator 

freigeſtellt , alle3 Pfrundeinkommen zu übernehmen und dann 
dem evangeliſchen Pfarrer zu geben, was die Eidgenoſſen be= 

ſc<ließen werden. 
2) Für den katholiſchen Meßmer bezahlt das Kirc<hengut 

jährlich Beiträge von 8 Gulden oder die Evangeliſchen ſollen 

den Katholiſchen ſonſt einen Mann beſolden, der dieſe Verrich= 

tungen beſorgt. 

Die Nachkommen der erſten katholiſchen Convertiten in Müll= 

heim ſtarben bald aus. Die katholiſchen Landvögte verſuchten 

daher das Dorf Langenhart, *) wo mehrere katholiſche Haus- 

*) Da3 TDorf Langenhart, ?/4 Stunde von Mülſheim entfernt, ſoll nach 
der Sage früher nach Frauenfeld kir<genöſſig geweſen ſein. Später waren 
gquch die evangeliſchen Bewohner dieſes Dorfes Kirchgenoſſen von Müſſheim.
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haltungen wohnten, der Kir<gemeinde Müllheim einzuverleiben. 

Dieſe3 verordnete der Generalvikar von Konſtanz den 2. März 

1620, „weil fie hirtenlo3 ſeien, bis vom Biſchof eine andere 
Verfügung getroffen werde.“ Später (zwiſhen 1661--90) wur= 

den 4 evangeliſche Müllheimer , meiſtens im Sc<hwabenlande ka= 
tholiſ< , die nachher im Dorfe die katholiſ<e Gemeinde fort= 

pflanzten. Hans Kaſpar Enderli, Vater von zwei Söhnen 

und einer Tochter, that das nach ſeiner Rükfehr aus Vivis, wo 
er ſein Brod mit Raſiren geſuht , circa 1677, um wieder das 

Bürgerrec<ht von Müſllſheim zu erhalten. Er wurde dann Ge= 

richt8= und Gemeind8weibel und behielt dieſe Stellung ſpäter, 

obſhon er in Frauenfeld von einer evangeliſchen Mitbürgerin 

als Ehebrecher angeklagt worden war. = Im evangeliſchen 

Pfarrbericht vom Jahr 1695 wird bemerkt : der Gerichtsherr 

und ſeine Beamten fördern, ſeitdem die Gemeinde ihm das halbe 

Mehr habe überlaſſen müſſen, die Uebertritte zur katholiſchen 
Kirche mit fetten (?) Stellen; der eine der Convertiten werde 

Kirchenpfleger, ein anderer Weibel und ein dritter Förſter. Im 

Jahre 1695 wohnten in Müllheim 4 katholiſ<e Haushaltungen 

mit 10 und in Langenhart 5 Haushaltungen mit 26 Seelen. *) 

I1. Der Gerichtsherr in Grießenberg wird katholiſch 

und führt nachher in ſeiner Schloß: ſowie in der 

Pfarrkirche Leutmerken wieder den katholiſchen 

Gottesdienſt ein. (1607--1612.) 

Es iſt früher bemerkt worden , daß die mit der Familie 

des Reformators Ambroſius Blarer von Konſtanz ſo nahe ver- 
wandten Schloßbeſißer von Grießenberg , die zuglei<h Kollatoren 

in Leutmerken und Gericht3herren daſelbſt, ſowie in der Umgebung 

waren, zu den wenigen thurgauiſ<en Adelichen gehörten, die nach 

*) Z. A. (Bdl. I, bei Mülheim) -- und 8. A. 5. 1362 und ff.
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1531 der evangeliſchen Kir<e treu blieben und deßwegen das 

Bürgerrecht in Zürich erhielten. (Heinrich von Ulm, der 1528 

mit ſeinen Unterthanen und dem damaligen Pfarrer Alexander 
Schmuß evangeliſch wurde, war Ehemann der Barbara Blarer von 

Konſtanz , einer Schweſter des Reformator3 Ambroſius Blarer. 

Heinrich lebte no<h im Jahr 1544; im Jahr 1551 war er ſc<on 

geſtorben.) Sonntäglich wurde auch in der Schloßkapelle vom 

Pfarrer in Leutmerken evangeliſcher Gottesdienſt gehalten. Bei 
der Zürcher Synode im Mai 1597 wurde angezeigt: der Land= 

vogt Lab ſammt dem Landſchreiber und Landweibel haben, als 

ſie damal5 einen Vertrag mit dem Scloßbeſizer Heinrich von 

Ulm und ſeiner Bauerſame haben machen wollen, verſucht, in 

Leutmerken einen Altar aufzurichten. Beim Tode des Heinrich 

von Ulm überließen ſeine nächſten Verwandten (ſeine Wittwe 

nebſt ihren Töchtern) ſeinem Sohne Max von Ulm die ſchönen 

Beſißungen in Grießenberg nebſt allen Rechten und Gerechtig- 

keiten um ſehr billigen Preis, damit er eher nach dem Vorbild 

ſeiner Eltern und Großeltern „ein Stekken und ein Stab“ der 

thurgauijchen Cvangeliſchen ſein und bleiben könne. Matter 

und Scweſter zogen nach Zürich. Die Wahl ſeiner Leben3= 

gefährtin, zu der auch ſein damaliger Seelſorger und früherer 

Lehrer (Säemann) beigetragen zu haben ſcheint, wurde ihm leider 

ein Fallſtrif. (Es fiel dieſelbe auf eine Tochter des katholiſchen. 

Beſikers von Liebburg, Namens Barbara Reichlin von 

Meldegg. Für Verehe lichung derſelben mit dem angeſehenen 

nund reichen Beſizer von Grießenberg wurde zwar von der 

Tochter, ſowie von ihren Eltern die Einwilligung ertheilt, aber 

nur gegen das Verſprehen, daß ſie bei ihrem katholiſchen 

Glauben bleiben und im Schloſſe ihren Gottesdienſt feiern dürfe. 

Sowohl die Braut als ihre Verwandten und Bekannten ließen 
es jedo< nach ſtattgefundener Verlobung an keinen Bemühungen 

fehlen, um den Bräutigam für den katholiſchen Glauben zu ge= 

winnen. Dieſe Einwirkungen trugen nur zu bald ihre Frucht
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Seine in Zürich lebenden Verwandten ließen e3, ſobald ſie von 

der Gefahr etwas vernahmen , nicht an Gegenbemühungen und 

Vorſtellungen fehlen. Sie baten den Zürcher Antiſtes Stu>i, 
ihn von dem drohenden Abfall abzumahnen und zum Feſthalten 

am väterlihen Glauben aufzufordern. Max von Ulm gab zwar 
die beſten Verſiherungen. Nur zu bald mußten ſie aber er- 

fahren, daß die Liebe zu ſeiner Braut mehr vermöge , als die 

Liebe zu ſfeiner verwittweten Mutter und ſeinen Geſhwiſtern, 
die doc<h vor Kurzem auf eine ſo wohlwollende Weiſe gegen ihn 

gehandelt hatten. Schon vor dem Eintritt in die Ehe erfolgte 
ſein Uebertritt in die katholiſche Kir<he (1607). =- Bei der Zürcher 

Synode im Herbſt 1607 wurde Pfarrer Säemann getadelt, weil 
er an der Hoczeit ſeines Junkers (Max) in Grießenberg, der 

doc<h vom Glauben abgefallen, erſchienen ſei. =- Der junge Proſelit 

ſtörte im Anfang die evangeliſche Gemeinde nicht; nur entzog er 
ihrem Pfarrer den biöherigen Beitrag aus dem Kapellfond. Für 
ſiH und ſeine katholiſ<en Hausgenoſſen ließ er in der Sc<loß- 
kapelle Gottte3dienſt halten und ſtellte dafür einen Prieſter an, 

dem er im Scloſſe Koſt und Logis und nebſt Holz no< per 

Woche 2 fl. Beſoldung gab. Der Prieſter verließ 1609 dieſe 
Wohnung und richtete, wahrſcheinlich im ehemaligen Kaplanei- 
hauſe, eine eigene Haushaltung ein. Ohne Zweifel that er das 

auf den Wunſch des Schloßherrn. 

Dieſer verlangte ſhon im Auguſt 1608 vom evangelijchen 
Pfarrer in Leutmerken (Säemann) Theilung der Pfarrpfründe 

und von der Gemeinde, die größtentheil3 aus ſeinen Unterthanen 

und Lehenleuten, *) ſowie aus evangeliſchen Dienſtboten beſtand, 

das Abtreten einzelner Glo>en aus dem Kir<thurme der Pfarr- 
kirhe, damit er dieſelben in ſeiner Schloßkapelle benußen könne. 

Bald ging er noc<h weiter und forderte dieſelben theils mit 

*) Die evangeliſche Kirc<hgemeinde zählte damals 24 Häuſer , darunter 

3 Lehenhöſe.
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Diefe blieben aber feſt. Nur 9 katholiſche Haushaltungen mit 

Einſchluß derjenigen des Scloßherrn wohnten damals in der 
Gemeinde. Pfarrer Säemann theilte dieſe Vorgänge der Zürcher 

Regierung mit und rief ſie um Shuß und Hülfe an. Diete 

lud den Koſllator zu einer Konfernz ein. Sie kam erſt den 17. 
Mai 1609 in Winterthur zu Stande. Außer dem Pfarrer und 

Abgeordneten der evangeliſchen Gemeinde wohnten derſelben auch 

zürcheriſ<e Geſandte bei. Ulm verlangte bei dieſer Verhand= 

lung, daß ihm das Pfrundvermögen entweder überlaſſen oder 

daß dasſelbe getheilt werde, damit er nach ſeinem Belieben den 

evangeliſhen und fatholiſchen Pfarrer daraus beſolden könne ; 

ferner, daß ihm erlaubt werde, in der Pfarrkirche für die Feier 

der Jahrzeiten einen Altar aufzurichten, ein ewiges Licht in der- 

felben aufzuhängen und aus dem Kirchengut zu erhalten. Ebenſo 

verlangte er Theilung des Friedhofes. Dagegen verſprach er, 

den fatholiſchen Gottesdienſt für ſeine Familie und ſeine wenigen 

Glaubensgenoſſen wie biäher in der Schloßkapelle verrichten zu 

laſſen. *) C35 fam damals wirklic<h ein Vertrag zu Stande, wo= 

dur< ihm die Todtenkapelle bei der Kirche in Leutmerken , in 

der die frühern Schloßbeſizer beerdigt worden waren, überlaſſen 
und jeinem Prieſter geſtattet wurde, bei Leichenanläſſen in der 

dortigen Kirhe zu predigen. Der evangeliſche Pfarrer behielt 

aber das Pfrundeinkommen, mit Ausnahme desjenigen Theiles, 
den er biSher von den Schloßgütern bezogen hatte. 

Ueberdieß mußte er dem Prieſter jährlich 10 Mütt Kernen 
und Hafer, 2!2 Saum Wein und ein Fuder Heu geben. Für 

*) Bei der Zerſtörung des Schloſſes Grießenberg durc<h die Appenzeller 

und Wyler im Jahre 4444 traf die dortige Kapelle dasſelbe Schicſal. Die 

Gräfin Kunigunde von Schwarzenbach , damalige Beſigerin des Schloſſes, 

Tieß ſie aber 1490 wieder aufbauen. Schon 1466 hatte ſiy darin eine Ka- 

planeiſtiftung gemacht, welche im Jahre 1472 die biſchöfliche Beſtätigung 
erhiel t.



58 

den Bau eine8 katholiſ<hen Pfarrhauſe3s in Grießenberg wurde 
ein Beitrag von 200 fl. aus dem Kirchengut bewilligt. Zürich 

nahm dieſen Vertrag an , dagegen gefiel er dem Kollator nicht. 
Dieſer wandte ſih nun an die Beſchüßer des katholiſchen 

Glaubens in den fünf regierenden katholiſchen Kantonen, um 

günſtigere Vertrag3beſtimmungen und mehr Geld erhalten zu 

fönnen. Zugleich zeigten die Ausfälle des Schloßgeiſtlihen gegen 

die Evangeliſchen, daß noch mehr werde unternommen werden. 

Der Schloßherr rüſtete ſich dazu im Stiſlen, nachdem er 

ſich der Hülfe der fünf katholiſchen Orte verſichert hatte. Auf 

der Jahrrechnungstagſaßung vom Jahr 1609 legte der luzerniſche 
Geſandte den zürcheriſchen Kollegen einen andern Vertrag5ent= 

wurf vor. Dieſe traten aber in denſelben nicht ein, indem fie 

erflärten, die Zürcher Regierung erwarte nicht aus Luzern, ſon= 

dern zuerſt von Grießenberg eine definitive Erklärung über die 

Annahme oder Verwerfung des Vertrages vom Mai 1609, weil 

damals der Kollator ſich für denſelben ausgeſprochen habe. Seine 
Freunde in den katholiſchen Kantonen nahmen ſich aber ihres 
adelihen Freundes ebenſo warm an, als8 die Zürcher Regierung 

ihrer bedrängten Unterthauen in Leutmerken. Auch der Biſchof 

von Konſtanz und der Abt von St. Gallen ehrten ihn wegen 

feine3 Uebertrittes, lezterer dadurch, daß er ihn zu ſeinem Hof= 

meiſter ernannte. Was3 ſchon lange befürchtet wurde, traf nun 

wirklich ein, Die Magiſtraten der katholiſchen Kantone geſtatteten 
ihm jowohl die Einführung der Meſſe in der Pfarrkirche zu 

Leutmerken, wie die Theilung des dortigen Pfarrgutes. JIm 

JZanuar 1610 zeigte Ulm dieſen Entſ<hluß dem evangeliſchen 

Pfarrer in Leutmerken an, mit der Weiſung, daß Alles , was 
im Chor ſtehe (Kanzel, Taufſtein u. f. w.) und die Aufſtellung 

eines Altars hindere, ſofort daraus zu entfernen ſei. Die evan-= 
geliſ<he Gemeinde, die damals ſogar die Freude erlebte, daß 

troß der Lo>ungen und Drohungen ihres Gerichtöherrn mehrere 
ſeiner Dienſtboten, ſowie die andern Cötualen treu beim evan=
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geliſchen Glauben blieben, bat auf dieſe traurige Nachricht hin 

die Zürcher Regierung, von ihrem Herrn eine endliche Erklärung 

über den Vertrag3-Entwurf vom Mai 1609 zu verlangen. 

Dieſer ertheilte eine au3weichende Antwort, unterließ aber 

doc< einſtweilen die Ausführung ſeines Plane8s. Er hoffte, 

daß ſich dazu bald die günſtige Gelegenheit zeigen werde. Es 

ging freilich damal3 etwa3 anders, als er im Stiſlen dachte 

und planirte. Wa3 die Zürcher Regierung damal3 nicht leicht 

hätte hindern können, vereitelte die höhere Hand deſſen, welcher 

die Geſchike der Menſchen leitet, wenigſtens für eine kurze Zeit. 

Dieſe ſandte im Jahre 1611 die Peſt in den Thurgau. Ihre 

Verwüſtungen bewogen den eifrigen Werber für den Katholiziomus, 

die Heimnat zu verlaſſen, bis keine Gefahr mehr für ſein Leben 

vorhanden war. Er blieb in feinem Aſyl von dieſer Geißel 

verſchont, die beinahe die Hälfte der Unterthanen in ſeiner 

Kirc<gemeinde (von 24 Häuſern 10) dem Tode überlieferte. 
Nach dem Abzug derſelben kehrte Ulm wieder in ſein Schloß 

zurüif, um das angefangene Werk zu vollenden. Da3 Unglü, 

das ſeine Gericht3unterthanen getroffen, wußte er zu ſeinem Vor- 

theil zu benußen. Er zog die leeren Wohnungen an ſich und 

beſeßte dieſelben mit Katholiken, die ex aus Shwaben und dem 
Gebiete des Abtes von St. Gallen hatte kommen laſſen. Auf 

dieſem Wege gelang es ihm, die Mehrheit der Kir<gemeinde 

katholiſ<; zu machen. Als Anſaßen hatten dieſe freilich nach 
dem Landfrieden kein Recht, die Ausübung des katholiſchen 

Gottesdienſtes zu verlangen. JIhr Lehensherr ſuchte aber auf 

dem Wege gütlicher Unterhandlung , ihnen dieſes Recht zu er= 
werben. Er berief in ſeine Wohnung die ac<t no< lebenden 
evangeliſchen Hau3väter und verſpra< ihnen, ſofern ſie ihm die 

Erlaubniß der Einführung eines Altars in ihrer Pfarrkirc<he er= 
theilen, ſie bei ihrem Glauben bleiben zu laſſen. Da dieſe ſich 

zu ſ<wach fühlten, ihrem Gerichtöherrn zu widerſtehen, nahmen
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ſie ſeinen Vorſchlag an. Dieſer zögerte nun nicht mehr, ſeinen 

Plan auszuführen. 

Unmittelbar nachher, in den erſten Tagen des Monat3 

Mai 1612, erſchien er in Abweſenheit des evangeliſchen Geiſt- 

lichen in Leutmerken mit den nöthigen Arbeitern und Material, 

um den Altar in der Kirche zu Leutmerken aufrichten zu laſſen. 

E5 wurde derſelbe an die Stelle des Taufſteines geſezt. Am 

folgenden Tage erſchien auch der thurgauiſche Landvogt, aber 
nur, um fich davon zu überzeugen, ob die Ausführung des 

Projektes keine Hinderniſſe gefunden habe und ſeine Freude 
über das Gelingen des Werkes auszuſprehen. Die Zürcher 

Regierung wurde ſogleich (den 4. Mai 1612) durc<h den evan- 

geliſchen Pfarrer von dieſem Ereigniß in Kenntniß geſeßt und 

gebeten, wenigſtens dafür zu ſorgen, daß der evangeliſchen Kir<- 

gemeinde betreffend Pfrundeinkommen, Kirchengut und Beſekung 

der Pfarrei nic<ts weiter mehr zugemuthet werde. Zürich be- 

dauerte, dieſe Neuerung nicht auf rechtlichem Wege hindern zu 

können, doch verſuchte es durc< eine Abordnung zu Gunſten der 

evangeliſchen Kir<gemeinde noH zu thun, was möglic<h war. 

Sie hoffte Ulm dadurch für Ertheilung von günſtigen Beding- 

ungen williger zu machen, daß fie ihm ſein zürcheriſches Bürger- 
re<t auffünden ließ. Die zürc<heriſc<en Geſandten, die hierauf 

in Grießenberg erſchienen, zeigten ihm das öffentlich in der 

Kir<he zu Leutmerken an und verlangten, mit ihm über die 
zukünftigen Verhältniſſe der evangeliſchen Gemeinde zu reden. 

Er entſ<huldigte ſich bei ihnen wegen dieſer ohne Zürichs Wiſſen 

und Willen durchgeführten Altareinſezung: Er habe das darum 
gethan , damit ſeine fatholiſchen Lehen3lente da, wo ſie ihre 

Todten beerdigen müſſen, auc<h für ſie Seelenmeſſen leſen laſſen 

fkönnen ; ferner deßwegen, weil auch er in der Nähe ſeiner Ge= 
richt3genoſſen zu ruhen wünſche. Er verſprac< aber, den Evan- 

geliſ<en an einem bequemen Otrte einen andern Taufſtein und 
Abendmahlstiſch errichten zu laſſen und ihrem Prediger einen
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guten Ort für Trauungen anzuweiſen. Er bat daher die Zürcher 

Abgeordneten, bei ihren Obern dahin zu wirken, daß ihm das 

dortige Bürgerrecht gelaſſen werde. Der Erfolg dieſer Miſſion 
war aber ſo, daß Zürich keine Luſt hatte, ſeinen Beſchluß zu 

ändern. Vom 17. bis 27. November 1614 kam unter Mit- 

wirkung zürcheriſcher Geſandten auf einer Konferenz in Frauen= 

feld, welcher auch der Kollator und luzerniſche Geſandte bei= 

wohnten, ein Vertrag zu Stande, betreffend Theilung des 

Pfrundvermögen35. Der evangeliſche Pfarrer behielt nach dem= 

ſelben ſein Pfarrhaus nebſt Kraut= und Baumgarten, eine 

Mann3mad guten Heuboden; der kleine und große Zehenten 
mußte zwiſchen beiden Geiſtlichen, dem katholiſchen und evan= 

geliſchen, getheilt werden. Für den Bau des katholiſchen Pfarr= 

hauſes mußte das Kir<engut einen Betrag von 200 Gulden 
leiſten. =-- Unter 26 Häuſern (ohne das Schloß) waren im 

Jahre 1614 15 von Evangeliſchen und 11 von Katholiken be= 

wohnt, Auf den Lehenhöfen des Gerichtsherrn wohnten mit 

Ausnahme von 3 nur die im Jahre 1611 eingewanderten Ka= 
tholifen. Der evangeliſche Pfarrer tröſtete ſich damals damit, 

daß ein allfälliger Tod des Kollator5 dieſe traurige Lage wieder 

ändern fönne. Dieſe Hoffnung ging aber nicht in Erfüllung. 
Ebenſowenig gelang es aber dem Kollator während ſeines langen 

Leben3 aus der fkleinen Zahl der Evangeliſchen Mehrere für 

ſeine Kirche zu gewinnen. Nur Einen bewog die Ausſicht auf 

einen Lehenhof, den katholiſchen Glauben anzunehmen. Dagegen 

bereitete ihm die Ernte, die die Peſt im Jahre 1629 wieder in 

dieſer Kirhgemeinde machte, neue erwünſchte Gelegenheit, einzelne 

Wohnungen den Waiſen zu entziehen und für ſich zu erwerben. 

Natürlich erhielten dann dieſelben katholiſche Einwohner. Im 

Jahre 1695 zählte die katholiſche Kir<hgemeinde mit Einſchluß 

der Schloßbewohner 137 Seelen, die größtentheils Anjaßen 

waren; die evangeliſche 54 Seelen in acht meiſt armen Haus- 

haltungen, welche anßerhalb des Pfarrdorfes wohnten und längere
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Zeit hie und da von Zürich unterſtüht werden mußten. Der 

katholiſche Pfarrer wohnte nach 1610 no<h längere Zeit in Grießen= 

berg und hielt auch ſpäter nur alle 14 Tage an Sonntagen in 

der 1639 neu geweihten und mit einem fatholijchen Taufſtein 

verſehenen Pfarrkirche Gottesdienſt, Erſt 1641 mußte das evan- 

geliſc<he Pfarrhaus dem fatholiſchen Pfarrer überlaſſen werden. *) 

IH Der katholiſche Gottesdienſt wird in Gachnang 

eingeführt (1605--1613), 

Die katholiſchen Gerichtäherren des Pfarrdorfes Gachnang 
und Veſizer des dortigen Schloſſes, nac< Kaſpar Ludwig von 

Heidenheim ſein Tochtermann Hektor von Beroldingen 

von Uri, vergaßen die Wiederaufnahme des Liebling5planes nicht, 

(Heft RIV., pag. 50) den der erſtere ohne Zweifel au3 Rück- 

ſichten auf den mächtigen Stand Zirich im Jahre 1583 hatte 

aufgeben müſſen. Die thurgauiſ<=-zürcheriſche Kirhgemeinde blieb 

evangeliſc<, nur im Pfarrdorf hielten ſich immer einzelne wenige 

fremde Katholiken als Taglöhner auf und eine aus fünf Gliedern 

beſtehende Familie wohnte in Hungerſpül , einem Lehengute des 

Kloſter3 Dänikon, Zu den erſteren gehörte z. B. Hans Kempf, 
Rebmann, der durch da3s Aufpflanzen eines Krenzes auf das 
Grab ſeiner Frau und ſeine Geſpräche bei einem zürcheriſchen 
Hochzeitmahle in Gac<hnang am Pfingſtſonntage des Jahres 1610, 

wie die evangeliſchen Gachnanger und andere ausſagten, eine 

Hauptveranlaſſung de3 ſogenannten Gachnangerhandels wurde, **) 

IZm Jahre 1610 wurden zwei Bürger im Pfarrorte katholiſch, 

nämlich Jakob Z it , Schneider, als er die Köchin des Gericht3- 

*) Z. A. (Bdl. I Leutmerken). Ueber die Kapelle in Grießenberg ſiehe 
mehr bei K. G. und über das Treiben des Max von Ulm in der Kirch- 

gemeinde Luſtdorf ſiehe ſpäter. 

**) Ueber denſelben ſiehe Pupikofer, thurgauiſche Geſchichte , Band 
1, S. 157.
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herrn heirathete, und Thias Riß, leßterer mit zwei Söhnen, 
weil er durch Verwendung des Gerichtöherrn beim thurgauiſchen 

Landvogte wegen eines Meineides ſtraflos ausging; ſpäter ſchloß 
ſich denſelben anch des erſtern Convertiten Brnder, Heinrich, an, 

Nach der Angabe des dortigen evangeliſ<en Pfarrers waren im 

Jahre 1612 in der ganzen Kirchgemeinde nur zwölf katholiſche 

Perſonen ; er fügt aber betrefſend das große Geſinde des Junkers 

Hinzu: es beſtehe aus allerlei Handwerkern, Rebleuten und Dienſt- 

boten , da feiner wiſſe, was für eine Religion ſie haben, nur 

gehen einzelne in die evangeliſche Kirche. Beroldingen behauptete 

dagegen im Jahre 1613, es ſeien no< 40 Communikanten, ob= 

ſchon die Peſt vor zwei Jahren 40 Perſonen weggerafft habe, 

Sc<hon im Jahre 1605 hatte der Schloßbeſißer mit Bewilligung 

der fatholiſchen Cidgenoſſen für fich und ſeine katholiſchen Dienſt- 

boten und Arbeiter im Schloßhofe eine Kapelle erbaut, welche 

erſt in der neueſten Zeit Eigenthum der katholiſchen Kirc<gemeinde 

wurde; ohne Zweifel wurde dieſelbe von Frauenfeld aus hie 

und da verſehen und ebenſo funktionirte bei Beerdigungen von 
Katholiken, die auf dem evangeliſchen Friedhofe ſtattfanden, ein 

Prieſter aus der Reſidenz. Nur nach heſtigen Verhandlungen 

wurde lehteres von den Evangeliſchen zugegeben, jedoc<h den Ka- 

tholiken nicht geſtattet, bei dieſem Anlaße in der Pfarrkirche 

Gottesdienſt zu halten und nachher die auf die Gräber geſtekten 

Kreuze herausgeriſſen. Noc<h vor der Beendigung der Berhand= 

lungen wegen des Gachnanger Sturmes (1610) bat Beroldingen 
die fünf katholiſchen Stände, ihm dazu zu helfen, daß ein Altar 

in der Pfarrkirche (der ſogenannten obern Kirc<he) in Gachnang 
aufgerichtet und den dortigen Katholiken ungehinderter katholiſcher 

Gottesdienſt geſtattet werden müſſe; ferner verlangte er aus den 

Fond3 der evangeliſchen Kir<gemeinde den Bau eines katholiſchen 
Pfarrhauſes, wozu er den Boden geben wollte, eine Abhurung 

für Beſoldung eines katholiſchen Pfarrer8, genug Plaß auf dem 
evangeliſchen Friedhof für die kathokiſchen Leichen, und endlich
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Wiederaustheilung der Armenſpende, die ſeit einigen Jahren nie oder 

nur unter die zürheriſchen Kirchgenoſſen ſtattgefunden habe und 

Beiſiß bei der Kirhenrechnung, weil es bei derſelben unordentlich 
hergehe. Zugleich bat er, die dortigen Katholiken ſowie andere 

dortige erſt Evangeliſche, welche geneigt wären , zur katholiſchen 
Kirc<he überzutreten, vor den Beſchimpfungen und Drohungen ihrer 

evangeliſchen Mitbürger zu ſchüßen, weil ſonſt wegen dieſer 

drohenden Lage Niemand den Uebertritt wage (Juni 1611). 

Die Geſandten der katholiſchen Orte wollten aber nac< Bezahlung 

der Bußen , welche wegen de3 Ga<hnanger Handels geſprochen 

. worden waren, in die Hauptſache eintreten ; ſie beſchloſſen aber 

denno<4 ſpäter wegen größerer Kundlichkeit und friedliebender 

Einigfeit zunächſt nur eine Abtheilung des Friedhofe3 in zwei 

gleiche Theile durc< den thurgauiſchen Landvogt Würz und den 

zürcheriſchen Obervogt Holzhalb in Kyburg in Gachnang vor= 
nehmen zu laſſen; ſie follten durch eine Mauer von einander 

geſchieden werden. Nach einigem Zögern Zürich'5 kam das 

erſtere zu Stande (Dezember 1611), leßteres aber erſt ſpäter. 
Als aber Zürich vernahm, daß der thurgauiſche Landvogt in 

Verbindung mit einem Abgeordneten des Kollator3 der evan=- 

geliſc<en Pfründe , des Biſchofs von Konſtanz, im Auftrage der 
katholiſchen Orte für die Beſoldung eines katholiſchen Geiſtlichen 

eine Abchurung des evangeliſchen Pfrundfonds vornehmen wolle, 

ließ e8 dem erſtern das Recht anbieten und drohen, daß es in 

dieſem Falle entſchloſſen ſei, den Verluſt des evangeliſchen 

Pfarrers in Gachnang durc<h Sequeſter auf die Einkünfte von 

Prälaten und Klöſtern, die in ſeinem Gebiete liegen, zu erſeßen. 
Es erfuchte anc) Bern und evangeliſc< Glarus , ihm zur Seite 

zu treten (9. Juni 1612). Dennoc< wurde bald nachher von 

den vorher Genannten in Gachnang eine Abchurung vorge= 

nommen, der aber für einmal wegen der zürcheriſchen Cinſprache 

feine Folge gegeben wurde. Beroldingen ſuchte indeſſen ſowohl 
beim Kollator als bei den katholiſchen Orten Hülfe , indem er
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auf die großen Koſten, die er wegen dieſe3 guten Werkes bisöher 
gehabt habe (ca. fil. 1000), hinwies, und mit dem Verkauf 

ſeiner dortigen Herrſchaft, die dann vielleicht in evangeliſche 

Hände käme, drohte. Dieſes8 half. Ein Abgeordneter der ka= 

tholiſhen Orte (Alt-Landammann Hans Heinrich Sh warz von 
Glarus) und Zürichs (Han38 Ulrih Wolf, Statthalter) nahmen 

eine nene Abhurung der evangeliſchen Pfründe in Gachnang 

vor (Juni 1613), die nachher die Genehmigung der Tagſaßung 
der ſieben Orte erhielt (16, Juli 1613; |. Kuhn, Thurg. 8., 

Bd. 1, 168). Den 15. Juli 1613 verpflichtete ſich Beroldingen 

für ſi< und ſeinen Sohn ſchriftlich , ſich lebenslänglich mit der 
Scloßkapelle zu begnügen und der Pfarrkirche ganz müßig zu 

gehen. 
Bald nachher wurde für die katholiſche Gemeinde ein Pfarrer 

angeſtellt; der Biſhof von Konſtanz beſeßzte als Kollator der 
evangeliſchen Pfarrgemeinde auch die katholiſche; die Gerichte 

nebſt dem Scloſſe gingen 1624 in die Hände des Kloſters Ein= 
ſiedeln über, da38 ſie bi3 1798 behielt. Die katholiſche Ge= 
meinde blieb aber klein, obſchon der Gericht3herr auf einzelne 

Lehengüter toggenburgiſcher Katholiken (Bürgi) ſezte und in'3 

Gericht wählte. Nur zwei evangeliſche Kirchbürgerinnen verließen 
wegen ihrer Verheirathung mit Katholiken ihre Kir<he und 

ein dem Trunkfe ergebener Mann. Dagegen trat von Seite 

der Katholiken nur einer, ihr Pfarrer Simon Albert, im 

Jahr 1667 zur evangeliſchen Kirc<e. Im Jahr 1639 waren 

fünf katholiſ<e Familien mit 13 Seelen, im Jahr 1695 ſieben 

Haushaltungen mit 30 Seelen; 1740 wohnten 45 Katholiken 
in dieſer Kir<hgemeinde, aber nur im Pfarrdorfe. Wegen der 

dürftigen Lage der katholiſchen Gemeinde und weil die Scloß= 

fapelle Privatkapelle war , verwendeten ſic<h ſowohl der Kollator 
als die katholiſchen Orte auf Bitte der Katholifen in Gachnang 

bei Zürich theils wegen neuer Zuſchüſſe aus den dortigen Kirchen- 
fonds, theils wegen Mitbenußung der obern Kirc<he ; nur einmal 

5
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wurde eine Zulage von 15 Gulden bewilligt (1640). Ebenſo 

wenig gelang e3 den Petenten ſo bald, für den katholiſchen 

Pfarrer, der zuerſt in einem Nebengebäude des Sc<loſſes und 

ſpäter eine Zeit lang ſogar bei andern Leuten in einem Bauern= 

hauſe wohnen mußte, ein eigenes Haus zu erhalten ; erſt 1701 

fam das durch Hülfe des Obervogtes Rüppli in Frauenfeld 

zu Stande, *) 

1V. In Mammern wird die Meſſe wieder eingeführt, 

(1618--1619). 

Die Kirche in Mammern wie diejenigen in Berlingen und 

Burg (bei Stein) waren am Unterſee die einzigen thurgauiſchen 

Kirchen geblieben, in denen ſeit der Reformation der katholiſche 

Gotte3dienſt nicht wieder eingeführt wurde. Es wurde das 

zwar in Mammern ſchon im 8. Dezennium des vorigen Jahr- 

hunderts von einem Vogt der evangeliſchen Herrſchaft und 1602 

von dem Lehenherrn der Gerichtöherrlichkeit und Kollatur 

Mammern, dem Abte von St. Gallen, verſucht. Beide Mal 

mußte aber der Verſuch wieder aufgegeben werden, das leßte 

Mal wegen der Oppoſition ſowohl des evangeliſhen Gerichts= 

herrn, Friedrich von Thumb, Erbmarſchall de3 Herzog- 

thum3 Württemberg, als der zürc<heriſchen Regierung. Die 

wenigen Katholiken, die in der Kirc<gemeinde **) wohnten, be= 

*) Eine verſprochene Stiſtung von 2000 fl. für die katholiſche Pfarr- 

beſoldung von einer Schwägerin Beroldingens wurde nie bezahlt. -- Z. A. 

(Bdl. 2, Ga<hnang); Th. A. (Meers8burger Arc<hiv A. V1. Amt Reichenau) ; 

8. A. 5. Band. -- In der Pfarrkirhe Gachnang waren früher drei Grab- 

ſteine, zwei mit Wappen im Schiffe und einer beim Choreingange ; in den 

Fenſtern des ſchönen Chores waren neun gemalte Glasſcheiben, wovon nur 

noc<h zwei ältere vorhanden ſind. 

*+*) Nach einem evangeliſchen Pfarrbericht von 1695 waren ſeit der 
Reformation nur zwei Haushaltungen in Mammern immer katholiſch ge- 

blieben, wovon damals die eine ausgeſtorben war, die andere aber, Namens 
Martini, noh daſelbſt wohnte.
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ſuchten den Gottesdienſt in benachbarten katholiſchen Kirhen, 

nämlich Eſchenz, Wangen und Oehningen, beſonders aber in 

dem ganz nahen Klingenzell. Dieſe wenigen Katholiken wagten 
um ſo weniger, die früher angeführten Forderungen angeſehener 

Männer zu wiederholen , weil ſie größtentheil3 nur Einzüglinge 

(Anſaßen) waren und die Niederlaſſung nur gegen das Ver- 
ſprehen erhalten hatten, in kir<lihen Dingen keine Neuerung 

verlangen zu wollen. Erſt ſeit Mitte 1618 wagten ſie mehr 
und erhoben ſi<, um für Einführung des katholiſchen Gotte3= 

dienſtes in der Kirche zu Mammern Schritte zu thun. Sie ſollen 

dazu durch Verſprehungen und Auſforderungen katholiſcher 

Geiſtliher der Nachbarſchaft, die bei einer Verſammlung in 

Herdern ſich dazu entſchloſſen hatten, zerſtreuten Katholiken in 

evangeliſchen Gemeinden zum katholiſchen Gottesdienſt verhelfen 
zu wollen, ermuntert worden ſein *). Im September 1618. 

wandten ſi< die Katholiken in Mammern im Geheimen an 
den thurgauiſchen Landvogt Sonnenberg, der durch ſeinen 

Eifer für die katholiſche Kirche bekannt war, indem ſie vorgaben, 
ihre Zahl ſei dreißig. Al3 Beweggrund für dieſes Begehren 
gaben ſie ihm an: die Noth, in der ſie beim letßten großen 

Sterbet (1611) geweſen, ferner , weil man ſie in andern ka= 

tholiſhen Kirchen nicht dulden wolle. Damal3 wohnten in der 

Kir<gemeinde etwa fünf katholiſche Hausväter, unter denen ſich 

beſonder3 Kleinhans Frey, ein Anſaße, durch ſeinen Eifer in 
dieſer Sache auszeichnete. Zwei ſeiner Glauben8genoſſen, die 

*) Nac<h einem Bericht des evangeliſchen Pfarrers von '1695 erzählte 
im Jahre 1688 der Stadtſchreiber von Stein (Koch) demſelben Folgendes: 

„Wenige Bewohner von Mammern haben ſich vor 1619 gegen den damaligen 

Gerichtöherrn aufgelaſſen und ihm nicht ſtande8gebühr begegnen wollen. 
Sie ſeien von den Papiſten, denen ſie hie und da, beſonder8 dem Landvogt 

Sonnenberg in Frauenſeld nachgelaufen , in ihrem Widerſtand geſteifft, ge- 

ſchirmt und lezlich gar zum Obſig deswegen nämlich befördert worden, 

weil fie den zugemutheten Abfall verſprochen und leider bald gehalten.“
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im Pfarrdorfe wohnten, waren vorher wegen Diebſtahl geſtraft 
worden. Der Leumund von zwei andern war auch nicht viel 

beſſer. 
Seitdem ſie in Frauenfeld gute Auskunft erhalten, traten 

ſie auch in ihrer Heimatgemeinde offener auf und ließen ſich 

verlauten, man werde bald neue Zeitung hören; ſie ſeien lange 
genug von den Evangeliſchen geſhmäht und verahtet worden. 

Die Evangeliſchen merkten bald, unm was es ſicß handle. Die 

Zürcher Regierung und Shynode , ſowie der abweſende Gericht3- 

herr, Friedrich von Thumb, wurden durc<h den evangeliſchen 

Pfarrer Held *) von dieſer Gefahr in Kenntniß geſeßt. Zürich 

rieth dem evangeliſchen Ortspfarrer , ein wachſames Auge zu 

haben und , ſofern etwas unternommen werden wolle, zu be= 

rihten. Einzelne der Einwohner, von denen man glaubte, daß 

ſie die Einführung der Meſſe verlangt haben, wurden darauf 

vor der Gemeinde de8wegen zur Rede geſtellt. Sie gaben das 

zu, erklärten aber, ſie haben das nicht aus ſich verlangt ; ſie 

ſeien nach Frauenfeld zitirk worden und haben daſelbſt aus 

Furcht vor Strafe zu einer ſolhen Forderung eingewilliget. 

Uebrigen3 ſeien. ſie bereit, wie ihre Eltern den katholiſchen 

Gottesdienſt in Klingenzell zu beſuchen. Bald darauf zeigte der 

thurgauiſ<e Landvogt dem Gerichtöherrn Friedrich von Thumb, 

der aber damals noch lande3abweſend war, dieſes Begehren 
einzelner ſeiner Unterthanen mit und forderte ihn auf, dem= 

ſelben zu entſpreßen. Sobald die Zürcher Regierung davon 
etwas erfuhr , ließ ſie durch einen ſeiner Verwandten mit dem 

Gerichtöherrn unterhandeln und ihn anfragen, was ex in dieſer 

Sache thun wolle und könne (9. Januar 1619); zugleich gab 

*) Seine nicht immer witrdigen Vorgänger ſeit 1567 waren : Lux 

Niklaus aus Württemberg, Lukas Gebhart (1583 abgeſetzt), Andreas Jberger 

(bis 1583 in Dußnang und Lipper3wilen), Michael Bräu (ſeit 1591), 

Heinrich Molgis (15982) und Jakob Böſchenſtein; ſiehe B. V.
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fie dem Ortöpfarrer Vollmacht, fofern der Landvogt ohne- ihren 

und des Gerichtöherrn Willen den Altar aufrichten laſſen wolle, 
in ihrem Namen zu erklären, daß ſie ohne Rec<ht nichts vor=- 

nehmen laſſe. Der Gericht3herr erſuchte den Landvogt, für ein- 

mal die Sache ruhen zu laſſen, bis es ihm wegen ſeiner Ge= 

ſchäfte, die er wegen des württembergiſchen Herzogs beſorgen 

müſſe, möglich ſei, in's Thurgau zu kommen und bat zugleich 

die Zürc<her Regierung, ihm in dieſem gefährlichen Werke zur 
Seite zu ſtehen (19. Februar 1619). Der Landvogt entſprach 

dieſem Wunſche, Bald darauf kehrte Thumb nach ſeinem Scloſſe 

Neuenburg (bei Mammern) zurü& und fragte nun ſelber ſeine 
katholiſchen Unterthanen in einer Gemeind3verſammlung über 

ihre Wünſche an. Sie erklärten ſich aber damals nur unbe= 

ſtimmt: ſie wollen beim Landfrieden bleiben , bitten aber, ihnen 

zu erlauben, ihm ſpäter ihren Entſchluß mitzutheilen. Die 

Zürc<her Regierung benußte die Zwiſchenzeit, um über die recht= 

lihen Verhältniſſe der Gemeinde und den Charakter derjenigen 

Cötualen, welche die Meſſe verlangten, Bericht einzuziehen. Es 
wurde daher Pfarrer Held beauftragt, mit den nöthigen Schriften 

nac< Zürich zu kommen. Nachdem er einer Kommiſſion aus 

ihrer Mitte darüber den nöthigen Aufſc<hluß ertheilt hatte , be= 

ſc<hloß ſie, es ſei für den Fall, daß der Landvogt vorwärts 
fahren woſle, das Beſte, wenn der Gerichtöherr oder ein Ab= 

geſandter desſelben nebſt einem Beiſtand der Zürcher Regierung 

zum Landvogt gehen, um ihn dafür zu erſuchen, daß er die 

Evangeliſchen in Mammern beim alten Herkommen bleiben laſſe. 

Auch die Katholiken in Mammern blieben nicht unthätig. Sie 
baten den Landvogt, für Ausführung des Werkes zu ſorgen. 

Dieſer zitirte daher den Gericht3herrn auf den 23, Februar 1619 

na<h Frauenfeld, um von ihm zu vernehmen, ob er dem Geſuch 
ſeiner katholiſchen Unterthanen entſprechen wolle oder nicht. Dieſer 

erſchien daſelbſt mit einem Zürcher Beiſtand (Georg von Grebel), 
ferner mit ſeinem Schwager Dietrich von Breitenlanden-
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berg auf Salenſtein und Han3 Keſſelring. Der Landvogt 

zeigte ihnen bei dieſem Anlaſſe die Bittſchrift, die ihm die Ka- 

tholiken in Mammern wegen Einführung der Meſſe eingegeben 

hatten, und erklärte ihm: er müſſe dieſem Begehren entſprechen, 

weil e8 laut Landfrieden ſei, und ihn daher die Petenten , ſo= 

fern er ihnen nicht helfen würde, bei der Mehrheit der Ober- 

herren im Thurgau verklagen würden. Er verſicherte aber den 

Kollator, daß dem Prädikanten ſein biöheriges Einkommen un- 

geſc<hmälert bleiben werde. Der Gerichtöherr ſuchte dennoch die 

Ausführung des Planes dadurc< zu hindern, daß er dem Land= 

vogt verſchiedene Urkunden vorwie3 und ihm bemerkte, er werde 

im Chor der Kirche, wo ſein Vater begraben liege, keinen Altar 

aufrichten laſſen. *) Das gehe auch darum nicht an, weil die 

Kirc<he zu eng und kein Kirchengut für Beſoldung eines katholi- 

ſchen Geiſtlichen vorhanden ſei, indem eine geiſtliche Stiftung, 

die bei der Herrſchaft Neuenburg gelegen, von Geiſtlichen ver= 

kauft worden ſei. Alle dieſe Vorſtellungen halfen aber nicht8; 
endlic<h verſtand ſi< aber do< der Landvogt dazu , ſeine vom 

Zürcher Geſandten unterſtüßte Erklärung den katholiſchen Orten 

mitzutheilen. Die damaligen Krieggunruhen nöthigten den 

Erbmarſchall Thumb, bald nac<hher wieder nac< Deutſchland zu-= 

rüzufehren. Er übergab ſeinem Verwalter Junker Franz Ziegler 

von Scaffhauſen **) und ſeinem Shwager Dietrich von Breiten- 

landenberg, in Verbindung mit der zürheriſchen Regierung alles 

zu thun, damit das Projekt nicht ausgeführt werde. Er glaubte 
dieſes Ziel dadurch am Beſten erreichen zu können, daß er ſeine 

*) Vielleicht war es Konrad Thumb von Neuenburg zu 7Stetten Erb- 

marſchall von Württemberg, von dem ein Schild mit dieſer Jnſchrift und 

der Jahrzahl 1558 im alten Wirthsöhauſe bei der obern Schmiede im Fenſter 
war. Dem damaligen Gericht8herrn wurden 1615 und 1616 Kinder in 

Mammern getauft. 

**) Ziegler8 geheime Vorliebe für den Katholiziamus war ohne Zweifel 
Thumb nicht bekannt. 
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Herrſchaft Neuenburg, mit der die Gericht3herrlichkeit und Kollatur 

Mammern verbunden war, an Zürich verkaufe. Dieſes bedauerte 

aber, dieſes Anerbieten darum nicht annehmen zu können, weil es 
die Wiederkehr der Streitigkeiten befürchtete, die es nicht lange 

vorher mit den fatholiſchen Orten wegen des Ankaufs von zwei 

andern thurganiſchen Gerichtöherrlichfeiten (Pfyn und Weinfelden) 

gehabt hatte. Dagegen lud es die von Thumb beſtellten Sach- 

walter nac<h Zürich, um ſich mit ihnen über die weitern Scritte, 

die in dieſer wichtigen Sache zu thun ſeien, berathen zu können. 

Zürich verwendete ſich darauf ſowohl beim Landvogt als bei 

den katholiſchen Mitſtänden für Aufgeben ihres Planes. Dieſe ließen 

ihm aber auf einer Tagſahung in Baden (Mai 1619) anzeigen, 

daß ſie dem thurgauiſchen Landvogt bereits den Auftrag ertheilt 

haben, da3 Werk auszuführen, Zürich bedauerte eine ſolche Un- 

nachgiebigkeit und Rücſichtsloſigkeit und bat zugleich , nur noch 

bi3 zur Rükehr de38 Gericht3herrn die Ausführung zu verſchieben. 

Die katholiſchen Mitſtände beſchloſſen jedoc< auf einer katholiſchen 

Tagſaßung in Wäggis noc< vor der nächſten Jahrre<hnungs= 
tagſaßung, ihre Geſandten nach Mammern zu ſchien, um den 

dortigen Katholiken zum katholiſchen Gottesdienſt zu verhelfen. Sie 

zeigten das Zürich mit dem Bemerken an, daß ſie das aus= 

führen werden, auch wenn Zürich keine Geſandten dahin ſenden 
werde. Bald nachher ließen fie Zürich noc< davon in Kenntniß 

ſehen, daß ihre Geſandten den 9./19. Juni 1619 in Mammern 

eintreffen werden. Die Zürc<her Geſandten erjchienen an 

dieſem Tage daſelbſt (SeFelmeiſter Hans Ulrich Wolf und 

alt-Schultheiß Junker Konrad von Grebel). Erſt am folgenden 

Tage (10./20 Juni) erſchien zuerſt um 8 Uhr der thurgauiſche 

Landammann Rüppli nebſt dem Scharfrichter und Waſenmeiſter ; 

um 9 Uhr folgten ihm die Geſandten der fünf katholiſchen 

Orte nebſt dem thurgauiſhen Landvogt auf 21 Roſſen nach. 

Im Namen des abweſenden Kollators nahm ſein Schwager und 

Vogt an den Verhandlungen, die nun wegen der Aufrichtung
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eines Altar3 in Mammern gehalten wurden, Antheil. Dieſe 

fanden auf einer Sommerlaube im Scloſſe Neuenburg ſtatt. 

Die fünförtlihen Geſandten eröffneten dieſelben mit der be 

ſtimmten Erklärung , daß ſie den Ort nicht mehr verlaſſen, bi3 
der Altar in der Kirhe zu Mammern ſtehe. Bor den an= 

weſenden Geſandten erſchienen dann folgende katholiſche Haus- 

väter aus der Kir<gemeinde Mammern, und baten für ſie und 

die Ihrigen (die circa 32 Perſonen ausmachen) den katholiſchen 

Gottesdienſt einzuführen : Kleinhans Frey, HeinriHh Geuggi3, 
Weber, Quirin Martin, Heinrich Genggis jünger, Hieronymus 

Geuggis3, Hans Geuggis jünger und Joh. Jakob Shwarz, 

genannt Pali; nur des lehtern Sohn, Screiber in Wolfegg, 

hatte ſi nicht eingefunden. 

Nachdem hierauf die Geſandten die Kirhe in Mammern 

beſictigt, wurden die Verhandlungen an obigem Orte wieder 

fortgeſeßt. Die zürcheriſhen Geſandten verlangten auch jeht 
no<, aber verge*blich- Aufſchub bis zur nächſten Jahrrechnung ; 

nur das wurde auf ihren Wunſch bewilligt, daß die Katholiken 

in Mammern noc< einmal angefragt werden ſollen, ob ſie bei 
ihrem frühern Begehren bleiben und nicht ferner mit der nur 

1]4 Stunde entfernten Kirche und Gottesdienſt in Klingenzell ſich 

begnügen wollen. Natürlih wollten ſie davon nicht38 mehr 

hören. Die Sachwalter des Gerichtöherrn wurden von den Ge 
ſandten darauf über deſſen Meinung gefragt. Sie zeigten an, 

daß der Gerichtöherr zwar ſeinen katholiſchen Unterthanen nicht 

wehren wolle, eine eigene katholiſche Kapelle im Pfarrdorſe zu 

bauen, aber er verlange, daß den Evangeliſchen ihre bisöherige 

Kirc<e, ſowie ihrem Seelſorger das biöher bezogene Einkommen 

bleibe. Auch die zür<heriſ<en Geſandten beſprachen den leßtern 

Punkt und wünſchten zu wiſſen, woher man die Beſoldung für 
einen katholiſchen Geiſtlihen nehmen wolle. JIhre katholiſchen 

Kollegen bemerkten ihnen, e3 ſeien früher für zwei katholiſche 

Pfründen Stiftungen da geweſen ; der evangeliſche Pfarrer beziehe
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davon nur einen kleinen Theil, während dagegen der Gericht3- 
herr den Reſt für ſich benuße. Dieſer Reſt könne und werde 

nun für einen fkatholiſchen Geiſtlihen verwendet werden. Eben= 

falls verſprachen ſie, nur einen kleinen Altar in die kleine Kirc<he 

ſtellen zu laſſen und zwar einen Schuh entfernt von dem Grabe 

des alten Junker3 Thumb ; nur verlangte man ferner, daß der= 
ſelbe mit einem Bruſtgitter verjehen werde. Weitere Veränder= 

ungen innerhalb der Kirehe werde man nicht vornehmen ; nur 

müſſe die biöher von den Evangeliſchen benußte Sakriſtei dem 
Prieſter überlaſſen werden. Die Katholiken müſſen die Kirc<he 

den Evangeliſchen im Sommer um 8 und im Winter um 9 Uhr 

zur Verrichtung ihres Gotte3dienſtes überlaſſen. Die zürcheriſchen 

Geſandten probirten es noh einmal, die Aufrichtung des Altars 

zu verhindern, bis ſie ihre Obern über die heutigen Verhand= 

lungen in Kenntniß geſezßt und von ihnen neue Weiſung er= 

halten. JIhre katholiſchen Kollegen ſchlugen dieſe Bitte ab. Sie 
ſchritten ſogleih zur Ausführung des Werkes und ließen durch 

Prieſter vom benachbarten Dehningen den erſten katholiſchen 
Gottesdienſt halten. Dieſe thaten es (wie es in einem gleich- 

zeitigen evangeliſchen Berichte heißt) mit Freuden und Froh- 

loden. =- 

(In den erſten Jahren verſahen Mönc<e aus Oehningen 

(bei Stein), ſowie Kapuziner von Frauenfeld den Gottesdienſt an 
Sonn= und Feſttagen in Mammern. Erſt ſeit 1630 wurden 

eigene katholij<he Geiſtliche, die im Dorfe wohnten, angeſtellt.) 
Dann beſtimmten obige Geſandte als zukünftige Beſoldung des 

evangeliſchen Pfarrer5: das Pfarrhaus bei der Kirche, 18 Malter 

Kornveſen, 6 Malter Hafer, 1 Malter Roggen und Schmalſaat, 1 
Fuder Wein, 60 Gulden an Geld und 30 Gulden für Benutzung 

einer Wieje. Nac< Vollendung der Geſchäfte wurde zum 
Mittagsmahl geſchritten. Die Geſandten der katholiſchen Orte 
und diejenigen von Zürich aßen getrennt von einander; 

leßtere verließen no< am nämlichen Tage traurig Mammern.
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Ihre Obern beſchloſſen den 12./22 Juni, nachdem ſie ihren Be- 
ri<ht vernommen hatten : weil einmal die Sache nicht anders zu 
thun geweſen, no< habe begegnet werden können , ſo laſſe man 
es dabei bleiben; daneben ſoll man den evangeliſchen Pfarrer 

in Mammern und den dortigen Vogt wegen der dortigen evan- 

geliſchen Kir<gemeinde ermahnen und ein Troſtſchreiben zu- 

ſenden. In dieſem Troſtſhreiben an den evangeliſchen Pfarrer 
(datirt 12./22. Juni 1619) ſprach die zürheriſche Regierung ihr 

Bedauern darüber aus, daß ſie dieſe Neuerung habe zugeben 
müſſen und fährt dann alſo fort : „Wir verſehen uns aber zu 

den evangeliſhen Kilchgenoſſen in Mammern gemeinli< und 
ſonderlich, daß ſy ſich ein ſolhes, weil es einmal anders nit 

ſyn khönen, nit Jrren laſſen, dann das ſy ſich von der erkhandten 

Evangeliſhen Göttlichen Lehr und wahrheit nit abwenden, ſon- 

der3 by derſelben nüt deſtweniger wie bisher beſtändig und 

thrüwli<h verharren und blyben und dasjenige, was zu Jrer 

ſeelen heil und wolfahrt dienet, betrachten und thun werdent.“ 

Scließlih anerbot fie der Gemeinde , ſofern es nöthig ſei, 
ihren fernern Beiſtand und Shuß. Pfarrer Held verlas dieſes 

Troſtſhreiben auf der Kanzel und ermahnte zugleich ſeine Pfarr- 
kinder, ihrem Glauben treu zu bleiben. Einhellig entſ<hloß ſich 

dieſe damal3 dazu. 
So lange die Herrſhaft in den Händen der evangeliſchen 

Familie Thumb blieb, hatte ſich die evangeliſche Gemeinde nicht 

zu beklagen. Schon 1620 verkaufte aber Friedrich Thumb ſeine 
Beſizhungen in Mammern und Neuenburg an die katholiſche Fa- 

milie Roll von Uri, von der damals ein Glied (Walther), 
Comthur in Tobel *) und ein anderes thurgauiſcher Landvogt 

war, verpflichtete aber den Käufer, die evangeliſc<e Gemeinde bei 

ihren biöherigen Rechten bleiben zu laſſen und immer ihren 

*) Er wurde ſeiner Zeit in der Kirche in Mammern beerdigt und ihm 
darin ein Grabmal errichtet.
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Geiſtlichen aus den vier evangeliſchen Städten der Schweiz zu 

wählen. Nach einer Angabe eines evangeliſchen Geiſtlihen aus 

dem Anfang des 18. Jahrhundert38 „habe man im Jahr 1620 

die Stadt Stein dazu bewegen wollen, die Herrſchaft Neuen= 

burg zu kaufen und Thumb habe das ſehr gewünſcht und ſie 
derſelben um fl. 4000 wohlfeiler überlaſſen wollen. Sein Ver- 

walter, Junker Ziegler von Schaffhaufen, habe fich aber be- 
ſtechen laſſen und ſie hinter der Hand an die Herren von Roll 
verkfauft.“ Seit dieſer Zeit blieb die Herrſchaft und Kollatur bis 

in die neuere Zeit in katholiſchen Händen und zwar ſeit 1690 

bis in's 19. Jahrhundert in Beſih des Kloſters5 Rheinau, Dieſe 

Beſiter, beſonders aber und zuerſt die Glieder der Familie Roll 

gaben ſich bald große Mühe, die kleine katholiſche Gemeinde zu 

vermehren. Sie konnten um ſo leichter dazu gelangen, weil die 

meiſten Güter in der Kirhgemeinde zum Schloſſe gehörten und 
die meiſten Einwohner der dortigen Herrſchaft ſchuldig waren. 

Die neuen Beſtzer der Herrſchaft und Kollatur (Roll) hielten 

das Verſprechen, das ſie |. Z. dem evangeliſhen Verkäufer geben 
mußten, ni<t. Bald nachdem ſie dieſelbe erworben, wirkten ſie 

zum Nachtheil der evangeliſchen und zum Vortheil der katholiſchen 
Kir<gemeinde. Schon 1621 klagte der damalige neue evan»- 

geliſche Pfarrer über verſchiedene projektirte Eingriffe de3 neuen 
Gerichtöherren in ihre Rechte (Wahl eines katholiſchen ſtatt eines 

evangeliſchen Meßmer3, Vergitterung des Chores, in dem der 

evangeliſche Taufſtein, der zugleich als Abendmahlstiſch diente, 
ſtand). Der Kollator von Mammern bewarb ſich beim Kollator 

von Lippersweilen für die Verſezung de3 evangeliſhen Pfarrers 
von Mammern, damit er in Mammern den evangeliſhen Pfarrer 

ganz abſchaffen und die Gemeinde von einem benachbarten Geiſt= 

lichen verſehen laſſen könne. Er that dies, um nach Entfernung 
des Hirten die Heerde für die katholiſche Kir<e bearbeiten zu 

können. Was er ſchon damals beabſichtigte, gelang ihm nach 

dreijährigen Auſtrengungen wirklih 1629 für ein paar Jahre,
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Die Gemeinde bewilligte es ihm, aber nur aus Furcht wegen ſeiner 

damaligen Drohungen, 1625 entzog der Kollator dem evan- 

geliſhen Pfarrer das Pfarrhaus , obſchon bisher nur benach- 
barte katholiſche Geiſtliche den katholiſchen Gottesdienſt verſahen, 

und gab ihm dafür eine ſchlechte Wohnung. Damals klagte 

auc<ß der evangeliſ<e Pfarrer von Mammern in Zürich: Der 
Herrſchaft3verwalter von Roll und einer ſeiner Beamten (Ru-= 

dolf Heß) ſuche die Leute zu convertiren ; die Herrſchaft habe 
380 Gulden geboten, ſofern alle katholiſ< werden ; ferner drohe 

ſie mit Einzug der Schulden und habe daher no< keine Ber= 

theilung der Lehengüter vorgenommen. Die Gemeinde fürchte ſich 
vor der Herrſchaft, weil ſie bei derſelben gar tief in der Dinte ſteke. 

Gewiß ſei, daß etliche in Kürze entweder abfallen oder ihre Lehen= 

güter verlaſſen müſſen ; der Gerichtöherr werde dann dieſelben 

mit Katholiken beſeßen. Bi3 1629 fiel aber nur Ein Evangeliſcher 
ab (Jakob Debrunner). Dieſex wurde von dem neuen Ge= 

richtöherrn dafür mit einem Lehengute belohnt, das er ihm aber 

ſpäter wieder entzog. *) Um ſo erwünſchter waren ihm die 

Lücen, die der „ſ<warze Tod“ im Jahre 1629 in der Gemeinde 

machte. Der Gerichtöherr beſehte nachher ſeine ledigen Lehen= 
höfe mit fremden Katholiken und verkaufte als Schutvogt der 

Wittwen und Waiſen auc< ſol<he Güter, die frei und ledig 

waren, an Katholiken um einen geringen Kaufpreis als Mann5= 
lehen. Seit 1629 hatte nämlich Walther von Roll, Comthur 

in Tobel, die Gerichtöherrlichteit übernommen. Seit dieſer Zeit 
flagten beſonder3 die Evangeliſ<en von Mammern in Zürich 

theils über die Entfernung des evangeliſhen Geiſtlichen (von 

1630--32 wurden die Evangeliſ<en von Burg aus verſehen), 

*) Na< einem evangeliſchen Pfarrbericht von 1695 wurden bis zum 

Tode des Pfarrers Held (1620) auf einmal fünf Perſonen in Mammern 

katholiſ<. -- Da3 Verzeichniß der Convertiten von Kuhn iſt nur betreffend 

die Zeitangabe nicht ganz richtig. (Thurg. 8acra 1, 244.)
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theils über den Proſelyteneifer des Gerichtöherrn, der ſeine Früchte 
getragen habe und ſeine Feindſchaft gegen evangeliſche Unter= 

thanen. Im Jahr 1622 waren no< 136 evangeliſche Ein- 
wohner und zwei katholiſche Haushaltungen, im Jahr 1631 war 

bereit3 der größere Theil der Einwohner in der Kir<gemeinde 

katholiſch. Im Pfarrdorfe waren im Jahre 1631 die meiſten 

Bewohner (aus den Familien Zeller, Debrunner, Kap=- 

peler, Straßer, Engel, Wehrli, Graber, Karrer) 

no<h evangeliſch; die Lehenhöfe in der Kirhgemeinde waren da= 

gegen meiſtens mit Katholiken beſeßt. Die Zahl der erſtern betrug 

damal3 42 Perſonen, darunter 20--22 Erwachſene, Unter Pfarrer 

Reuter (1632--41) wurden zwei evangeliſche Perſonen katholiſch, 

nämlich der Kuhhirt Melchior Straßer undKaſparSteiger; unter 

ſeinem Nachfolger Pfarrer Hottinger (1641--51) convertirten 
zwei Frauen , welche katholiſche Männer heiratheten *) und der 

Bäcker Georg Siegwart, der drei Söhne hinterließ und ſowohl 
durc< den Wirth Dietrih Boſ< als durch ſeine katholiſche 

Frau (eine Shwäbin) dazu verleitet wurde, Während der leßten 

Zeit der Paſtoration de3 Pfarrer3 Frei (1651--1683) ver= 

ließen viele evangeliſc<he Cötualen aus den Familien Felber 
und Wehrli**) (aus dieſer 17 Glieder auf einmal) ihre Kir<e, 

theils wegen Heirath , Begünſtigung bei Verbrechen, Arbeit5ver= 

dienſt und Armuth. Im Jahre 1695 wohnten 42 katholiſche 
HausShaltungen (28 verbürgerte und 14 fremde) mit 171 Seelen 

in der Gemeinde und nur vier evangeliſche. 

*) Die eine war eine Enghauſer, die andere war die Wittwe Anna 

Karrer. 
**) Aus der Familie Wehrli convertirten : Weber Georg Wehrli 

mit zwei Söhnen und zwei Töhtern, Sebaſtian W. und ſeine Frau Re- 

gula Karrer; Hans W. Scneider und eine Schweſter, Hans W. Meßger 

ſammt ſeinem Sohne, Tochter, Sohns8frau, Tochtermann, ſämmtliche mit 

verſchiedenen Kindern. Eines derſelben wurde im Jahre 1691 wieder 

evangeliſch.
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Pfarrer Ringgli ſ<rieb 1711 nac< Zürih: „Zur Ver- 
breitung des KatholiziSmus ſolle gedient haben, daß die ka= 

tholiſchen Gerichtöherrn die Katholiken in Dienſt und Aemtern 
begünſtigten. Die Katholiken haben zu den zwei alten kleinen 

Gloden zwei neue größere erhalten, welche aber die Evangeliſchen 

nicht benußen dürfen; bei namhaften Prozeſſionen werde da- 
gegen den Katholiſ<en mit 7 Glo>en geläutet; die Katholiſchen 

ſeien den katholiſchen Gericht8herren eben lieb ; ferner ſeien mo= 

natlihe und jährliche Andachten, darunter die ſogenannte 

Rolliſ<e Jahrzeit und da38 Scapulierfeſt, wobei großer Zu= 
lauf und zum Theil auc<h annehmlicher Genuß und beliebtes 

Wohlleben ſtattfinde. Die Evangeliſchen ſeien dagegen meiſt 

mangelbar , verachtet, ja ſogar verhaßt und haben im Scloſſe 
faſt nic<ht8 zu verdienen. Man lok>e ſie zum Abfall und ver- 

hindere und verſpäte ſie am Kirhgang.“ Die evangeliſche Ge- 

meinde nahm in der Folgezeit zwar etwas zu, die katholiſche 
Gemeinde iſt aber bis heute die weit zahlreichere geblieben. *) 

IV. Das Kloſter Tänikon führt die Meſſe in der Kirche 

zu Aadorf ein. (1626--1627.) 

In der vorhergehenden Periode (ſ. Heft 14, S. 78) iſt 
erzählt worden, wie die erſte Aebtiſſin von Tänikon, **) Sophie, 

bei ihren Gericht3genoſſen in der Umgegend für Ausbreitung de3 
katholiſc<hen Glaubens gewirkt hat. Dieſe8 Kloſter beſaß auch 

in dem benachbarten Dorfe Aadorf die niedere Gerichtsbarkeit 
nebſt vielen Lehenhöfen , die zürcheriſ<e Regierung dagegen als 

Erbe des Kloſter3 Rüti die Kollatur. Ein Theil der evan- 

geliſchen Kirc<hgenoſſen , die zu Aadorf gehörten, waren zugleich 

ihre Unterthanen. Bis zum Anfang den 17. Jahrhunderts 

*) Z. A. (bei Mammern). 

**) Im Jahre 1530 wohnte außer dem frühern Kaplan noch ein 

Prädikant in Tänikon, Beide beſoldete das Kloſter.
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ließen die Gericht3herren in Tänikon ihre Lehensleute in Aadorf 
unangefoc<hten. Dieſe , ſowie die andern Einwohner der Kirch= 

gemeinde blieben daher wie ihre Nachbarn in Elgg evangeliſch. 

Dieſes änderte ſich aber, al3 eine Verwandte der Aebtiſſin Sophie 

ihr in dieſer Würde nachfolgte. Dieſe (Veronika von Greut) 

wünſchte das von derſelben in ihrer nächſten Umgebung mit 

Erfolg getriebene Bekehrungswerk bei andern Lehensleuten des 

Kloſter3 fortzuſezen. Sie ſtellte daher vier Wochen nach ihrem 
Amtsantritt an die Bewohner 1hrer Lehengüter im Dorfe Aadorf 

die Forderung, ihre Lehen von ihr zu empfangen und ſtellte 

dafür die Bedingung , daß ſie mit ihr in Tänikon zur Kirc<he 

gehen müſſen, d. h. nicht mehr den evangeliſchen Gottesdienſt 

in Aadorf, ſondern den katholiſchen in der Kloſterkirche Tänikon 

zu beſuchen haben. Die Aadorfer Lehensleute weigerten ſich 

nicht, die Lehen von ihr zu empfangen, nur baten ſie, ihre Ge= 

wiſſen nicht mit Forderungen , die fie nicht erfüllen können, zu 

beſ<hweren. Die Aebtiſſin beharrte aber dennoc< bei der ge 

ſtellten Bedingung, indem ſie ihnen erklärte: Es ſei ihre Pflicht, 

für ſie zu ſorgen und ſie recht zu weiden. Dieſes machte all= 

mälig einige wankend; e8 gelang aber dem Beſißer des Keln= 
hofes, Joachim Baltis8, alle zu dem Beſchluß zu bewegen, ihre 

Noth durch Geſandte der zürc<heriſchen Regierung mittheilen und 

dieſelbe um Hülfe und Sc<huß anrufen zu laſſen. Dieſe ſchi>te 
zwei Geſandte, Hauptmann Holzhalb nebſt dem Amt= 

mann von Winterthur in's Kloſter Tänikon, um die Aebtiſſi 

dazu zu bewegen, daß ſie ihren Unterthanen keine Neuerung in 

Sachen des Glaubens zumuthe. Aber alle Vorſtellungen, die 

ihr die zürcheriſ<en Geſandten machten, blieben fruchtlos. Sie 
erklärte ihnen, fie ſei das ihrem Gewiſſen und ihrer Verwandten, 

der ehemaligen Aebtiſſin Sophie von Greut, welche das ſchon 

im Sinne gehabt habe, aber nur auf die Vorſtellungen ihres 

Viſitator8 ſowie des thurgauiſchen Landvogt3s davon abge= 
ſtanden, ſchuldig. Die zürcheriſche Regierung klagte das , nach-
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dem dieſer Verſuch zur Umſtimmung der Aebtiſſin fehlgeſchlagen 
hatte, auf einer evangeliſch<en Tagſaßung in Aarau den Ge 

ſandten der evangeliſchen Orte (September 1609); die Aebtiſſin 
rief dagegen die katholiſ<en Orte um ihre Hülfe an, damit ſie 

den Bewohner ihres Kelnhofes und die fünf von ihm verleiteten 

Lehenmänner von ihren Gütern entfernen könne. Da eine noh- 

malige Verwendung, die die Zürcher Regierung bei der Aebtiſſin 

verſuchte , erfolglos blieb und auch die katholiſchen Geſandten 

auf einer Tagſazung in Baden (Januar 1610) dem Wunſche 

Zürichs nicht entſprehen wollten, gab Zürich nach, weil das 

Verſprechen gegeben wurde, daß allfällige Katholiken in Aadorf 

die Kirhe im Kloſter Tänikon und nicht diejenige in Aadorf 

beſuchen müſſen. Die Aebtiſſin erreichte ihre Abſiht. E3 ge- 

lang ihr und ihrer Nachfolgerin, in Aadorf eine kleine katholiſche 

Gemeinde zu gründen, die bhis 1626 in Tänikon zur Kirche 

ging. Damals waren in Aadorf acht Lehenhöfe von Tänikon 
von Katholiken bewohnt, S<on 1615 verließ der Bruder 

des Relnhöfers Joachim Baltis den evangeliſhen Glauben 
und erhielt dafür die Weibelſtelle in Aadorf. *) Die Aebtiſſi 

Anna von Wellenberg verſuhte ſeit Juni 1626, nicht nur 
für die Katholiken in Aadorf, ſondern auc<h für diejenigen in 

Maiſc<hauſen , Gunteröhauſen und Horben, die bis zur Refor= 

mation zur Kir<gemeinde Elgg gehört hatten, den katholiſchen 
Gotte8dienſt in der Kirc<e zu Aadorf einzuführen. Sie ließ 

dieſelben in's Kloſter kommen und eröffnete ihnen ihre Abſichten, 
verbot ihnen aber, davon etwas ihren evangeliſchen Mitcötualen 
zu ſagen. Dieſe erfuhren es aber durc<) eine der Frauen dieſer 

Lehensleute, Als bald darauf einzelne Kloſterfrauen von Tänikon 

*) Nach der Kloſterchronik von Tänikon war damals in Aadorf kein 
anderer Katholikf, obſhon die Aebtiſſin Sophie ſagte, ſie hoffe mit Hülkfe 

Iihrer Bäter Aadorf katholiſch zu machen , ſfonſt ſeien die katholiſchen Orte 

nicht mehr Meiſter, ſondern Zürich.
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an einem Werktage bei einem Beſuche in Aadorf in die dortige 
Kir<e gingen, und darin ihre Kloſtergeſänge anſtimmten , ſchien 

e3 ihnen nun Zeit zu ſein, Zürich von dem, was ſie vernommen 
hatten, in Kenntniß zu ſezen und um Hülfe und Sc<huß zu 

bitten (Juni 1626). Dieſes theilte die Klage ſogleich ſeinen 

Geſandten bei einer Tagſazung in Baden mit, welche aber den 

9, Juli beruhigend berichteten : es ſei biSher kein derartiger An= 

zug gemacht worden. Bevor aber die damalige Jahrrechnungs= 

tagſaßung geſchloſſen wurde, erſchienen auf Antrieb der Aebtiſſin 
Benedikt Harder, Gerichtöherr von Wittenwyl mit zwei andern 

Abgeordneten aus Aadorf in Baden, welche vorgeblich im Namen 

von 16 fatholijchen Haushaltungen mit 102 Seelen in Aadorf 

und in der Umgebung des Kloſters Tänikon die eidgenöſſiſchen 

Geſandten erſuchen ſollten, die Einführung des katholiſchen Gotte3= 

dienſtes in Aadorf zu geſtatten (18. Juli). Sie mußten aber 

wieder heimkehren, ohne daß ſie dieſen Wunſch denſelben vortragen 
fonnten. Die Aebtiſſin ließ ſich dadurch nicht irvre machen; ſie 
ſuchte auf einem andern Wege Gehör zu finden. Sie betete 

nicht bloß oft um Gelingen ihres Planes , ſondern erſuchte die : 
Kapuziner im Kloſter zu Frauenfeld, den Regenten in den ka= 

tholiſchen Kantonen dieſes Werk zu empfehlen. Um beſſer zu 

dieſem Ziele .gelangen zu können, that ſie alles im Stillen, da= 

mit die zürc<heriſc<he Regierung für einmal von dieſem Plane 
nichts erfahre. Al35 dieſe daher im November 1626 ſie über 

dieſes Gerücht anfragen ließ, erklärte ſie, daß ſie keine derartigen 

Neuerungen im Sinne habe. Zürich glaubte dem Wort der 
frommen Kloſtervorſteherin und beſchloß daher, für einmal in 

dieſer Sache ni<t3 mehr zu thun. Als es aber unmittelbar 
nachher vernahm , daß der thurgauiſ<e Landvogt ſic<h habe ver= 

lauten laſſen, er werde bald na< Aadorf kommen , um ſich die 
dortige Kirhe öffnen zu. laſſen, gab er ſfeinem Amtmann in 
Winterthur den Auftrag, ein wachſames Auge zu haben und 

den evangeliſhen Pfarrer in Aadorf (Wirz), jowie die dortigen 
6



82 

Vorgeſezten zu ermahnen, daß ſie ſich gegen die Aebtiſſin und 

die Katholiken freundlich und beſcheiden betragen (15. Nov. 1626). 

Zwar hatte der Landvogt ſhon im November 1626 von den 

katholiſchen Orten den Befehl erhalten, den Glaubensgenoſſen 

in Aadorf zur Erfüllung ihres Wunſches zu helfen. Aus uns= 

bekannten Gründen blieb aber derſelbe in ſeiner Taſ<he. Eine 

neue Mahnung ſeiner katholiſchen Oberherren (14. April 1627) 

bewog ihn aber , denſelben auszuführen. Er begab fich bald nachher 

mit ſeinem Landſchreiber und andern Amtleuten nac< Aadorf 

und verlangte die Oeffnung der Kirhe vom Pfarrer und andern 

Vorgeſeßten. Dieſe weigerten ſich aber, feinem Wunſche zu ent= 

ſprehen, bis Zürich davon Kenntniß hab-, und verlangten von 

ihm einen Aufſchub , den er ihnen für 10 bis 14 Tage be- 

willigte. Pfarrer Wirz und Kirchenpfleger Joachim Baltis 

zeigten dieſes zuerſt dem Amtmann in Winterthur, und darauf 

nach ſeinem Rathe der zürcheriſchen Regierung an. Dieſe ver= 
langte von den katholiſchen Orten, daß die Angelegenheit bis 

zur bevorſtehenden Jahrrechnungstagſaßung verſchoben werde 

- und forderte den thurgauiſchen Landvogt auf, bis auf weitern 

Befehl von Zürich oder den andern Obern nicht8 vorzunehmen. 

Die katholiſchen Orte entſprachen dem zürcheriſchen Wunſche. 
Bei der Jahrrechnung3tagſaßung in Baden beſprachen ſich die 

Geſandten -von Zürich mit denjenigen der fünf katholiſchen Orte 

und gaben ſich alle: Mühe , dieſes Unternehmen zu verhindern, 

indem ſie ihre katholiſchen Mitgeſandten ni<ht nur an das im 

Jahre 1610 gegebene Verſprechen erinnerten , ſondern darauf 

hinwieſen , daß ein großer “Theil 'der evangeliſchen Cötualen ſo= 

wie faſt alle Pfarreinkünfte -dem zürc<heriſchen Gebiete angehören, 
daß ferner auch der-Chor- Eigenthum der zürcheriſchen Regierung 

und außerhalb desſelben keine Gelegenheit ſei, einen Altar auf= 

zuſtellen. Ebenſo widerlegten ſie die Behauptung, daß auch die 

Bewohner der Dörfer um Täitikon Cötualen von Aadorf ſeien 

und verlangten, daß die Katholiken in dieſen Ortſhaften wie 
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biöSher den katholiſchen Gottesdienſt in der Kloſterkirche beſuchen.*) 
"Die Tagſazung beſchloß damals, diejen Gegenſtand auf - die 

Konferenz, die im Auguſt wegen der Beſchwerden einzelner thur= 

gauiſcher evangeliſcher Gemeinden in Frauenfeld gehalten werden 

Jollte, zu verſchieben. 

Die zürcheriſc<he Regierung benußte die Zwiſhenzeit, um 

Ddieſe ſowie die andern Beſchwerden der evangelijchen Thurgauer, 

die bei dieſer Konferenz beſprochen und erledigt werden ſollten, 

genau unterſuchen zu laſſen. Sie beauftragte eine aus ihrer 

Mitte gewählte Kommiſſion, zu berathen, mit welhen Gründen 

dem Begehren der katholiſchen Orte wegen Aadorf am Beſten 

begegnet werden könne. Dieſe gab den 2. Auguſt ihr Gutachten 

-auf folgende Weiſe ab: E53 ſei nicht zu rathen, gütlih nachzu- 

-geben , aber ebenſo wenig dazu, den Rechtsweg einzuſchlagen, 

weil der Landfriede für die Gegenpartei ſpreche. Willige man 

"gütlich ein, ſo werden die Gegner, wie man bereit5 vernehme, 

dasſelbe nomz an andern Orten im Thurgau verlangen. Am 

'Beſten könne man vielleiht die Neuerung dadurc< verhindern, 

daß man von zürderiſcher Seite ſowohl auf diejenigen thur= 

„gauiſchen evangeliſchen Gemeinden hinweiſe, die bis heute nicht 
mehr zu ihrem verlornen evangeliſchen Gottesdienſt gelangt 
Jeien, als darauf, daß leicht in Aadorf Unruhen entſtehen könnten 

von Seite der zürcheriſchen Cötualen , die an die katholiſchen 
'Ceremonien nicht gewohnt ſeien. Man jolle ferner bemerken, 

"daß Zürich den Landfrieden beobachten . werde, ebenſo aber auch 

':verlange, daß die katholiſchen Orte denſelben ihren thurgauiſchen 

-evangeliſchen Unterthanen zu Theil werden laſſen und ihnen die 

'Ausübung ihres evangeliſchen Glauben3s in ihren Pfarrkirchen 
bewilligen. Sofern aber die Gegenpartei auf dieſe Vorſtellungen 

nicht hören wolle, follen die zürcheriſchen Geſandten Aufſchub 

*) Tänikon und die umliegenden Dörfer waren ſeit alten Zeiten Kirh- 
«genoſſen von Elgg ; fiche Kuhn, Thurg. s. 1., S. 306 u. f.
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verlangen, bis ſich die Regierung die höhere Gewalt (der große 

Rath der 200) über dieſen Anſtand berathen habe. Die Re=- 

gierung nahm dieſe Vorſchläge an und gab ihren Geſandten, 
die ſic auf die Konferenz nac< Frauenfeld ſchi>te , dieſe In= 

ſtruktion. Ein Schreiben , welche3 die katholiſchen Kantone vor 

deren Zuſammentritt an die zürcheriſche Regierung richteten, 

zeigte derſelben, daß wenig Hoffnung auf Nachgeben vorhanden 

ſei. Sie forderten nämlich die zür<heriſ<e Regierung darin auf, 

zur Fortpflanzung guter eidgenöſſiſcher Verſtändniſſe und Ver= 

hütung von beſchwerlicher Weiterung und Ungelegenheit die 

Altareinſezung in Aadorf zu bewilligen. Die Aebtiſſin in 
Tänikon ließen ſie den 9. Auguſt durc< den Landſchreiber Wirz 

in Frauenfeld davon in Kenntniß ſezen, daß ihre Geſandten, 

die ſie an. die Frauenfelder Konferenz ſfenden werden, den be= 

ſtimmten Auftrag erhalten haben, während ihres dortigen Auf= 

enthaltes das Werk auszuführen. Sie erfuchten daher die 

Aebtiſſin zugleihß, vorher alles dazu Nöthige in aller Stille on= 
zuordnen und bereit zu halten. Dieſe that nicht nur das, ſondern 

no< mehr. Sie befahl allen Katholiken *), während der be=- 

treffenden Konferenz ſelber nach Frauenſeld zu ziehen und da- 

felbſt bei den Geſandten der regierenden Orte ihr früheres Ge= 
ſuch zu wiederholen. Al3 dieſelben Mitte Auguſt daſelbſt ein= 

getroffen und in dieſen Berathungsgegenſtand eingetreten waren, 

erſhienen die Katholiken von Aadorf und Umgegend wirklich dafelbſt 

mit ihrer Bitte. In ihrem Namen trug der Gericht3herr von 

Wittenwyl, der Convertit Benedikt Harder, ihren Wunſch den 
eidgenöſſiſc<en Geſandten vor (12.'22. Auguſt). Die Freunde der 

Aebtifſin in den katholiſchen Orten waren daher, als der Gegen= 
ſtand in einer der Konferenzſigungen zur Sprache kam, um ſo 

weniger zum Nachgeben bereit, do< bewilligten ſie noc<h den 

*) Nach der Angabe der Kloſter<hronik von Tänikon waren es 102 

Rerſfonen. 
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zürheriſchen Abgeordneten, dem dortigen Rathe der 200 von dem 
Stande der Dinge vor dem Entſcheid Mittheilung zu machen, 

Sie erſuchten dieſelben zugleich , daſelbſt die Bewilligung zu 
dieſem Werke, weil es der Landfriede erlaube, auszuwirken und 

anerboten fic<, dagegen dazu Hand zu bieten, daß diejenigen 

thurgauiſchen Evangeliſchen, die bisher aus ihren Pfarrkirchen 

verdrängt worden waren, wieder in denſelben evangeliſchen Gotte3= 

dienſt erhalten *). Den 15. Auguſt 1627 bewilligte der zür= 

<heriſche Große Rath die Aufrichtung eines Altars in der Kirche 
zu Aadorf und beauſtragte zugleich den Landvogt in Kyburg, 

'dafür zu ſorgen, daß wegen derſelben die benachbarten zür<eriſchen 
Gemeinden nichts Unfriedliches und Störendes vornehmen. Er 

rieth ihm daher, ſich ſelber an Ort und Stelle zu begeben und 

bis zum Scluſſe diejes Werkes im dortigen Pfarrhauſe zu 

bleiben. Erſt nach fünftägiger Abweſenheit kehrten die zürcheri= 

ſchen Geſandten mit der Erlaubniß zur Ausführung des pro= 

jektirten Werkes nach Frauenfeld zurü& (26. Auguſt). Während 

dieſer Zeit betete die Aebtiſſin beim Altar der heiligen Maria 

für das Gelingen desſelben. 

Schon Freitag den 27. Auguſt 1627 wurde in der Kirche 

zu Aadorf ein Altar aufgerichtet. Die nöthigen Baumaterialien 

ſowie andere Sachen, die man für den erſten katholiſchen Gotte3= 

dienſt gebrauchen mußte, wurden aus dem Kloſter Tänikon 

dahingeführt. Die Aebtiſſin fammt 22 Kloſterfrauen, der thur= 

gauiſche Landvogt Brandenberg und ſeine Mitbeamten: der 

Landſchreiber Wirz, der Landammann Joh. Ludwig Joner 
genannt Rüppli, ferner die Geſandten der katholiſchen Orte 

und andere weltliche und geiſtliche Herren wohnten der Altar= 
aufrichtung bei, ſowie dem erſten katholiſchen Gottesdienſt , der 

von zwei Kapuzinern in Frauenfeld (P. Pius von Kaſtelmur, 

Quardian und P. Pa3cal zum Brunnen von Uri) gehalten 

*) Dieſe3 Verſprehen wurde nicht gehalten.
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wurde. Nach Vollendung de3sſelben fand im Kloſter eine ſtattliche 

Mahlzeit ſtatt, zu der niht nur die Geſandten der fünf ka= 

tholiſchen Orte, ſondern auch andere angeſehene Perſonen , die 
bei dieſem Unternehmen geholfen hatten, eingeladen wurden. Die 

Aebtiſſin erfreute jeden ihrer Gäſte mit einem Dukaten , den ſie 
auf den obern Teller legen ließ. Jhre Auslagen, die ſie für 

dieſe3 Werk hatte, betrugen fl. 111. 8 Baßzen. Ueberdieß trug 

ſie im Anfang die Auslagen für den katholiſchen Gottesdienſt 
in Aadorf; ferner ſ<henkte ſie der katholiſchen Kirhgemeinde einen 

Kel<h mit dem Wappen der Aebtiſſinen Sophie von Greut und 

der Barbara Hertenſtein nebſt einer Altartafel und vermachte 100 

Gulden an die Beſoldung eines Geiſtlihen. Dem Kelnhofbeſiter 

Joachim Baltis entzog das Kloſter wegen ſeines Eifer3 für den 

evangeliſchen Glauben ſein biöheriges Lehen. =- Im Augnſt 1627 

wurden aber die kirchlichen Verhältniſſe der katholiſchen Ge= 

meinde no< nicht geordnet. Ueber Beſoldung des katholiſchen 

Geiſtlichen, Zeit des Gotteödienſtes und ſo manches andere wurde 

damal3 nicht3s beſchloſſen. Die katholiſchen Orte ließen das 
aber nicht aus ihren Augen und luden daher den Kollator ein, 

ſich mit ihnen darüber zu verſtändigen. Es fand den 21, No= 

vember 1627 wieder in Frauenfeld eine Konferenz ſtatt, bei der 

folgender Vertrag abgeſc<loſſen wurde: 

1) Erſt ſpäter foll über die Beſoldung eine3 katholiſchen 

Geiſtlihen und Meßmers das Nähere verabredet werden. 

2) Die Sakriſtei ſoll dem Prieſter überlaſſen werden. 

3) Der Kir<hof ſoll von der Mitte des Chores bis an 

die Ringmauern, wo an beiden Orten rothe Kreuze als Mark= 
zeichen gemacht find, abgetheilt werden; der hintere Theil gehört 

den Katholiken, 

4) Das Sakramenthäuschen, ſowie das ewige Licht ſoll 

reſtaurirt und der Chor mit einem Gitter eingeſchloſſen werden 

über dem Loche, das in den Boden gemacht iſt. 
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5) Wachs, Oel, Taufſtein und anderes zum katholiſchen 
Gottesdienſt Nothwendige beſtreitet das Kirc<hengut , für deſſen 

Verwaltung beide Konfeſſionen Kirc<henpfleger wählen. 
6) Der evangeliſche Gottesdienſt foll im Sommer um 8, 

im Winter um 9 Uhr voſlendet ſein und dann die Kirhe den 

Katholiſchen überlaſſen werden. *) 

7) Das Beinhaus ſoll auf den Friedhof der Katholiken 

an die hintere E>e der Kirc<he transferirt, ferner eine Thüre 

durch den Kehlhofgarten auf den hintern Friedhof gemacht und 

das fleine Thürlein verbeſſert werden. Die Kanzel ſoll laut 

Zeichnung beſſer auf die Seite zum Fenſter geſtellt werden. 
Anch dießmal wurde über die Beiträge des Kollators an die 

Beſoldung des fatholiſchen Geiſtlichen no< nichts ausgemacht ; 

die Anſtellung eines ſolchen unterblieb daher damals. Die ka= 

tholiſche Gemeinde und ihr Gottesdienſt wurden unterdeſſen theil3 

von dem Beichtiger in Tänikon, theils von den Kapuzinern in 

Frauenfeld beſorgt. Die katholiſchen Orte gaben ſich aber alle 

Mühe , einen eigenen Prieſter zu erhalten und erſuchten die 

Aebtiſſin, denſelben für einſtweilen zu beſolden. Obſchon ihr 

Bruder Luſt zur Annahme dieſer Steſlle hatte, hielt es doch jeine 

Schweſter wegen „des bekannten Humors3 des Kollator8“ (Zürich) 

für beſſer, wenn ein anderer gewählt werde. Durch Beihülfe der 

Kapuziner fand ſich ein ſolcher bereit, die Stelle anzunehmen. 

Die fünf katholiſchen Orte beauftragten den thurgauiſchen Land= 

ſchreiber, denſelben in ihrem Namen dem Kollator zu empfehlen. 

Der zürcheriſce Raty nahm den Borgeſchlagenen, Joh. Jakob 
Andermatt von Zug, an (24. Januar 1628), erklärte ihm 

aber bei ſeiner Belehnung, daß er ihm vom Einkommen der 

Pfarrpfründe ſo lange nichts zukommen laſſe, bis die katholiſchen 

*) Weil der evangeliſche Pfarrer in Aadorf ſeit 1802 auch in Wängi 

predigen mußte, wurde in dieſem Vertrage für den evangeliſchen Gottesdienſt 

in Aadorf der Vortritt ausbedungen.
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Kantone fi< mit ihm wegen der bekannten Beſ<hwerden der 

evangeliſ<en Thurgauer, welhen man ihre Pfarrkirhe und 

Prädikanten geraubt, verſtändiget haben. Bi8 Mai 1628 mußte 
die Aebtijſin demſelben Wohnung und Lebenzunterhalt zukommen 

laſſen , weil der Kollator (Zürcher Regierung) über dieſe Frage 
nicht eintreten wollte. Erſt, als die katholiſchen Orte drohten, 

daß jie, ſofern Zürich nicht entſpreche, die Beſoldung für den 

katholiſchen Geiſtlihen an einem andern Orte ſuchen werden, 

willigte Zürich zu einer Konferenz, die den 14. Mai 1628 in 

Frauenfeld ſtattfand. Die zürcheriſchen Geſandten anerboten 

den Bau eines katholiſchen Pfarrhaujes ſammt Kraut= und 

Baumgarten und vom Kollaturzehnden 26 Mütt Kernen, 2 

Malter Hafer und 7 Saum Wein, ſowie den kleinen Zehnden 

von den Gütern der katholiſchen Cötualen. Sie verlangten 

ferner, daß ſowohl den Evangeliſ<en als den Katholiken ein 

eigener Meßmer erlaubt werde. Die katholiſ<hen Geſandten 

waren mit dem Anerbieten nicht zufrieden, nahmen aber da3= 

ſelbe endlich do< in Abſchied, weil fie ſahen, daß die züreri= 

ſ<en Geſandten nicht geneigt ſeien, einen höhern Beitrag zu be= 
willigen. IJhre Obern nahmen die eben erwähnten Anerbietungen 

an. Das katholiſ<e Pfarrhaus wurde dann auf einem Plaße, 
der zum Kelnhof gehörte, gebaut. Das Kloſter Tänikon hatte 

jedo< auc<h nac<h 1628 no< einen großen Theil der Auslagen 

für den fatholiſchen Gottesdienſt in Aadorf zu beſtreiten. Neue 

Verwendungen bei Zürich (1644--1653) um größere Beiträge 
für die Beſoldung de3 katholiſchen Geiſtlichen und den katholiſchen 

Gottesdienſt waren meiſten3 fruchtlv3s. Dagegen gelang e3 dem 

Kloſter Tänikon, auch ſpäter die Zahl der katholiſchen Lehen= 

leute in der Kirc<gemeinde Aadorf zu vermehren. So traten 

bis 1641 die Familien des Kelnhofbeſiker3 Jaggli, (Jakob) 

Engeler (von Ellikon), ſowie des Heinric< Künzli, Os5wald 

und Zehnder zur katholiſchen Kirche über. Während im Jahre 
1627 nur 47 Katholiken und im Jahre 1644 no< 40 evan- 
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geliſche und 18 katholiſche Haushaltungen im Pfarrdorfe wohnten, 

waren im Jahre 1695 daſelbſt 184 Katholiken unter nur 171 

Evangeliſchen. Ferner wohnten nur noch 22 Katholiken in Winters3- 
hauſen. Die evangeliſche Filiale Wengi zählte damals 188 Haus3= 

haltungen mit 1006 Seelen und die dortige katholiſche Kir<- 

gemeinde 45 Familien mit 279 Seelen. *) 

I1. Veränderung in einzelnen thurganiſchen Kapellen, **) 

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts gingen die Schlöſſer 

Bürglen und Altenklingen in evangeliſche Hände über und 
blieben es bis in's 19. Jahrhundert. Der katholiſc<e Gotte3= 

dienſt hörte in denſelben ſeit dieſem Wechſel der Beſiter auf. ***) 

Der Beſizer von Altenklingen kaufte 1590 von Junker Georg 

Gabriel Schenk von Caſtell in Oettlishauſen da3 dortige Shloß 
nebſt aller Zubehörde. Der Verkäufer hatte, obſchon er wahr= 

ſcheinlich immer fatholiſch geblieben war, ſeit ca, 1550 in der 

neben dem Schloßhofe liegenden Kapelle den katholiſchen Gotte3= 
dienſt eingehen laſſen. Der neue evangeliſche Käufer wollte da= 

her nicht geſtatten, daß die früher übliche und wieder verlangte 

jährliche Prozeſſion aus der Stiftskirche Biſchofszell wieder ſtatt= 
finden dürfe, Als der Berkauf von Oettlishauſen von der 

Tagſatzung genehmigt werden ſollte, wehrte ſich das Chorherren- 
ſtift Biſchofszell als8 Kollator der dortigen Kirche ſo lange gegen 

deſſen Ratifikation, bis ihr altes Recht, eine jährliche Prozeſſion 

in dieſe Schloßkapelle zu machen und daſelbſt Gottesdienſt zu 

halten , ebenfall3 beſtätigt ſei. Die Tagſazung entſprach dieſer 

*) Z. A. (Bdl. Aadorf) und Th. A. (Tänikoner Archiv). 
**) Siehe auc< Über die folgenden Kapellen mehr bei Kuhn Thurg. 

Saecra an den betreffenden Orten. 

*x*) Siehe Heft 14, pag. 64. In Bürglen geſchah es 1585 und in 

Altenklingen ſeit 1585, wo Junker Laurenz Zollikofer von St. Gallen dieſes 
S<loß kaufte. 
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Forderung (1591). Dieſes Recht blieb bis circa 1853, wo es 

nach Aufhebung des Chorherrenſtiftes richterlich annullirt wurde.*) 

Dagegen ſtellten der Biſchof von Konſtanz und ſein Doms- 
kapitel zwei ſehr baufällige und ſeit der Reformation unbenußt 

gebliebene Kapellen im 17. Jahrhundert wieder her und führten 

in dieſelben den katholiſchen Gotte3dienſt ein. Das Domſtift in 
Konſtanz als Koſllator der Kirhe Altnau that das mit der 

Kapelle in Landſ<hla<t und traf dafür im Jahre 1641 An- 
ſtalten, nachdem ihm dafür eine ſchöne Schenkung **) zu Handen 

geſtellt worden war, und im großen, biöher ganz evangeliſchen 

Dorfe drei Bürger den katholiſchen Glauben angenommen hatten. 
Die Evangeliſchen in der Kirc<hgemeinde Altnan waren wegen 

diejes Planes für ihre evangeliſche Pfründe beſorgt , indem ſi 

befürc<teten, daß der katholiſche Gotte8dienſt daraus werde be 

zahlt werden müſſen. Sie wollten die Reparatur der Kapelle 

nur dann geſtatten, wenn ihnen dieſelbe für evangeliſchen Gottes- 

dienſt abgetreten werde. Auf ihre Klage unterhandelte Zürich in 

Konſtanz. Da3 Domſtift blieb aber feſt. Endlich kam den 
18./28. Juli 1642 zwiſchen leßteren und Zürich ein Vertrag zu 

Stande, wornach die Reparatur der Kapelle in Landſchlacht be= 

willigt wurde, jedo<h mit der weitern Beſtimmung, daß ſie keine 

Filiale oder eine eigene Pfründe werde, ſondern nur eine De 
votions= oder Straßenkapelle bleibe und der evangeliſchen Kir<- 

gemeinde Altnau und ihrem Pfarrer dadurch nie in Nichts Ab= 

bruch geſchehe. Nach der Vollendung der Reparatur der Kapelle 
weihte fie der Weihbiſchof von Konſtanz ein (1644). Der ka= 
tholiſche Pfarrer von Altnau mußte darin monatlich eine Meſſe 
Leſen, wofür er jährlich 10 fl. erhielt. Dem Gerichtsherrn von 

*) Die Prozeſſion fand im 17. Jahrhundert im Mai ſtatt. =- Siehe 
S. A., Band 5 und Th. A. (Biſchofs8zeil, A.) 

**) Nach K uhn (Th. s. 2., 4.) ſollen die Eltern eines Ammanns 
des Domſtiftes in Altnau, Vogel, dieſs Schenkung (100 fl.) gemacht haben,
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Landſ<la<ht dem nahen Kloſter Münſterlingen gelang es, be= 

ſonder3 gegen das Ende des 17. Jahrhundert8 die Zahl der 

Katholiken in Landſchla<t durc<h Uebertritte dortiger evangeliſcher 
Einwohner, die dafür Verdienſt aus dem Kloſter erhielten, zu 

vermehren. Seit circa 1670 wurde nicht mehr geſtattet, die 

dortigen GloFen für die Verſammlung von Gemeinden oder 

beim Austragen von Leichen aus dieſem Dorfe zu benußen. 

Im Jahre 1695 wohnten daſelbſt 12 bürgerliche und 2 katholiſche 

Anſaßen-Familien. *) 

Um die nämliche Zeit, als in Landſchlac<ht dieſe Aenderung 

vorgenommen wurde, vernahm man im beinahe ganz evangeli= 

ſchen Egnach , Kirchgemeinde Arbon, daß der Biſchof von Kon- 

ſtanz, ihr Gerichtöherr, mit der Kapelle in dem ganz evangeliſchen 

Dorfe Steinebrunn dasſelbe vorhabe (1644) und klagte deß= 
halb in Zürih. Ohne Zweifel wurde der Biſchof dadurch auf 

dieſe Kapelle aufmerkſam gemacht, daß die Arboniſchen evan= 

geliſchen Kirc<hgenoſſen damals durch zürcheriſche Vermittlung 

bei ihm mit dem Geſuche einkamen, daß aus dem ſchönen 

Steinebrunner Kapellfonde (circa fl. 2600) das Einkommen ihres 

gering bejoldeten Pfarrers verbeſſert werden dürfe. Dieſes 

wurde abgeſchlagen, dagegen ſeit 1648 Anſtalt für die ſo noth= 
wendige Reparatur dieſer Kapelle getroffen. Dazu kam bald 

nachher, daß der bisher von evangeliſchen Pflegern verwaltete 

Kapellfond der evangeliſchen Gemeinde entzogen, als Eigenthum 
des Biſchofs erklärt und einem Katholiken, dem Adam Sager 

aus dem Kanton Luzern, dem geweſenen Diener des biſchöflichen 

Obervogtes in Arbon, zur Verwaltung übergeben wurde. Alle 

Verwendungen Zürichs für die Erhaltung des biöherigen Zu= 

ſtandes der Dinge waren fruchtlos. Der Biſchof behauptete, 

daß er für dieſe Aenderung das Re<ht habe und daß er nichts 

*) Z. A. (Bdl. Altnau und Pfarrberichte.)
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andere3 wolle, als da3s ſo übel daſtehende Gotte8haus*) in ſeinem 

Gerichte und in ſeinem Sprengel wieder herzuſtellen. Noh viel 

weniger wollte er aber dem Wunſche der evangeliſchen Egnacher 
entſprechen , nachher dasſelbe für evangeliſche Gottesdienſte zu 

benußen. Jm Jahre 1653 war die Reparatur der Kapelle voll= 

endet. Erſt den 20. Juni 1674 wurde auf Befehl des Biſchofs 

ein Altar in derſelben aufgerichtet und den 21. d. M. durch 

Pfarrer G. Grabheer von Arbon darin die erſte Meſſe geleſen. 

Derſelben wohnten bei: Georg Chriſtian Schultheiß im Shloſſe 

Mammert3hofen, Junker Wilh. v. Bernhauſen in Hagenwyl, 
Obervogt Wirz in Nomanshorn nebſt Stadtammann S <Hlaprißi 

von Arbon und dem dortigen Stadtſchreiber. 

Sc<hon im Jahre 1695 hielt der Kaplan in Arbon alle 

14 Tage (am Mittwoch) in dieſer Kapelle Meſſe und an den 

Nachmittagen der Sonntage eine Veſper. Dafür erhielt er 50 

Gulden per Jahr. Da ſowohl in Steinebrunn als in den 
andern Theilen im Egnach die Zahl der Katholiken ſich allmälig 

mehrte,**) verlangten und erhielten ſie 1743 die Anſtellung 

eines Benefiziaten und im Jahre 1872 die Lostrennung von 

der alten Mutterkirche Arbon und die Erhebung zu einem ſelbſt= 

ſtändigen katholiſchen Kirchſpiel. ***) 

Etwas ſpäter unternahm da3 Chorherrenſtift in Biſchofszell 
als Kollator der dortigen Kirhe und als Gerichtöherr im Gott3= 

haus, einem Theile der Kirc<hgemeinde Biſchofszell , dasſelbe wie 

in Steinebrunn mit der Kapelle auf dem Pelagienberge. Der 

Kapellfond war ſeit der Reformation in den Händen der Ge= 

meinde ; nach einem Bericht des evangeliſchen Pfarrers Anhorn 

*) Da die Kapelle in einer Wieſe ſtand, wurde das darin weidende 

Vieh zeitweiſe darin untergebracht. 

**) Im Jahre 1695 waren im Egnach 21 katholiſche bürgerliche und 

1 Anſaßen-Familie mit 115 Seelen unter 3741 Evangeliſchen. 

***) Z. A. (Bdl., Arbon) und Th. A. (Meersburger A., Amt Arbon.) 

! 
[?: 

; 
E 

: 



93 

in Biſchofszell ſoll bis zu dieſer Veränderung der Ertrag des= 

ſelben zwiſchen dem Stifte und ſeinen Unterthanen im Gott3= 

haus zu gleichen Theilen getheilt und nach ſpätern Berichten 
in der Kapelle hie und da evangeliſche Kinderlehre gehalten 

worden ſein. Beides entzog im Jahre 1663 der Gerichtsherr, 

der ſchon vorher ſeine Antipathie gegen die Evangeliſchen da= 
durch an den Tag gelegt, daß er die dortige Ammannſtelle nur 

Katholiken übergab und ebenfalls ſeine dortigen Lehengüter 

meiſtens nur ſolhen zukommen ließ, der Gemeinde. Der Ge= 

richtöherr ließ nun entweder durc<h einen Chorherrn oder einen 

ſeiner Kaplane in der Kapelle Gottesdienſt halten. Ein Legat 
des Chorherrn Büler (1700) machte es möglich, daß täglich 

mehr Meſſen darin geleſen werden konnten, was um ſo er- 

wünſchter war, weil feit 1663 dieſelbe ein Wallfahrt3ort ge= 
worden war, der aus der nahen alten Landſ<haft St. Gallen, 

dem Toggenburg und dem Thurgau viele Beſucher herbeizog. 

Ein dort wohnender Waldbruder gab aus dieſem Legat jedem 

der Meſſe leſenden Prieſter per Meſſe 9 Baßen. Der Gerichts= 

herr ſorgte in den leßten Dezennien des 17. Jahrhunderts durch 

Verſezung von Katholiken beſonders aus der alten Landſchaft 
St. Gallen für Vermehrung der Katholiken im Gott8haus, jowie 
durch ihre Begünſtigung in Aemtern. So wurden damals in's 

Gericht nur 2 evangeliſche und 10 katholiſche Richter gewählt, 
obſhon die Evangeliſchen im Gottshaus an Zahl bedeutend 

ſtärker waren als die Katholiken. Erſt in neuerer Zeit, nach 
Aufhebung des Stiftes Biſchofszell, wurde ein Benefiziat an 

dieſem Orte errichtet (1851 *). 
In Mannenbach, Kirchgemeinde Ermatingen, wurde ſeit 

1528 längere Zeit kein katholiſcher Gottes8dienſt mehr gehalten. 

Der Biſchof von Konſtanz, welher auch Beſißer des Kloſters 
Reichenau, das die Kollatur der Pfarrkirche und dieſer Filiale 

*) Z. A. (Pfarrberichte über Biſchofszell, Geſtell 6. 80).
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beſaß, geworden war, incorporirte demſelben mit Genehmigung 

'de3 Papſtes den Kapellfond (1559), ſtellte aber vor 1631 in 

der Kapelle Mannenbach den katholiſchen Gotte3dienſt wieder her 
und ließ -daſelbſt durch den Pfarrer in-Ermatingen wöcentlich 

eine Meſſe leſen, wofür er eine jährliche Entſchädigung von 29 

Gulden aus Reichenau bezog. JIm Laufe der Zeit hatten ſich 
in Mannenbach durch Uebertritte von Evangeliſchen die Ka- 

tholiten gemehrt *), ſo daß ſchon im Jahre 1631 ebenſoviel 

Ffatholiſche als evangeliſche Haushaltungen (15) daſelbſt wohnten. 
Seit dem achten Dezennium des 17. Jahrhundert3 wünſchten die 

"dortigen Katholiken die Wiederanſtellung eines Kaplans wie vor 

"der Reformation in ihrem Dorfe. Die fünf katholiſc<en Orte 

unterſtüßten bis 1692 dieſe3 Geſuch zu verſchiedenen Zeiten beim 

- Biſchof. Die dortigen Evangeliſchen ſuchten es dagegen mit 

Zzürcheriſ<er Beihülfe zu verhindern, theilweiſe deßwegen , weil 
ſie mit Grund befürchteten , daß ſie in dieſem Falle wieder zur 

"Abgabe des kleinen Zehndens, den ſie ſeit der Reformation nicht 

mehr hatten geben müſſen, werden genöthigt werden **); jeden= 

falls glaubten ſie ebenſogut fordern zu können, daß ihnen dieſe 

Kapelle für den evangeliſchen Gottesdienſt müſſe geöffnet werden ; 

"dazu warfreilich keine Hoffnung vorhanden. Wegen der vorhandenen 

geringen kirc<hlichen Fonds der Gemeinde hatte aber der Biſchof 

troß der Bezeugung ſeines katholiſchen Eifer3 gegenüber den ka= 

tholiſchen Petenten Bedenken, -denſelben zu entſprechen und no<h viel 

weniger. Geneigtheit, dafür die nöthigen fehlenden Mittel zu geben. 
'Daher fanden dieſelben erſt nach neuen Mahnungen ihrer eidge= 

nöſſijchen Fürſprecher im November 1692 Gehör. Damals wählte 

*) Von dieſen Uebertritten machte „beſonder8 derjenige des : Beſiters 

einer Mühle den Evangeliſchen Beſorgniſſe, indem ſie fürchteten, daß er 

noch .andere Bürger nachziehen werde. Es war das aber nicht der Fall, 
indem im Jahr 1655 nur 16 katholiſche Haushaltungen mit 60 Perſonen 

daſelbſt waren. 

**) Dieſes geſchah bald nach der.-Wiederherſtellung. der Kaplanei.
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der Kollator den vom thurgauiſhen Landvogt, Heinrich Fr. Re= 
ding, ihm vorgeſchlagenen Lizentiaten Büler, einem Vetter 

Reding3 als erſten Kaplan. Seit dieſer Zeit waren mit kurzem 
Unterbruch immer Kaplane in Mannenba<. Im Jahr 1694 

Wwurde die Kapelle und 1707 der Thurm mit kleinen freiwilligen 

Beiträgen des Koſllator3 reparirt. *) 

In Triboltingen, Kirchgemeinde Ermatingen, wo ebenfalls 

ſ<hon vor der Reformation eine Kapelle ſtand, waren im Jahre 

1631 nodh feine Katholiken. Erſt nach der Mitte des 17. Jahr= 

hunderts verließen daſelbſt ein paar dortige Bürger die evan= 

geliſche Kirhe. Als ſie im Jahre 1679 an ihre evangeliſchen 

Mitbürger die Forderung ſtellten, ihnen die dortige Kapelle zur 

Einführung de3s katholiſchen Gottesdienſtes abzutreten, ſchlugen 

ihnen dieſelben das Recht vor, indem ſie zugleich ihnen bewieſen, 

daß fie ſeit der Reformation Eigenthum der Gemeinde geweſen 

fei. Zu einem Prozeſſe hatten die wenigen Katholiken keine 

Luſt und wie e3 ſcheint, auch keine höhere, mächtigere Unter= 

ſtüßung. Bi3 heute wurde in dieſer Kapelle weder katholiſcher 

noc<h evangeliſcher Gottesdienſt gehalten, dieſelbe vielmehr für 
Gemeindezwe>e verwendet. 

Der katholiſche Gerichtöherr und Kollator der Kapelle in 

Bießenhofen auf dem benachbarten Schloſſe Eppi3hauſen, Freiherr 
von Bernhauſen, führte ſhon um 1645**) in dieſer Filiale der 

Kirche Sommeri den katholiſchen Gotte3dienſt wieder ein. Wie 
der Kollator im Jahr 1681 mittheilt, war aber nachher bi3 
1681 („feit Menſchengedenken“) kein Kaplan mehr in Bießen- 

*) 3. A. (Bdl. Ermatingen) und Th. A. (Meers8burger Archiv, Amt 

Ermatingen.) 

**) Im Jahre 1645 war Kaplan: Bernhard Kaiſer (oder Keuſfer), der, 

Um ſein Auskommen zu finden, nebſft Bießenhofen noch ,.die .Kaplanei 

Giüttingen verſah, “Ebenſo mußte er laut Stiftung im Scloſſe Eppig- 

Hauſen und in Sommeri Meſſe leſen.
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hofen. Für die wenigen Katholiken an dieſem Orte las nach 
1645 der Pfarrer von Sommeri und andere Nachbarn in der 

dortigen Kapelle Meſſe, wofür ſie aus dem Kapellfonde *) ent- 

ſhädigt wurden; den Reſt von deſſen Einkommen verwendete 

der Kollator für Privatzwe>e. Ein neuer Pfarrer in Sommeri, 

Herr Waldſpüel, drang auf Wiederanſtellung eines Kaplans 
und fand beim Domſtifte von Konſtanz, dem Kollator der Pfarr= 

kirche, Gehör. Ohne Zweifel auf deſſen Verwendung erließ der 

dortige Generalvikar den 29. März 1681 ein Dekret an den 

Kollator der Kaplanei Bießenhofen , worin derſelbe aufgefordert 
wurde, ihm innert zwei Monaten für dieſelbe einen daſelbſt 

wohnenden Geiſtlichen zu präſentiren. Dieſer erklärte ihm zwar 
feine Zuſtimmung, theilte aber zugleich no< neun Wünſche mit, 

3. B. daß der Kaplan für Leute, die an Sonn- und Feiertagen 

wegen hohen Alters oder übeln Wetters die Pfarrkirche nicht 

beſuchen können, in Bießenhofen oder Eppiähauſen Meſſe leſen 

und für die Kinder in erſterm Orte Scule halten dürfe, „damit 

ſie nicht die „calviniſche“ (evangeliſche) Shule beſuchen müſſen“, 
ferner daß derſelbe wie früher angehalten werde, für Wachs, 
Paramente u. A. ſelbſt zu ſorgen. Ebenſo wünſchte er, daß der 

Kaplan nur den Befehlen de8 Kollator3 der Pfarrkirche und 
nicht de8 dortigen Pfarrers unterworfen werde und auch bei 

des lehtern unnöthigen längern Abweſenheiten nicht zu Dienſten 

ſtehen müſſe. Den 19, Juni bewilligte der Generalvikar theil= 

weiſe dieſe Wünſche, z. B. betreſſend der Shule und die gotte3- 
dienſtlichen Anſchaffungen ; betreffend den Gottes3dienſt an Sonn= 

und Feiertagen wollte er dem Kaplan erlauben, nur an den 

Nachmittagen in Bießenhofen oder Eppi3hauſen Kinderlehre zu 
halten, weil er an den Vormittagen laut Stiſtung in der 

*) Der Kapellfond hatte gegen Ende des 16. Jahrhundert8 fl. 3000 

in Kapitalien und üÜberdieß Zehnden beſonder8 in-Sco<ersweil, Amris- 

weil u, ſ. w.
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Pfarrkirhe Meſſe leſen müſſe. Uebrigen3, bemerkte er ihm, ſei der 

Kaplan ſeiner geiſtlihen Obrigkeit unterworfen und nicht für den 

Wink, fondern für die Hülfe des Ort3pfarrer8 da. Den 16. Juli 1682 
kam zwiſchen dem Domſtift und Franz Jakob, Freiherrn von Bern= 

hauſen zu Eppishauſen, Herlingen und Klingenſtein folgender Ver= 
trag zu Stande: 1) Der jeweilige Kaplan hat die Kapelle in Bießen= 

hofen laut Stiftung und Weiſung des Ordinariat8 vom 29. März 

1681 zu verſehen und erhält dafür als Jahreöbeſoldung den Zins 

von fl. 3000 Kapital des Kaplaneifonds nebſt dem Sho<ers3= 

wiler Zehnden. 2) Er bezieht ferner aus demſelben jährlich fl. 5 

40 fr. nebſt fl. 3, welch lehtere er jedoch für Kirhweihauslagen 

in Bießenhofen mit dem Pfarrer von Sommeri zu theilen hat. 
3) Für den Bezug der übrigen Kaplaneigefälle wird ein Pfleger 

ernannt, welcher dem Kollator der Kaplanei jährlich Rechnung 

geben, aber dieſelbe auch dem Kollator der Pfarrkirche zur Einſicht 
mittheilen muß. -- Bald nachher wurde Karl Joſeph Fels von 

Konſtanz als erſter Kaplan nach Bießenhofen gewählt und nach 

ſeiner nur mehrmonatlichen Wirkſamkeit (Ende 1682*) Jakob 
MathHhi3, unter dem nach längern Verhandlungen ein Kaplanei= 

haus gebaut wurde, Seit 1682 iſt die Kaplanei in Bießen= 

hofen immer beſeßt geweſen. *) 

. Mißlungene Angriſfe gegen zwei evangeliſhe Gemeinden. 

1) Der Biſchof Andreas von Konſtanz will ſeine evan- 

geliſchen Unterthanen in Arbon und Horn nöthigen, 
Fkatholiſch zu werden. (1592--1600). 

Seit dem Vertrag von 1537 (ſ. Heft 14, S. 23) genoßen 

die evangeliſ<hen Kirc<genoſſen von Arbon, fowohl die biſchöflich= 

konſtanziſchen in Arbon und Horn al3 die thurgauiſchen im Egnach 

*) Th. A. (Meers8burger Arc<hiv, bei Eppishauſen. Nr. 1--15.) 

Urſula Bürglerin verklagte die Gret Ammännin, Haushälterin des Ka- 

plans8 in Bießenhofen, beim Landvogt Brunner (1529--31), weil leßtere 

gefagt, ſie ſei eine Kindsverderberin (Stadtarchiv Frauenſeld). 

7
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und Roggwyl Religionsfreiheit. Nur zeitweiſe gab es Anſtände. 
Als aber der öſterreichiſche Prinz Andreas *) den biſchöflihen 

Stuhl von Konſtanz erhalten, verlangte er, daß die Unterthanen 
in Arbon und Horn katholiſ< werden. Schon im Jahre 1592 

redete der Lande3herr ſelber mit ſeinen Unterthanen in Arbon 

und Horn und befahl denſelben, daß ſie in Zukunft nur den 

katholiſchen Gotte3dienſt beſuchen dürfen, und daß er weder in 

der Stadt Arbon, noc< in Horn in Zukunft die evangeliſche 

Konfeſſion mehr dulden werde; ferner erklärte er ihnen, daß er 

dazu Recht habe, weil er an beiden Orten alleiniger Herr und 

Meiſter ſei und der eidgenöſſiſche Landfriede, der die Religion3= 
freiheit für Katholiken und Evangeiiſche gewährleiſte, weder von 

ihm, no<g von ſeinen Vorfahren jemals anerkannt worden und 

daher für ihn nicht bindend ſei; er anerbot ihnen zugleich, ſie 

im katholiſchen Glauben unterrichten zu laſſen. Dasjelbe ließ er 

ihnen nac<hher durch ſeine Räthe wiederholen. Da aber die 

Unterthanen nicht entſprehßen wollten , ließ er fſie nach faſt ein= 

jährigen vergeblichen Bemühungen durch ſeine Beamten unter 

Androhung von Strafe und Ungnade zum Gehorſam mahnen. 
Dieſes geſchah den 22. Juli 1593 zuerſt in Horn. VBergeblich 

beriefen ſich die dortigen Evangeliſchen auf die Rechte, die ihnen 

der eidgenöſſiſche Landfriede von 1531 gebe und baten, ſie bei 

ihrem väterlihen Glauben bleiben zu laſſen. In Arbon waren 

damals 180 evangeliſhe und 15 fatholijche Haushaltungen; in 

Horn wohnten nur Evangeliſche. Die bedrohten Evangeliſchen 
von Horn klagten ihre Noth durch Geſandte zuerſt dem Dekan des 

oberthurgauiſchen Kapitels (Sebaſtian Steffan in Keßweil) und 

*) Andreas war ein Sohn des Erzherzogs Ferdinand von Oeſterreich 

und der evangeliſchen Philippine Welſer ; ex wurde Erzbiſchof von Toledo 

(Spanien) und Biſchof von Brixen und ſeit 1589 Biſchof von Konſtanz, 

ſeit 1598 au< Verwalter der Niederlande (bis 1599). Während des Ju- 

biläums in Rom ſtarb er daſelbſt (12. Nov. 1600). 
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baten ihn um Rath. Dieſer wies fie mit einem Schreiben an 

die zürcheriſche Regierung, die eifrige Beſchüßerin der thurgaui= 

ſchen Evangeliſchen. Die dortige Regierung verwendete fich ſo= 
gleih bei den weltlihen Räthen des Biſchofs in Konſtanz 

(30. Juli) für Zurücnahme dieſe3 Befehl3, indem ſie ihnen be= 
merkte: „es ſei ein Unerhörtes, <hriſtlichen lüthen dergeſtalt den 

Kir<gang und das Gebätt zu verbieten,“ Sofern daher dieſe 

Neuerung und dieſer -Eingriff in die landsfriedlichen Rechte der 
Horner nicht zurükgenommen und aufgehoben werde, müſſe Zürich, 

wozu es als mitregierender Ort des Thurgau befugt ſei, ſehen, 

wa3 es vornehmen müſſe. Die biſchöflichen Räthe erklärten nach= 

her Zürich, daß ihr Oberherr zu dieſer Handlung berechtigt ſei 
und daher erwarten dürfe, daß die Zürcher Regierung unruhig 

herumlaufende Unterthanen zum Gehorſam weiſe (12. Dez. 1593). 

Gerade damals ließ der Oberherr durch einzelne ſeiner Be 

amten auch den evangeliſchen Bewohnern von Arbon befehlen, 
mit den nämlichen ernſten Drohungen wie in Horn (11. Auguſt 

1593), die fatholiſch aſlein felig machende Lehre anzunehmen 

und von ihrem leidigen Jrrthum, darin ſie bisher mit unge= 
gründeten, unbedachten Lehren verführt worden, auf den rechten 

Weg der Seligkeit zu treten. Jedoch verſicherten ſie zugleich 

diejenigen Rath3herren von Arbon, denen ſie dieſes Mandat 

mittheilten, daß dieſe Forderung keinen Einfluß auf ihre bürger= 

lihen Gerechtigkeiten und Freiheiten habe und daß hiemit noch 

viel weniger den andern evangeliſchen Kirchgenoſſen ein Abbruch 
geſc<ehen folle. Nur Ungehorſame in Arbon, die dem Willen 

ihres Herrn widerſtreben, werde großer Schaden treffen. 

Die Rathsherren in Arbon baten wegen der dermaligen 

Erntegeſhäfte nm einen Aufſchub für die Antwort der Ge= 

meinde. (E8 wurden ihnen drei Wochen bewilligt, nur wurde 
verlangt, daß ſie während dieſer Zeit im katholiſchen Gottes= 

dienſt ſic< einfinden. Nach dem Weggang der biſchöflichen Ge- 
fandten reisten Geſandte von Arbon nach Zürich, um beim
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dortigen Rath Hülfe zu ſuchen. Dieſer rieth ihnen , zuerſt ſo- 
wohl beim Obervogt in Arbon Diethelm Blarer*), als bei den 

Räthen de3s Obervogt3 in Konſtanz die Gründe anzugeben, 
warum ſie nicht gehor<hen können und müſſen ; ſofern ſie kein 

Gehör finden, ſollen ſie es ihnen anzeigen, damit dieſe Sache 

nach biöherigem Brauche und Recte den ſieben den Thurgau re= 
gierenden Orten zum Entſcheide übergeben werden könne. Zürich 

anerbot ihnen zugleich, ſofern ſie es verlangen, an den Biſchof 

Gefandte zu ſchien, um ihn um Zurü&nahme des Beſehls zu 
bitten und ihm Vorſtellungen machen zu laſjen. Es befahl ihnen 

aber auch, ſich gegen den Obervogt freundlich zu benehmen und 

überdieß ſich ſtill zu verhalten. Die Arboner verſuchten zuerſt, 

ob der erſterxe von dieſen zwei Wegen zum Ziele führe. Aber 
weder der Vogt noc< die Räthe des8 Biſchofs verſprachen ihnen 

Hülfe, vielmehr warnten ſie die arboniſchen Abgeordneten, ferner 

ihrem Oberherrn zu widerſtreben, beſonder3s aber auswärts 
Hülfe zu ſuchen. Auf die Bitte der Arboner ſchite Zürich zwei 
Geſandte, Pannerherr Joh. Keller und Rathöherr Gerold 

Cſc<her, zum Biſchof nach Meer3burg, um ſich für beide Orte 
zu verwenden, oder im Falle der Abweiſung ihres Geſuchs zu 

verlangen , daß der Biſ<hof die ganze Handlung bis zur Er= 

läuterung auf der näcſten eidgenöſſiſ<en Tagſaßung ruhen 

laſſe; werde dieſes verweigert, ſo ſollen ſie darüber ihr höchſtes 

Befremden ausſprechen und bemerken: Zürich werde ſehen , wie 

zu helfen ſei; der Biſchof möge aber den Shaden, der daraus 

auch für Klöſter und Geiſtlihe entſtehen werde, beherzigen. **) 

*) Blarer war während dieſe3 Handels Obervogt in Arbon und un- 
mittelbar vorher Herr Mettler. 

**) Damals hatten die fünf katholiſchen Orte Anſtände mit vem Vi- 
jc<of wegen der Geiſtlichen und Klöſter, Zürich mit beiden Theilen wegen der 

Synode für die thurgauiſchen und rheinthaliſchen evangeliſchen Pfarrer und 

wegen Beſuch3 des zürcheriſchen evangeliſchen Ehegerichtes für die dortigen 
Evangeliſchen ſtatt des katholiſchen Chorgerichts in Konſtanz. 
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Alle Bitten waren bei demſelben fruchtlos. Der Biſchof 

erflärte den Zürcher Geſandten, daß er nur dann von ſeinem Be= 

fehl abſtehen werde, wenn die fieben eidgenöſſiſchen Orte ihn von 

ſeinem Unrecht überführen und ihm gehörig nachgewieſen werden 

könne, daß Arbon und Horn unter dem Landfrieden ſtehen; doc<h 

verſprach er endlich, jedo<h nur aus Freundſchaft gegen Zürich 

und ohne Verzichtleiſtung auf ſeine Rechte, daß er die Evan= 

geliſchen an beiden Orten bis zur nächſten Tagſaßung der ſieben 
Orte nicht zum Beſuch des fatholiſchen Gottesdienſtes zwingen 

werde (9. September 1593). Unerwarteter Weiſe ließ der Biſchof 

die zwei Orte noc<h zwei Jahre in Ruhe; nur ſein Obervogt in 

Arbon verlangte in diejer Zeit von den Meßgern in Arbon, 

daß ſie während der Faſtenzeit keine Kälber ſchlachten , und 

von den Anſaßen, daß ſie den Leibfall bezahlen. Der Biſchof 

bej*iyutx)te nämlich dieſe Zeit, um die Magiſtraten in den fünf 

fkatholiſchen Kantonen ſowohl in dieſem als dem Matrimonial= 

ſtreite für ſich zu gewinnen. In Luzern gewann er den ein= 

flußreichen Stadtſchreiber, Rennwart Cyſat, Ritter*), der feit 

dieſer Zeit oft wegen dieſer Angelegenheit, theils mit biſchöf= 

lichen Räthen, theils mit Luzerner Magiſtraten unterhandelte. 

Der Biſchof Andreas beklagte fich unnüittelbar nach den erſten 

Unterhandlungen mit Zürich bei einer fkatholiſchen Tagſaßung 

(7. September 1593) durch ein Schreiben über den Ungehorſam 

ſeiner Unterthanen in Arbon und Horn, ſowie über den Schuß, 

welchen ihnen Zürich zu Theil werden laſſe, ſo daß er das, 
was er aus Eifer für die katholiſche Religion ausführen wolle, 

*) Die Korreſpondenz von Cyſat ſiehe B. A ; ſie geht von 1594 bis 

1597. Er dankte dem biſchöflichen Kanzler Brändli (September 1594) ſür 

ein Geſchenk und gab ihm Kenntniß von der nächſtens ſtattfindenden Tag- 

ſaßung. Ueber Cyſat ſiche Lebensbild von Dr. Hidber im Arc<hiv der 

allgemeinen geſchichtforſchenden Geſellſhaft für ſc<weizeriſhe Geſchichte, 

13. Band, S. 161 u. ff.
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wegen der mündlichen und ſchriftlihen Drohungen der dortigen 
Regierung nicht durchſezen könne und bat ſie, ihm zur Seite 

zu ſtehen, Die katholiſchen Geſandten wünſchten zuerſt genaue 

Auskunft über die Verhältniſſe und Rechte, auf welche ſich der 

Biſchof in dieſem Streite ſtüßen könne, zu erhalten , und ver= . 

ſprachen in einer ſpätern Verſammlung darüber den mündlichen 
Bericht von biſchöflichen Geſandten zu vernehmen. Sie beauf= 

tragten damals fowohl den thurgauiſchen Landvogt als auch 

den Landſchreiber, die ſachbezüglichen Aktenſtüke zu ſammeln. 
Auf einer Tagſazung der fünf katholiſ<hen Orte in Luzern 

(2/12. Oktober 1593) erſchienen Geſandte des Biſchofs, die über 

dieſe und die matrimoniellen Anſtände mit Zürich klagten und 

baten, ihren Herrn ſowie ſeiner Zeit den Abt von St. Gallen 

gegen ſeine widerſpenſtigen Evangeliſ<en im Rheinthal und an 

andern Orten bei ſeinen Rechten zu ſchüßen. Dieſe antworteten : 

es fomme in dieſem Streite Alles darauf an, ob Arbon und 
Horn zur Landgraſſchaft Thurgau gehöre oder nicht. Sofern 
Zürich von ſeinen Behauptungen wegen dieſer Sache ſowie des 

Chorgerichtes (Chegerichtes) nicht ſonſt zurücktrete, foll der Biſchof 
die ſtreitigen Sachen an die nächſte Tagſazung in Baden ziehen 

und Züri<h dahin zitiren laſſen. Nur wenn der Biſchof ſeine 

Behauptung, daß dieſe zwei Orte nicht im Landfrieden begriſſen 

ſeien, beweiſen könne, werden ihre Obern ihm helfen können. 
Der Biſ<of ließ nun durc<h Dr. Johann Piſtorius*), einen 

ſeiner gewandteſten Beamten das nöthige Material zuſammens=- 

*) Piſtorius war ein Sohn des Superintendenten Joh. Piſtorius aus 

Nidda (Oberheſſen), früher Lutheraner, dann Reformirter und endlich ein 

eifriger katholiſcher Proſelyt (f]. Hottingers helvetiſche Kirhengeſchihte, Band 

2963 und Herzogs Realencyklopädie Band X1. 696. --- Nach der Behaup= 

tung des Domherrn Georg von Werdenſtein ſoll Piſtorius den Biſchof 

Andreas zu der Verfolgung der evangeliſchen Arboner und Horner, ſowie 

anderer thurgauiſcher Unterthanen angeſtachelt haben (ſ. Metzger , Leben 
Ritleggers, S. 42.)
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ſtellen. Der Biſchof übergab ſeinen Geſandten, wel<he die Jahr= 

rechnungstagſaßung in Baden (Juli 1594) beſuchten, nicht bloß 

die von Piſtorius über den vorliegenden Streit geſammelten 
Dokumente und Beweismittel mit, ſondern ertheilte ihnen noc< 

andere Befehle über die Art und Weiſe, wie ſie daſelbſt für den 
Sieg feiner Sache wirken ſollen. Er warnte ſfie, die evangeli= 

ſchen Cötualen im Egnach nicht in dieſen Streit hinein fliken 

zu laſſen und ſo ſeine Sache zu verderben ; ſie ſollen vielmehr 

erflären, daß ſie denſelben nicht wehren , einen Prädikanten zu 

halten, ſondern nur darauf dringen, daß derſelbe an einem 

andern Orte als in Arbon wohne. Um ſo entſchiedener ſollen 
ſie aber verlangen, daß die Pfarrkirhe zu Arbon nebſt den 

dortigen Kapellen, ſogar mit Einſchluß derjenigen in Erdhauſen, 

nicht zu dem evangeliſhen Gottesdienſte oder für Beſoldung 

des evangeliſchen Geiſtlihen, ſondern nur für katholiſ<he Zwee 
verwendet werden dürfe. Das Verlangen wegen Erdhauſen ſei 

freilich wider den Vertrag von 1537; ſie ſollen e8 aber doh 

probiren, den dortigen Kirc<henfond als Eigenthum der katholi= 

ſchen Kir<gemeinde Arbon zu erhalten, indem ſie erklären: es 

ſei beſſer, wenn die Egnacher und die andern thurgauiſchen evan- 

geliſchen Cötualen eine eigene Kirhe außerhalb der Stadt Arbon 

beſißen. Dieſe3 ſei auch für ſie wegen der größern Mühe, be= 

ſonders im Winter, bequemer, ſowie darum, weil ſie dann nicht 

erſt die Beendigung des katholiſ<en Gottes8dienſtes abwarten 

müſſen. Weil aber leßteres wider Verträge ſei , ſollen ſie diefe 
Forderung nur glimpflicß treiben und ſie nur als ein freund= 

nachbarliches Begehren ſtellen. Der Biſchof erkannte ferner, 

daß manche andere Verträge aus alter und neuerer Zeit, die 

ſeine Beamten mit Arbon und Horn geſchloſſen hatten, wider 

ihn und dagegen für die von ihm befehdeten Orte fprachen. 
Dazu kam no< betreffend dieſen Religionsſtreit, daß beide Orte 

ohne Hinderniſſe ſeit 1529 dieſelbe Religionsfreiheit wie die andern 

Thurgauer genoſſen hatten. Er rieth daher ſeinen Geſandten,
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dieſe für ihn ſo ungünſtigen Verträge zu verheimlichen oder ſofern 
die Gegner ſi< darauf berufen, zu erklären, daß die damaligen 

Biſchöfe nicht8 davon gewußt, no< viel weniger zum Abſchluß 
derſelben Vollmacht ertheilt haben und daß dieſelben jedenfalls 
wider die Vernunft ſeien, indem ſie andern Urkunden wider= 
ſprechen. Ebenſo trug er ihnen auf, nur ſehr beſcheiden zu be= 
haupten, daß Arbon und Horn nicht zum Thurgau gehören 
und den Eidgenoſſen mit keinem Eid oder auf andere Weiſe 
außer wegen gemeiner Landesrettung verpflichtet geweſen ſeien ; 
jedenfalls ſei das nur unter gewiſſen Konditionen und mit 

Wahrung der Rechte ihres Oberherrn geſtattet worden. Er 

empfahl ihnen auch, den fkatholiſchen Geſandten an's Herz zu 

legen, wie viel ihnen an Vermehrung der katholiſchen Cinwohner 

im Thurgau gelegen ſein müſſe und was für einen Ruhm und 

Verdienſt ſie durch Beihülfe in diejem Werke bei Gott und dem 

Papſte erhalten. In allen Fällen haben ſie dann aus dieſen 

Grenzgegenden mehr Hülfe zu erwarten, wenn die dortigen Ein= 

wohner ganz katholiſ< feien. Die Hauptjache ſollen ſie aber 

ja nicht vergeſſen: Verſprechung von ſtattlihen Geſchenken an 

die katholiſ<en Geſandten, ſofern durch ihre Beihülfe dieſe Sache 

gelinge. Um in diejem Streite eher dieſelben zu gewinnen, 

ſollen fie den Anſtand des Biſchofs mit den katholiſchen Orten 

wegen der Viſitation der katholiſchen Geiſtlichen nicht berühren 
und jofern ſie etwa darüber reden müſſen, nur auf eine ka= 

tholij<e Tagſazung dringen. Um keine Mißſtimmung bei den 

katholiſ<en Geſandten hervorzurufen, ſollen ſie, ſofern eidge= 

nöſſiſche Sachen, auch wenn ſie den Biſchof betreſſen, in Be= 

rathung kommen würden, erflären, daß fie hierüber keine JIn= 
ſtruktionen haben. = Bald nachher that der kluge Biſchof noc<h 

mehr, damit er eher den Sieg erhalten könne. Die evangeliſche 

Stadt Biſchof3zell ſtand nämli< in demjelben Verhältniſſe zum 

Bisthum Konſtanz wie Arbon und Horn. Jm Auguſt 1594 

ſchi>te er ſeinen Obervogt in Biſchofszell, Johann Büeler (aus 
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Schwyz) in die fünf katholiſc<hen Kantone und ließ die dortigen 

Magiſtraten erſuchen, daß fie ihm dazu helfen, daß er ſeine 

zwei evangeliſchen thurgauiſchen Vogteien, in denen er abſoluter 
Herr ſei (Arbon, Horn und die Stadt Biſchofs8zell), reformiren 

d. h. nöthigen fönne, wieder katholiſ< zu werden. Dieſe er= 
flärten, daß ſie über dieſen Plan beſſer nac<hdenken und dann 

ihre Geſandten für eine der nächſten badiſchen Tagjſaßungen mit 

den nöthigen Inſtruftionen verjehen werden, damit dann eine 

gemeinſame Berathung der Abgeordneten der katholiſc<hen Kan- 

tone darüber ſtattfinden könne. Die fünf katholiſ<en Kantone 

gaben nachher wegen dieſe8 neuen Petitums verſchiedene JIn= 

ſtruktionen für eine Separattagſaßung in Baden. Unterwalden 

(nid dem Wald) rieth dem Biſhof, zuerſt ſowohl mit ſeinem 

Vater als mit dem heiligen Vater über dieſen Plan zu unter» 

handeln, damit nicht die lezten Dinge ärger werden als die 

erſten. E3 hielt für da3 allerbeſte, wenn der Biſchof in dieſen 
beiden Vogteien alle evangelijhen Beamten und Lehenleute ent= 

ſeze und dafür Katholiken nehme. Dadurch werde der katholiſche 

Eifer vermehrt. Schwyz äußerte ſich dahin: es ſei beſſer, wenn 

zuerſt der Streit mit Arbon=-Horn ausgekämpft werde. Wolle 

man vieles auf einmal , ſo risquire man Alles. =- Nach einer 

ſpätern Berathung der katholiſchen Orte während einer badiſchen 

Tagſaßhung ſchrieben ſie dem Biſchof: ſofern es mit den Rechten 
des Biſchofs über Arbon und Horn ſo gut ſtehe, wie er be= 

haupte, ſei ein guter Au8gang zu erwarten. Doch müſſe man 

der Sache mit etwas Mitteln begegnen, die den Gegnern und 

ihren Gegnern nur pro forma einen Shein machen und doc<h 

dem Biſchof nicht3 nehmen. E38 ſoll das bei ſicherer Gelegen= 

heit mitgetheilt werden und dann ſoll dem Uebrigen, was zu 

dieſem Werke diene und in Baden beſprochen worden, auch Reht 
geſchehen. Was aber Biſchofszell betreffe , ſoll man damit inne 

halten, bis man wegen Arbon und der Verhandlungen der 

thurgauiſchen evangeliſhen Synode fertig ſei. Dieſen Rath be=
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folgte der Biſchof. Es war ihm nur daran gelegen, den mit 

Arbon=Horn angefangenen Handel nicht ſißen zu laſſen, weil 

das ſonſt zu großer Verkleinerung der Obrigkeiten und Abbruch 
de3 katholiſ<hen Glauben3 dienen würde. Seit 1595 bis 1600 

nahmen ſich wirklich die katholiſhen Orte ſowohl auf ihren 
Separattagſaßungen al8 den allgemeinen Tagſahungen des Bi= 

ſchofs fehr an. Häufige Verhandlungen fanden geheim und 

öffentlich vor den Geſandten der andern Orte deßwegen ſtatt, 
Auf eine Anregung des biſchöflichen Sekretärs wegen der früher 

erwähnten ſtreitigen Punkte wurde von den katholiſchen Ge= 

ſandten bei einer Jahrrechnungstagſaßung verſprochen, auf die 

nächſte Konferenz der katholiſchen Orte (1, Auguſt) den Biſchof 
einzuladen. Dieſes geſ<ah. Er ſchi>te wieder Geſandte mit 

verſchiedenen Urkunden, welche dieſen Streit betrafen, auf eine 
katholiſche Tagſaßung, die unmittelbar vor Bartholomäus 1595 

in Luzern (22. Auguſt) ſtattfand und ließ dieſelbe um NRath an- 

fragen, wie der bewußte Religion8handel zum Ausgang zu 

bringen ſei. Die katholiſ<en Geſandten benußten jedoch dieſe 

Gelegenheit, um mit den biſchöflichen Abgeordneten wegen der 

andern ſtreitigen Gegenſtände betreffend die Beſezung der biſchöf= 

lichen Vogteien mit ihren Landsleuten und wegen des Streites 

über die Viſitation der katholiſchen Geiſtlihen zu reden und 

drangen auf einen endlichen Entſcheid, ſowie wegen einzelner 

Vorgänge auf eine Ermahnung an die katholiſchen Geiſtlichen 

im ſc<weizeriſ<en Theile des Bisthums Konſtanz, daß ſie ſich 

in ihren Predigten und NReden laut Landfrieden behutſam ver- 

halten; ſie verlangten ferner, daß ihren Obern die nöthigen 

Au3züge aus den ihnen eben mitgetheilten Urkunden über Arbon 
und Horn zum Zwe> gehöriger Orientirung und JInſtruktion 

für den Fall, daß der Streit vor die Tagſahung komme, zu- 
geſtellt werden. Das3 Beſte ſei dann, wenn der Biſhof dieſen 
Handel ſelbſt als Anſprecher betreibe und fünf Tage vor der 
nächſten Tagſaßung über den Stand der Dinge relatiren laſſe.



K
I
 

107 

Unterdeſſen ſolle jede3 Ort die mitgetheilten Urkunden einſehen. 

und dann ſeine JInſtruktionen ertheilen. 

Von dieſen in Luzern gepflogenen geheimen Verhandlungen . 

vernahmen weder Zürich noch ſeine Schüßlinge in Arbon-Horn 

etwas. Leßtere konnten wie bisher ungeſtört den evangeliſchen 
Gottesdienſt beſuhen. Denno<h rüſtete jih Züric<h und gab 

ſeinen Geſandten ſchon für die Jahrrehnung von 1594 folgende 

Inſtruktionen : ſie ſollen die Geſandten der ſechs andern eidgenöſſi= 

ſchen Orte ſo bald als möglic< zuſammenberufen und dieſelben 

über die Stellung von Arboin und Horn zur Eidgenoſſenſchaft 

aufklären, ſowie über das , was Zürich biäher in dieſer Sache- 

gethan habe; ſie follen ferner darau; hinweiſen, wie nachtheilig 

es nicht nur den ſieben regierenden Orten, fondern allen Eid- 

genoſſen ſei, wenn diejer Plaz nicht mehr als ein Theil der 

Eidgenoſſenſchaft betrachtet, ſondern dem Bisthum und jomit 

auch dem Hauſe Oeſterreich überlaſſen werde. Widerſtehe man 

in dieſem Fall dem Biſchof nicht, jo werde er bald mit andern 

ähnlichen ſhädlichen Neuerungen den Eidgenoſſen Unruhe machen. 

Sie beauftragten zugleich dieje Geſandten, für den Fall, daß 

die andern Geſandten auf der Seite des Biſchof3 ſtünden, da- 

für zu ſorgen, daß ein Urtheil derſelben verhindert werde und 

darauf zu dringen, daß die Sache in Abſchied und Auf= 

zug genommen und die beiden bedrängten Orte nunterdeſſen in 

Glaubenöſa<hen ruhig gelaſſen werden. Würden ſie ferner 

ſehen, daß man ſogar zum Zwang ſchreiten wolle, ſo ſollen ſie 
beantragen, den Biſchof im Namen der zwei Orte zu exr= 

füchen, damit noch bis zu der folgenden Verſammlung der ſieben 

Orte inne zu halten. Es war gut, daß der Beſchüßer der zwei 
Orte gerüſtet daſtand. Bei einer Tagſakzung der dreizehn Orte 

in Baden (den 21, Januar 1596) kam dieſer Anſtand in Gegen= 
wart von Abgeordneten von Arbon und Horn zum erſten Male 

im Sc<hooße der Tagſahu.ig zur Verhandlung. Die Geſandten 
des Biſchofs baten diejenigen der ſieben Orte, daß ſie beſchließen.
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daß die Arboner und Horner ihrem Oberherrn gehor<hen und 

von ihrem Vorhaben abſtehen, indem ſie nicht beweiſen können, 

daß ſie zum Thurgau und in den Landfrieden gehören. Die 

Abgeordneten der zwei Orte bedauerten, daß ſol<e Behauptungen 

ausgeſprochen werden, indem auch ihr neuer Oberherr bei der 

Huldigung ihnen gelobt, ſie bei ihren biSherigen Rechten und 

Freiheiten bleiben zu laſſen. Da ihnen bei der Zitation der 

Grund derſelben nicht mitgetheilt worden und ſie daher keine 
Inſtruktionen haben, baten ſie um Mittheilung der Klageſchrift 

und um einen Aufſhub. Es wurde ein ſol<her bis auf die 

nächſte Tagſaßung bewilligt, und beiden Theilen befohlen, dann 

ihre Rechtstitel mitzubringen , damit gütlich oder rechtlich ent- 

ſchieden werden fkönne. Ebenſo wurde der Wunſch gegen die 

Amtleute des Biſchof8 ausgeſprochen, daß ſie indeſſen in Arbon 
und Horn nichts Gewaltthätiges vornehmen. Seit Anfang 

diejes Jahres korreipondirten die biſchöflichen Räthe fleißig mit 

dem Stadtſchreiber Cyſat in Luzern und dieſer verſuchte die 

dortigen Magiſtraten Pfyffer und Krebſinger für das Ein= 
treten in die Arboniſche Sache zu Gunſten des Biſchofs zu ge- 

winnen und ihre Mißſtimmung wegen der langjährigen Ver= 

hinderung in der Viſitationsſache zu heben. Im Mai konnte 

er die freudige Botſchaft nac< Konſtanz ſchreiben: Pfyſfer ſei 

nun guten Willen3, er hoffe nun, daß die Sache wohl und 
erwünſchlich abgethan werde; nur ſolle man es nicht wieder 

mit der Viſitationsſache verderben. Da der Bijchof wahr= 

ſcheinlich wegen dieſer ermunternden Zuſicherungen ſeines luzerni= 

ſc<en Unterhändlers troß des eben mitgetheilten Wunſches der 

Tagſatzung ſeinen frühern Befehl an Arbon und Horn wieder= 

holte, ſo baten dieſe beiden Gemeinden den Obervogt Blarer 

und die Geſandten des Oberherrn , welhe im Namen de3 Bi- 
ſ<hofs ſie zum Gehorſam aufforderten, die Sache ruhen zu laſſen 

oder ſofern das nicht bewilligt werde, verlangten ſie rechtliche 

oder gütliche Erläuterung dieſes Anſtandes. Dieſe Aufforderung 



. 
: 
t 

109 

an die zwei Orte wurde damals wiederholt, weil bald eine Tag= 

ſazung in Baden gehalten wurde. Der Biſchof wollte bei dieſem 

Anlaße dieſen Anſtand wieder in Anregung bringen. Er ließ 
daher ſc<on vor der Zuſammenkunft die in Luzern verſammelten 

Geſandten der fünf katholiſchen Orte erſuchen, ſich bei dieſer 
Gelegenheit ſeiner Sache anzunehmen. Dieſe verſprachen es 

ihm zwar; die Geſandten von Ob und Nid dem Wald wünſchten 

und riethen aber zugleich in dieſer Handlung und deren Exekution 
die möglichſte Gütigkeit und Beſcheidenheit zu gebrauchen und 
den bequemſten Weg zu wählen, damit dadurch größere Weit= 

läufigfeiten vermieden werden. Dann fkönne man auch hoſſen, 

daß ähnliche Plane ſicherer und leichter ausgeführt werden 
können. Als die Arboner das Begehren des Biſchofs auch die3= 

mal von der Hand wieſen , zeigten ihnen die biſchöflichen Boten 

an, daß ſie auf nächſten Montag Geſandte an die Tagſahung 

von Baden ſchien ſollten. Sogleich berichteten fie das ihren 

Scußherren in Zürich und erſuchten dieſelben, ſie in dieſer 
fritiſchen Lage mit ihrer Macht zu ſchüßen. Das Unangenehmſte 
für den Fürſt-= Biſchof war, daß den 28. Mai die Katholiſchen 

und Evangeliſchen in Arbon ſich zum Schuße ihrer Rechte und 
Freiheiten mit einander verbunden hatten. Erſt auf der Jahr- 

rechnungstagſazung in Baden (Juli 1596) wurde dieſer Streit 

weitläufiger erörtert. Damals erſchienen daſelbſt auch Geſandte 
aus den andern Theilen der evangeliſchen Gemeinde Arbon. Die 

Geſandten der ſieben Orte verlangten, daß bei den BVerhand= 

lungen auch die Geſandten der drei andern Orte, die mit ihnen 

am thurgauiſchen Landgerichte Antheil haben, beigezogen werden, 

damit wo möglich der Anſtand auf gütlichem Wege erledigt 

werden könne. Die Abgeordneten des Bijſc<hofs erklärten zwar, 

daß ſie von ihrem Fürſten keine Vollmacht haben , zu gütlichen 

Vorſchlägen mitzuwirken , do< wollen ſie die Abfaſſung ſolcher 

Mittel nicht hindern und dieſelben anhören. Die fieben katholi= 

ſchen Orte ſchlugen nun folgende gütliche Mittel vor: 1) Da
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ſeit Eroberung des Thurgau durch die Eidgenoſſen das Sc<loß 

und die Stadt Arbon ſammt Zugehör in den Bezirk der Land- 

- grafſ<haft Thurgau und alſo von Schirm8- und Land3obrigkeit 

wegen die Mannſchaft der Enden den zehn regierenden Orten 

des Thurgau ohne alles Mittel zugehörig geweſen, ſo ſoll es 

auc<h unter Wahrung der Rechte ſowohl des Biſchofs als ſeiner 

dortigen Unterthanen in Zukunft ſo bleiben und zwar ſo, daß 

ſie bei einem Krieg der regierenden Orte die von Arbon und 

Horn ſo gut wie ihre andern thurgauiſchen Unterthanen brauchen 

fönnen, wie das ſeit alten Zeiten Brauch geweſen. Die von 

Arbon und Horn ſollen aber ebenfalls dem Stift Konſtanz helfen 

laut Spruch von 1435, ſofern es. mit Krieg überzogen würde. 

Bei Kriegen der Eidgenoſſen untereinander bleiben ſie neutral. 

' Der evangeliſche Pfarrer in Arbon darf nur noch ein halbes Jahr, 

bis nächſte Weihnachten, in Arbon bleiben. Dann follen die 

Arboner und Horner die katholijhe Predigt, aber noh nicht die 

Meſſe beſuchen. Nach zwei Jahren, von Juli 1596 an gerecnet, 

ſollen ſie ſich aber entſcheiden, ob ſfie katholiſch werden oder nach 

' Ordnung ihrer Angelegenheiten und Verkauf ihrer Güter u. f. w. 

ihren Wohnort verlaſſen wollen. In der Zwiſchenzeit ſollen beide 

Konfeſſion3genoſſen friedlich bei einander wohnen und obrigkeitlichen 

Scirm genießen. Für die Egnacher und Roggwyler ſoll der 

Biſc<of entweder in Erdhaujen oder Steinebrunn eine Kirche 

nebſt Friedhof auf ſeine Koſten bauen. Die Evanigeliſchen haben 

jedo< dieſelben zu unterhalten und ihren Prädikanten zu bejolden. 

Dagegen bleibt zukünftigen evangeliſchen Convertiten und Ka- 

tholifen aus dieſen Gemeinden die Pfarrkirhe nebſt dem Be- 
erdigungsrecht in Arbon vorbehalten. Alle während dieſes Handels 

vorgekommenen Reden und erlaufenen Koſten ſollen hiemit aufge- 

hoben ſein. (12. Juli 1596). Nach Anhörung dieſer Artikel er- 
flärten die zürcheriſm<en Geſandten, daß ſie, ſofern nicht anerkannt 

werde, daß Arbon und Horn gemäß ihren Briefen und Urkunden 

im Landfrieden begriffen ſeien, das Ne<ht verlangen ; ſie werden
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einwilligen , ſofern dieſes zugegeben werde. Jhre Kollegen von 

Bern und Glarus erklärten, daß ſie zwar für rechtlichen Ent- 

ſcheid keine Bollmacht haben, ſfondern nur für eine gütliche 

Löſung dieſes Anſtandes, baten aber zu beherzigen, daß oft aus 

einem tleinen Feuer ein großes entſtehe, wofür ſie Namen3 ihrer 

Obern die Verantwortung von ſich ablehnten. Die Geſandten 

der ſieben katholiſchen Orte bemerkten ſchließlich, daß Zürich mit 

den Rechten nichts erhalte, weil man nicht beweiſen könne, daß 

“ Arbon und Horn im Landfrieden ſeien; man ſolle damit zu= 

frieden fein, daß der Biſchof ſich dahin entſc<hloßen, daß die 

'dortige Mannſchaft den regierenden Orten im Kriege zugehörig 

fein ſolle. Natürlich verwarfen auch die evangeliſ<en Gemeind3= 

genoſſen von Arbon dieſe Vorſchläge. Zürich rief nun die 

andern eidgenöſſijhen evangeliſchen Orte zu Hülfe. Es 1c<lug 

ihnen vor, ſich auf einer evangeliſchen Tagſahung über die 

paſſenden kräftigen Mittel, durch welche den bedrängten evan= 

geliſchen Glanbensgenoſſen und beſonder3s den zwei thurgauiſchen 

Gemeinden geholfen werden könne, zu berathen (11. Auguſt 1596). 

Dieſe ſtimmten dem Zürcher Vorſchlag freudig bei, Bern mit 

der Bemerkung : ſchon wegen des Beiſpiels müſſe man wehren; 

man ſehe das ja beim Biſchof in Baſel. Zürich berief hierauf 
die Geſandten der evangeliſchen Mitſtände nebſt Glarus auf den 

6/16, September nac< Aarau. Hier beſchloßen ſie, durch eine 

gemeinſame anſehnliche Abordnung von je zwei Geſandten aus 

jedem Stande ſowohl beim Biſchof und ſeinen Räthen nach der 

Rückkehr desfelben ſich für die bedrohten Glaubensgenoſſen zu 

verwenden, als zugleich das Domkapitel in Konſtanz zu erſuchen, 

ihre Wünſche beim Biſchof zu unterſtüßen.*) Wie ſehr den evan= 

*) Schon den 14/24. Oktober zeigte Cyſat dieſen Beſchluß dem biſchöf- 

lichen Rathe Weerli in Konſtanz an. Ebenſo wurde bei einer Konferenz 

'der ſieben katholiſchen Orte in Stans (5. September 1596) mitgetheilt, 

daß Zürich vier Fähnhen mit 13 Feldgeſchüßen und 2000 Mann rüſte,
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geliſ<en Orten die Noth dieſer zwei Gemeinden und die Hülfe 

der evangeliſchen Stände am Herzen lag, beweist ein Schreiben 

de3 Rathes von Baſel, wodurch er denjenigen in Zürich un= 
mittelbar nac<h Beendigung der Sißung in Aarau Folgendes 

mittheilte: Der Vetter des Biſchoſ3 in Konſtanz, Erzherzog 
Mathia3, reiſe in dieſen Tagen durch ihre Stadt, um in 
Konſtanz die Erbhuldigung entgegenzunehmen. Man könnte ihn 

bitten, daſelbſt bei ſeinem Verwandten zu vermitteln (13. Sep= 

tember). Zürich billigte dieſen Vorſchlag. Baſel ließ ihn durch 

einen einflußreihen Freund des Erzherzogs, Freiherr Rudolph 

von Salis in Baſel, dafür erſuc<hen. Mathias verſprach ſeinen 

Vetter umzuſtimmen. Baſel rieth gleichzeitig, damit der Erz= 

herzog zu no<h kräftigerem Auftreten genöthigt werde, daß die 

fünf evangeliſchen Stände entweder durc< ein Screiben oder 
durc< eine Abordnung ihn über den Stand der Sache genauer 

unterrichten und um ſein Fürwort erſuchen Ob dieſer Vor= 

ſ<lag wirkli<h ausgeführt wurde, iſt nicht bekannt. BidSher 

hatte Arbon und Horn beim Biſchof ſich noch nicht erklärt, ob 
ſie die obigen Vorſchläge annehmen oder verwerfen. Bevor 

dieſes geſchah, ſandte Arbon den 17/27. November 1596 den 

Zunftmeiſter Zacharias Bürger nach Zürich, um dort Rath zu 

holen. Bald nachher trafen die Geſandten der evangeliſ<hen Städte, 
ſowie diejenigen von Glarus in Konſtanz ein, um laut Beſchluß 

der Aarauer evangeliſch<en Tagſaßung den Räthen des Biſchofs 

die Gründe mitzutheilen, warum ſie auf die Verwerfung der güt= 
lichen Mittel der ſieben katholiſchen Orte dringen und ver- 

langen müſſen , daß die evangeliſchen Kirc<genoſſen von Arbon 

bei ihren biöherigen Rechten und Freiheiten gelaſſen werden 

um ſie nac< Arbon zu ſenden. Luzern ſchrieb deßwegen nach Zürich, das 

bald darauf bei der dortigen Anweſenheit Pfyſfer's ſich entſchuldigte: es ſei 

dieſer Auszug wegen des Mangels vielex Verſtorbener nöthig geworden. 

Man denke an nichts Unleidliches.
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(23. bis 25. November 1596 A. Kal.). Sie zeigten zugleich 
an, daß ſie auf Erfüllung dieſer Wünſche beim Domkapitel dringen. 
Nach der vorher vom Biſchof empfangenen Weiſung antworteten 
deſjen Räthe : der Biſchof werde nach ſeiner Heimkehr antworten 
und inzwijchen mit dem Werke nicht eilend vorfahren. Das Dom- 
kapitel verſprach beim Biſchof zu interveniren. Es zweifle nicht 
daran , daß er jo handeln werde, daß Niemand ſich über ihn 
beklagen fönne. 

Wie wenig jedoch der Biſchof geneigt war , den Wünſchen 
der evangeliſchen Orte zu entſprechen, ſollten ſie noc< vor dem 

Jahresſchluß erfahren. Er ließ nämli<h Arbon und Horn durch 

ſeinen dortigen Obervogi und zwei andere Beamten aus ſeiner 
Umgebung anfragen, ob ſie die gütlichen Mittel annehmen wollen 

vder nicht. Jhre Antwort war: ſie haben Zürich ihre Erklärung 

mitgetheilt und dasſelbe gebeten, der Sache auf andere Weiſe 

zu begegnen. Dieje werden nun ſtatt ihnen unterhandeln. Jene 

bewilligten ihnen jedo< damals für die Abgabe einer definitiven 

Erklärung noc< einen Monat Aufſhub. Die beiden Gemeinden 
ſeßten Zürich von diejem Vorfalle ſogleich in Kenntniß. Dieſes 

ſc<hrieb den 31. Dezember an .das Domkapitel und die Räthe 

des Biſchofs und bat dieſelben, den Biſchof dazu zu bewegen, 

daß er mit allen weitern Handlungen bis auf weitern Beſcheid 

und eidgenöſſiſche Entſ<heidung ſtille ſtehe, welche auf der in den 

nächſten Tagen zuſammentretenden Tagſaßung erfolgen werde. 

Zürich ſezte ferner von dieſen neuen „beſchwerlichen“ Schritten 

des Biſchof8 auch die andern evangeliſchen Stände in Kenntniß 

und erſuchte ſie, für die bevorſtehende Tagjaßung ihre Geſandten 

zu inſtruiren; ein kräftiges Auftreten ſei um ſo mehr nöthig, 

weil man ſehe, daß die katholiſchen Orte auf der Seite des 

Biſchofs ſtehen und daher zu fürchten ſei, daß auch andere evan- 

geliſche Gemeinden im Thurgau darunter werden leiden müſſen. 

Vielleicht ſei es nicht unpaſſend, bei der nächſten Tagſazung den 

fünf oder ſieben katholiſchen Orten vorzuſtellen, daß Oeſterreich 

8



unter dem Scein der Religion nur auf Zertrennung der Eid- 

genoſſen ausgehe, und ſie zu fragen, was ſie, ſofern in dieſer 

Sache Gewalt gegen Horn und Arbon werde angewendet werden, 
thun wollen und weſſen ſich die evangeliſchen Mitſtände dann zu 

ihnen zu verſehen haben. Die evangeliſchen Stände waren 

damit einverſtanden. Zürich erreichte wirklich auf dieſem Wege 
bei der nächſten Tagſaßung ſo viel, daß die gütlichen Mittel 

vom 12. Juli 1596 verändert werden mußten und daß für ein- 

mal keine Aenderung in der Kir<gemeinde Arbon vorgenommen 

werden dürfte. Erſt bei einer Tagſazung, die den 9/19, Januar 

1597 von den dreizehn Orten in Baden gehalten wurde, ließ 

der Biſchof den evangeliſc<en Geſandten, die im November v. J. auf 

ihre Vorſteſlung verſprochene Antwort geben und fein Benehmen 

gegen die zwei Gemeinden mit ſeiner Stellung als ihr Landes- 

herr vertheidigen und verſichern, daß er nicht im Sinne habe, 

ein öſterreichiſches Regiment in die Eidgenoſſenſchaft einzuführen. 

Zugleich bat er, daß die Eidgenoſſen dieſen ungehorſamen Ge 

meinden ſi< nicht mehr annehmen, ſondern fie zum Gehorſam 
weiſen. Auch die Arboner zeigten damals der Tagſaßung 

die Gründe an, warum ſie nebſt den andern evangeliſchen 

Kirc<hgenoſſen die gütlihen Mittel von Juli 1596 nicht an- 

nehmen fönnen und baten diejelbe, ſie in ihren Schuß zu 

nehmen und dafür zu ſorgen, daß ſie bei ihren von den Vor- 

eltern ererbten Rechten und Freiheiten bleiben können. Sie er= 

ſuchten damals zugleich die zürcheriſchen Rathsboten, ſich wegen 

dieſes Abſchlages bei den Geſandten der ſieben katholiſchen Orte 

zu entſchuldigen. Nachdem die evangeliſ<en Geſandten mit 

Einſc<hluß derjenigen von evangeliſ; Glarus -die Antwort des 

Biſchofs vernommen hatten, baten ſie nac der Abreiſe der 

Boten von Solothurn und Freiburg die Geſandten der fünf 

katholiſchen Orte, ihnen im Hinbli> auf die unruhigen Zeiten 

dazu zu helfen, daß die beiden Gemeinden beim Land3- 

frieden bleiben können, jedenfalls bis zur nächſten Tagſaßung, 
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die nach Oſtern ſtattfinde, alles in bisherigem Stande gelaſſen 

werde, indem ſie verſicherten, daß ſie nicht3 andere3 begehren, 

als Frieden und Einigkeit im Vaterlande, Dieſe wollten zu 
Hauſe darüber referiren und auch no<, weil ſie nichts als 

vaterländiſche Einigkeit und Ruhe wünſchen, mit den Abge- 

ordneten des Bijchofs8 in leßzterm Sinne reden. *) Die evan- 

geliſchen Geſandten verwendeten ſich ebenfalls bei leßtern dafür, 
vernahmen aber von ihnen, daß ihr Herr einen Rechtsſpruch 

verlange. Auf den Wunſch der evangeliſchen Geſandten ver- 
ſtanden ſich aber endlich die katholiſchen dazu, an den Biſchof zu 

ſchreiben, daß er gegen die Arboner und Horner einſtweilen nicht 

weiter vorfahre. Sie ſprachen aber gegenüber den evangeliſchen 
Geſandten die Anſicht aus, daß ſie nicht einſehen, daß aus einer 

ſo unbedeutenden Sac<he Unruhen erfolgen können. Sie haben 

daher diejelbe dem Rechte anheimgeſest. Auf ein Schreiben, 

das der Obervogt in Arbon kurz vor der oberwähnten Tagſaßung 

an Scultheiß Pfyſſer in Luzern gerichtet hatte, ſchrieb leßterer 

ernſtlih an den Stadtſchreiber in Arbon. Bei Ueberſendung 
dieſe3 . Briefes an den Obervogt bedauerte er, daß die Sache 

nicht beſſer gehe. Der Fehler ſei, daß der Biſchof eine Dilation 
wegen. der Vorſ<läge vom vorigen Jahre verlangt, Dadurch 

habe er ſeinen unruhigen Unterthanen Gelegenheit gegeben, ihre 

Prafktiken, bei denen ſie Rath geſucht, deſto gefliſſentlicher zu 

treiben und ungehorſam zn bleiben. Wäre nicht damals Dilation 

*) Auf einer ven 4./14. Januar 1597 gehaltenen Konferenz der fünf 

katholiſchen Orte ſammt katholiſ< Appenzell lobte der päpſtliche Nuntius 
Namens ſeines Herrn den Eifer der katholiſchen Orte in dem Handel gegen 
Arbon zum Beſten der katholiſchen Religion und bat ſie zugleich , bei der 

nächſten Tagſazung es bei ihren nichtkatholiſchen Kollegen dahin zu bringen, 
daß die frommen Kapuziner, die zur Belehrung der Mißgläubigen ſo 
viel wirken, in ihrem Gebiet wandeln können; dagegen ſollen ſie dafür 

ſorgen, daß keine lutheriſchen Bücher in den katholiſchen Kantonen und Ge- 

bieten geleſen werden.
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vom Biſchof verlangt worden, ſo hätten damals die Säße dieſen 

Handel leicht zu einem Endſpruch gebra<ht. Gebrauche aber der 

Biſchof ihre Autorität, ſo werden etliche Rathgeber, welc<he dem 
Ungehorfam anhängig, viel kaltblütiger ſein, als biöher. Nur 

ſolle man nicht meinen, daß die katholiſchen Orte ſtrenger gegen 

folhe, die den Arbonern Geſtand geben, ſein ſollen; es würde 

das kümmerlich geſ<ehen, weil biöher diejenigen, welche e3 näher 

betroffen, ziemlich lau und langſam mit den Sachen umgegangen 

ſeien. Den Stadtſhreiber in Arbon habe man bisher viel zu 

viel machen laſſen. Er gedenke ihm mit dem beigelegten Screiben 

den Zaun kürzer zu machen. Er (der Obervogt) könne auc<h 
verſichert ſein, daß überall ein guter Wille ſei, dem Biſchof zu 

dienen (24. Januar 1597). -- Zürich ſandte die Antwort ſowie 

da3 Memorial de3 Biſchof8 den andern evangeliſ<en Ständen, 

mit der Bitte, daß ſie ferner mit ihnen zur Aufrechthaltung 

der evangeliſchen Religion3freiheit wirken möchten (26. Februar). 

Um dieſem Wunſche zu entſprechen, beriethen ſie ſich wieder auf 

einer Konferenz der fünf evangeliſchen Orte in Aarau über die 

Art und Weiſe, wie fie bei der nächſten Verhandlung in Baden 

dieſe Angelegenheit an Hand nehmen wollen. Zürich verlangte, 

daß auc<h die vier zu Arbon gehörenden Gemeinden nebſt den 

dortigen Katholiken, welche no< immer gemeinſame Sache mit 

ihren evangeliſchen Miteinwohnern machten, Geſandte nach Baden 

ſchi>en , damit ſie gemeinſam mit ihnen dafür bitten , daß man 

ſie beim Landfrieden und ihren alten Freiheiten laſſe. Man 
fand damals rathjam, auf der nächſten Tagſaßung :in Baden 

den übrigen Geſandten vor Allem den Au3zug der Freiheiten 

und Re<hte von Arbon vorzulegen und ſie zu bitten, daß ſie 

gemeinſam mit ihnen in dieſem Sinne beim Biſhof wirken. E3 

ſoll ihnen vorgeſtellt werden, ob ſie nicht, wenn Arbon in evan- 
geliſQ<e Hände käme und die katholiſ<en Arboner dann evan- 

geliſch gemacht werden wollten, glaubten, es müſſe beim Land- 

frieden bleiben und dabei geſhüßt werden. Sie ſollen es auch 



daher im gegenwärtigen Falle gelten laſſen (18./28. April 1597). 

Auf der Tagſaßung der dreizehn Orte, welche den 11, Mai 

1597 wieder in Baden gehalten wurde, überreichten die evan= 
geliſchen Geſandten ihren katholiſchen Kollegen das arboniſche 

Memorial, in dem der Beweis geleiſtet werden ſollte, daß ſie zum 

Thurgau und unter den Landfrieden gehören und wiederholten 
ihre frühern Forderungen , jedoch mit dem Verdeuten , daß nun 

nicht mehr Arbon und Horn, ſondern die eidgenöſſiſchen evan= 

geliſc<hen Orte die Sache dieſer zwei Gemeinden weiter führen 
werden. Auch die anweſenden Abgeſandten der vier Gemeinden 

von Arbon baten dieſe ebenfalls , ſie beim Landſrieden bleiben 

zu laſſen. Dieſe3 hatte wenigſtens die gute Wirkung, daß die 

katholiſ<en Geſandten ſich anerboten, die frühern gütlichen 

Mittel zu verbeſſern. Die biſchöflichen Geſandten verlangten 
aber zuerſt, daß das Recht geſprochen werde, erklärten ſich jedoch 
ſpäter auc<h bereit, neue gütliche Mittel zu vernehmen, aber nur 

ad referendum. Es fkamen damals folgende neue Bermittlungs- 

vorſhläge zu Stande : Den Evangeliſchen in Horn und Arbon 

iſt es erlaubt, die Kirhe in Erdhauſen zu beſuchen ; dagegen 

ſoll kein Prädikant mehr in Arbon wohnen und daſelbſt nicht 

mehr evangeliſcher Gottesdienſt gehalten werden dürfen. Die 
evangeliſ<en Geſandten gaben nach ſtattgefundener Berathung 

über den verbeſſerten Vergleich folgende ernſte Erklärung ab: ſie 

werden nicht zulaſſen, daß die zwei Gemeinden von den Eid= 

genoſſen mit dem Biſchof in das Rec<ht gewieſen werden ; man 

werde ſie beim Thurgau und dem Landfrieden ſchüßen und 

werde erwarten, ob der Biſchof Gewalt brauche; im leßtern Falle 

werden ſie ihre bedrängten thurgauiſchen Glaubensgenoſſen nicht 

im Stiche laſſen. Sie hoffen in dieſem Falle zugleich, daß ſie 

laut eidgenöſſiſchen Bünden auch befugt ſeien, einander zu Hülfe 

zu rufen. Dieſe ernſte Erklärung wirkte auf die katholiſchen 

Mitgeſandten ſo, daß ſie ſich dazu verſtanden, folgende neue 

gütliche Mittel auszuarbeiten: den vier arboniſchen evangeliſchen
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Gemeinden ſoll die St. Johanneskapelle in Arbon abgetreten, die 

dortige Pfarrkirhe aber den Katholiken allein überlaſſen werden. 

Sofern aber der Biſchof keinen evangeliſchen Gotte3dienft in 
Arbon dulden wolle, foll er ihnen außerhalb der Stadt an 

einem bequemen Orte auf ſeine Koſten eine neue Kirc<he ſammt 

Zubehörde bauen. Bi3 zur nächſten Tagſatzung ſoll er ſich über 

Annahme oder Verwerfung dieſe3 Vorſchlages ausſprechen. 

Die arboniſchen Gemeinden waren geneigt, dieſe neuen Vor- 

ſ<hläge anzunehmen. Dem Biſchof gefielen ſie nicht. Er ſah 

aber ein, daß er ſie nicht ſo leicht verwerfen könne. Nicht nur 

die feſte drohende Erklärung Zürich3, ſondern auch das fort- 

dauernde Zuſammenhalten der Katholiken und Evangeliſchen in 

der Stadt Arbon machten am biſchöflihen Hofe ſehr großes 
Aufſehen und Scwierigkeiten. Er beſchloß daher , ſowohl nach 

Züri< als in die katholiſchen Kantone Geſandte zu ſchi>en. 

Dieſe trafen aber erſt ein, al3s bereit3s die Jahrrechnungstag= 

ſahung begonnen, auf welcher der Biſchof über Annahme oder 

Verwerfung der lehten gütlichen Mittel vom Mai dieſes Jahres 
Antwort ertheilen follte. Die biſchöflichen Abgeordneten wurden 

zwar von den Zürc<her Magiſtraten höflich behandelt , erhielten 

aber keine andere Antwort als diejenige, welche bei der leßten 

Maiſizung in Baden die zürc<heriſ<en Geſandten Namens der 

evangeliſchen Geſandten abgegeben hatten. Die vom dortigen 

Rathe zur Beſprehung mit den biſchöflichen Geſandten gewählte 

Deputation erklärte ihnen auch dießmal : ſofern der Biſchof 
die alten Rechte der beiden angefo<htenen Gemeinden, nämlich 

daß ſie Thurgauer ſeien und daher die vom Landfrieden ge= 
währte Religionsfreiheit genießen können , nicht anerkennen, 

ja ſogar deßwegen ſie und ihre Mithaften anfechten werde, 

werde Zürich ſammt andern Eidgenoſſen, die zu ihm ſtehen, 
dieſe zwei Orte dabei ſhüßen. Es ſei ihnen da38 zwar nicht lieb; 

ſie werden aber nicht bloß fo reden, fondern auc<h handeln, 

wenn ſie dazu gezwungen werden. Dieſe Inſtruktion fügten ſie 
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hinzu, tragen auch die dermaligen Zürc<er Geſandten in Baden 

im Sacke. Sie werden diejelbe auch den andern evangeliſchen Ge= 

ſandten mittheilen. 
In Baden erſchienen bei der Jahrrechnungstagſakung (6. und 

7. Juli) außer den biſchöflichen und arboniſchen Abgeordneten auch 

diejenigen der drei Gemeinden Egnac<, Roggwyl und Horn, nebſt 

Ausſchüſſen der Einwohner beider Konfeſſionen aus der Stadt 

Arbon. Mit Bedauern und Verwundern vernahm man damals in 

Baden, daß nicht nur der Biſchof die lezten gütlichen Mittel vom 

Mai dieſes Jahres verwerfe, ſondern daß auch die katholiſchen 

Gefandten , ohne Zweifel in Folge von deſſen Vorſtellungen bei 

ihren Obern, nicht mehr dafür wirken wollten, daß ſie von ihm 

angenommen werden, ferner, daß die Geſandten des Biſchofs 

wieder das bereit3 verlangte Recht fordern laut Abſchieden von 

1535 und 1536. Die fatholiſchen Geſandten antworteten den 

Geſandten der fünf evangeliſchen Orte: der Wille ihrer Obern 

ſei, daß der Streit diesmal entweder rechtlich oder gütlich ausge= 

tragen werde. Hierauf verlangten die Leztern entweder Anerkennung 
der biSherigen Rechte und Freiheiten der vier evangeliſchen Gemein= 

den von Arbon oder Annahme der lezten Vermittlungsvorſchläge. 

Die feſte Sprache der evangeliſchen Geſandten bewog die Freunde 

des Biſchofs, das Anerbieten zu machen, daß ſie andere gütliche 

Mittel ansarbeiten laſſen wollen. Die evangeliſchen Geſandten 

willigten dazu ein. Die neuen Bermittlungsvorſchläge für die 

evangeliſche Kirc<gemeinde Arbon fielen diesmal nicht beſſer aus 
als die frühern. Es wurde der erſte Paragraph der Mittel von 

1596 beſtätigt, ferner die Abſchiede von 1535 und 1536 und 

der Revers Krum's von 1537 außer denjenigen Punkten, die nun 

verändert werden. Ferner wurde wieder beſchloſſen, daß in 

Arbon nur der fatholiſ<e Gottesdienſt geübt und von den 

dortigen Anhängern der neuen Lehre ſowie denen in Horn be= 

ſucht werden müſje; jedo< können ſie, ſofern ſie eine andere 

Religionzübung ſpäter wünſchen, ihre Begräbniſſe oder Taufen
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in Erdhauſen oder Steinebrunn vornehmen. Ebenſo ſollen die 
Lutheriſchen in Arbon und Horn die katholiſchen Faſten, Feier- 

tage und äußere Ceremonien beobachten. Für die Evangeliſchen 
in Egnac< und Roggwyl ſoll die Kirc<he, ſofern fie nicht groß 

genug iſt, mit einem Beitrag des Viſchofs erweitert oder auf 

ihren Wunſch eine neue Kirche erbaut werden. Die Geſandten 

der fünf evangeliſchen Orte, ſowie die Ausſchüſſe der vier evan- 

geliſ<en Gemeinden wie ihre Beſchüßer verwarfen dieſen Ver- 
gleich. Als erſtere ſich endlih nach langer Verhandlung davon 

überzeugten, daß ihre katholiſchen Kollegen auf keinen beſſern 

Gedanken zu bringen ſeien, ſchlugen ſie das Recht vor ; ſie baten 

aber die Geſandten der ſieben katholiſchen Orte, in dieſen trüben 

Zeiten zu bedenken, wie man alles thun follte, um beim Frieden 
zu bleiben. Dieſe erklärten, ſie werden die Sache in Abſchied 

nehmen und zu Hauſe fragen. Die Geſandten der evangeliſchen 

Orte nahmen dieſe Erklärung an; nur verlangten ſie, daß ſie 

jJeßt dahin wirken, daß unterdeſſen in Arbon und Horn alles 

beim Alten bleibe und nicht3 weiteres daſelbſt vorgenommen 

werde. Zürich verſuchte no<h einmal durch einen Freund des 

Biſc<hofs bei ihm auf Zurücknahme ſeines Befehls an Arbon 

und Horn hinzuwirken. (Es war das der Obervogt Tſchudi in 

Kaiſerſtuhl, der ſeiner Zeit bei der Tagſaßung ſich für die An- 
erfennung der Wahl des öſterreichiſchen Prinzen Andreas auf 

den biſchöflichen Stuhl von Konſtanz mit dem Verſprechen ver= 

wandt hatte, daß dieſer nie etwa3 zum Schaden der Eidgenoſſen 
thun werde. Tſchudi verſpra<ß wirkflih dem Zürcher Rathye, 

daß er ſowohl bei dem Biſchof und ſeinen Räthen als beim 

Domkapitel den Wunſc<h der evangeliſchen Orte unterſtüßen und 
den Biſchof daran erinnern werde, wel<e Unannehmlichkeiten er 

(Tſchudi) mit ſeinen Kindern im Falle des Nichtentſprechens 
wegen dieſer Verſprechungen zu erwarten hätte. Aber auch dieſe 

Verwendung war fruchtlo3. Der Biſchof wußte, daß ſeine eid- 

genöſſiſ<en Schußherren ihm in dieſer Religionsſache feſt zur 
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Seite ſtehen. Bald nach dem Shluß der Jahrre<hnungstag- 
ſazung bat ein Abgeordneter des Biſchofs bei einer Konferenz 

der ſieben katholiſ<hen Orte in Luzern die Geſandten derſelben, 

bei ihren Obern dahin zu wirken, daß dieſe Sache bei der 

nächſten Tagſazung in Baden rechtlic erledigt werde; er werde 

zu Unruhen keinen Anlaß geben und in der Ausführung ſfo 

milde verfahren, daß Niemand Grund zu klagen haben werde. . 

Die bisherigen Verhandlungen haben gezeigt, daß keine gütliche 

Aunstragung möglich ſei. Die Geſandten fanden damals , der 

katholiſche Glaube und die Repntation der katholiſchen Orte er- 

fordern, in dieſem Geſchäft feſt gegen Zürich zuſammen zu halten 

und ihm ſolc<e unbefugte Gewalt nicht einzuräumen. E3 foll 

daher durc< ein Screiben ernſtlih aufgefordert werden , von 

ſeiner Mahnung abzuſtehen (2/12. Auguſt 1597). In dieſem 

Screiben vom 26. Auguſt an Zürich bemerkten ſie: daß ſie 
nac< Prüfung der neu eingelegten Urkunden (der Abſchiede von 
1535 und 36), welche der Biſchof bei der Jahrre<hnung vor- 

gelegt, ſi< von der Rechtmäßigkeit ſeiner Forderung gegen ſeine 
thurgauiſchen Unterthanen, daß nämlich die beiden Orte keinen 

Anſpruch auf den Landfrieden haben , überzeugt. Sie machten 

ſogar Zürich darüber Vorwürfe, daß es in dieſem Handel zu 

viel gethan und mehr auf Fremde (Arbon und Horn) al3 auf 
ſie, ihre Miteidgenoſſen, gehört. Zürich theilte dieſes Schreiben 

ſofort Bern mit. Dieſes rieth ihm, ſämmtliche evangeliſche 

Stände nebſt evangeliſch Glarus wieder zu einer Konferenz nach 

Aarau einzuladen, damit man ſich dort über die weitern Scritte, 

welche man nun thun müſſe, berathen könne. Dieſe fand den 

19/29. September daſelbſt ſtatt. 

Die zürcheriſchen Geſandten theilten ihr die Antwort ihrer 

Obern auf da3 Schreiben der ſieben katholiſchen Orte mit der 
Bitte mit, ihnen ſpäter mitzutheilen, ob ſie dazſelbe billigen. 

Dieſe ſtimmte nicht nur dafür, jondern beſchloß , „es ſollen auch 

die andern vier evangeliſchen Orte no< gemeinſam wegen dieſes



122 

ſcharfen Schreiben38 an die ſieben Orte ſchreiben, Zürichs Schreiben 
billigen und zugleich darauf dringen, daß auf der nächſten badi= 

ſc<en Tagſahung die badiſchen Mittel vom Mai wieder auf die 
Bahn genommen werden; ſie hoffe, Zürich und ſeine Schüßlinge 

in Arbon auch dazu beſtimmen zu können. Werde wider Ver- 

hoffen nicht entſprohen, ſo ermahne man die ſieben Orte, die 
Sache einzuſtellen und den ganzen Handel zu einem gleichen 

unparteiiſchen Rechte zwiſ<en Zürich und ihnen kommen zu 

laſſen. Glarus, Baſel und Scaffhauſen ſollen bald de8wegen nach 

Bern berichten. Der Vertrag von 1537 hebe die zitirten Abſchiede 

auf.“ Nicht Zürich, fügte man in obigem Screiben hinzu, ſondern 

eher ſie, die katholiſchen Orte, treffe der Vorwurf de3s Hörens auf 

ſrxremde Orte, das allerding3 böſe Gewohnheit und Zertrennung 

der Eidgenoſſen bewirken könne. Wenn die Arboner die neuen un= 

günſtigen Vorſchläge verwerfen, müſſe man es ſo wenig zürnen, 

als wenn der Biſchof früher dasſelbe gethan habe. Zürich wolle 

mit ſeiner Unterſtüßung, die es den Arbonern und Hornern zu 

Theil werden laſſe, nicht Fremden, ſondern nur ſeinen Gauben5= 

genoſſen beſonder38 in dieſen Zeiten, in denen immer mehr 

gegen dieſelben zur Unterdrü>kung da und dort unternommen 

werde, die Hand bieten und den Landfrieden handhaben helfen. 

E3 glaube, daß das auch die Abſicht ſeiner katholiſchen Mits- 
eidgenoſſen fei, damit beide Theile im Vaterland in Frieden 

leben können. Das werde um ſo mehr geſchehen, wenn man 

Züri< mehr als den Ausländiſchen das Ohr leihe und die- 
ſelben von fol<hen Neuerungen abweiſen werde. Wolle der Bi- 

ſ<of nac<h ſeinem Verſprechen beim ' Antritt ſeiner Regierung 

keine Neuerungen vornehmen, ſo werde auch Zürich ihn wie 

ſeine Vorfahren bei ſeinen Rechten ſchirmen. Geſ<hehe das nicht 

in Arbon und Horn, ſo werde Zürich ſeinen Miteidgenoſſen das 

Recht anbieten (22. Oktober). Auch die andern evangeliſchen 

Orte unterftüßten in einem beſondern Schreiben vom 25, Oktober 
die Forderungen und Wünſche Zürichs und warnten vor ſolchen 
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ſcharfen Zuſchriften, durch welche der vaterländiſche Friede leicht 
zerſtört werden könnte. Dieſe ernſten Zuſchriften an die ka- 

tholiſchen Orte blieben nicht ohne Wirkung. Mit großer Angſt 
vernahm das der einflußreiche Rathgeber des Biſchofs Piſtorius 

und drang daher bei demſelben darauf, daß er an die nächſte 

badiſche Tagſaßhung Geſandte ſchi>e, um die katholiſchen Ge= 
jandten wieder umzuſtimmen. Piſtorius reiste deßwegen ſelber 

nac<4 Baden. Er hatte jedo<h große Mühe und auch viele Aus- 
lagen, bis er nur mit denſelben reden konnte. Beſonders 

ſc<hwierig fand er die Stimmung bei den luzerniſchen Geſandten. 

Ebenſo bedauerte er ferner, daß Zug und Solothurn, ſowie 

Luzern dießmal neue Geſandte geſchi>t, welche in dieſer Sache 

ganz unerfahren feien und daß Schultheiß Krebſinger wunderlich 

und wegen des Schreibens von Zürich voſl Furc<ht ſei. Dennoch 

gelſang e3 ihm endlich , beſonder3 durch Gaſtmähler , die er den 

Geſandten gab, Gehör zu erhalten. Um in Luzern wieder Muth 

zu machen, ſchrieb er an einzelne dortige Magiſtraten , welche 

der Sache ſeine3 Herrn ſehr ergeben waren. Den katholiſchen 

Gejandten theilte er eine von ihm verfaßte Antwort auf das 

Screiben Zürichs und der evangeliſchen Orte mit, in der er 

auf gewandte Weiſe das Rec<t de3 Biſchofs zu vertheidigen 

ſuchte. Mit beredten und warmen Worten ſprach er überdies 

bei dieſem Anlaße für die Sache ſeines Herrn und über deſſen 

Friedensliebe. Um die katholiſchen Orte dazu williger zu machen, 

daß ſie nach ſeinem Wunſche dieſe Sache befördern, zeigte er 
zuglei<h an, daß der Biſchof ihren ſeit vielen Jahren ausge= 

ſprochenen Wünſchen betreffend Beiwohnung des Landvogtes in 

den Bogteien bei der Viſitation der Geiſtlichen und beſonders 

der Klöſter nun entſprechen wolle, Den 16. November berichtete 
er darüber dem Biſhof und konnte ihm mittheilen , daß die 
Stimmung ſiß allmählig wieder beſſere. Jmmerhin ſei es 

nöthig, daß er, um das angefangene gute Werk zum guten 
Ziele zu führen, auf die nächſte katholiſ<e Tagſäzung Geſandte



ſchi>e. *) -- Von dieſer Zeit bis zur Verſammlung der badiſchen 
Jahrrehnung 1598 wurden keine weitern Verhandlungen über 

dieſe Angelegenheit geführt. Die arboniſchen evangeliſchen Kirh- 

genoſſen genoßen wie bis8her die frühere Religionsfreiheit ; nur 

verbot 1598 der Vogt den Meßgern in Arbon, am Samstag 

zu ſ<lachten. Da ſie ihn vergeblich gebeten, dieſes Verbot zurüc= 
zunehmen, klagten ſie deßwegen in Züri< und baten zugleich 

die Hauptſac<he , ihren Religionö5handel zu befördern. Auch der 

Biſchof ließ denſelben ni<t aus dem Auge. Damit ſeine Freunde 

ihn ferner unterſtüßen, ſfandte er auf eine Separatverſammlung 

der katholiſc<en Orte, welche in Luzern vor der allgemeinen 
Jahrrechnungstagſazung ſtattfand (16, Juni 1598), Geſandte, 

um ihnen an's Herz zu legen, daß die Wiederaufnahme und 

Erledigung der frühern Verhandlungen und Rechtsſprüche wegen 

Arbon und Horn im Intereſſe ihres Regiments und der ka- 

tholiſchen Religion ſei. Aus dem Beſchluß, welche dieſe damals 

faßte, ſieht man, daß die Ausſaat des Piſtorius in Baden 

ſeinem Herrn eine ſ<höne Ernte gebracht hatte. Die katholiſchen 

Geſandten verſprahßen nämlich den biſchöflichen bei ihren Obern 
dahin zu arbeiten, daß ſie ihre Bevollmächtigten für die nächſte 

Jahrrechnung dahin inſtruiren, daß der langjährige Streit die35= 

mal jedenfalls entweder durc< gütliche Mittel oder durch einen 

Rechtsſpruch au8gemac<ht werde und daß man daher auch mit 

den Geſandten von Bern, unter deſſen Landvogtsſiegel die dem 

Biſ<hof günſtigen Abſchiede von 1535 und 1536 ausgegangen 
ſeien, reden ſolle. CEbenſo ſei ferner nöthig, die Gefandten von 

Baſel und Scaffhauſen daran zu erinnern, daß ſie in dieſe 
Sache nicht zu reden haben, ſondern vielmehr ſchuldig ſeien, die 
Zürcher abzumahnen und dazu zu helfen, daß die Urtheile der 

*) Piſtorius anerbot 1598 Zitrich eine Diſputation zur Widerlegung 

der „calviniſchen und zwingliſchen" Irrthümer ; ſiehe Hottinger, helvetiſche 

Kirchengeſchichte 2, 964. 
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zehn Orte vollzogen werden können. Der Biſchof wurde daher 

beauftragt, die Arboner und Horner nac< Baden zu zitiren mit 

der Erklärung, daß auch im Falle des Nichterſcheinens ein Rechts= 
ſpruch erfolgen und daß ſie die Koſten zu tragen haben werden. 

So wolle man Zürich zeigen, daß es nicht fo eigenmächtig in 

Angelegenheiten der katholiſchen Religion ſich zu miſchen habe. 

Bei Vollziehung des Urtheil8 ſoll aber der Biſchof umſichtig und 

nicht ohne Vorwiſſen der katholiſchen Orte handeln. Von mildern 

Maßregeln wollte daher der Oberherr der Arboner und Horner 

auch jeht nichts hören. Der Biſchof gab zwar ſeinen Geſandten 

nac< Baden Vollmacht, gütlihe Mittel anzuhören, aber nur, um 

dieſelben ihm zur Prüfung vorzulegen ; er beharrte aber darauf, 

daß in Zukunft dieſe beiden Orte ganz katholiſc<, werden; nur 

ſoviel wollte er zugeben, daß für einmal bei den Erwachſenen 

kein Zwang zum Uebertritt angewendet werde, jedoch follen ſi 

einſtweilen die katholiſche Predigt beſuchen, dann wolle er zu= 

warten, bis dieſe oder jene ſich ſelber zur katholiſchen Religion 

bekehren ; wer aber evangeliſc< bleiben wolle, dem ſolle die 

Auswanderung und zwar ohne Schaden für ſeine Rechte und 

Eigenthum erlaubt ſein. Ebenſo verlangte er, daß in Zukunft 

an beiden Orten alle Kinder katholiſ< getauft, alle Ehen nach 

katholiſ<em Ritu3 eingeſegnet werden, und daß er den dermaligen 
evangeliſchen Pfarrer Bertſchinger für ſeine Exzeſſe mit Ab= 

ſezung beſtrafen dürfe. *) Den evangeliſchen Kirc<genoſſen in 

Egnach und Roggwyl wollte er, ſofern ſie den katholiſchen Gottes- 
dienſt ni<ht beſuchen wollen, die Kapelle in Erdhauſen oder 

Steinebrunn erweitern und ihnen laut Vertrag von 1537 das 

Einkommen der dortigen Kapelle für Beſoldung eines Prädi= 

fanten überlaſſen oder ihnen für den Neubau einer Kirc<he an 

*) Zürich berief denſelben damals ab. Im nämlichen Jahre wurde 

der fatholiſche Pfarrer in Arbon wegen Uebertretung des fiebenten Gebotes 

in St. Gallen verklagt, aber ferner vom Biſchof geduldet.
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einem andern gelegenen Orte ein Geſchenk geben. Ebenſo forderte 

er, daß ſeine ungehorfamen Unterthanen in Arbon und Horn zur 

Tragung aller Unkoſten, die er wegen dieſes Streites gehabt habe, 
angehalten werden. Den katholiſchen Geſandten verhieß er ſc<höne 

Geſ<henke, ſofern ihr Urtheil ganz nach ſeinem Wunſche ausfalle. 

Die Verhandlungen auf der Jahrrechnungs = Tagſaßung in 
Baden (Juli 1598) verliefen anders als der Biſchof wünſc<hte. Der 

Biſchof verlangte, daß daſelbſt nur Ausſchüſſe von Arbon und Horn 
erſcheinen ſollen. Auf Zürichs Rath kamen aber ſolche aus allen 

Theilen der Kir<gemeinde. Der Biſchof wünſchte erſteres, damit 

ſie daſelbſt den Prozeß gegen ihn führen ; dieſe erklärten jedoh : 

ſie werden nur anhören, was man an ſie bringe, aber nicht 

in das Recht fich einlaſſen. Zürch rieth ihnen das nämlich nicht 

nur, ſondern befahl ihnen auch in Baden immer nac< der Wei- 

ſung ſeiner dortigen Geſandten zu handeln. Dem Wunſche der 

biſchöflihen Geſandten wegen Entfernung des Pfarrers Bert= 
ſhinger ſehten weder Zürich no< ſeine arboniſchen Pfarrkinder 

Scwierigkeiten entgegen, indem ſchon vorher von beiden Theilen 

Anſtalten zu ſeiner Verſezung getroffen worden waren. Auch 

jeßt waren die katholiſ<en Geſandten noc< nicht geneigt, den 

zwei gefährdeten Orten die Religionsfreiheit zu entziehen, nur 

ſollen ſie den evangeliſchen Gottesdienſt außerhalb der Thore von 

Arbon ausüben. Statt eines Rechtsſpruc<s zu Gunſten der 

biſchöflichen Forderungen wurden in Baden wieder folgende güt= 

liche Mittel vorgeſchlagen : Da die Egnacher und Roggwyler den in 
Erdhauſen und Steinebrunn bezeichneten Plaßz für ihre neue Kirche 

nic<ht annehmen wollen, follen ſie ſammt den Evangeliſchen von 

Arbon und Horn an einen andern Orte bauen, aber immerhin *?/2 

von Arbon entfernt; der Biſchof gibt dafür einen Beitrag, die 

Stunde Evangeliſchen haben dagegen den dortigen Pfarrhof zu bauen, 
wozu ſie aber den Erlö8 des Pfarrhauſes in Arbon verwenden 

dürfen. Der Biſchof ſoll in Luzern und die vier Gemeinden in Zürich 

Geſandte ernennen, welche den 14, September N. K. in Arbon 
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ſich einfinden und den Plaß, ſowie den biſchöflichen Beitrag für 
die neue Kirche zu bezeichnen haben werden. Die Evangeliſchen 

ſollen dieſelbe ſpäter allein unterhalten. In Arbon ſoll in Zukunft 

nur katholiſcher Gottesdienſt ſtattfinden, dagegen dürfen die dor= 

tigen und Horniſchen Evangeliſchen die neue Kirhe der Egnacher 

beſuhen , ohne daß der Biſchof ſie daran hindern darf. Jede 
Konfeſſion darf einen eignen Meßmer haben. 

Beide Theile nahmen dieſe Vorſchläge in Abſchied. Auch 
die biſchöflichen Geſandten mußten ſich gern oder ungern dazu 
verſtehen, ihrem Herrn dieſe Vorſchläge zur Prüfung zu über= 

bringen. Dieſer beſſere Ausgang iſt den vereinten Bemühungen 

der evangel'ſc<hen Orte zu verdanken. Bei einer Konferenz der 

ſieben katholiſchen Orte in Luzern (28. Juli 1598) wurde der 

Beſchluß der lehten badiſchen Tagſaßung beſtätigt und wegen der 
biſchöflihen Geſandten über einige mißbeliebige Ausdrücke im Vor= 

trag des Scultheiß Pfyſfer beſchloſſen, zu antworten: Pfyſfer 
habe nur gemäß Inſtruktion gehandelt, daher halte man ihr 

Schreiben für unnöthig. 

Nicht nur den evangeliſchen fondern auch den katholiſchen 

Orten war es daran gelegen, daß der Biſchof ſeine Zuſtimmung 

zu den Beſchlüſſen, die auf der leßten Jahrrechnungstagſaßung 

von den Geſandten der zehn Orte gefaßt worden waren, gebe, 

Die Magiſtraten der katholiſchen Orte erſuchten ihn daher un= 
mittelbar nachher ſchriftlich, dieſelben ihnen zu Ehren und zu Ge= 

fallen anzunehmen, Sie bedauerten, daß ſie keine günſtigere Vor- 

ſc<hläge haben auswirken können; ſie haben aus Rüdſichten gegen 

die zerſtreuten Katholiken im Kanton Appenzell A.=-Rh. ſich zu 

ſolhen Konzeſſionen verſtehen müſſen. Zürich habe ihnen für den 
Fall des Entgegenkommens in dieſem Streite verſprochen, bei 

den evangeliſchen Behörden von Außerrhoden dahin zu wirken, 
daß ſie dieſelben no< in ihrem Landestheile dulden, wozu dieſe 

ſonſt nicht geneigt geweſen wären. Durc<h fromme und gelehrte 

Prieſter in Arbon und durch Freundlichkeit ſeines dortigen Ober-
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vogtes, fügten ſie hinzu, erreiche er übrigen3 mit Gottes Hülfe 

bald das, was er verlange. Der Biſchof antwortete ihnen erſt 

den 1. September: wegen der Wichtigkeit der Sache könne er ſich 

erſt bei der nächſten Tagſaßung durch ſeine Geſandten über An= 

nahme oder Verwerfung der letßten Vorſchläge, die nicht nach 

ſeinem Wunſche ausgefallen ſeien , ausſprehßen. Seine Freunde 

mahnten ihn daher noch einmal, die Sache zu befördern, indem 

ſie ihm bemerkten: Wolle man mit ernſthafter und gebührender 

Beſcheidenheit eifrig ſein, ſo könne man in kurzer Zeit viel Gutes 
ſchaffen. Der Biſchof zögerte denno<h längere Zeit mit einer Antwort, 

wozu freilich auc<ß die Uebernahme der niederländiſchen Statthalter= 

würde, die bald nachher erfolgte, beitrug. Jedoch ließ er (15. Nov.) 

bei einer Tagſaßung der zwölf ennetbirgiſchen Orte in Baden 

den Arboner Handel durc< ſeinen Geſandten wieder anziehen. 

Die zwei bedrohten Gemeinden ſowie Züri< drangen dagegen auf 

Beförderung, al3 beim Beginn des neuen Jahres noch keine Er- 
flärung de8 Biſchofs eingegangen war. Seine Beamten in Arbon 

nahmen ſich zwar in der Zwiſchenzeit in Acht und erlaubten ſich 

nur ſelten Eingriffe in die bisherigen Freiheiten und Gewohn= 
heiten dieſer Stadt. So klagte Arbon im Dezember 1598 in 
Zürich, daß der Obervogt im Einverſtändniß mit den Räthen 

des Fürſten ihrem neuen Pfarrer verboten habe, Schule zu halten 

und daß er alles thue, um ihre katholiſhen Mitbürger, die bis= 
her mit ihnen für Aufrechthaltung ihrer Rechte zuſammengehalten, 

von ihnen zu trennen, Die Horner beſtrafte er im Jahre 1598, 

weil ſie am Feſte des Kirhenpatrones der Pfarrkirhe (St. Martin) 
gearbeitet hatten, Der Obervogt ließ aber auch ſeinerſeit3 dur<h einen 

ungenannten Screiber bei den Beamten ſeine3 Herrn über das un= 

ruhige Betragen der evangeliſchen Arboner klagen, z. B. daß ſie ſich 

untereinander verglichen, daß in Zukunft die Annahme der Bürger 
und Anſaßen ihnen und nic<ht mehr dem Rathe zuſtehe, damit, ſofern 

die katholiſchen Bürger ausſterben , nur Cvangeliſche im Rathe ſißen. 
Er machte die biſchöflihen Räthe darauf aufmerkſam, welche 
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bedenklihe Folgen e3 habe, wenn die Geltunß de3 Landfriedens auch 

für dieſe zwei Orte anerkannt werde ; aus Fur<t werden dann die 

katholiſchen St. Galliſchen Cötualen (zirka 6---700) fſicß von Arbon 

foöStrennen, wodurc<h der Biſchof, als Kollator von Arbon, ſehr 

geſchädigt werde. Er klagte ferner : die evangeliſchen Arboner ver= 

langen, daß ihre katholiſchen Dienſtboten den evangeliſchen Gotte3= 

dienſt beſuchen und ſHhmähen dortige Convertiten. Auch mit dem 

Halten des neuen und alten Kalender3 und der Feſttage verhalten 

ſie ſich ſo unbeſcheiden, daß die (katholiſchen) Nachbarn keine 

große Luſt mehr haben, nac< Arbon zu kommen. 

Sowohl die evangeliſchen Arboner als ihre Schußherren 

in Zürich drangen, als der Biſchof mit ſeiner Antwort wegen 

der leßten badiſchen Beſchlüſſe*) immer zögerte, auf Beförderung 
der Sache. Die Arboner ſandten nacH Zürich und Luzern zwei Ge- 

ſandte (wie ein Ungenannter nach Meersburg ſc<rieb : zwei 

rehte Demokraten und Rädelsführer **), theils um daſelbſt auf 

Beförderung der Sache zu dringen, theils wegen Neuerungen ihres 

Obervogts und des katholiſchen Pfarrer5 in Arbon zu klagen, z. B. 

daß die Prozeſſionen durc<ß die Stadt, ſtatt nur um die Kirche 

ziehen, und daß dagegen dem evangeliſhen Pfarrer das Schul= 

*) Nach zwei Eingaben des Biſchof8 beharrte derſelbe damal8 darauf, 
daß Arbon ganz katholiſch werde; nur aus Milde wollte er den dortigen 

Evangeliſchen noh ein Jahr evangeliſchen Gottesdienſt, jedo<h auswärts und 

bei gutem Betragen geſtatten, dann aber ſollten ſie katholiſc<h werden oder 
auswandern. Wegen dieſer drohenden Lage beſonder8 betreffend die Evangeliſchen 

in Arbon, Horn und Toggenburg rüſtete ſich Zürich dennoch (ſ. S. 111) zum 

Kriege, weil es vernahm, daß die katholiſchen Orte dasſelbe thun. E3 bat 

auch auf einer evangeliſchen Tagſagung (16. April 1599) die andern evan- 

geliſchen Stände, ihm, ſofern es nöthig werde, beizuſtehen. Die Geſandten 

nahmen es in Abſchied ; ſ. 8, A. 

**) Derſelbe berichtete damal8 nach Meer8burg : die in Baden geweſenen 

Ausſchüſſe von Arbon haben öffentlich dem Rathe geſagt : Schultheiß Pfyſſer 

habe ihnen ſelber geſagt, die Eidgenoſſen haben im letzten Abſchied gegen 

die Geſandten des Biſchofs etwas thun müſſen, damit ſie ihn abkommen. 

9
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halten und den Evarigeliſhen das Pſalmenſingen eingeſchränkt 
werde; ferner, daß der Obervogt die biöherige Vereinigung der 

Katholiken und Evangeliſchen in Arbon zur Vertheidigung ihrer 
Stadtrechte aufzulöſen ſuche. Bei einer Tagſaßung der dreizehn Orte 

in Baden den 14, Februar 1599 beklagten ſich Abgeordnete des 
Biſchof8 über die neuen Vorſchläge, beſonder3 weil er in ſeiner Herr- 

ſchaft in Arbon die AusSübung der andern Religion geſtatten und 

für eine neue Kirc<he anſehnliche Unterſtüßung geben ſollte und bat 

daher um Abäunderng dieſes Artikel3. E3 wurde aber beſchloſſen : 

die biſchöflichen Geſandten ſollen neue Vollmachten einholen und 

dann mit Scultheiß Pfyſſer und Bürgermeiſter Keller und den 

von beiden Parteien zu bezeichnenden Abgeordneten von Zürich 

und Luzern ſobald als möglich na< Arbon ſich verfügen und 

dort beider Anſichten vernehmen und einen gütlichen Vergleich 

verſuchen ; gelinge das nicht, ſo ſfollen ſie den Handel vor die 

nächſte badiſche Jahrrehnung bringen. Unterdeſſen ſfoll aber 

Arbon ſich friedlich verhalten, gut Gericht und Recht halten 

gegen Jedermann; Uebertretungen werden die Eidgenoſſen ſtrafen. 

Im Mai einigten ſich die Geſandten der ſieben katholiſchen Orte, 

im Intereſſe der katholiſchen Religion und des vaterländiſchen 
Friedens zuſammen zu halten und den Biſchof zu ſchirmen. Erſt 

Ende Mai 1599 erklärte ſich der Viſchof für den Vorſchlag der 

lezten Jahrrehnung von 1598 und beſtellte fiüir die Konferenz 

als ſfeine Abgeordneten: Domdekan J. Georg Hallwil, ſeinen 

Nachfolger auf dem Biſchofsſtuhle, Dr. Brändli, Dr. Göz, 
Obervogt Blarer in Arbon, ſowie die Obervögte Bühler in 

Biſchofszell und Zweyer in Klingnau. E5 trafen auch die 
von Zürich und Luzern ernannten Vermittler ein, von erſterm 

Orte Bürgermeiſter Johann Keller und Pannerherr Heinrich 

Bräm von Luzern, Ritter Joſt Pfyffer, Scultheiß und 
Stadtſchreiber Rennwart Cyſat. Die Abgeordneten der vier 

evangeliſchen Gemeinden verlangten zuerſt von den anweſenden 
Boten , bei ihrer Pfarrkirche zu bleiben und wollten nur dann 
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darauf verzichten, wenn ihnen die Kapelle entweder in der Stadt 

oder beim Spital für den evangeliſchen Gottesdienſt überlaſſen 

und ſie eine gehörige Entſchädigung, ſei's aus der Pfarrpfründe 

oder von anderer Seite erhalten. Die biſchöflihen Geſandten 

erflärten auch diesmal zuerſt den Vermittlern, daß dieſe Ver= 
handlung eigentlih nur die Arboner und Horner angehe, aber 

nicht die andern Theile der Kir<hgemeinde, wünſchten jedoch zu 

vernehmen, was für Vorſchläge ihnen von den eidgenöſſiſchen 

Vermittlern gemac<ht werden, beſonder3, wa8 man von Seite 

der evangeliſchen Kirhgemeinde für den Fall, daß ſie ſich mit 

Erdhauſen und Steinebrunn nicht begnüge, ſondern den Bau 
einer neuen Kir<he und eines Friedhof8 außerhalb der Gerichte 

von Arbon verlange, vom Biſchof al3 Entſchädigung fordere, Die 

Vermittler erlaubten den Abgeordneten der vier Gemeinden, ſich 

über dieſe wichtige Frage mit ihren Gemeinden zu beſprechen 

und ihnen ihre Forderungen mitzutheilen. Es geſchah dies.*) 

Die vier eidgenöſſiſchen Vermittler einigten ſich den 18. 

Auguſt 1599 nach Beſichtigung eines Plaßes zu folgendem Vor= 

ſc<lag: 1) Die Kirche ſoll außerhalb der Marken der Stadt 
Arbon beim ſogenannten Thoniſteg zwiſchen Egna<ß und Rogg= 

wyl gebaut werden, entweder auf den AFer des Hans Leng= 

wiler oder demjenigen des Spitals. 2) Weil dieſe vier evan- 
geliſchen Gemeinden auf die Pfarrkirche verzichten, hat der Biſchof 

ihnen auf ſeine Koſten die neue Kirc<he in demſelben Umfang, 

den ihre bi8herige Pfarrkirche hat, bauen zu laſſen; ferner einen 
geräumigen und eingemauerten Friedhof nebſt Thurm mit drei 

GloFen im Gewicht von 35 Zentner- (20, 10 und 5). Aus 
gutem Willen ſollen die Cötualen beim Aufbau Frohnen leiſten, 

aber dabei mit Suppe und Trank erquit werden. ZJnnerhalb 

*) Damit die Egnacher und Roggwyler ferner zu ihnen in dieſer Sache 

ſtehen, bewilligten ihnen die Arboner regelmäßigen 14tägigen Sonntagsgottes- 
dienſt in Erdhauſen ; bisher geſchah dies dort nur ſelten.
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dreier Jahre ſoll der Bau vollendet ſein. 3) Das evangeliſche 
Pfarrhaus zu Arbon wird den evangeliſhen Cötualen über= 

laſſen; dieſe haben dagegen außerhalb der Gerichte von Arbon 
entweder bei der Kirche oder beim nächſten Hofe oder Dorfe auf 

ihre Koſten ein anderes zu bauen, Beide Theile haben ihre 

Kirc<hen ſelber aus ihren Mitteln und ohne Beiträge de3 Stadt- 
gutes von Arbon zu unterhalten. 4) Die evangeliſche Kir<- 

gemeinde darf ihren Meßmer ſelber wählen ; dieſer kann in Arbon 

oder anderöwo wohnen. 5) Der Prädikant bezieht wie biöher 
den Ertrag der 1537 überlaſſenen Kaplanei von Erdhauſen, 

ferner die 32 fl. aus dem Spital und das Wochengeld der 

Kir<genoſſen. 6) In Arbon darf nur katholiſher Gottesdienſt 

ſtattfinden, aber um Friedens und anderer wichtigen Gründe 

willen erhalten die Evangeliſchen in Arbon und Horn Religions5= 

freiheit, fo daß ſie die neue Kirche und den evangeliſchen Pfarrer 

der Kirc<gemeinde Arbon wie biöher benußen dürfen. Dieſer 

kann auch ohne Hinderniß bei ihnen Seelſorge ausüben , ebenſo 

dürfen die evangeliſc<hen Arboner und Horner Bibeln und andere 

evangeliſche Bücher halten. =- Wegen der Bewilligung der Re= 

ligionsfreiheit für dieſelben konnten ſich die Vermittler nicht ganz 

einigen. Die luzerniſchen Geſandten ſc<hlugen vor: Dieſe Er= 

laubniß gelte no<h für 28 Jahre, dann ſollen die Geſandten der 

dreizehn Orte wieder darüber eintreten. Die Zürcher wollten 
dieſe Bewiſligung bis auf eine allgemeine Reformation der Eid- 

genoſſen ausdehnen; dagegen wollten ſämmtliche eidgenöſſiſche 
Vermittler bewilligen, daß die evangeliſchen Arboner ihre 
Kinder zum Prädikanten oder einem andern evangeliſchen Sc<ul- 

meiſter, der aber nicht in des Biſchofs Gerichten wohnen dürfe, 
in die Schule ſchien und daß bei Wahlen in Arbon keine 

Parteilichkeit oder Rüficht auf Religion ſtattfinden dürfe. Die 
arboniſc<hen Gemeinden erflärten ſi< bald für Annahme dieſes 

neuen Vorſchlags, obſhon auch ihnen einzelne Punkte nicht ge- 

fielen. Am biſchöflihen Hofe war man aber gegen denſelben, 
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weil gerade über den Hauptpunkt niht na< Wunſc< entſchieden 
worden war. Man hoffte daſelbſt auf dem Wege neuer Ver= 

handlungen Günſtigeres erzielen zu können. Der Biſchof ſuchte 
zuerſt die arboniſchen evangeliſchen Kir<genoſſen durc<h Berſprehungen 

an den thurgauiſchen Theil zu trennen, Dieſes mißlang. Die weitern 
Verwendungen bei ſeinen biöherigen Freunden und Helfern hatten 

auch nur theilweiſen Erfolg. Der Biſchof unterhandelte ſeit An- 

fang des Jahre3 1600 mit den katholiſchen Orten, um günſtigere 

Vorſc<hläge zu erhalten, z. B. wünſchte er, daß den Arbonern 

und Hornern nicht für immer der Beſuch der neuen Kirche er= 

laubt werde; und daß , ſofern keine Einigkeit möglich fei, reht= 

li< geſpro<ßen werde.*) Er vernahm aber von ſeinen Geſandten, 

daß man die Nichtannahme der gütlichen Mittel ſehr bedaure, 

und daß zur fernern Hülfe wenig Ausſicht vorhanden ſei. Dieſes 

bewog ihn, zu erklären, daß er dazu willige, daß die evangeli= 

ſchen Kinder in Arbon und Horn den Gottesdienſt in einer ihren 

Eltern gefälligen Kirhe beſuchen können. Die Geſandten der 
regierenden Orte änderten auf dieſe neuen Borſtellungen die 

Vorſhläge vom Auguſt 1599 auf der badiſhen Jahrrehnung 

von 1600 dahin, daß die evangeliſche Kirhe bei Steineloh ge= 

baut und ſtatt drei nur zwei Glo>en angeſchafft werden ſollen. Die 

Evangeliſchen von Arbon und Horn ſollen nach dem Bau dieſer 

Kirc<he die Freiheit der Religion haben , ſo daß ſie ſammt ihren 
Kindern und Dienſtboten dieſelbe frei beſuchen können. Auch die ab= 

geänderten Vorſchläge mißfielen dem Biſchof und ſeinen Räthen, **) 
indem man fand: die biſchöflihen Unterthanen in Arbon und 

Horn haben erlangt , was ſie gewollt, der Biſchof dagegen alle 

*) Der Biſchof ſtellte den katholiſchen Orten auch vor, daß er bereits 

fl. 4000 Koſten wegen dieſe8 Handels gehabt habe und anerbot circa fl. 300 
Beitrag für die neue Kirc<he, ſoſern ſie wenigſten8 eine Stunde von Arbon 

entfernt gebaut und die Erlaubniß des Beſuchs derſelben für ſeine evan- 

geliſchen Unterthanen in Arbon und Horn nicht auf ewig ertheilt werde, 
**) Nur einer derſelben war für die Annahme der letzten Mittel.
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Hoffnung verloren. Weil ſeinen evangeliſchen Unterthanen der 

Ungehorſam in Ewiglkeit geſtattet und ihrem Prädikanten der 

Zugang zu ihnen und ihren Kindern ſowie eine evangeliſche Schule 
erlaubt werde, habe der Biſchof keine Hoffnung mehr , die ge= 

ringe Zahl der katholiſ<hen Haushaltungen in Arbon (kaum 30) 

zu vermehren, wenn er auch no< andere Mittel anwende. Der 
Prädikant werde das dur<h ſeine Winkelpredigten verhindern, ja 

ſogar die dortigen Katholiken und auch die Schule dadurch ver- 
führen. *) Wenn man nicht durc<h die Schule den katholiſchen 

Glauben pflanzen könne, gelinge e8 nicht. Den katholiſchen 

Orten ließ ex unter Anerbietung guter Vergeltung mittheilen, 

daß er, ſofern dieſe zwei Punkte abgeändert werden und der 

Papſt es erlaube, den Vertrag annehme; er beſchloß auch, an 

den Papſt zu ſchreiben, weil er von den katholiſchen Orten ver- 

laſſen ſei, damit dieſer ſich bei ihnen für ihn verwende. Auf 

die ungünſtigen Berichte ſeiner Geſandten wollte er ſpäter no< 
weitergehende Zugeſtändniſſe machen, z. B. daß die Evangeliſchen 

von Arbon nach Vollendung des Kirc<henbaues auch Freiheit 

haben ſollen, ihre Kinder, wohin ſie wollen, in die Schule zu ſchi>en, 
nur müſſen ſie dieſelben bis zu dieſer Zeit in die dortige pari- 
tätiſche Schule ſchien (September 1600). Mit dem bald darauf 

erfolgten Tode des Biſchofs Andreas (12. November 1600) 

endete dieſer gefährlihe Streit. Der neue Biſ<hof, Georg von 
Hallwil, ſetzte denſelben aus unbekannten Gründen nicht fort**), 

*) In Arbon war eine Stadtſchule, welche früher von Kindern beider 

Konfeſſionen beſucht worden war. 

**) Man muß ſich darüber um ſo mehr wundern, weil Hallwil e8 war, 

der ſchon im Jahre 1592 als Domherr trotz des heftigſten Widerſpruchs 

des Stadtrathes von Konſtanz die Einführung des Jeſuitenordens in di.ſer 
Stadt und ſpäter eine Dotation von fl. 40,000 für ſie durchſegte. Siehe 

Marmor, geſchichtliche Topographie von Konſtanz, Seite 341. -- Ueber dieſen 

Streit ſiche Z. A. (Bdl. I und U, bei Arbon) und Th. A. (Amt Arbon im 
Meersburger Archiv); 8. A. Bd. 5, 1. und 2. Abtheilung. 
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ohne Zweifel aber deßwegen , weil er wußte, daß die fünf ka= 
tholiſ<en Orte der Sache überdrüſſig ſeien und auch ferner auf 

Annahme der.von ihnen und den Zürcher Abgeordneten gemachten 
eben erwähnten Vermittlungs3vorihläge dringen werden. Die 

vieljährige Fruct der Arbeit Zürichs für die zwei um ihres 

Glaubens willen bedrohten Orte war eine ſc<öne. Es3 blieb 
ihnen der evangeliſche Glaube damals und bis heute. 

2) Verſuch, in der evangeliſchen Kirche zu Luftorf 

den katholiſchen Gottesdienſt einzuführen. 

(1638--1651.) 

Die früher der h. Afra geweihte Kirhe zu Luſtorf blieb 
in dieſer Gegend bis gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts die 

einzige evangeliſche Kirche, obſchon die Kollatur dieſer Pfründe 

in den Händen der katholiſchen Familie Muntprat auf dem be= 

nachbarten Schloſſe Spiegelberg, Kirhgemeinde Lommi3 war. Erſt 

ſeit dem Uebertritt des Max von Ul m in Grießenberg (ſ. S. 56), 

der in einem Theile dieſer Kir<gemeinde niederer Gerichtöherr 

war und daſelbſt ein Paar Anhänger für ſeine Kir<e gewann, 

wurde hie und da gedroht, daß man in Luſtorf auf Einführung 
des katholiſ<en Gottesdienſtes dringen werde. Dieſes war noch 

mehr der Fall, ſeitdem das Kloſter Fiſhingen von der Familie 

Muntprat in Spiegelberg das dortige Shloß ſammt der Kollatur 
über die Pfründe Luſtorf und die niedern Gerichte über einen 

andern Theil dieſer Pfarrei erworben, aber auf Verwendung 
Zürichs8 bei der Ratifikation dieſe3 Kaufes dur< die regierenden 

Orte das Verſprechen gegeben hatte, daß es in kirchlichen Dingen 

keine Neuerung vornehmen werde (1629). Bald genug wurde 
man aber inne, daß der Käufer andere Abſichten habe. Im 

Jahre 1631 waren unter 150 evangeliſchen Kommunikanten nur 
ein fatholiſcher Bürger, ferner eine auswärtige Familie (Keßler 

von Luſtorf), die vom Kloſter Fiſhingen daſelbſt eine Mühle als 

Lehen erhalten und ein Mann. Die beiden vorher genannten
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katholiſchen Gerichtöherren ſorgten aber für Vermehrung der- 
ſelben *), indem ſie ſowohl aus dem Kanton Luzern al3 aus 

Sc<hwaben mehrere Familien **) als Lehenleute auf ihre Güter 
in Wolfikon, Wetikon, Grub und Spiegelberg kommen ließen- 

Dieſe beſuchten nacß ihrem Wohnort die Kirchen in Grießen- 
berg=-Leutmerken und in Lommis8, Der evangeliſche Gerichtsherr 

des Pfarrdorfes, Jakob Chriſtoph von Ulm auf Wellenberg, 

ein Verwandter de3 Convertiten in Grießenberg, theilte den 
28. Februar 1638 Zürich mit, daß der Statthalter des Kloſter3 

Fiſhingen in Lommi8, wie man vernehme, ſich gelüſten laſſe, 

die papiſtiſche Religion und Abgötterei in der Kirche zu Luſtorf 
einzuführen und im Geheimen alle preparatoria rüſte und bat 
Zürich, zur Ehre Gottes und Fortpflanzung der <riſtlihen Re- 
ligion und Verhütung ſchädliher Jrrthümer und Aergerniſſe 

nach allen Mitteln zur Abhülfe zu trachten, indem er dafür zu 

ſc<wach ſei. Zürich that denno< keine Shritte, indem es glaubte, 

daß nichts derartiges im Werke ſei, vielmehr man diejenigen, die 

derartiges gerne ſehen, viel eher davon mahnen werde. Wie ſehr 

es ſich aber getäuſcht, mußte es nach ſe<s Jahren inne werden, 

als wegen Erledigung der alten Beſchwerden der thurgauiſchen 

Cvangeliſchen in Frauenſeld eine Tagſazung gehalten wurde 

(Oktober 1644). Die fünförtlichen Geſandten kamen im Oktober 

1644 nach Frauenfeld, um nach ihrer JInſtruktion vor der Er- 

ledigung der alten thurgauiſchen evangeliſchen Beſchwerden von 

den evangeliſchen Geſandten von Zürich und Glaru8 zu ver- 

langen: 1) daß in der Kir<e zu Luſtorf der katholiſche Gotte3= 

dienſt eingeführt und daſelbſt ein katholiſcher Geiſtlicher angeſtellt 

*) Siehe K. G. mehr über dieſe Einzüglinge und ebenſo über Uttwil, 

x*) In einer Eingabe der katholiſchen Orte an Zürich führen ſie in 

dem Verzeichniß derer, die einen Altar in Luſtorf verlangten, a<t Familien 

auf, worunter aber zwei abweſende blrgerliche ſich befanden, ferner zwei in 

Grub und zwei in Wolſikon, eine in Wetikon und eine in Spiegelberg. 
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werde (ohne Zweifel hatte der Abt von Fiſhingen dieſe Inſtruktion 

veranlaßt); 2) daß man die evangeliſche Kir<hgemeinde Utwil 

für ihren Ungehorſam gegen ihre katholiſchen Oberherren be= 
ſtrafe. Utwil hatte nämlich mit Erlaubniß des thurgauiſchen 

evangeliſchen Landvogte3 und Zürichs eine auf ihrem Friedhofe 

ſtehende baufällige Kapelle der h. Adelheid für den Umbau ihrer 

Kirche benußt. Al8 nun nur noc< der Dachſtuhl zu machen war, 

erſchien der thurgauiſche Landſchreiber Reding mit einem Befehl 

der fünf fatholiſchen Oberherren, der den ſofortigen Stillſtand 

der Baute gebot. Da aber die Utwiler mit Erlaubniß des 

Landvogtes dennoc<h den Bau bi8 zum Scluſſe in den nächſten 

Tagen fortſeßten , ſollten ſie ſpäter dafür büßen. Schon beim 

Beginn der Sißung zeigte ſi<h, wie wenig dießmal Ausſicht auf 

eine Einigung zu erwarten ſei. Die Zürcher Geſandten ver- 

langten, daß man, weil nur kirhlihe Sachen dießmal behandelt 

werden ſollen, dem von ihnen mitgebrachten Protokolliſten die 

Beiwohnung bei den dermaligen Sißungen geſtatte; ihre katholi- 
ſchen Kollegen verweigerten das aber beharrlich und ohne irgend 

eine Cornzeſſion, indem dafür der thurgauiſche (katholiſche) Land- 

ſchreiber, der ja der gemeinſame Beamte der regierenden Orte 
ſei, dieſes thun müſſe. Die zürcheriſchen Geſandten verlangten 

darauf, daß alle weitern Verhandlungen für einmal eingeſtellt 

werden, bis die Tagſaßung über leßteres Verlangen entſchieden 

habe. Jhre katholiſchen Kollegen drangen aber auf Fortſezung 

der Verhandlungen, hauptſächlih zum Zwe&e der Erledigung 
des Luſtorfer und Utwiler Geſchäftes und ſchlugen ſogar ſchon 

damals eine Landestheilung vor. Troß der Einwendungen und 

de3 Recht3vorſchlages der zürcheriſchen Geſandten fuhren die ka= 

tholiſc<en mit den Verhandlungen fort und geſtatteten den Lu= 

ſtorfer Katholiken den Zutritt in ihre Pfarrkirche, beſtraften 
ferner die Evangeliſchen in Utwil um fl. 2000 wegen ihres Un- 

gehorſam3, jedoch mit der Ausſicht, daß dieſe Strofe etwas ge 
mildert werden könne. Die Geſandten von Zürich und evangeliſch
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Glarus verlangten dagegen, daß dieſe beiden Punkte verſchoben 
werden, weil ihre Regierungen bi3her davon nicht3 gewußt und 

ihnen daher keine Jnſtruktion mitgegeben haben, und erſuchten 
ſie, mit ihnen einen freundlihen Abſchied zu machen und keine 

Urtheile zu fällen, ſondern allerſeit3, was von beiden Seiten 

vorgebracht werde, ſammt der Entſchuldigung der Utwiler ihren 
Obern heimzubringen. Da die katholiſc<hen Geſandten auf dieſes 

Geſuc<h nicht hörten , ſondern zum Urtheil ſchritten, erklärten ſie, 

daß ſie die widerrehtliche Exekution hintertreiben werden. Zürich 
ermahnte darauf die Gemeinde Luſtorf, dieſem Beſchluß ſogar mit 

Gewalt ſi<h zu widerſezen und anerbot ihr die nöthige Hülfe. 

Es war wirklich entſ<hloſſen, ſein Verſprechen zu halten. So= 

bald. dieſe Spannung und Gefahr bekannt wurde, baten Abge- 
ordnete der thurgauiſchen Gerichtäherren und Abgeordnete von 

Scaffhauſen ſowie der franzöſiſche Geſandte in Zürich, den Frieden 

zu erhalten und die Angelegenheit auf eine badiſche Tagſaßung 

zu verſhieben. Auch die berniſche Regierung unterſtüßte dieſe 

Bitte kräftig und ernſt. Dieſes bewog Zürich, den Weg des 
Frieden3 zu wählen. Nach ſchöner eidgenöſſiſcher Sitte gaben 

ſih nun die andern unbetheiligten Stände alle Mühe, die 

ſtreitenden Parteien zu vereinigen. E8 war das freilich keine 

leihte Aufgabe. 

Was3 die weitern Verhandlungen ſo ſ<wer machte und alle 

Bemühungen der Vermittler zu vereiteln ſchien, war, daß Zürich 
nebſt evangeliſch Glarus mit Recht immer verlangte, daß das 

ſeit ſo vielen Jahren gegebene aber nicht gehaltene Verſprechen 

der katholiſchen Mitſtände betreffend Abhülfe ſeiner Klagen wegen 

ſeiner evangeliſ<en Glaubens8genoſſen im Thurgan und -Rhein- 
thale*) zuerſt erfüllt werden müſſe, bevor man in die Luſtorfer 

*) Seit 1633 wurden dieſe Verhandlungen ſiſtirt. Zürich ſuchte bei 
den Kollatoren günſtige Verträge für die betreffenden thurgauiſchen evan- 
geliſchen Gemeinden zu erhalten; es gelang ihm theilweiſe; die fünf ka- 
tholiſchen Orte ſahen das ungerne; Zürich unterhandelte daher ſeit 1642 
deswegen wieder mit ihnen auf Tagſatzungen. 
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und Utwiler Angelegenheit eintrete, daß aber die katholiſchen 

Kantone mit katholiſch Glarus ebenſo hartnä>kig darauf drangen, 

daß leßtere Angelegenheit zuerſt erledigt werde, bevor ſie ſich in 
eine Berathung über die allgemeinen Klagen der thurgauiſchen 

und rheinthaliſchen Evangeliſchen einlaſſen. Ebenſo drang Zürich 
mit evangeliſch Glarus darauf, daß die Streitigkeiten nicht durch 
Mehrheit dex Stimmen, ſondern durc< ein Sciedsgericht, in 

welc<hes beide Theile gleich viel Mitglieder zu wählen haben, 

ausgetragen werde. Die katholiſchen Orte verlangten dagegen 

einen Entſheid durc< die andern drei Kantone, welche mit ihnen 

am thurgauiſhen Landgericht Antheil haben (von denen zwei 

katholiſc) waren). Im Februar 1645 wurde der erſte Vermitt= 

lungöverſuch bei einer Tagſaßung in Baden gemacht. 

Nicht nur die Geſandten der ſogenannten „unintereſſirten“ 

Kantone baten die ſtreitenden Parteien dafür, ſondern auch 

der Geſandte von Frankreih. Die Abgeordneten von Zürich 
und evangeliſ< Glarus erzählten alle Beſchwerden ihrer thur= 

gauiſc<hen Glauben3genoſſen, klagten, daß fie die Abhülfe ſo lange 

und vergeblih von ihren katholiſchen Miteidgenoſſen verlangt 

und erklärten entſchieden, daß ſie ni<t mehr ruhen werden, bis 

das Maß der Biſligkeit und Gerechtigkeit wieder hergeſtellt ſei. 

Auch die Gegenpartei beklagte ſich über die vielen Neuerungen, 

die Zürich unter dem Vorwande des Glauben3 in den gemeinen 
Herrſchaften mache und verlange Theilung derſelben im Intereſſe 

des Friedens. Zürich beſtritt jedoch dieſe Vorwürfe und wies 
die Forderung einer Theilung von der Hand, verlangte dagegen 

im Intereſſe der Unparteilichkeit, daß ſeinem ſchon im Jahre 

1644 ausgeſprohenen Wunſche betreffend Beiziehung eines evan= 

geliſchen Schreibers zum katholiſchen bei den Tagſahung3ver= 

handlungen entſprohen werde. So geſpannt wie man ge= 
kommen war, ſchied man wieder von Baden. Auf der Jahr= 

re<nungötagſaßung 1645 wurde der Verſu<ß zur Beilegung 

dieſes gefährlichen Anſtandes fortgeſeßt. Die Geſandten der un=



140 

parteiiſchen Kantone glaubten dadurc) am beſten Frieden ſtiften 

zu können, daß ſie den Parteien ſtatt einer mündlichen eine 

ſhriftliche Verhandlung vorſchlugen. Sie hofften dadurc<h ver- 
eiteln zu können, daß nicht etwa dur< beleidigende Worte , die 

bei der Beſprechung ausgeſprochen werden, der bereit8 große 
gegenſeitige Unwille vermehrt werde. Dieſer Vorſchlag wurde 
angenommen. Zum Frieden kam es jedoHh auch dießmal nicht. 

Zürich nebſt evangeliſ< Glarus verlangte, daß beim Entſcheide 
über kir<hliche Angelegenheiten gleiche3 Re<ht und nicht Stimmen- 

mehrheit gelten ſolle; die katholiſ<en Geſandten drangen dagegen 
auf Vollziehung des Frauenfelder Urtheils von 1644. Jene pro= 

teſtirten aber dagegen, indem ſie bemerkten : ſie würden in dieſem 

wie in ähnlihen Fäklen keine Einſprache gegen dieſes land= 
friedenmäßige Begehren der katholiſ<en Orte machen, aber die 

wenigen Katholiken in Luſtorf (40 mit Einſchluß der Kinder), 
welche da3s verlangen, haben um ſo weniger ein Re<ht dazu, 
weil es Fremde und Ungenoßſame des Bürgerrecht8 (Anſaßen) 

ſeien , ja ſolhe, welche der Gemeinde wider ihren Willen und 
ihre Rechte aufgedrungen worden ſeien; ferner ſei es auch darum 

unnöthig, weil die andern Kirhen, wel<he ſie biöher beſucht 
haben, ihnen näher und gelegener ſeien al3 Luſtorf. Wa3 Utwil 

betreffe, ſo habe der thurgauiſche Landvogt wie auc<h Zürich f. Z. 

die Erlaubniß zum Abbruch der betreffenden Kapelle und ihrer 
Verwendung zu der ſo nöthigen Reparatur der dortigen Kirhe 

gegeben. Eine Abſtrafung dieſer Gemeinde ſei daher ungerecht. 
Um ſo auffallender komme ihnen die von den katholiſchen Orten 

ertheilte Bewilligung zur Einführung de38 katholiſchen Gottes- 

dienſtes in Luſtorf vor, weil an andern Orten im Thurgau die 

katholiſ<en Kantone viel zahlreichern evangeliſ<hen Bürgern, 

welche früher mit Unrecht den Gottes8dienſt in ihrer Pfarrkirche 
verloren haben, denſelben nicht wieder geſtatten wollen. Die 
katholiſchen Geſandten wiederholten einfa<ß das frühere Ver- 
langen wegen Theilung der gemeinen Herrſchaften. Da ihre 
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Gegner auch dießmal davon nichts hören wollten, indem der= 

artige Sachen, beſonder3 bei den auswärtigen Mächten vielerlei 

Nachdenken verurſac<hen würde, zerſchlugen ſih auch dießmal die 
Frieden3verhandlungen. 

Bei einer Tagſahung in Baden im Februar 1646, redeten 

die Geſandten von Bern, Baſel, Freiburg, Solothurn, Schafſ- 
hauſen und Appenzell mit denjenigen der katholiſchen Kantone. 

Man beſchloß aber bei einer ſpätern Verſammlung im April 

einen neuen Vermittlungsverſu< vorzunehmen. Zürich ſchrieb 

darauf an die Regierung der unintereſſirten Orte. Die fünf ka= 

tholiſchen Kantone ſuchten Bern für ſich zu gewinnen, indem ſie 

dort klagten, daß Zürich die Abſicht habe, ſich im Thurgau über 

die andern mitregierenden Orte zu ſehen und ſie in ihrer Ober- 

herrlichkeit zu ſhwä<hen. Zürich vertheidigte ſich deßwegen in 

Bern und gab ſeine Gründe an, warum es gegen eine Theilung 

der gemeinen Herrſchaften ſei, erflärte aber, daß es dieſen Vor- 
ſ<lag dem Ermeſſen der unparteiiſcen Orte anheimſtelle. Auf 
einer Tagſaßung des folgenden Jahres gaben ſich die Scied8= 

männer aus den unparteiiſhen Orten große Mühe, dieſe An- 

ſtände zu beſeitigen. Die dort anweſenden zürcheriſ<en Ge= 

ſandten gaben ihrer Regierung faſt täglih Auskunft über den 
Stand der Dinge. Dieſe holte au<ß von Zeit zu Zeit beim 

evangeliſchen Pfarrer in Luſtorf über die Zahl der dortigen Ka- 
tholifen Beriht ein. Auf der Jahrrechnungöstagſaßung vom 

Jahre 1646 fragten die erwählten Vermittler zuerſt die Geſandten 

von Züric und evangeliſch Glarus an: Da ſie von ihren Obern 
den Befehl haben, die obſchwebenden Streitigkeiten durch gütliche 

Unterhandlung beizulegen, wünſchen ſie von ihnen zu erfahren, 
ob ihre Obern ihnen unter Vorbehalt aller Verträge und Rechte 

u. f. w. die Austragung ſämmtliher Anträge anvertrauen 
wollen. Die Geſandten von Zürich und Glaru8 verſprachen das, 
baten ſie aber, die alten Beſchwerden zuerſt zu erläutern und 

erſt dann die zwei neuen Streitgegenſtände. Als die Vermittler
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an die Geſandten der katholiſchen Orte dieſelbe Frage ſtellten, 

ſtimmten dieſe ebenfalls für gütliche Austragung, nur drangen ſie 

zuerſt auf Austragung des Utwiler und Luſtorfer Handels, weil 
na<h Erledigung desſelben die alten Beſhwerden von den Parteien 

ſelber beſeitigt werden können. Die Geſandten von Zürich und 
evangeliſc, Glaru8 fanden es aber rathſam, no< beſonder3 mit 
den Abgeordneten der unparteiiſchen Orte und mit dem fran= 

. zöſiſchen Geſandten zu reden, um ſie eher für Zürichs Anſicht 

gewinnen zu können. Ohne Zweifel thaten das auch ihre Gegner. 

Die erſtern erhielten von dem franzöſiſchen Ambaſſador eine be= 

ſonder3 gute Antwort. Er verſicherte ſie, ſofern die Sachen ſo 

ſtehen, wie er eben von ihnen vernommen habe, ſo ſei klar, daß 

die fünf Orte im Unrecht ſeien. Die Geſandten von Freiburg, 

Solothurn und Appenzell IJ.=Rh. verſprachen, alles zur Wieder= 

bringung eidgenöſſiſcher Liebe und Vertraulichkeit zu thun; in 

dieſem Sinne ſeien ſie von ihren Obern inſtruirt worden, jedoch 

beſonder3 dazu, daß der leßte Handel ausgemacht werde. Die 
zürcheriſhen Geſandten berichteten daher ihren Obern: die Ver- 

mittler ſeien geneigt, zu helfen; wahrſcheinlich werden gütliche 

Mittel zu Stande kommen. Den 8. Juni 1646 hatten die 
Vermittler eine Sißung, in der ſie auf den Wünſc<h ihrer ka= 
tholiſchen Kollegen beſchloſſen, die Geſandten beider Parteien 

einzuladen, daß ſie miteinander über dieſe ſtreitigen Sachen ſich 
beſprechen ſollen. 

Die zürcheriſ<en und glarneriſc<hen Abgeordneten gaben zu 
dieſem Beſchluß ihre Zuſtimmung, diejenigen der katholiſchen 

Orte verlangten aber zuerſt die Vorlage gütlicher Mittel über 
die leßte Streitigkeit (Luſtorf und Utwil). Endlich verſtanden 

fie ſich doH dazu, daß über alle drei Punkte von den Ver- 

mittlern gütliche Mittel berathen uud ausgearbeitet werden ſollen. 
Dieſen Auftrag erhielten nun : Bürgermeiſter Wettſtein von 

Baſel und Ziegler von Schaffhauſen, Ritter von Montenach 
von Freiburg, Schultheiß Zweller und Venner Gluß von 
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Solothurn. Den 14. Juni theilten die zürcheriſchen Geſandten 
ihrer Regierung mit: vertraulich ſei ihnen berichtet worden, daß 
dieſe vier Männer fi< mit Ausnahme des Luſtorfer Geſchäftes 
verglihen haben. Es kam wirklih zu einem Entwurf eines 
Vergleichs, dem aber Zürich und Glarus nebſt Bern ihre Zu- 

ſtimmung verſagten, weil darin betreffend den Utwiler und 
Luſtorfer Handel dem Wunſche der katholiſchen Orte entſprochen 
wurde, Ein neuer Eingriff de3 Abtes von Fiſchingen, des 
Haupturhebers dieſer Spannung unter den Eidgenoſſen, in die 
Rechte der evangeliſ<en Kir<gemeinde Lommis, indem er den 
auch von den dortigen Evangeliſchen benußten Chor mit einem 

Gitter einſchließen ließ, brachte neue Erbitterung, die leiht zum 
ſchneſlern Ausbruch des immer mehr drohenden Bürgerkrieges 
hätte führen können.*) Dieſen verhütete nur die Kriegsgefahr, 
die täglich von Deutſchland her drohte. Den 16, Juni 1647 

berichtete Pfarrer Wohnlih nach Zürich: Vor wenigen Tagen 

ſei der thurgauiſche katholiſ<e Landvogt Pfyffer (von Luzern) 
ſammt ſeinen Amtsleuten und dem Abte in Lommis geweſen. 
Man muthmaße, daß damal5 wieder wegen der Altareinſezung 

in Luſtorf verhandelt worden ſei, weil die beiden eifrigſten Pe- 

tenten für dieſelbe aus der Kir<gemeinde Luſtorf zur nämlichen 

Zeit ebenfalls in Lommis geſehen worden ſeien. Ohne Zweifel 
wolle der Abt diejen Handel wieder fortſezen. Als einer der 
katholiſhen Anſaßen und Lehenleute im Frühjahr 1647 in 

Wetßikon geſtorben ſei und ſeine Wittwe einen dortigen Evan- 
-geliſhen habe heirathen wollen, habe der Abt ſie genöthigt, 
einen leichtſinnigen katholiſchen Bürger von Lommis als Mann 
zu nehmen. Der Abt habe darauf der ſonſt ganz evangeliſchen . 

Gemeinde befehlen laſſen , denſelben als Hinterſaßen in's Dorf 

aufzunehmen. Da da3 wider die Rechte dieſes Ortes ſei, haben 
die dortigen Bürger den Befehl nicht angenommen. Der Gericht8= 

*) Siehe K. G.
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herr habe jedoh dieſe Proteſtation nicht beachtet, ſondern ihm den 
Einzug bewilligt. Als aber die Gemeinde von dieſem mit Gewalt ihr 

aufgezwungenen Manne nicht, wie e8 ſonſt üblich ſei, den Ein- 
zug und Trunk abgenommen und auch kein Anſaßengeld ge- 

fordert und das Weidrecht nicht bewilligt, damit er ſehe, daß 

man ihn nicht als Bürger anerkenne, habe der Abt ſie nach 
Frauenfeld zitiren laſſen. Aus Furcht, daß ſie dort troß ihre8 

guten Rechtes abgewieſen werden, haben ſie ihm nun dennoc<h 

das Weidrecht bewilligt. Auc<ß der katholiſche Gericht3herr von 
Grießenberg zwinge ſeinen Gericht8genoſſen in Wolfikon auf ähn= 

liche Weiſe Fremde als Bürger auf, z. B. den Melchior Miltau. 

E3 heiße, daß der Altarſtein in Luſtorf bereits bei einem Tiſch= 

macher in Lommi3 in der Arbeit ſei. Dagegen konnte damal3 

Pfarrer Wohnlich auch berichten, daß einer der eifrigſten Pe 

tenten für die Altareinſezung, der Shwabe Bändeli in Grub, 

ſehr verſchuldet und bereit3 von einem ſeiner Hauptkreditoren, 

einem Rietmann in Luſtorf, rechtlich betrieben werde. Ohne 
Zweifel werde ſ. Z. Rietmann die Liegenſchaft übernehmen. 
(Dieſes Gut kam wirklicß bald na<hher in evangeliſche Hände.) 

Während dies geſc<hah, ruhten auch die fünf katholiſchen Orte 

nicht. Sie ſuchten Bern zur Annahme des Projekt3 vom Juni 
1646 zu bewegen. Da dieſer Verſuch mißlang, verſammelten 

ſih die Vermittler von Neuem in Solothurn, um andere Vor- | 

ſchläge zu berathen. Mit Ausnahme von Freiburg, das wegen 

Utwil und Luſtorf den Beſchluß der fünf Orte aufre<t halten 

wollte, gaben ſie damals Bern den Auftrag, den fünf Orten 

ihr Befremden darüber auszuſprehen, daß dieſes Geſchäft nicht 
. nur nicht beſeitigt, ſondern ſogar noc< andere widrige Sachen 

z. B. die Vergitterung des Chors in Lommis vorgenommen 

werden, woraus leicht unheilſame Weiterungen entſtehen können 

und zu bitten, bei  den unintereſſirten Orten dahin zu wirken, 

daß die Sachen durch neue Ausſchüſſe von beiden Seiten zur 

Hand genommen werden, damit nicht Bern auf Anrufen der 
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Gegenpartei genöthigt werde, da8 unparteiiſche Recht zu be= 
willigen, Den 21. März 1648 ſchrieb Bern an die katholiſhen 
Orte und theilte zugleich dieſes Schreiben Zürih mit. Auf einer 
Separatkonferenz im April 1648 beriethen ſi< die Geſandten 
der fünf Kantone über eine Antwort an Bern, Sie erwiderten 

ihm den 15/25. April : Dieſer Verſchub ſei ihnen leid. Bern 
trage Jelber Schuld daran, weil es troß mehrfacher Bitte die 

Genehmigung des Badener Vergleichs verweigert habe; noh 
mehr ſei das der Fall bei Zürich und evangeliſ< Glarus , in- 
dem dieſe Orte zu erzwingen meinen, die ganz klaren und im 

Landfrieden genugſam erläuterten Sachen unter die unrichtigen 
und zweifelhaften zu vermiſchen ; ſie bitten daher die berniſche 

Regierung, ſich bei derjenigen in Zürich über ihre Jntentionen 
zu erkundigen und dieſe Gegenerklärung ihnen zuzuſtellen. Bern 

theilte dieſe Antwort nicht nur Zürich, ſondern auch den un- 

parteiiſchen Kantonen mit und bat dieſelben, zu berathen, was 

weiter in Sachen zu thun ſei.. Bei der Jahrrechnungstagſaßung 
(1648) wurde von den Geſandten der unparteiiſchen Orte be= 

ſc<hloſſen, beiden Parteien eine Konferenz vorzuſchlagen, welche 

den 1. September N. K. ſtattfinden follte, Die katholiſchen 

Kantone theilten den 19. November nach einer Verſammlung 
in Luzern Zürih mit, daß ſie zu einer folchen willigen; nur 

wünſchten ſie, daß dieſelbe ſpäter und zwar in Frauenfeld ge= 

halten werde, Zugleich erklärten ſie, ſie ſeien geneigt, alle 
Punkte, die nicht bereit3 durch den Landfrieden und authentiſche 

Verträge genugſam erläutert, ſondern uo<h zweifelhaft ſeien, ver= 
traulih mit ihnen zu beſprehen, weil na<H Andeutung des Ents= 

wurfs von 1646 das Urtheil über Utwil bleiben und die Altar= 

einfezung in Luſtorf bei dem klaren Jnhalt des Landfriedens 

beſtehen ſolle. Weitere Verſuche der Sciedorte, die in den 
nächſten Jahren (4. November 1650 und beſonder3 1651) auf 

Verwendung von Bern gemacht wurden , dieſe Anſtände gütlich 

beizulegen , ſ<lugen ebenfall3s fehl, was vorauszuſehen war, 

10
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nachdem die katholiſchen Orte bei einer Separatkonferenz in 
Luzern (den 22. und 23, November 1649) von Neuem be= 

ſchloſſen hatten, von den zwei bekannten, auf dem Landfrieden 
beruhenden Punkten nicht abzugehen, und in keinen Traktat 

fich einzulaſſen, ſondern die Erekution derſelben ſich vorzube= 

halten und auch Freiburg und Solothurn um ihre Beihülfe er- 
ſucht hatten. Wie Zürich ſich von Pfarrer Wohnlich über die Katho= 

liken in der Gemeinde Luſtorf, ihre Zahl und Lage, von Zeit zu 

Zeit Auskunft geben ließ, ſo verlangten auch ihre Gegner vom Abt 
in Fiſchingen darüber Bericht. Zürich vernahm 1651 von Wohnlich, 

daß in der ganzen Kir<gemeinde nur no<h Einer wohne, der das 

Recht habe, die Altareinſezung zu verlangen, nämlich Ulrich 

Hug von Leutmerken, der vor kurzer Zeit die Liegenſchaft des 

Heinric< Meierhans in Grubhof, aber zu theuer gekauft habe ; 

dieſer wünſche jedoc<h der evangeliſchen. Gemeinde Luſtorf theils 

feine Ungelegenheit zu machen, theils ſei er geneigt, ſeinen 

Beſiß in fremde Hände zu verkaufen. Wohnlich erinnerte Zürich 

zugleich an die Lage ſo vieler thurgauiſchen Evangeliſchen, die 
ihre Geiſtlihen und Pfarrkirhen bisher nicht wieder haben er= 

halten können und wünſchte, daß der getreue Gott Alles um 

der Ehre ſeiner lieben Kirche willen zu erwünſchtem Ziele ausführe, 
und ſeinen Statthaltern in dieſer heiligen Sache ein heroiſches 

und unerſchrofenes Gemüth ſc<enke. Die Lage der Dinge wurde 

wegen dieſer gegenſeitigen Hartnäkigkeit immer ſ<wieriger. Die 
katholiſchen Orte dachten ſc<hon jeßt daran, ihre Forderungen 

nöthigenfalls mit den Waſſen in der Hand durchzuſeßen und 
theilten das unter der Hand guten Freunden in= und außerhalb 

der Schweiz, beſonder8 dem Papſt und einzelnen italieniſchen 
Machthabern mit, Am Oſtermontag erſchien troß des un- 

günſtigen Wetters der thurgauiſche (katholiſche) Landvogt Shorno 

in Utwil und ſfuchte die Gemeinde Utwil zuerſt mit Freundlich- 

feit zu bewegen, daß ſie wegen ihres Ungehorſams und Frevels 

Gnade begehre ; nur ſo, fügte er hinzu, bleiben ſie vor großem 
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Unheil verſchont und ihm werde große Mühe erſpart. Als ſeine 

Sc<hmeichelworte nichts fruchteten , bemerkte er ihnen: das8 ſei 

keine Religionsfſache, ſondern etwas Politiſches ; die katholiſchen 
Orte werden ihre Rechte troß der zür<heriſchen Eingriffe im 

Thurgau bis in den Tod verfechten. Sie ſollen bedenken, wie 
weit e3 ſeiner Zeit in Frauenfeld gekommen ; man habe beinahe 

zu den Waſfen gegriffen ; das könnte jeht wieder geſchehen und 

viel blutige Köpfe geben. Troß diefer und ähnlicher Drohungen 
z. B. betreffend Einzug der von den fünf regierenden Orten ge= 

ſprochenen Buße erklärten ihm die anfangs etwas erſchro>enen 

Utwiler: fie werden in gebührenden Sachen gehor<hen, wollen 
ihn auch jezt gaſtfreundlich halten, ſie können ihm aber dießmal 

jo. lange keine Antwort ertheilen, bi3 ſie in Zürich Rath geholt 

haben. *) Da gerade damal3 in Baden eine Tagſaßung ge- 

halten werden follte, theilte Zürich dieſen Vorgang ſeinen dortigen 

Geſandten mit (6. April 1651), mit dem Auftrage, ſich mit 

den Abgeordneten der evangeliſchen unintereſſirten Orte darüber 
zu berathen und ihnen zu klagen, daß der thurgauiſche Land= 

vogt Schorno den verabredeten Stillſtand nicht inne halte. Dieſe 

erklärten, dieſe Sache liege ja in Händen der unparleiiſchen Orte ; 

es ſei nicht rec<ht, daß Schorno ſo gefährlich auftrete. Da3 
Beſte ſei, wenn Zürich ihm in dieſem Sinne ſchreibe und be= 

merfe, er habe ohne Zürichs Vorwiſſen hier nichts zu thun. 

Ebenſo ſolle Züri< der bedrohten Gemeinde rathen, ſie ſolle 

troß dieſer gefährlihen und weitausfehenden landvögtlichen Zu- 

muthung ja nichts ohne Zürichs Wiſſen und Willen thunz ſo=- 

bald alle Geſandten der unparteiiſchen katholiſchen Orte da ſeien, 

ſollen die Abgeordneten von Züri<ß und evangeliſ< Glarus 
dieſes thurgauiſche Geſchäft ſammt den andern Religionsbeſchwer- 

den anziehen und ſie werden dann mit denſelben darüber reden 

*) Ueber weitere Agitationen des Landvogtes Shorno im Jahre 1651 

beim Scultheiß und fleinen Rathe in Frauenfeld. Siehe ſpäter Seite 154.
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und helfen, daß in Zukunft während des Stillſtandes der 

Sache keine derartige Neuerung oder Zumuthung mehr ge= 

macht werde. Bern und Zürich baten die andern evangeliſchen 

Geſandten, fie zu unterſtüßen, wenn ſie nun die ſämmtlichen 

ſtreitigen Religionsöartikel vor die Tagſazung bringen, damit 

dieſelben einmal beſeitigt werden können. Die katholiſchen Ge- 
fandten belobten dagegen die Wachſamkeit Shorno's und em- 

pfahlen ihm die Fortſezung derſelben. Auch in dieſer Tagſaßung 
verſuc<ten die Geſandten der ſec<hs Schiedorte, den Frieden zu 

Stande zu bringen ; ihre Kollegen von Zürich und evangeliſch 

Glarus zeigten ſich geneigt, die Sache gütlich oder rechtlich bei- 

legen zu laſſen, indem ſie zugleih auf die möglichen böſen 

Folgen des fernern Verzugs eines gütlichen Entſ<heides hin= 

wieſen; die Geſandten der katholiſchen Orte wollten weder von 

einem gütlihen noc<h rechtlihen Entſcheide etwas wiſſen, indem 

fie laut Landfrieden , Bünden und Verträgen im Recte ſeien. 

Dabei beklagten ſie ſfih nun wegen Beſchwerniſſen von Seiten 

der Gegenpartei. Die Vermittler verſ<hoben daher die Sache 
auf die nächſte Jahrrechnungstagſaßung und beſchloſſen zugleich, 
ſowohl den Parteien als dem thurgauiſchen und rheinthaliſc<hen 

Landvogte zuzuſ<hreiben, daß ſie bi3 Austrag der Sache keine 
Neuerungen und Thätlichkeiten vornehmen. Sie verſprachen ſerner, 

ihre Obern zu veranlaßen, daß ſie für die Tagſaßung ihre Ge- 

ſandten mit den paſſenden Inſtruktionen verſehen, um dieſe Sache 

erledigen zu können. Der thurgauiſc<he Landvogt agirte dennoch 

weiter in der Sache. Er trat mit dem nach 1644 von Keß= 
weil weggezogenen Geiſtlihen, Pfarrer Brennwald, damals 
in Egg (Kanton Zürich), wegen der Utwiler Angelegenheit in 
Korreſpondenz, um, wie er vorgab, genauen Bericht zu erhalten, 

ob die Utwiler unſchuldig ſeien oder nicht ; in erſterem Falle 
wolle er ihnen dann gerne helfen. Brennwald entſprach ſeiner 

Bitte und zeigte ihm aus dem Gange der Sache, daß Utwil 
ganz unſchuldig ſei. Jmmer deutliher zeigte ſich, in welcher 
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Gefahr die Eidgenoſſenſhaft ſtehe. Die katholiſ<en Kantone 

erneuerten damals das im vorigen Jahrhundert im Jntereſſe 

des fatholiſchen Glauben3 geſchloſſene Bündniß mit Savoyen 

auf 30 Jahre; unter andern Bunde3bedingungen ſtand im 

Bunde3brief auch folgende : den katholiſchen Orten ſolle dieſes 
Bündniß Hülfe gegen die Reformirten verſhaffen. Der Herzog 

verpflichtete ſi<, in Fällen des Krieges ſeinen Bundesgenoſſen 
entweder 1000 Scüßen zu Fuß oder 300 zu Pferd oder 

monatlic<h 8000 Kronen zu ſenden (14. April 1651). Dieſe 

Bundez3erneuerung gab den katholiſchen Orten neuen Muth; 

ſie traten daher von nun an kühner und hartnäkiger auf. Die 

Vermittler hatten das bald erfahren. Auf der badiſchen Jahr= 

rechnungstagſaßung (2. Juli 1651) fehten die Bermittler dennoch 
die frühern Friedens8bemühungen fort. Auch dießmal mußte 

man aber die Sache wieder verſchieben, indem die katholiſchen 

Geſandten die frühern Erklärungen wiederholten , mit dem Bei-= 

ſaße: Da dieſe Angelegenheit no< nie vor die höchſten Ge- 
walten (das Volk) gebra<t worden ſei, wollen ſie es nun thun. 
Vielleicht könne man ſo eher zum gewünſchten Ziele gelangen. 

Die Bermittler beſchloſſen daher, von Neuem an die ſtreitenden 

Orte und die betreffenden Landvögte im Sinne de3 Beſchluſſes 

vom 6/16. April zu ſchreiben. 

Die fünf katholiſchen Orte ſchiten Ende Juli eine Geſandt= 

ſchaft dahin, die den 28. vor dem Kleinen und den 29, Juli 
A. Kal. vor dem Großen Rathe folgende Erklärung abgab: 

Die letzten eidgenöſſiſchen Schreiben haben ihre Räthe beherzigt 
und nach reiflicher Erwägung ſich endlich entſhloſſen, daß ſie 

ſich auf keine Weiſe von den durch den Schweiß ihrer Vordern 

erworbenen Rechten der Mitherrſchaft im Thurgau wegtreiben 

laſſen. Da die beiden Punkte wegen Luſtorf und Utwil laut 

Landfrieden und Vertrag von 1632 ausgemachte Sachen ſeien, 
ſo ſeien ſie entſchloſſen, dieſelben in keine weitere Disputation 
und Kompromiß kommen zu laſſen ; ſie ſeien daher geſonnen, die
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Exekution beider Punkte an die Hand zu nehmen und bitten 

daher, weil die Sachen ſo beſchaffen ſeien, ihnen auf allen Fall 

laut Bund eidgenöſſiſche Hand zu bieten oder ihnen zu einer 
Theilung der gemeinen Herrſchaften zu verhelfen. Entſtehe daraus 

wider Verhoffen eine Ruptur, ſo wollen ſie ſchon jeht dagegen 

proteſtirt haben. Bern that alles Mögliche, um die drohende 

Gefahr abzuwenden. Es ermahnte die damaligen Boten, ferner die 

Haud zur gütlichen Verſtändigung zu bieten ; ſie haben ja keine 
Gefahr der Parteilichkeit zu fürc<hten, weil auch die katholiſchen un= 

parteiiſchen Orte bei den Friedenzunterhandlungen mitwirken. 

Al3 dieſe Bitten und Vorſtellungen fruchtlo3 blieben, ſuchte es 

das Aeußerſte dadurc< abzuhalten, daß es ihnen die Erklärung 

abgab: es werde denjenigen, der zuerſt den Frieden breche und 

mit den Waſfen in der Hand ſeine Forderung durchſezen wolle, 
mit Krieg überziehen und die unparteiiſchen Orte auffordern, 

ihm hierin im Intereſſe des Vaterlandes zur Seite zu ſtehen. 

E3 verſprehe eine baldige Verſammlung der eidgenöſſiſchen 

Boten zu veranſtalten und hoffe, daß es gelingen werde, durch 
gütliche Mittel den Streit zu glülichem Ausgang zu bringen. 

E3 bat no<mals, keine Thätlichkeit oder Exekution vorzunehmen. 

Denno<h gingen die Geſandten der katholiſchen Orte zwei Tage 
nac<hher nac< Solothurn und Freiburg und machten daſelbſt noch 
beſonders darauf aufmerkſam, wie nüßlich und thunlich es wäre, 

wenn von jedem der fünf Orte zwei oder drei Geſandte zu 

beſtimmter Zeit ganz geheim ſich verſammeln würden, um 

allerhand nothwendige Präparation3mittel für den Nothfall zu 

verfügen. 

Na<h der Heimkehr der katholiſc<en Geſandten ſchrieb Bern 

im Sinne der Antwort, welche es jenen ertheilt hatte, an Zürich 

und die Regierungen der unpartheiſc<hen Orte, ſowie an diejenigen 

der fünf fatholiſ<en Kantone, Begreiflic<, daß Zürich, nac<hdem 

es von den ſtillen Vorbereitungen der katholiſc<hen Kantone zum 
gewaltſamen Durchſezen ihrer Forderungen Kunde erhalten, ſich 
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auch zur rechten"Zeit rüſtete, um der Gewalt begegnen zu können. 

Die Regierung von Zürich ließ ſich daher troß der Warnung 
von Bern nicht abhalten, die nöthigen Vorſichtömaßregeln zu 

treffen und glanbte das darum thun zu können, weil man erfuhr, 

daß in den katholiſchen Kantonen die Rüſtung ebenfalls fort= 
geſeßt werde. Sie beſchloß, ihren Unterthanen zu Stadt und 

Land ausführlich Bericht über die Urſache dieſes Streites, ihre 

Scritte und die jehige Lage der Dinge zu geben. Dieſer ſchrift= 

lihe Bericht, der von den Kanzeln, auf den Zünften und an 

andern paſſenden Orten verleſen werden mußte, ſchloß mit der 

Erklärung: Da die Gegner auch jeht no< nicht geſinnt ſind, 
von ihrem göfällten Urtheile zu weichen, ſondern vielmehr troß 

vorgeſchlagenen gütlichen oder rec<htlichen unpartheiſchen Entſcheides 

denſelben nun vollziehen wollen, theilen wir es den getreuen 

Bürgern von Stadt und Land mit und überlaſſen es ihnen, die 
hieraus zum Nachtheil der Freiheit des Leibes und der Seele 

folgenden ſehr nac<hdenklihen und ſchädlichen Konſequenzen ſelber 

zu ziehen, in der gänzlichen Zuverſicht, daß, ſofern troß aller 
Erinnerung und eidgenöſſiſcher frenndlicher Ermahnungen und 

Proteſtationen weder gütliche Berſtändigung noch das eidgenöſſiſche 

Recht von unſern Gegnern angenommen wird, jeder der Unſrigen 
zum Troſt des Vaterlandes und der wahren, allein feligmachenden 

Religion willen zur Erhaltung und Fortpflanzung unſerer ſo 

theuern Freiheit des Leibes und der Seele und Abwehr ſolcher 

eigenen, thätigen, unbilligen Gewalt ſeinen Leib, Ehre, Gut und 

Blut äußerſt Vermögens mit tapferem Gemüth daran zu ſpannen 

kein Bedenken trage, welches äußerſte Mittel der Fürſt des Friedens 

ferner verhüten möge. (7/17. Auguſt 1651.) BVor dem Beginn 

der nächſten Tagſahung beriethen ſich die Geſandten der katholiſchen 

Orte 18./;28. Auguſt in Luzern über die Inſtruktionen für ihre 

Geſandten in dieſer Sache. Man beſchloß, bei den frühern For= 

derungen zu bleiben und ſofern aus dieſem Handel ein thätliches 
Zerwürfniß und Ruptur zu entſtehen drohe, auf eine Theilung
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zu dringen ; ferner ſollen ihre Geſandten diejenigen von Freiburg 

und Solothurn um Auslegung der Worte de3 in dieſem Streite 

angezogenen Sprüuches von 1632 („was der freien Religionsübung 

anhängt“) bitten. Damals zeigte auch Luzern an, daß es gewiſſe 

Screiben und Mahnungen erhalten habe, in geheimen Zuſammen- 
künften die durch dieſe Zeitumſtände gebotenen Anſtalten berathen 

und verfaſſen zu laſſen. Es wurde eine Kommiſſion erwählt mit 

dem Auftrag, die geheimen Verabredungen vom Auguſt 1631 
zeitgemäß zu revidiren und jedes Ort beauftragt, einen Kriegs= 

rath zu ſehen. Wie leicht war bei dieſer gegenſeitigen Spannung 
und Erbitterung beider Theile ein unerwarteter Zuſammenſtoß 

mögli<h. Ein Gerücht, das damals in die katholiſchen Orte ge= 

tragen wurde, hätte wirkli< dazu beitragen können. E3 wurde 

nämlich dort verbreitet, daß einige evangeliſ<e Thurgauer ein 

Marienbild verſtümmelt, ihm den Kopf abgeſ<hlagen und dafür 

den Kopf eines Affen oder Teufels aufgeſeßt haben. E3 war 

daher eine ſchnelle Verſammlung der eidgenöſſiſchen Boten nöthig. 

Ende Auguſt (21/31. Auguſt) erſchienen ſie in Baden ſammt 

dem thurgauiſchen Landvogt Shorno und dem franzöſiſchen Am- 

baſſador. Den 25. Auguſt 1651 N. K. redeten die Geſandten 
der Schiedsorte in Baden wieder mit denjenigen von Zürich und 

evangeliſch Glarus und wünſchten, daß fie im Intereſſe des 
Friedens und weil doch die Sache nicht von ſo großer Konſe- 

quenz ſei, betrefſend Luſtorf und Utwil etwas nachgeben. Leßtere 

verlangten aber für die Antwort einen Aufſhub bi8 auf den 

folgenden Tag und benußten die Zwiſchenzeit, um mit den Ge- 

ſandten von Bern, Freiburg und Solothurn, ſowie mit Bürger- 
meiſter Wettſtein und Ziegler zu reden. Bei dieſen und den 

andern Kollegen widerlegten ſie das Gerücht betreffend das Marien= 
bild. Nach dem Rathe dieſer leztern und im Sinne ihrer JIn- 
ſtruktion erklärten fie ſich nun am folgenden Tage alſo: JIhre 

Stände ſeien entſchloſſen, den Bund, den Landfrieden und andere 
Verträge ehrlic zu halten ; wäre beſonders der Landfriede in 
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den gemeinen Herrſchaften beſſer beobachtet worden, ſo hätte man 
nicht ſo viele Beſchwerden erhalten. Man habe von Seite ihrer 

Magiſtraten ſeit vielen Jahren im Intereſſe der Einigkeit nichts 
anders verlangt al3 Abhülfe derſelben und habe nun den Schied3= 

orten die gütliche Austragung derſelben mit Vertrauen übergeben ; 
dabei bleiben fie no< jeht, nur bitten ſie, daß ſie nicht nur die 

zwei Punkte betreffend Luſtorf und Utwil, ſondern alle thur=- 

gauiſ<hen Beſ<hwerden betreſfend verweigerter Einſezung von Prä- 
dikanten und Abchurung nac< Zahl der Seelen gebührlich erörtern 

und nach landfriedlicher Reziprozität beiden Theilen gleiches Recht 

zu Theil werden laſſen. Sie verlangten ſchließlich gütliche oder 

rehtliche Entſheidung. Die Geſandten der katholiſchen Orte be= 

ſuchten anch die Boten der andern Orte, beſonder3 auch die- 

jenigen von Bern, weil ſie merkten, daß dieſelben auf ihre Gegner 

gehört haben. Die Sciedorte ließen die katholiſchen Geſandten 

ebenfall8s vor ſich kommen und ermahnten ſie, in Sachen etwas 

nachzugeben. Die zür<heriſchen Geſandten ſchrieben damals nach 
Zürich : wie ſie vertrauli< vernommen, haben die katholiſchen 

Geſandten mit Diskretion und Beſcheidenheit geredet, dennoch 

aber wollen ſie auf ihren Befugſamen betreffend Luſtorf und Utwil 

beharren. Sie theilten ferner in den erſten Tagen ihrer Anweſen= 

heit in Baden mit, daß alle Schiedorte ſehr zum Frieden rathen 

und alles Widrige wehren; ſofern in Baden nichts ausgemacht 

werde, werden die Sciedsorte vielleicht Geſandte zu den intereſ= 

ſirten Orten beider Theile ſchiXen. Man ſpüre bei Geſprächen 
mit den Geſandten der fünf Orte, daß ſie zu einem Abhelfen 

der Beſchwerden in den gemeinen Herrſchaften nicht übelgeſtimmt 
ſeien ; Alles fei zum Frieden geneigt; der thurgauiſche Landvogt 

ſei ſogar zu ihnen gekommen, habe ſic< wegen ſeiner Anweſenheit 
entſ<huldigt und zu wiſſen verlangt, ob ſie ihm etwas zu be- 
fehlen haben, worauf ſie ihn wegen des oben angeführten Ge- 
rüchtes betreffend Zerſtörung eines Marienbildes gefragt und ihn 
ermahnt haben, nichts Widriges vorzunehmen oder zu veranlaßen.



Er habe ihnen darauf geantwortet, er habe bereits in alle Orte 

berichtet, daß Leßteres nur eine Erdichtung ſei und werde über= 
haupt Alles thun, was zum Frieden diene. Die zürcheriſchen 

Geſandten redeten wegen dieſes Gerüchtes auch mit den andern 

katholiſchen Kollegen, welche ſich aber ſtellten, als ob ſie davon 
nicht3s wiſſen. Auch der franzöſiſche Geſandte habe in einer all= 

gemeinen Sitßung ſich gut ausgeſprochen, wofür ihm nachher der 

zürcheriſc<e Geſandte gedankt habe. Die Boten der katholiſchen 
Orte haben ſich vernehmen laſſen, ſie würden gerne mehr nach- 

geben, aber können e3s nicht wegen ihrer Geiſtlichkeit, die ihnen 

mit dem Bann drohe. Die zürcheriſchen Geſandten riethen daher 

ihren Obern, theils wegen des Gerüchtes betreffend Rüſtung des 

ſavoyſ<en Adels und an andern Orten, theils wegen des be 

kannten ſchlauen Charakters der Katholiken für alle Fälle wachbar 

und vorſichtig zu ſein und ſich in guter Verfaſſung zu halten. 

Man merke den Gegnern an, daß man ihnen nicht trauen dürſe; 

laut vertraulichem Bericht meinen ſie immer no<h, daß ſie in den 

gemeinen Herrſchaften auf mehr Religionsfreiheit Anſpruch haben. 
Dieſer Verdacht war, wie man bald darauf in Zürich vernahm, 

nicht unbegründet. Der thurgauiſche Landvogt verließ bald Baden 

und kehrte nach Frauenfeld zurück. Dort angekommen, ließ er 
den 29. Schultheiß und kleinen Rath beider Religionen daſelbſt 

in ſein Schloß kommen und ſie anfragen, ob ſie beim Land- 

frieden bleiben und was ſie im Falle eines Krieges, der wegen 

des befannten Luſtorfer und Utwiler Handels leicht entſtehen 

fönnie, thun wollen. Auf die Erklärung der Stadtvorgeſekten, 

daß ſie ihren Obern und ihm gehor<en, verſprach er ihnen 
ſeinen Schuß und Beiſtand. Den zürcheriſchen Geſandten in 

Baden konnte man dagegen aus Zürich mittheilen (30. Auguſt): 
obſchon die fünförtlichen Stände tüiſ< mit ihnen umgehen, 

faſſen die zürcheriſchen Unterthanen zu Stadt und Land je 

länger je beſſer die Sachen und wie viel ihren gnädigen 
Herren und Oberen daran gelegen ſei und wollen Leib und 



158 

Gut zu ihnen ſeßen. Bei Vielen ſpüre man einen tkapfern Muth 

und Willen. 

Die Vermittler hatten eine ſc<were Arbeit, doc< gelang e3 

ihnen allmälig, die Sache in einen. beſſern Stand zu bringen. 

Die zürcheriſchen Geſandten hielten ſich beſonders an die beiden 

Bürgermeiſter Wettſtein und Ziegler, die ihnen einen Vertrags= 

entwurf zur Einſicht und Beurtheilung mittheilten. Den 30. Auguſt 

ſchrieb einer der zürcheriſchen Geſandten nach Zürich ; bei einer 

gemeinſamen vierſtündigen Berathung ſeien die Sachen Jo ge= 

ſtanden, daß man habe fürchten müſſen, es werde ſich Alles zer= 

ſchlagen. Die Auseinanderſezung der evangeliſchen Geſandten 

habe aber dann ſo viel bewirkt, daß die Schiedsrichter ſich endlich 

doch geeinigt haben. 

Die Hoffnungen der zürcheriſc<en Geſandten gingen in Er- 

füllung. Die Sc<hiedsrichter legten folgende Anträge vor: 1) Das 

Urtheil betreffend die Utwiler wird zwar beſtätigt, aber mit Hin- 

ſicht auf ihre Abbitte und den Schiedorten zu lieb foll betreffend 

der aufgelegten Strafe gegen ſie milde verfahren und ſie in 
Gnaden geſchont werden ; 2) man anerkennt, daß die Forderung 

der fünf fkatholiſhen Orte betreffend Luſtorf dem Landfrieden 

nicht entgegen iſt, aber eben ſo ſehr, daß viele andere, die Prä= 

dikanten und die Abhurung der Pfründen und Kirchengüter im 

Thurgau und Rheinthal betreffenden Punkte unausgetragen ſind, 

daher ſollen jeht oder möglichſt bald die beiden Parteien nach 

Inhalt des Landfriedens ſich darüber vergleichen und unterdeſſen 

in Luſtorf den gegenwärtigen Beſtand unverändert laſſen ; 3) die 

Regierung im Thurgau ſoll wie bisher von den 'ſieben Orten 

gemeinjam, nicht abſönderlich, geführt, bisher gehörte Klagen und 
nachtheiliges Gerede vergeſſen und aufgehoben und den Unter- 
thanen durc<g Mandate die Beobachtung de3 Landfrieden3 ein= 
geſchärft, dabei aber zugleich Bedacht genommen werden, wo es 
ſich füglich thun läßt, die Kirchen zu ſöndern oder neue zu bauen, 
== Die Geſandten von Zürich und evangeliſch Glarus wünſchten,
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daß zuerſt die Geſandten der fünf katholiſchen Orte ſich über 

dieſe Vermittlung3vorſchläge erklären ; weil aber dieſe antworteten, 

daß ſie zu einer Zuſage nicht ermächtigt ſeien, erſuchten die 

Schiedsrichter beide Theile, bi8s zum 1, Oktober A. K. ihnen dar- 

über ihren Cntſchluß ſchriftlich zu eröffnen, damit auf den 2. No= 
vember ihre Abgeordneten zur Erörterung und Ausgleichung der 

übrigen Streitfragen in Baden zuſammentreten können, unterdeſſen 

auc< die Wachen abzuſtellen und alle Thätlichkeiten und Ver- 
änderungen im jebigen Beſtande zu unterlaſſen ; die gepflogenen 

Unterhandlungen follen keinem Theile zum Präjudiz gereichen ; 

endlic< anerboten die Sciedorte, ſofern es gewünſc<ht werde, 
ihnen auch bei dieſen Vergleichsverhandlungen ihre Beihülfe. Die 

Geſandten von Zürich und Glarns8 verſprachen darauf, die Vor- 

ſ<hläge ihren Obern mitzutheilen und die Wachen gerne ein- 

zuſtellen ; die Geſandten der fünf Orte bedauerten es, daß neben 

der utwiliſc<en und luſtorfiſchen Angelegenheit no<h andere Punkte 

herbeigezogen werden ſollen ; nur, fügten ſie hinzu, weil Zürich 

Wacen augeſtellt, haben auc< ihre Obern es thun müſſen ; ſie 

werden ſie aber nac< Zürichs Vorgange zurüziehen; nur müſſe 

auc< Zürich , ſofern man ſich einigen ſolle, künftig die Klagen 

der Parteien nicht mehr zu eigenen machen ; über die Beſchi>ung 

einer Tagſakung können ſie keine Zuſicherungen geben. Hierauf 

wurde die Abſtellung der außerordentlichen Wachen auf 17, Sep= 

tember N. K. angeſeßt. Die Schiedsrichter ſchrieben ſofort an 

die Regierungen beider Parteien und empfahlen die lezten Vor=- 

ſchläge, damit nicht aus einem geringen Feuer ein großer Brand 

entſtehe. Auch die katholiſchen Orte ſprachen ſich wie Zürich für 
die Beſchikung einer neuen Tagſaßung aus, jedo<h ſoll fie in 

Frauenfeld ſtattfinden , damit man ſehe, daß Zürich nicht allein 

da3 Regierungsreht habe. Unter der Hand gaben ſie aber die 
Rüſtung für einen Krieg nicht auf; Geſandte wurden nach Wallis 

geſandt. Zwei Mal verſammelte ſich die für Reviſion des 
Entwurfes von 1632 betreffend die Defenſion3mittel nieder- 
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geſeßte Kommiſſion und brachte ihre ausführliche Arbeit zu 
Ende. Glüklicher Weiſe gelang es aber der Frauenfeldiſchen Tag= 

ſazung, die nach der badiſ<en vom 2/12, November ſtattfand, 

Frieden zu ſchließen. Nac<h mehrtägigen Verhandlungen vom 

26, November bis 9, Dezember, in der ſämmtliche thurgauiſche 

Religionsſtreitigkeiten unter den Geſandten der ſieben Orte be= 
ſprochen worden waren, einigten ſie ſich über folgende Punkte: 

1) 3 bleiben die Bünde, der Landfriede, die authentiſc<en Ab= 

ſchiede und Verträge Grundlage dieſer Verhandlungen; 2) Zürich 
und evangeliſch Glarus wollten mit der Einſezung eines katholi- 

ſchen Pfarrers in Luſtorf, ſowie eines evangeliſhen in Heiligkreuz 

innehalten, die Gegenpartei aber beides bewilligen. Beide Theile 
nahmen daher dieſen Gegenſtand von Neuem in Abſchied. 3) 

Betreffend die paritätiſchen Kirchen wurde zugegeben, daß a) die 

Chöre und Altäre vergittert und die Kirhen, wo ſie zu klein 

find, in gegenſeitigem Einverſtändniß beidſeitiger Kir<genoſſen 
ſowie des Kollator3 erweitert und erneuert werden dürfen, daß 

b) Taufſteine, wo ſie in Kirchen fehlen, ohne Hinderung der 

Gegenpartei geſeßt werden, c) Jedem freigeſtellt ſei, Gotte3dienſt, 

Eheeinſegnung, Kindertaufe und was ſein Glaube erfordert, am 

nächſt gelegenen Orte zu üben, d) in Sachen, welche de3 Dritt= 

mann3 Recht berühren, in den Vogteien kein Ort geſöndert etwas 

verfügen dürfe und e) die Landvpögte laut Landfrieden und 
authentiſ<hen Abſchieden und Berträgen unparteiiſche Entſchei= 

dungen fällen und wenn Jemand Grund zu klagen habe, die 

Streitſage ohne Aufſchub zur gebührenden Erörterung an die 

regierenden Orte gelangen laſſen ſollen. Den 16. Dezember 

ſtimmte Zürich und evangeliſch Glarus dieſen Anträgen bei und 

anerbot Luzern gegen Verzichtleiſtung der Katholiken auf An= 

ſtellung eines katholiſchen Pfarrers in Luſtorf auf Wiederanſtellung 
eines evangeliſ<en im Heiligkreuz verzihten zu wollen. Im 
März 1652 erklärten auc< die Geſandten der fünf katholiſchen 

Orte auf einer Separatkonſerenz in Luzern ihre Zufriedenheit
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mit dem Erfolge der Berhandlungen, weil die von Zürich ge- 

ſuchte Gleichheit und Parität ansgewichen worden ſei und fanden es 

für angemeſſen, die Vollziehung gegenſeitiger Zugeſtändniſſe, be 

ſonders betreffend Heiligkreuz und Luſtorf einzuſtellen, haupt=- 

ſächlich weil in erſterm die Anſtellung eines evangeliſchen Pfarrers 

ſc<wer fallen müßte und an leßterm Orte bei der Abhurung 

die Katholiken zu wenig fiür Anſtellung eines eigenen Geiſtlichen 

erhalten würden. 

So blieb denn auch na<hher die Kirc<e Heiligkreuz nur dem 

katholiſchen und diejenige in Luſtorf dem evangeliſ<en Gottes- 

dienſt gewidmet. Auch die Utwiler Angelegenheit wurde bei dieſem 

Anlaſſe beſeitigt. Die fünförtlichen Geſandten willigten zuerſt zu einer 

Buße von fl. 200 an jedes Ort = fl. 1000; aber auf die 

Vorſtellungen ihrer zürc<heriſchen Kollegen ermäßigten ſie dieſe 

Summe auf fl. 150 für jedes der fünf Orte. Zürich ſchenkte 

ſpäter der Gemeinde Utwil daran fl. 200; der Reſt wurde aus 

dem Kirchenfond bezahlt. *) -- Seit dem Jahre 1683 ſuchte der 

Gerichtöherr von Utwil, das Kloſter Münſterlingen, ſtatt der ab- 

getragenen Adelheid Kapelle in Utwil eine andere zu bauen; 

den Bemühungen Zürich38 gelang es aber, die Ausführung dieſe3 

Planes zu verhindern (1686).**) 

Zürich erreihte dießmal ſo viel, daß in Luſtorf der 

fatholiſ<e Gottesdienſt nic<ht eingeführt werden fonnte und 

wenigſtens einzelne Beſcherden der evangeliſchen Thurgauer be= 

ſeitigt wurden , was die fünf katholiſchen Orte bisöher ſo lange 
verweigert odermit guten Worten auf die lange Bank geſchoben 

hatten. Der Ausgang war ſonach ein wenn auch kleiner Sieg 
Zürichs. 

*) Z. A. (Bdl. Luſtorf und Keßwil) und 8. A. 6. Band. 

**) Mehr über die Proſelyten und dem Streit in Utwil von 1682---86 
ſiche K. G. bei Luſtorf und Utwil. 



IV. Dermehrung der Katholiken in den bisherigen pari- 

tätiſchen thurgauiſchen Kir<gemeinden, 

Es iſt biöher gezeigt worden, wie die in= und ausländiſche 
katholiſche Partei d. d. die Klöſter, Stifte und Gerichtsherren, 

welc<ße noc< immer Beſißer des größern Theiles der Liegen- 

ſchaften, ſowie der niedern Gerichte, *) Zehnden und Grundzinſe, 
Kollaturen und Kapitalien in der Landgrafſchaft Thurgau waren, 

in Verbindung mit den katholiſchen Landesregenten und ihren 

thurgauiſchen Landvögten neue katholiſche Gemeinden in biöher evan= 
geliſch gebliebenen Kir<gemeinden gründeten, in biäher unbenutten 

Kapellen wieder den katholiſc<hen Gotttesdienſt einführten und un= 

beſeßzte Kaplaneien wieder herſtellten. Damit waren ſie aber nicht zu- 

frieden ; vielmehr gaben ſie ſich alle Mühe, die früher gegründeten 

katholiſchen Kir<gemeinden aus der Zahl ihrer evangeliſchen 

Mitkir<genoſſen zu vermehren. Dieſes gelang in mehreren Kirc<h- 

gemeinden. Mehrere reichere thurgauiſche Klöſter z. B. Jttingen, 

Fiſchingen, St. Katharinenthal, theilweiſe aunch die Komthurei 

Tobel, ſowie die Benediktinerabtei St. Gallen thaten das mit 

beſonders gutem Erfolg. Dadurc< wurde freilich die Stimmung 

der evangeliſchen Thurganer gegen ihre katholiſchen Mitbürger 

nicht verbeſſert, ſondern verſchlimmert. Der Glaubenseifer der 

einen Partei wete und ſchärfte denjenigen der andern Glaubens8= 

genoſſen. Dieſer war ſeit 1532 im Laufe des 16. Jahrhunderts 
immer höher geworden und während des dreißigjährigen Krieges 

nur vorübergehend gehemmt worden. Nach der Beendigung 
des lehtern Krieges war derſelbe nicht erloſchen, brach viel- 

mehr in die Flammen des Bürgerkrieges aus5. Da die Ka- 

*) Nur die Gerichte Pſyn, Weinfelden, Alteukl-ingcn- Bürgeln, Ammers- 

wil und Hüttlingen hatten evangeliſche Beſitzer.
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tholifen, d. h. die Klöſter, Stifte und Gerichtöherren den größten 
Theil des Beſißes und der Macht in ihren Händen hatten und 

für ihre Plane bei der Mehrheit der regierenden Orte, die ihrem 
Glauben angehörten, Schuß und Hülfe fanden, wurde dieſes benußt, 

um die Zahl der Katholiken zu vermehren. Die Drohungen und 

Verheißungen katholiſcher Gericht8= und Lehenherren, die Furht, 
Lehengüter oder Gemeindeſtellen zu verlieren, die Hoffnung und 

Ausſiht durg den Uebertritt ſolhe oder auch Geldgeſchenke zu 
erhalten, brachten die gewünſc<hte Wirkung hervor. Pfarrer Wirz 

in Frauenfeld ſchrieb daher 1695 an den zürcheriſchen Kirchen= 

rath: „es wäre gut, wenn nac< dem Vorbilde der evangeliſchen 
Kirc<gemeinde Frauenfeld für alle thurgauiſchen Kirc<gemeinden 

ein Fond zur Unterſtüßung würdiger Hausarmen oder in Ge= 

fahr des Abfalls ſtehende Gemeindeglieder gegründet werden 

könnte. Da man aber nicht allenthalben dazu die nöthigen 

Mittel beſike, ſollte in Zürich ein allgemeiner Fond für den 

ganzen Thurgau errichtet werden, beſonders darum, daß wenn 

Kinder oder Erwachſene ſc<hnell aus ſolchen Neten ſollten befreit 
und verſorgt werden, die evangeliſc<hen Pfarrer eine ſichere Zu= 

fluht haben und nicht mehr wie bisher das zürc<heriſche Almoſen 
(z- B. das Armen- und Waiſenhaus im Oetenbach) beläſtigen 

müſſen, denn Zürich könne nicht immer ſo viel geben, als nöthig 
ſei, und weil biöher nicht immer genug materielle Hülfe bereit 

gelegen ſei, haben viele Abfälle ſtattgefunden,“ Die folgende 

Erzählung wird zeigen, daß die meiſten Uebertritte durch folche 
Mittel erfolgten. Sehr häufig bewog auch die Ausſicht auf 
Verehlichung beſonders Jungfrauen, ihren Glauben zu ändern, 
oder wenn dieſe3 vor der Che nicht gefordert wurde, glaubte oft 

die evangeliſhe Frau ihrem katholiſ<hen Manne in ſeine Kirche 

nac<hfolgen zu müſſen. Das leßtere fand theilweiſe freilich auch 
dann ſtatt, wenn eine Katholikin einen Evangeliſchen heirathete. 

Beide Konfeſſionen ſuchten daher ſo viel als möglich paritätiſche 

Ehen zu verhindern. 
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No< am Ende des 18. Jahrhundert3 benußte der evan= 

geliſche Pfarrer in Sitterdorf die ſogenannte Gehorſame *), um 

Jünglinge und Jungfrauen vor ſolchen Verbindungen zu warnen. 
Die katholiſchen Gerichtöherren wußten aber noc< auf einem 

andern Wege für Ausbreitung ihre3 Glaubens zu ſorgen, Beim 

Tode evangeliſcher Eltern ernannten ſie häufig für ihre hinter= 

laſſenen Waijen katholiſche Vögte ; dieſe verſorgten dann die= 

jelben bei fatholiſchen Haushaltungen. Auf dieſe Weiſe verlor 

die evangeliſche Kirhe im Thurgau manche Glieder. Andere 

Evangeliſche verließen ihren evangeliſ<hen Glauben, wenn ſie bei 

katholiſchen Herrſchaften in und außer dem Kanton, beſonders im 
benachbarten Schwaben dienten. Manche dieſer Dienſtboten, beſonders 

folche, die im Schwabenland katholiſch geworden waren, kehrten 

nie mehr in ihren Bürgerort zurü>. Aus den eben angeführten 

Gründen erfolgten die meiſten Uebertritte ſeit 1531 und be= 

ſonders im 17. Jahrhundert. Die Fälle, daß einer aus innerer 

Ueberzeugung eine andere Kirche wählte, ſind ſehr ſelten. Der 

Uebertritt von der einen zur andern Konfeiſion war deßwegen 

leicht, weil feine Convertitengeſehe beſtanden, die an ſolc<e Per- 

ſonen , die dazu bereit waren, gewiſſe erſchwerende Forderungen 

ſtellten. Es wurde nicht einmal gefordert, daß die betreffenden 

Perſjonen bei einem Geiſtlichen ihren frühern Glauben abſchwören 
oder für den neuen Glauben ſich bei ihm erklärten oder für 

Aufnahme in die neue Kirchengemeinſchaft ſich melden mußten. 

Man begnügte ſich meiſten3 damit, daß die Leute nur die Kirche 
derjenigen Konfeſſion, die ſie ausgewählt hatten, beſuchten. 

Wie die Klöſter, Stifte und Gerichtöherren für Vermehrung 

des Katholiziömus Mühe und Koſten nicht ſheuten, thaten das 

*) Die Gehorſame wurde von den katholiſchen Eidgenoſſen in der 

Mitte de3s 16. Jahrhundert3 eingeführt für Evangeliſche und Katholiten in 
den Vozteien. Die Erwachſenen micßien im Anfang vor h. Oſtern beim 

Ortsgeiſtlichen die h. Zehn=&geboie, die 12 Artikel und das h, Unjer Vater 

aufſagen. Später änderte man hierin. Im 19. Jahrhundert erſchienen nur 
noch die Mütter mit den Kindern, welche Liedex aufſagten. 

Ü
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auch viele katholiſche Landvögte, Viele derartige Klagen kommen 
beſonder38 ſeit Ende des 16. Jahrhundert3 vor, 3. B. daß ſie 

de8swegen eingeſperrten Verbrechern Freilaſſung oder Milderung 
der Strafe verſprochen und wirklich gegeben, ſofern ſie die evan= 

geliſche Kirche verlaſſen und daß ſie daher den evangeliſchen Geiſt= 
lichen in Frauenfeld den Zutritt zu den Gefangenen ſoviel als immer 

möglich unmöglich gemacht haben. BVerſchiedene Fälle werden an= 

geführt, die beweiſen, daß jene Lo>ungen nicht vergeblic<h waren. 

1) Vermehrung der Katholiken in den thurgauiſchen 

Städten. 

Häufigere, theilweiſe große Aufregung und Aufſehen er= 
regende Uebertritte kamen beſonders in Frauenfeld, der land= 

vögtlihen Reſidenz und in Biſchofszell, dem Siße eines biſchöflich= 

konſtanziſc<hen Obervogtes vor. 

Uebertritte in den thurgauiſchen Stadtgemeinden. 

In der Stadt Frauenſeld nahm die Zahl der Katholiken 
bis Mitte des 17. Jahrhunderts unbedeutend zu. Dasſelbe war 

auch in der übrigen Kirc<gemeinde der Fall, obſchon mehrere Ort= 

ſchaften, z. B. Langdorf, das Kloſter Reichenau und Herten die 

Comthurei in Tobel als niedere Gerichtöherren hatten. In Horgen= 
bach waren die meiſten Güter unter der Lehenherrſchaft des Kloſters 

Reichenau, Die Kapuziner auf dem Haſelberg bei Frauenfeld gaben 

ſich, ſeitdem ſie daſelbſt eine Niederlaſſung erhalten, ſowohl auf als 
neben der Kanzel viele Mühe, um einzelne evangeliſche Cötualen 

in und um Frauenfeld zum Uebertritt zu bewegen; e38 dauerte aber 
no< mehr als ein Jahrhundert nach der Reformation, bis die 

Zahl der dortigen Convertiten ſich mehrte. Die Familien Locher, 

Joner genannt Rüppli, Leringer und v. Greifenberg blieben 
lange in Frauenfeld die einzigen katholiſchen HauShaltungen; 

einzelne Familien , z. B. Shmuß, Engel und von Hohen= 

landenberg (die Beſiher des alten Schloſſes) ſtarben aus oder 
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zogen weg. Nur ſelten gelang e3 früher dortigen katholiſchen 
Anſaſſen das Stadt=-Bürgerreht zu erhalten, 3. B. vor 1600 

der Familie Hurter und 1611 der Familie Rogg. Die Cvan- 
geliſM<en nahmen damals den Stammvater der leßztern Familie, 

einen Seiler, nur darum als Bürger an, weil er ſi< während 

der Peſtzeit durc<ß Beerdigung der von dieſer Krankheit Weg= 
gerafften beſonders thätig gezeigt hatte; er erhielt aber das 

Bürgerrec<ht in Frauenfeld nur unter der Bedingung, daß weder 

er noh ſeine Nachkommen jemals zu den ſtädtiſchen Ehrenſtellen 

Zutritt haben ſollen. Shon im 16. Jahrhundert willigten jedoch 

auch die dortigen evangeliſchen Bürger auc<h dazu, daß diejenigen 

Beamten der Eidgenoſſen, welche daſelbſt wohnten, ſowie die 

dortigen katholiſ<en Geiſtlihen und etwa andere angeſehene 

Anſaſſen, 3z. B. ein Herr von Andlau (der Beſiher des be= 

nachbarten Sißes Junkholz) das Chrenbürgerrecht erhalten ſollen. 

So erhielt ſpäter die Familie von Reding-Biberegg von 
Sc<hwyz durc< einen ihrer Vorfahren, der thurgauiſcher Landvogt 

geweſen war, das dortige Chrenbürgerre<ht,. Die meiſten dieſer 

Ehrenbürger verloren jedoh bei ihrem Wegzug dieſes Reht 
wieder. Im Jahre 1631 wohnte in Langdorf nur eine katho= 

liſ<e Haushaltung. Paritätiſ<e Ehen kamen damals in der 

Kirc<hgemeinde Frauenfeld no< keine vor. 
Troß der geringen Zahl der dortigen Katholiken hatte die ka= 

tholiſche Kirchgemeinde außer dem in Oberkirh wohnenden Pfarrer 

ſeit zirka 1560 ſec<hs Kaplane. Ende des 16, Jahrhunderts (1580) 
wurde von einem Mitgliede der Familie Joner, genannt Rüppli 

eine neue Kaplanei geſtiftet. Die evangeliſche Kirchgemeinde be= 

forgten ſeit 1558 zwei Geiſtliche, wovon der eine in der Stadt 

und der andere in Kurzdorf wohnten. Die kleine katholiſche Ge= 

meinde in Frauenfeld war die einflußreichſte und mächtigſte im 
Thurgau, weil die meiſten dort wohnenden Landvögte und ihre 

Mitbeamten der katholiſchen Konfeſſion angehörten und die meiſten 

männlichen Glieder der bürgerlihen Familien in der Stadt
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vom Biſchof von Konſtanz als Vögte für ſeine umliegenden Ge= 

richtä3herrlichkeiten angeſtellt wurden, E5 iſt daher begreiflich, daß 
ſie ihre Macht immer mehr geltend machten und theils in bür= 

gerlichen , theil3 in kirc<hlichen Dingen immer mehr Rechte und 

Freiheiten zu erwerben ſuchten. Die Katholiken in der Stadt 
benußten die Aſpirantenſtreitigkeit zweier Glieder der Familie 

Kappeler, um den kleinen Rath paritätiſch zu machen. Im Jahre 

1688 gelang ihnen dasſelbe auch mit dem Stadtgerichte. Im 
Bericht des evangeliſc<en Pfarrers von Frauenfeld v. J. 1695 

wird bemerkt : Zum halben Großen Rathe haben den Katholiken 

die Evangeliſjchen unbegehrt geholfen ; jene befördern in denſelben 
noch junge ledige Knaben ; ja, es ſei ſo weit gekommen, daß 

bald alle Evangeliſ<en fich in die Klein= und Großrathsſtellen 

hinein kaufen müſſen und die Katholiken machen, was fie gelüſte. 

Im Jahr 1674 habe eine badiſche Tagjaßung beſchloſſen, daß 
die Statthalterſtelle (die Stelle nach dem Schultheiß) den Evan= 
geliſchen und die wichtige Stadtſchreiberſtelle den Katholiken bleiben, 
die übrigen Stellen aber alterniren ſollen. Erſt im Jahre 1713 

wurde die Parität in Frauenfeld (und Dießenhofen) abgeſchafft. 

Erſt ſeit der Mitte des 17. Jahrhundert5 mehrte ſich die dortige 

katholiſce Gemeinde durc< Uebertritie von Cötualen ſowohl in 

der Stadt al3 in den Landgemeinden, hier beſonders in Lang- 
dorf, wo der Biſchof von Konſtanz als Beſizer de3 Kloſter3 

Reichenau Gericht3herr war. Dazu trug hauptſählich der gelehrte 
und eifrige katholijſche Ort5pfarrer Lang bei, welcher als Kirchen= 

hiſtorifer bekannt iſt und von 1663--1691 Pfarrer von Frauen= 

feld war. Er gab in dieſer Abſicht kleinere Streitſhriften gegen 
die Evangeliſchen heraus, loc>te aber auch durc< Berheißung von 

Stellen und Geld. Er bewog die Tochter des Scharfrichters 

Vollmar in Kurzdorf mehrere 1000 Pfund zu vergaben, um 

daraus einen Convertitenfond zu gründen, deſſen Berwaltung 

und Verwendung dem jeweiligen Pfarrer in Oberkirch überlaſſen 
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wurde. Die Evangeliſhen widerſeßten ſich dieſen Lo>ungen. Auf 

den Befehl des Zürc<her Rathes widerlegte der damalige evange= 

liſche Pfarrer in Frauenfeld, Aberli, die von Lang herausge= 
gebenen Traktate. Auf den Rath des Pfarrers Wirz verwendete 

man zwiſchen 1691--1695 die ſonntägliche Kir<henſteuer zu einem 
Fond für würdige Hausarme und ſolhe, die in Gefahr des 

„Abfalls“ ſtanden. Die evangeliſchen Geiſtlihen der Gemeinde 

Frauenfeld ließen es auch, ſobald ſie von der Gefahr bei ein= 

zelnen ihrer Cötualen etwas vernahmen, an Ermahnungen und 
Belehrungen nicht fehlen ; dennoc<h gelang es ihnen hie und da 

nicht , die in's Proſelyten-Nez hineingezogenen Gemeindeglieder 

wieder daraus zu befreien. So verließen in der Stadt von 1666 

bis 1671 folgende evangeliſche Stadtbürger ihre Kirhe: Melchior 

Keller, der Fröſchenbe>, der ſpäter Mitglied des Großen Nathe3 

und Wirth auf dem Schüßenhauſe wurde; ferner Lieutenant Peter 

Kappeler (1662) ; Jakob Schellenberg, Schreiner; Johann 
Heinric< Keller ſammt feinem erwachſenen Sohne ſowie der 

Landrichter Immanuel Keller, der Chemann einer Bürgerin aus 

Nidwalden. Al5 Keller ſtarb, beſchloſſen die katholiſchen eidgenöſſi= 

ſchen Geſandten auf den Antrag ihrer Kollegen von Nidwalden, 

deſſen Kinder zu unterſtüßen, „damit durch ſie die Zahl der Ka- 

tholifen in Frauenfeld vermehrt und ſie nicht durch die evan- 
geliſche Großmutter auf ihre Seite gezogen werden können.“ Am 

meiſten Aufſehen und Schwierigkeiten machte aber unter den 

Uebertritten in Frauenfeld derjenige des Lieutenant und Kauf= 
mann Peter Kappeler, des EChemannes der Anna Ammann von 

Adorf. Kappeler behandelte ſeine Frau übel und führte auch ſein 

Geſchäft ſo ſchleht, daß ſeine Frau ſchon 1660 Sicherung ihres 
eingelegten ſchönen Vermögens und ſpäter Scheidung verlangte. 

Während dieſer Verhandlung wurde der Chemann katholiſch und 
fand bei den regierenden katholiſchen Orten Schuß, obſhon ihm 

öffentlich Ehebruch vorgeworfen wurde, Dagegeu nahm ſich Zürich 

und das dortige Chegericht ſeiner Frau an. In Folge eines Ver=
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gleichs erhielt ſie die Erlaubniß, ein halbe3 Jahr das Haus ihres 

Manne3 zu verlaſſen. Die katholiſchen Orte nahmen ſich desſelben 

an und forderten die Uebergabe der Zinſe de8 Frauenvermögen3 
ſowie die Auslieferung der Kinder an Kappeler. Zürich proteſtirte 

dagegen und verlangte vergeblic<h Heraus8gabe der Kleider und des 

nöthigen Geldes für den Unterhalt der Frau. Die katholiſchen 

Orte verlangten, daß der thurgauiſche Landvogt Arnold ihren 

Beſchluß ſofort ausführe (Juli 1663) ; dieſer wagte e8 aber nicht, 
denſelben in aller Strenge zu vollziehen. Frau Kappeler flüchtete 

ſi< mit ihren Kindern in das benachbarte Zürc<her Amt Kyburg. 

Zürich hinderte ferner, daß die Kappler*ſ<he=Angelegenheit nach dem 

Befehl der katholiſchen Orte malefiziſch behandelt und die Kinder 

dem Vater ausgeliefert werden, blieb vielmehr dabei , daß dieſe 

Sache vom dortigen Ehegericht ausgetragen werde. Die katholiſchen 

Orte betrachteten das als einen Eingriff in ihre Judikatur und 

trafen ſofort im Stillen Anſtalten, um das Recht der Mehrheit 

bei eidgenöſſiſ<en Ausſprüchen 1it Gewalt durchzuſezen. Frau 

Kappeler begab ſich daher während dieſer übeln AuSſichten nach 

Scaffhauſen. Den Bemühungen der unpartheiiſchen eidgenöſſiſchen 

Orte, beſonder8 aber des gewandten Landes3hofmeiſter8 des Abtes 
von St. Gallen, Fidel v. Thurn, gelang es endlic<, daß Zürich 

die Kappeler*ſ<en Kinder durch den Alt-Landvogt Hirzel dem 

thurgauiſhen Landvogt einhändigen ließ (Oktober 1663). Denn= 

no< drangen die katholiſchen Orte auf Beſtrafung der Mitſc<hul= 

digen der Kinderentführung. Dieſe wurden mit Fr. 1200 gebüßt 
und mußten überdieß den Landvogt um Berzeihung bitten. Frau 

Kappeler lebte fpäter mit ihren Kindern wieder in Scaffhauſen 

und erhielt von Zürich zeitweiſe Unterſtüßung (Aug. 1665); erſt 

ſpäter, wahrſcheinlic< 1672, noc<h vor dem Tode Kappelers, kehrte 

ſie wieder nach Frauenfeld zurü. *) 

*) Ueber die Bekehrung des Lieutenant Peter Kappeler von Frauen- 
feld (1662) ſiehe Pupikofer, Geſchichte der Stadt Frauenfeld, S. 291 
bis 296 und deſſen thurg. Geſchichte. 2. 217. 
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Auch in den Stadtgerichten wurden einzelne Evangeliſche in 
dieſer Zeit fatholiſc< ; nämlich Joh. Keller, genannt der 

Kupferſc<hmied und ſein Vater Heinrich Keller im Wüſthäusli; 
in Kurzdorf die Frau des Scarfrichters Mengis ; im Lang= 

dorf Hans Kym und ſeine Frau, weil man ihn zum Zehnten= 
einzieher zu nehmen verſprach ; ferner Kaſpar Kappeler, welchem 
ähnliche Verſprechungen gemacht wurden. Unter dem Nachfolger 

des Pfarrers5 Aberli, Pfarrer Mörikofer, gelang e38 Dekan 
Lang in Oberkirc<h, eine neue Ernte in ſeine Kirche einzuſammeln, 

nämlich in der Stadt ; Kaſpar Bommer und Adam Wüeſt; leß- 

terer erhielt dafür die ſc<hön beſoldete katholiſche Meßmerſtelle. In 

Langdorf verließen während dieſer Zeit die evangeliſche Kirhe : 

Joſeph Kappeler, genannt Häniz ein anderer Langdorfer, 

Senn, erhielt ein Viertel Kernen und einen Reichsthaler; er 

kehrte aber ſpäter wieder zur evangeliſchen Kirhe zurüf. In 

einem Pfarrbericht von 1695 wird ausdrücklich bemerkt, daß die 
meiſten diejer Abtrünnigen durch die LoF&ungen und Verheißungen 

des Pfarrer Lang in Oberkirh bewogen worden ſeien, ihren 

Glauben zu verlaſſen ; nur Kaſpar und Melc<hior Bommer fielen 
in der Fremde ab. Beſonder3 ſchmerzlich war der Uebertritt der 
Tochter des Schultheiß Leonhard Müller in Frauenfeld. Dieſe 

wurde gegen den Willen ihrer Eltern Braut mit einem ange- 

ſehenen Mitbürger, Friedrich Lo<er im Stok, entfernte ſich dann 
heimlich mit ihm nach Fiſchingen, wo die Trauung ſtatt fand. 

Bald darauf nahm ſie den Glauben ihres Manne38 an. Von 
1691--96 und nachher kamen nur wenige Uebertritte mehr vor. 

Die katholiſchen eidgenöſſiſchen Beamten unterſtüßten auch in dieſer 

Gegend dieje Bemühungen. Als es z. B. Pfarrer Wirz gelang, 
die Kinder der Convertitin Wittwe Keller in Zürich zu ver- 

ſorgen , wurde er deswegen vom (katholiſ<en) Landvogt Pün- 
tiner mit fl. 100 gebüßt. Die evangeliſche Gemeinde freute ſich 

aber, daß dieſe Lü>ken durch einzelne Uebertritte aus dem Schooße 

der fatholijhen Kirc<hgemeinde theilweiſe ausgefüllt wurden. Die
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katholiſche Kirche verließen, nämlich in dieſer Zeit : Hans Ulrich 
Raa3, Richter von Langdorf, ſammt ſeiner Frau und 7 Kin= 

dern; ferner ein paar andere Männer und Frauen. ZIm Jahre 

1695 wohnten 28 bürgerliche katholiſche Haushaltungen mit 142 

Seelen und 15 Anſaßenfamilien mit 50 Perſonen (ohne die eid= 

genöſſiſchen Beamten und Prieſter) in der Stadt ; dagegen 
wohnten daſelbſt 456 Evangeliſche. In den Stadtgerichten waren 

6 katholiſhe Haushattungen mit 33 Perſonen; im Langdorf 
waren 12 katholiſche Haushaltungen mit zirka 31 Seelen, im 

Kurzdorf aber nur eine, nämlich diejenige des Scarfrichters 

Menning (Mengis) aus dem Kanton Luzern, deſſen Frau früher 

Gattin des Scharfrichter3 Vollmar in Schaffhauſen geweſen war. 
Sie wurde, wie früher gemeldet, bei ihrer Wiederverehelichung 

katholiſch. 

Im Jahr 1710 wohnten in der ganzen Kir<gemeinde 64 

bürgerliche fkatholiſche Haushaltungen und 22 Anſäſſige, darunter 
11 in Langdorf, alle Apoſtaten. Die fatholiſche Kirc<gemeinde 
Frauenfeld zählte im Ganzen 345 Seelen , die evangeliſche mit 

der Abtheilung Kurzdorf 2588 Perjonen in 334 Haushaltungen. 
In Kurzdorf wurde, als die Katholiken in Oberkirh das Bein= 

haus in eine Kapelle verwandelten, auf den Rath des damaligen 

evangeliſchen Landvogtes das dortige Beinhaus abgebroc<hen (1702). 

Der dortige evangeliſche Pfarxer berichtete im Jahre 1710 nach 

Zürich : Die Katholiken in der Stadt Frauenfeld lo>en meine 

Leute zum Abfall, Sie wünſchen daher, daß ſie bei ihnen dienen, 
fie ſ<Hmeicheln und machen ihnen Geſchenke, Ferner iſt zu beſorgen, 

daß ſie als ihre Gerichtsherren fatholiſche Anſaſſen un3 aufladen. 

In der Kirche des benachbarten Dorfes Felben, das unter 
den hohen und niedern Gerichten der Stadt Frauenfeld ſtand, 

wünſchte eine von da nac< Müſllſheim ziehende Prozeſſion in der 

Kir<e zu Felben katholiſchen Gottesdienſt zu halten (1607). 

Al5 man davon Kunde erhielt, nahm der dortige Pfarrer im 

Einverſtändniß mit der Gemeinde dem Meßmer vorher die Kir<en-= 



169 

Ihlüſſel ab. Als gegen Ende des 17. Jahrhunderts ſieben Bürger 

aus dieſer Kir<gemeinde in Schwaben katholiſ< wurden, wurde 

ihnen nach der Dorfoffnung das Bürgerreht auf den Rücen 
gegeben, d. h. fie wurden desſelben verluſtig erklärt. 

Aus der benachbarten Kir<gemeinde Hüttlingen traten, 
zirka 1680, zwei Knechte auswärts zur katholiſchen Kir<he, Sie 

gingen nach Schwaben und kehrten nicht mehr zuriüi&. 

Unter den katholiſchen Anſaſſen-Familien in Frauenfeld waren 
die meiſten ſavoyardiſchen Kaufleute, die wegen ihrer Verehelihung 

mit Bürgerinnen die, Niederlaſſung in der Stadt erhielten. 

In der Stadt Biſchofszell war ſeit alten Zeiten ein Chor- 
herrenſtift, das im Jahre 1532 wieder hergeſtellt worden war. 

(S. Heft 14.) Die Chorherren ſammt einem Pfarrer, der nun 
auch die Chorherrenwürde erhielt, verſahen ſeit dieſer Zeit nebſt 

einem und ſpäter zwei Kaplanen den katholiſchen Gottesdienſt. 

Die evangeliſce Gemeinde wurde von einem Pfarrer und einem 

Helfer *) verſehen. 

In dieſer gewerbſamen Stadt gab e3 im Lanufe des 17. 

Jahrhundert3s mehrere Uebertritte. Wie wir früher geſehen 

haben, beſaß der Biſchof von Konſtanz über dieſelbe die hohe 
und niedere Gerichtsherrlichfeit ; al3 ſein Stellvertreter reſi= 

dirte im Schloß der Obervogt. Der Biſchof hatte als Herr der 

Stadt da3 Beſtätigungsrecht der von der Gemeinde getroffenen 

*) Die Helfer im 16. Jahrhundert waren: Jak. La ſt (ſtarb 1575) ; Jak. 
Hubenſ<mid, (ſeit 1563, vorher Pfarrer in Sulgen) ; N. Zwingger 

(1569--70) ; Elias Buchſer von Bern (1570, vorher in Grub)4 Stephan 

Struppler (1581--87) ; Johannes Held von Biſchofs8zell (1587--89, 

vorher in Grub); Johanne3 Farner von Zürich (1589---93) ; Mathias 

Pfiſter von Greifenſce (vom Juni 1593 bis Sept. 1594, wo er an der Peſt 

ſtarb) ; Ulrich Mih el von Zürich, (er ſtarb den 30. Oktober 1594 an der 
Peſt) ; Johannes Keller von Huben bei Frauenfeld, (er wurde im März 

1597 Pfarrer in Sitterdorf); Mathäus H u b er von Zürich. (B. V., S. 158; 

berichtigt). -- I, Fehr war no< 1538 Pfarrer.
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Wahlen in den Rath und durfte einzelnen Perſonen das Bürger=- 
re<t ſhenken. Im Jahre 1641 machte der Stiftsamtmann 

Bridler dem Oberherrn der Stadt Vorſchläge, wie den 
Katholifen in derfelben geholfen werden fönne, nämlic< be= 

ſonder3 dur< Annahme von ein bis vier katholiſchen Bürgern, 

dann fkönnte man den halben Rath ſammt den verſchiedenen 

Aemtern und den Alträthen auf katholiſcher Seite haben ; unter= 

deſſen könnte man aber den (katholiſ<en) Stadtknec<t Jakob 

Henſeler al3 Altrath befördern. Wäre dann ein Altrath auf 

Seite der Katholiken und Henſeler wieder im Rathe, ſo gelangten 
die Katholiken beſſer zu den Aemtern. Wie er vom dermaligen 

Obervogt Büler vernommen , gebe eine ſol<e Bürgerannahme 

keine Schwierigfkeiten. 
Der Biſchof folgte dieſem Winke betreffend Parität des 

Rathes, Gerichtes 2c. erſt im Jahre 1688 auf den Rath de3s 

damaligen Obervogtes v, Beroldingen. 
Sc<hon 1631 klagte man, daß er und ſein Obervogt, wenn 

tüchtige Evangeliſc<e als Rathsherren gewählt werden , lieber 
ſogar untüchtige nehme. Das Stift nahm ſeiner Zeit einen Con= 

vertiten aus Müllheim, Bridler, als Stifts5amtmann an (ca. 1600); 

er mußte nachher als Bürger angenommen werden. Die Aus- 

ficht auf Anſtellung oder das ſchöne Bürgerrecht bewog auch 

in Biſchofszell einzelne Evangeliſche katholiſc< zu werden. Der 
biſchöfliche Obervogt, der immer der katholiſchen Kirche ange= 
hörte, begünſtigte ſol<e Unternehmungen ſehr. Als 3. B. im 
Anfang des 16, Jahrhundert3 ein Georg G raf (wie ein Pfarr- 
bericht bemerkt) katholiſc<h gemacht worden war und der dortige 

Prieſter alles Mögliche that, damit auch ſeine Frau, eine ange= 
fehene Bürgerin der Stadt Bern, ſeinem Beiſpiele folge und ſie 

ſammt ihren Kindern in ihre ehemalige Heimat entfloh , ſtrafte 
der Obervogt diejenigen, die ihr durc< Ankauf von einzelnen 
hausräthlichen Sachen die Abreiſe möglich gemacht hatten. Im 
Jahr 1631 waren nur vier katholiſche Bürger, welche höhere 



171 

und niedere Stadtſtellen bekleideten. Die paritätiſchen Ehen, die 

früher ſehr häufig in der Stadt vorfamen (wobei die Frau immer 

die Confeſſion ihres Mannes annahm), wurden bei der immer 

größer werdenden confeſſionellen Spannung zwiſchen beiden Con= 

feſſionen ſeltener. 

Im Jahre 1631 zählte die evangeliſche Kirchgemeinde in 
der Stadt und auf dem Lande 503 Kommunikanten, wovon 

225 in der Stadt wohnten. Die katholiſche Kirhgemeinde hatte 
kaum einen Drittheil ſoviele Cötualen. Die Mehrheit derſelben 
wohnte im ſogenannten Gotte8haus d, h. demjenigen Theile, 

in dem das Chorherrenſtift in Biſchofs8zell Gerichtöherr war und 

die meiſten Güter beſaß. Die dortige Ammannſtelle wurde nur 

Katholifen übergeben oder ſol<hen Evangeliſchen, die ſicß dazu 
verſtanden, ihren Glauben zu verlaſſen (S, 93). 

In der Stadt Biſchofszell kamen die meiſten Uebertritte erſt 

in der Mitte, beſonders aber gegen Ende des 17, und im Anfang 

des 18. Jahrhundert3 vor. Beſonderes Auffehen machten die 

Uebertritte des Stadtammanns Joſua Sc<latter (1666) und 

des Jakob Lewerer, Spitalmeiſter und Rathsherr (1710). Wir 
beſprechen dieſelben genauer. =- Joſua Schlatter war ein Sohn 

des Johann Georg Schlatter Altraths. Den 9. Juni 1666, 

ein paar Tage vor dem Pfingſtfeſte, erklärte er in der Wohnung 

des Obervogtes Beroldingen in Gegenwart ſeines 79jährigen 
Vater8, ſeines Bruders und anderer Verwandten, ſowie des evan= 

geliſchen Pfarrer3 Anhorn, daß er katholiſch werden wolle und 

beſtätigte dies den 12. Juni in der Kirche zu Biſchofszell öffent= 

li<. Sowohl bei ſeinen Verwandten als5 bei ſeinen Mitbürgern 

entſtand wegen ſeines Uebertritt3 großer Unwille und Aufregung. 

Der Obervogt fand daher für gut, ihn am Tage ſeine3 Ueber- 

trittes im Schloſſe zu behalten. Al3 Beroldingen *) vernahm, daß 

*) Ueber Beroldingens Benehmen gegen den damaligen evangeliſchen 

Pfarrer in Biſchofszell, Anhorn, ſiehe B. V. S. 154.
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deſſen Frau ſammt ihren minorennen Kindern nicht geneigt ſei, 

dem Beiſpiele des Gatten und Vaters zu folgen und daß die 

Brüder de3 Convertiten geſonnen ſeien, ihm ſeinen Knaben weg= 
zunehmen, verſorgte er leztern im Schloſſe zu Biſc<hofs8zell, ſprach 

jedo<h gegen den Biſchof von Konſtanz den Wunſc< aus, es 

wäre beſſer , wenn er an einem andern Orte in Sicherheit ge- 

bracht werden könnte. Sobald die Frau Schlatters (Urſula 

Gägauf) und ihre Kinder deſſen Uebertritt vernahmen, verließen 
ſie ihr Haus und zogen in dasjenige ſeines Vaters ; ſie ver- 
langte zugleih beim evangeliſ<en Pfarrer Scheidung. Dieſer 

rieth e8 ihr aber ab. Der Obervogt befahl ihr, bei einer Strafe 

von 100 Thalern in das Haus ihres Mannes zurüczukehren. 

Der Brude1 Sclatters verſuchte den Knaben aus dem Sc<loſſe 
zu befreien , erhielt aber dafür vom Obervogt ein paar Maul- 

ſchellen. Dagegen gelang es Frau Sclatter und ihren Mädchen 

mit Hülfe einiger Bewohner von Biſchofszell na<ß St. Gallen 
zu entfliehen. Beroldingen zeigte dieſes den 19, Juni in Meers3- 

burg an und bemerkte : Da ſic< in diefer Sache ſhon mehrere 
verfehlt haben, ſo ſei es zur Erzeigung mehreren Eifers nöthig, 

daß der Biſ<hof und ſeine Räthe eine Deputation nach Biſchofszell 

ſchie, um ihr Mißfallen zu bezeugen und ein Beiſpiel zu ſtatuiren. 

Er rieth ferner, den Evangeliſchen in Biſc<ofs3zell mit der An= 

nahme katholiſher Bürger , deren ſich bereits mehrere gemeldet 
haben, zu drohen. Die biſchöflihen Räthe folgten ſeinem Rathe. 

E3 erſchienen bald Abgeordnete des Biſh<ofs in Biſchofs8zell. Sie 

verhörten verſchiedene Perſonen und beſtraften mehrere derſelben, 
nämlich Han3s Sclatter (Bruder des Joſua) wegen Störung 
des Burgfrieden8 und Ungehorſam3 um fl. 300 *) und Gefängniß, 

ſeine Stiefmutter wegen Beihülfe zur Flucht ihrer Sohnsfrau aus 

dem Hauſe ihres Mannes zu 50 Pfund Denar und ſeine 
Schwägerin zu 10 Pfund. Den BVater Sclatters entließ man 

*) Dieſe Strafe wurde nachher aus Gnade auf 100 Louisthaler her- 

abgeſegzt. 
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mit Drohungen. Auf ſeine Bitte wurde auch dem Sohne die 
Gefängnißſtrafe geſchenkt, ebenſo ließ man die Strafe nach, welche 

über die beiden ältern Töchtern des Convertiten Schlatter aus= 
geſprochen worden war (50 Pfund Denar). Andere Geſtrafte 

waren nicht ſo glüklich. Einzelnen, die im Verdacht ſtanden, daß 

ſie der Frau Schlatter zur Flucht geholfen, drohte man mit 

ſpäterer Unterſuchung und Beſtrafung. Frau Sclatter in St. Gallen 

wurde aufgefordert, mit ihren zwei Kindern zu ihrem Manne 

zurüczufehren und als ſie nicht gehor<te, bat der Biſchof den 

dortigen Rath, ihr keinen weitern Aufenthalt mehr zu geben. 

Wie ſehr ihm daran lag, daß St. Gallen feinem Wunſche entſpreche, 

ſieht man daraus, daß er auch die in Baden verſammelten katho= 

liſchen Geſandten der den Thurgan vegierenden Orte angehen ließ, 

den Rath von St. Gallen dazu aufzufordern. Da die biſchöflichen 

Beamten muthmaßten , daß ſie von St. Gallen nac< Zürich 

werde gebracht werden, ſchrieben ſie an den Statthalter des Abte3 

von St. Gallen in Wyl und baten ihn, dieſelbe in Ri>enbach 

oder in andern Theilen des äbtiſchen Gebietes auf ihrer Durch- 

reiſe anzuhalten und nach Biſchofszell führen zu laſſen. 
Frau Schlatter verließ zwar St. Gallen, fand aber im 

nahen Appenzellerländ<hen (Außerrhoden), bei ihren Glauben83-= 

genoſſen Aufnahme. Der Biſchof göunte ihr auch dieſes Aſyl 

nicht. Er ließ den dortigen Rath bitten, ſie in ihre Heimat zu 

fenden. (10. Nov.) Dieſer erflärte aber, Frau Sclatter ſei ohne 

ſein Wiſſen in ſein Land gefommen, man werde ſie wie andere 

Fremde als einen Gaſt aus= und eingehen laſſen. 

Der Biſchof ſchübte dagegen ihren Ehemann gegen Ver= 

achtung und Beleidigung von Seite ſeiner Verwandten ſowie 
ſeiner ehemaligen Glaubensgenoſſen. Bei Verluſt des Bürger= 

rechtes ließ er gebieten, ihn in Ruhe zu laſſen und ſeiner Frau 

feinen Beiſtand zum Wegbleiben zu leiſten. *) 

*) Schlatter gelobte nicht nachzulaſſen, bis er 30 evangeliſche Mit- 
bürger zum Vebertritt gewonnen habe. Die Geiſtlichen konnten dieſes ver-
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Dieſes ermunterte auc< andere Stadtbürger, Schlatters 
Beiſpiel na<hzuahmen. JZm Jahre 1670 erklärte Hans Lieb, 

Sc<huhmacher vor dem Obervogt, ferner in Gegenwart ſeiner 

Frau, Mutter und Verwandten ſeinen Austritt aus der evan= 

geliſchen Kirche, ließ jedoch ſchon am folgenden Tage dem Ober= 
vogt anzeigen, daß er dieſen Schritt bereue und wie bisher 

evangeliſc< bleiben werde, --- 

Die Uebertritte ſowohl in der Stadt Biſchofs3zell als in den 

Landgemeinden der dortigen Kirc<gemeinde mehrten ſich beſonders 
gegen Schluß des 17. und beim Beginn des 18. Jahrhunderts 

bis auf 14. Zwiſchen 1690--95 convertirten Hans Georg 

Keller von Biſchofszell nebſt ſeiner Frau, David Welter von 
Hauptwil, ferner mehrere Jungfrauen, welche Katholiken heiratheten. 

Keller that e8s, um nicht vom Obervogt aus der Stadt ver- 

banniſirt zu werden; Welter wurde katholiſc< bei ſeinex Weg= 

führung na<h Frauenfeld, damit ihm nicht daſelbſt wegen ſeiner 

Verbrechen der Kopf abgeſchlagen werde. Bei dem Uebertritte 

des David Welter und ſeiner Frau gelang es , ſeine Kinder in 
Aawangen zu verſorgen und ſo der evangeliſchen Kirche zu er= 
halten. Am meiſten Aufſfehen machte ſpäter der Uebertritt des 

Büchſenſchmiedes und Spitalmeiſters Jakob Lewerer von Bi- 

1<hofszell. Mit einem Empfehlungsſchreiben der Chorherren 

(19. Auguſt 1710) meldete er ſich dafür ſowohl beim Biſchof 

in Meersburg als bei deſſen Räthen. Einer derſelben bemerkte 
aber dem Biſchof in dem Schreiben, das er Lewerer an ihn 
übergab: mit ſolhen Leuten müſſe man vorſichtig ſein , da bei 

ihnen nicht alles Gold ſei, was glänze und man überdieß Ver= 
drießlichkeiten zu erwarten habe. Der Biſchof nahm dieſen Rath 
zu Herzen und ſchrieb dem Obervogt in Biſchofszell , Anton 

hindern. Einer ſeiner Söhne, Wolfgang, wurde Verwalter der Comthurei 

Tobel. Seit längerer Zeit leben ſeine katholiſc<en Nachkommen auswärts, 

jezt in Solothurn. --- S. Pupikofers8 thurgauiſche Geſchichte 2., 240 des- 
Wwegen und über Beroldingen8 Proſelyteneifer. 
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Fidel v. Thurn, dem Nachfolger Beroldingen3, er wolle Lewerer 

zwar zu ſeinem Vorhaben aſlen Vorſchub leiſten, wünſche aber 

zu erfahren, wie dieſer Uebertritt in Biſchofszell angeſehen werde, 

wa3 für Bewegungen er daſelbſt und in der Nachbarſchaft er= 

wee , beſonder3 wenn Lewerer ſeine bisherige Stelle gelaſſen 
werde. Er gab den fernern Auftrag, das katholiſche Weſen zu 

begünſtigen, aber alle ombrage zu verhüten, damit nicht durch 

unzeitigen Eifer mehr geſ<hadet werde. Die biſchöflichen Räthe 

meinten dennoc<, daß Lewerer troß des Landfrieden3 und des 
Aemterbriefes von 1688 (f. vorher) die Spitalmeiſterſtelle bei= 

behalten könne, weil er ſie biöher inne gehabt. Das Scwierige 
war aber, daß Lewerer wegen Läſterungen gegen die evangeliſche 

Kirc<he und die evangeliſchen Geiſtlihen von Biſchofszell verklagt 
worden war und daß überdieß verlangt wurde, daß er für die 

frühern Amt3jahre einmal beſſere Re<hnung ablege, mit der 

weitern Erklärung, daß man, bis dieſes geſchehen ſei, die Ver= 
waltung ſeiner Stelle den beiden Außenmeiſtern übergebe. Der 

Vebertritt Lewerer5 wurde daher noch verſ<oben. Der Fürſt in 
Meer3burg ſowohl als ſeine Räthe ſahen ein, daß Lewerer 

wegen ſeiner unbeſonnenen Reden vor Gericht geſtellt und geſtraft 

werden müſſe, wünſchten aber, daß e3 zum Beſten der katholi= 

ſchen Konfeſſion ſo geſchehe , daß er nicht als Verleumder ſeine 

Stelle verliere. Der Biſchof ſandte den Obervogt von Meer3= 
burg, Joh. Adolf Freys8berg, den 11. September nach Bi= 
ſc<hofszell, um die Auſtände wegen Lewerer auszutragen. Er gab 

demſelben folgende Aufträge: er ſolle ſich mit dem Obervogt in 
Biſchofszell über dieſe Sache berathen, beſonders aber darüber, 

ob keine Weitläufigkeiten zu beſorgen ſeien, wenn die Injurien= 
tlage zwiſchen Lewerer und den evangeliſchen Räthen ohne 
Zuzug eines katholiſchen Altrath8 oder anderer verhandelt werde. 
Gehe es, ſo ſolle er gegen Gewohnheit die zwei Beiſißer aus5- 
laſſen und einen katholiſchen Altrath nebſt einem „beſcheidenen“ 
evangeliſchen Bürger und dem Obervogt al35 Beiſiter beiziehen,
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leßtern aber auch auslaſſen , ſofern kein Biſchef8zeller beiwohne. 

Der biſchöflihe Kommiſſär habe hauptſächlih nur die Klage 
gegen Lewerer zu vernehmen und darauf gütlich oder rechtlich 

zu entſcheiden. Lewerer ſoll er, ſoviel als e8 die Gerechtig= 

keit zulaſſe, alle Milde und Aufrechthaltung desſelben zu= 
kommen laſſen. Sofern rechtlich entſhieden werden müſſe und 

die Sache nicht gut für den Beklagten ſtehe, ſolle er ſehen, daß 

der Entſcheid aufgeſchoben werde, bi3s man ihn (den Oberherrn) 
konſultirt habe. Man ſolle ſehen, daß Lewerer in ſeinen Ehren 

bſeibe, au< wenn er in ſeinem JInjurienhandel unterliege. =- 

Der Handel mußte rechtlich aus8getragen werden. Nachdem zahl= 
reiche Verhöre ſtattgefunden hatten, fragte der biſchöfliche Kom= 

miſſär bei ſeinem Herrn über da3 entworfene Urtheil an und 

theilte ihm dasſelbe zur Begutachtung mit. Dieſer billigte das3= 

ſelbe, worauf e8 den 24, September 1710 publizirt wurde. 

Nach demſelben mußte Lewerer feinen Anklägern eine glimpfliche 

Abbitte und Kaution wegen ſeiner Drohungen leiſten. Außer 60 

Thalern Beitrag an den Koſten wurde er zu einer Geldſtrafe 

verurtheilt, deren Beſtimmung ſeinem gnädigen Fürſten in Meers5= 

burg überlaſſen wurde. Andere Perfonen, gegen die er flagte, 
wurden wie er der Sceltung entſ<lagen und mußten 2--3 

Thaler Strafe bezahlen.*) --- Pfarrer Meier in Biſchofszell 

bemerkte in ſeinem Pfarrbericht von 1711: „es ſei zu bedauern, 

daß der größere Theil der Bürger, Beamten und Handwerker 

faſt tägli< in die Wirthöhäuſer gehe. Die Katholiken benußten 

dieſe Gelegenheit, um die Evangeliſchen mit Berheißungen von 
Stellen zum Abfall zu lo>en.“ Dagegen konnte er ebenfalls nach 

Zürich berichten, daß die Zahl der zur evangeliſchen Kirche 

Uebergetretenen größer fei als derjenigen , die dietelbe verlaſſen 

haben. **) In der Stadt BViſchofszell wohnten im Jahre 

__*)M blieb der einzige Katholik aus dieſer Familie. 

**) Ueber obige Uebertritte ſiehe Th. A. (Meer3burger A. Amt Biſchof3- 
zell I1. A.) 



1695 119 evangeliſche Haushaltungen mit 385 Seelen. Die fünf 

Katholiken bildeten kaum einen Drittheil der Bevölkerung ; in den 
- Landgemeinden waren 148 evangeliſche Haushaltungen mit 840 

Perſonen ; die Zahl der Katholiken war geringer. -- Jm Gottshaus, 

wo das Chorherrenſtift Biſchofszell mit dem Biſchof von Kouſtanz 

die niedern Gerichte und überdieß erſteres die meiſten Liegen- 

ſchaften beſaß , ſorgte ſowohl der Obervogt v. Beroldingen in 

Biſchofszell, ſowie der dortige Stiftsamtmann Sebaſtian Anton 
Müller (von Wyl), ein bekannter Gegner der evangeliſchen Kirche, 
für größere Verbreitung des Katholiziömus. Jm evangeliſchen 

Pfarrbericht von 1695 wird de8wegen berichtet : e8 werden im 

Gott3hauſe täglich je mehr papiſtiſche Hinterſaßen, meiſtens aus 

de3 Fürſten in St. Gallen Landſchaft angenommen und den 
dortigen reformirten Bürgern in allen Aemtern und Ehren vor= 

gezogen. So fſeien nun, während früher von zwölf Richtern im 

niedern Gerichte, faſt alle evangeliſch geweſen, bereits zehn katho= 

liſche und nur zwei evangeliſche. Ueberdieß ſage man offen, daß 

nac< dem Tode dieſer zwei Evangeliſc<hen wieder Katholiken ge= 
nommen werden und ſollte man dieſelben noc<h ſo weit herholen 

müſſen. Dadurch geſchehe natürlich den Evangeliſchen großer Ab= 

bruch, ſie werden in allen Theilen vervortheilt. =- (ſ. früher.) 

Uebertritte in den übrigen thurgauiſchen 

Städten. 

In Dießeuhofen wohnten im Jahre 1710 564 Evangeliſche 
nebſt einigen Dienſtboten und 143 verbürgerte Katholiken, ſowie 

mehrere Konvertiten aus benachbarten Kirhgemeinden, 3. B. von 

Sclatt, nebſt dem Junker von Greut von Schaffhauſen , dem 

Beſißer des obern Hofes. Pfarrer Benker bemerkte in ſfeinem 
Pfarrbericht von 1711: im Dießenhofen werden folc<he Leute, die 

anderöwo nicht Fuß faſſen können, aufgenommen, wenn ſie ſich 

nur katholiſch ſchreiben. Seit undenklicher Zeit ſei kein dortiger 

12
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Ratholif wegen der 100 Liſten derſelben evangeliſch geworden. 

Bor 1668 trat dagegen Ulrih Küc<h li, Glaſer, in der Fremde 

zur katholiſchen Kirche über. Zwiſchen 1668--83 Heinrich Brad&, 
Hafner, um in den Rath gewählt zu werden und weil ihm die 

Kapuziner in Engen einen Dieb, der ihm mehrere Sachen ge- 
ſtohlen, nennen konnten. Im Jahr 1693 fiel Jakob Fiſ<li ab, 

damit er wegen eines Diebſtahl8, den er bei der. dermaligen 

Theuerung begangen hatte, milder geſtraft werde , ferner zwei 

Schweinehirten von Dießenhofen, die in Katharinathal in Dienſt 

ſtanden*). -- (Ueber Arbon ſiehe S. 97 ff.) 

In Stekboru hatte es im Jahre 1631 außer den Beamten 
des Gerichtöherrn (Ammann, Weibel und Gerichtöſc<hreiber) nur 

ſech3 bürgerliche katholiſ<e HauSväter; zwei derſelben waren kurz 

vorher katholiſch geworden, der eine, ein Shneider, der im nahen 

Kloſter Feldbach ſchönen Verdienſt hatte, der andere wegen eines 

Weibes und der katholiſchen Meßmerſtelle; vier Perſonen in der 

Stadt= und Kirchgemeinde, darunter eine Stadtbürgerin, hatten 

mehrere Jahre vorher fſi< mit katholiſchen Männern verehelicht 

und ihren Glauben angenommen. Dagegen hatte die evangeliſche 

Gemeinde drei andere auf dieſe Weiſe gewonnen. Von 1656--77 
verließen die evangeliſche Kirhe Konrad und Johann S<iegg 

von Stekborn und Hans Füllemann von Ste>born, von 

1677--96 Daniel Füllemann von Ste&kborn, dem dafür die 

katholiſche Meßmerſtelle und ein Reblehen des. Spitals zu Konſtanz 
zu Theil wurde; drei Bürgerinnen verehlihten ſih mit Fremden. 

Ein paar Perſonen aus der Stadt, die während dieſer Zeit 

fatholiſch geworden, kehrten ſpäter wieder zur evangeliſchen Kirche 
zurük, Dieſe erhielt ferner Zuwachs durch mehrere Verheirathungen 

von Katholiken mit evangeliſ<en Männern. Der evangeliſche 

Pfarrer von Ste>born berichtete im Jahre 1695 in etwas grellen 
Farben nach Zürich : Es iſt Gottes ſonderbare Obſorge über 

*) 3. A. (Pfarrbericht). 
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meiner Gemeinde; denn obtwohl die katholiſc<en Obrigkeiten alle 

erfinnlichen Mittel anwenden und ſich aller Anläße bedienen, um 

eine namhafte Anzahl der Bürger auf ihrer Seite zu haben, 

damit Rath und Gericht auch durch dieſe möchten beſeßt werden, 

ſov können ſie doc<h nie auffommen und nie einen einzigen Bieder- 

mann bei ihnen finden, den ſie in den Rath oder das Gericht 

ſeßen können, ſondern müſſen jederzeit ihretwegen , wie ſie ſelbſt 

befennen, Spott und Schande beſtehen ; denn entweder verlaſſen 

die Abgefallenen ans Gewiſſenstrieb wieder ihre Partei und 

werden evangeliſc< oder dingen in den Krieg und verlieren bald 

das Leben, oder die, die auf ihrer Seite geboren, müſſen wegen 

Diebſtahl und anderer Schelmenſtüfe das Land verlaſſen, z. B. 

der alte junge Benedikt Teucher, oder hauſen ſo, daß ſie 

Bettler werden und ausbleiben und das Land räumen. (Aehnliches 

mag auch bei einzelnen evangeliſchen Convertiten vorgekommen ſein). 

Im Jahre 1710 ſchrieb der Pfarrer von Ste>born nac< Zürich: 

Die evangeliſche Gemeinde habe feit mehreren Jahren keine Glieder 

mehr dur< Abfall verloren, dagegen die katholiſ<e. Die dor= 

tigen Katholiken ſezen nicht mehr ſo ſtark auf dergleichen laue 

Leute und halten nicht mehr viel auf ihnen, weil ſie geſehen, 

daß ſie ni<t Stand halten und nur wegen der ſhmußigen Suppe 

zu ihnen kommen. Als ein in Konkurs gerathener Mann apoſta= 

ſirt, habe der reichenauiſche Obervogt zu den Evangeliſchen geſagt: 

JIhr habt einen Lump weniger und wir einen mehr. -- No<h jett 

iſt die katholiſche Kirhgemeinde Ste>born eine fehr kleine. 

Seitdem Weinfelden *) evangeliſche Gerichtsherren erhalten, 
und von einem derſelben der größere Theil genöthigt worden war, 

*) Nach einer im Stadtarc<hiv Konſtanz aufbewahrten Urkunde von 1474 

gab es ſchon damal8 in Weinfelden eine Familie Bornhauſer. Die ge- 

wöhnliche Angabe , welher auch ich Heſt 14, S. 8 folgte, iſt daher ohne 

Zweifel unrichtig. Siehe Archiv der ſchweizer. geſchichtforſchenden Geſell- 
ſhaft, Jahrgang 1873, S. 144,
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den evangeliſchen Glauben anzunehmen, kamen häufiger Abfälle 

aus der Zahl der dortigen Katholiken vor, z. B. im Jahr 1618, 

vier von den acht Töchtern des Chriſtoph Mötteli, 1622 Urſula 
Diethelm, Wittwe des Adam Ruſſinger, mit ihrem Sohne 

und vier Töchtern. Nur gegen Ende des 17. Jahrhunderts verlor 
die evangeliſche Gemeinde zwei Perſonen. 

Sara Fehr von Bachtobel wurde von einem Katholiken 

nach Konſtanz gelo>t, wo ſfie fich verheirathete. . Joſeph Rali, 

der vorher in Schwaben ſich aufhielt, wurde im Jahr 1695 von 

Soldaten zum katholiſhen Glauben und zu einer Heirath in 

Konſtanz genöthigt. Im Jahre 1631 zählte die evangeliſche 
Kir<gemeinde 1030 nud die katholiſche 76 Seelen, 1695 waren 
1553 Evangeliſche in 326 Haushaltungen und 44 Katholiken 

in 12 Familien. *) 

2) Einfluß einzelner Klöſter und katholiſcher Gerichts- 

herren auf einzelne paritätiſch gewordene 

Gemeinden. 

A. Einfluß des Kloſter3 Fiſchingen. 

Das Kloſter Fiſchingen war in den umliegenden Gemeinden 
nic<ht nur Kollator, ſondern auch nebſt der katholiſchen Stadt 

„Wyl und dem Biſchof von Konſtanz faſt alleiniger Güterbeſiker 
und Gerichtöherr. In den Kirchgemeinden Au und Bettwieſen 
wohnten ſeit Ende des 16. Jahrhundert3 keine evangeliſchen 

Glieder mehr. Die Zahl ſolher nahm auch in den andern benach- 
barten Pfarreien , welche im Umkreiſe des Kloſter3 Fiſchingen 

lagen, immer mehr ab. Jn der nur wenige Minuten von Fiſch- 

ingen entfernten Kirchgemeinde Dußnang, ſowie im dortigen 

*) Z. A. (Pfarrberichte Über Ste>born und Weinfelden) und Heft 14, 
S. 8. (Pfarrer Stör, S. 1 daſelbſt hieß : Nör). 
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Pfarrdorfe hatten no< gegen Ende des 16. Jahrhunderts die 

Evangeliſchen die Mehrheit. Dasſelbe war auch in der Filial- 

gemeinde Bich elſee der Fall. *) Seit dem Ende des 16. Jahr= 
hundert8 änderte ſih das aber allmälig. Die vom Abt ange= 

ſtellten Geiſtlihen in Dußnang waren hie und da Leute, die ihrer 
Kirc<e wenig Ehre machten. Ans dieſen Gründen fanden ſie beim 

Kollator Anſtellung. Schon in einem Bericht aus dem Anfang 

de8 17. Jahrhundert3 heißt e8 : Wegen der ungeſchiten evan= 
geliſcen Pfarrer , die der Kollator gewöhnlich mit Abbruch an 

ihrem Einkommen anſtelle, werde das Evangelium in dieſer Ge= 
gend verſchreit und komme in Abgang; 1665 ſchrieb der damalige 
evangeliſche Pfarrer nac<h Zitrich : Das evangeliſche Weſen ſei 

früher in ſeiner Kirhgemeinde darum ſchadhaft geweſen, weil der 

Kollator nur Läuflinge und Miethlinge gewählt habe. Es ſei 

daher fehr wünſchbar, daß auch hier zür<eriſche Geiſtliche ange- 

ſtellt werden können. Jm Jahr 1600 wurde bei der Zürcher 

Herbſtſynode geklagt: der Abt in Fiſchingen veranlaſſe in beiden 
Kirc<gemeinden (Dußnang und Bichelſee), ſogar in den nach 

Bichelſee kirc<hgenöſſigen, aber zum Kanton Zürich gehörenden 

Ortſchaften viele Abfälle und Pfarrer Jberger thue nicht8 da= 

gegen ; dagegen vernehme man von ihm, daß er mit ſeinem 
katholiſchen Kollegen in Dußnang, ſowie mit den Kloſterbewohnern 

in Fiſchingen gar gut ſtehe. In der folgenden Maiſynode wurde 

berichtet, es ſeien in der Kirc<gemeinde Dußnang leßthin ſechs 

Perſonen katholiſch geworden. IJm Jahr 1632 klagte der evan= 

geliſche Pfarrer in Sirnach über die Proſelytenmacherei de3 Abtes 

von Fiſchingen, ſowohl unter ſeinen Cötualen , als in Dußnang 

*) Betreffend die Katholiken in der Kirc<gemeinde Bichelſee bemerkte 

1695 Pfarrer Baag: ſeit 1682 ſeien 15 katholiſche Familien in dieſe Kirh- 

gemeinde (in den thurgauiſchen Theil) gekommen. Sterbe eine aus, oder müſſe 

aus dem Lande, ſo durchgehe man das ganze Land , bis man eine andere 

gefunden und ſpare kein Geld, damit ja nur nichts auf die evangeliſche 

Seite komme.



und Bichelſee, wo er ſeit Menſchengedenken den halben Theil ab= 

wendig gemacht habe. Pfarrer Erzli in Dußnang berichtete 1624 

auf den Wunſch der Zürcher Synode über die in der Kirch- 
gemeinde Bichelſee vom Abte veranlaßten Uebertritte folgendes : 

Im Höfli habe er einen Mann dazu genöthigt ; in Balterswyl 

habe ſich ein Evangeliſcher 12 Jahre gegen derartige Zumuthungen 
gewehrt, habe aber entweder da3 Dorf oder ſeinen Glauben ver= 

laſſen müſſen ; ein anderer Einwohner daſelbſt ſei katholiſch ge= 

worden, weil man ihm die Weibelſtelle verſprochen und in JItaslen 

habe der Abt einen Evangeliſchen gewonnen, indem er ihm Au3= 

ſicht auf das Amt eines Zehnteneinziehers gemacht habe. *) Der 

Meßmer in Dußnang zog e38 im Anfang des 17. Jahrhunderts 

vor, ſeinen Glauben ſtatt ſeine Stelle zu verlieren ; ebenſo ſpäter 

(um 1631) derjenige in Bichelſee, der ein ſchöne8 Einkommen 

hatte, Aus Berichten der evangeliſchen Pfarrer in Dußnang an 

den Zürcher Rath erfahren wir Genanueres Üüber die beſonder3s 

vom Kloſter Fiſhingen veranſtalteten und beförderten Verſuche, 

die umliegenden Evangeliſchen zum Katholiziömus zurüFzuführen. 
So klagte Pfarrer Bürgi daſelbſt vor 1634: „Um Lehen vom 

Abt oder in ſeinem Geriht das Bürgerrecht zu erhalten , müſſe 

man fatholiſ< werden. Die Evangeliſchen werden bei Wahlen 
ins Gericht, zu Weibel= und Ammannſtellen benachtheiligt und 

zurü&geſeßt.“ JIm Jahr 1647 ſchrieb Pfarrer Ulinger von 

Dußnang : „Der Convent in Fiſchingen habe ſeit längerer Zeit 
Alles gethan, um die Evangeliſchen in Bichelſee zu unterdrücen ; 

in neuerer Zeit ſei von ihm den zwei bedeutendſten Oertern der 

Kirchgemeinde Bichelſee , Balterö8weil und Bichelſee verboten 

*) Der nicht gut beleumdete evangeliſche Kirchenpfleger in Dußnang, 

der nebſt einem katholiſchen das dortige Kirchengut verwaltete, aber nur 
that, was der Abt wollte, antwortete dem evangeliſchen Pfarrer (Bagg) auf 

Vorſtellungen : Wenn er die Sache ernſthaft nähme , hätten ſeine Kinder 

und Nachkommen es zu entgelten ; er würde abgeſeßzt, das Kloſter bleibe 
aber ſtehen. 
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* worden, aus ihren Dorfgütern Holz, Heu, Stroh 2c. zu ver= 

kaufen, indem er ſage, es ſeien das alles Kloſterlehen. Die Prieſter 

in Dußnang und Bichelſee, beide Conventualen von Fiſchingen, 
uchen evangeliſche Dienfiboten katholiſ<; zu machen und nöthigen 

arme evangeliſche Kinder, die bei Katholiken dienen , katholiſche 

Ceremonien zu machen und katholiſche Gebete zu ſprechen. Das 
Dorf JItaslen ſei noc<h vor nicht ſo langer Zeit ganz evangeliſch 

geweſen und nun wohnen nur noc<h zwei evangeliſche Haushal- 
tungen daſelbſt. Durch Drohungen und BVerheißungen und Mie=- 

thung (Geſchenke), habe es das Kloſter Fiſchingen ſoweit gebracht. 

Dieſe beiden Prieſter befehlen ihren Cötualen, beſonders jungen 

Leuten unter Androhung von Gefangenſchaft zu Evangeliſchen in 
die Häuſer und Stubeten zu gehen. Der Kirchenfond in Bichelſee 

werde nur (zwei) katholiſchen Pflegern zur Verwaltung übergeben, 

die nac<h Belieben, als ob die Evangeliſchen keinen Antheil daran 

haben, es für den katholiſchen Gottesdienſt verwenden.“ Die Zahl 

der evangeliſ<en Communikanten war im Jahr 1631 in Duß-= 

nang 120, in Bichelſee 60. Ein Katholik verſprac< 1674 einem 
Joggeli Müller von Dußnang, der vorher mit ſeiner Frau und 

vier Kindern an andern Orten herumgezogen war, und nun in 

ſeiner Heimat keine Wohnung finden konnte, eine ſolche, ſofern 

er zur Meſſe gehe. Dieſer that es und erhielt dafür Geſchenke 

aus dem Kloſter ; [er blieb aber nur kurze Zeit katholiſch ; va= 

gegen gelang es dem katholiſchen Pfarrer in Dußnang (dem 

Subprior in Fiſchingen). ſein 13jähriges Mädchen in's Kloſter 
zu lo>en und daſelbſt zu“ behalten. Faſt alle Evangeliſchen waren 

arm; in Nothzeiten gab es daher no<h leichter Uebertritte. 1678 

klagte Pfarrer Bu cher von Dußnang in Zürich, daß wegen der 

Theuerung Abfälle einzelner Haushaltungen in ſeiner Gemeinde 

Statt gefunden, indem das Kloſter Fiſchingen derſelben Schulden 
bezahlt und ſie unterſtüßt habe. Der Zürcher Rath ſandte ihm 

daher für evangeliſ<e Arme-in Dußnang und Sirnach fl, 5 aus 

dem dortigen Almoſengute und befahl ihm, in ähnlichen Fällen
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mit dem dortigen Almoſenpräſidenten zu korreſpondiren ; dieſer 

werde rathen und Geld ſchi>en. Später. (1687) verſprach der 

Abt dem Baſchi Müller von Oberwangen den dortigen Kloſter= 
hof und zwar drei Jahre ohne Zins, ſofern er katholiſch werde. 

Dieſer ließ ſich dadurch überreden, mit ſeiner Frau und ſeinen 

fünf Kindern „katholiſch und nie mehr evangeliſ< zu werden.“ 

Seine Familie blieb aber in Folge der Zuſprache des evangeliſchen 

Pfarrers und deſſen Unterſtüßung evangeliſch. Deßwegen wollte 

der Abt dem Vater das verſprochene Lehengut nicht zukommen 

laſſen. Er wurde daher wieder evangeliſch, nachdem der damalige 

evangeliſc<he Landvogt ihn ſeines frühern Gelübdes entbunden, 

mit der Ermahnung, daß er ſic< in Zukunft hüte, mit einem 

Stüd Gelde, als einem Mittel, ſeine Familie wieder re<t einzu= 

richten , eine ſolhe an ſeinem Seelenheil höchſt verhinderliche 

Sünde zu begehen. Weil der Fall noc<h oft vorkam, daß da3 

Kloſter armen Leuten Sculden bezahlte, ihr Gut behielt, ihnen 

aber gegen das Verſprechen des Uebertritt8 dasſelbe als Lehen 

wieder einhändigte, (bis 1680 erhielt das Kloſter Fiſchingen auf 

dieſem Wege etwa 20 Güter) und weil der Abt auch etwa evan- 
geliſche Waiſen wider Verträge zum Schaden der evangeliſchen 

Religion bevogtete und bei Prozeſſen die Katholiken begünſtigte, 

klagte der damalige Pfarrer beim zürcheriſchen Rathe und ſprach 
zugleiß den Wunſc< aus, daß man es ihm möglic<h mache, daß 

er ſtatt Einer Schule noch eine zweite und zwar in Bichelſee *) 

errihten könne. Der Zürcher Rath machte dem Abte deßwegen 
Vorſtellungen. Er beſtritt aber die Wahrheit der gegen ihn 

vorgebrachten Klagen. Dagegen half nun Zürich armen oder 

*) Pfarrer Bagg ſc<hrieb 1695 nach Zürich : Unter ſeinem Vorgänger 
(Bucher) ſei alles in Bichelſee in's Papſtthum üÜbergegangen, Die evan- 
geliſchen Dußnanger und diejenigen in Bichelſee haben es ſchlimmer als 

ihre gedrüFten evangeliſchen Nachbarn im Toggenburg. Nicht leicht gebe e3 
zwei evangeliſche Kir<hgemeinden, die ſo unter dem Zwange ſeufzen. 



185 

bedrängten Familien durc<h Anleihen und in Nothzeit durc< Unter- 

ſtüzung. Dazu mußte jedo<h der Abt willigen, daß aus dem 

paritätiſchen Kirhengute in Bichelſee an die dortigen evangeliſchen 
Armen jährlich zwei Mütt Kernen ausgetheilt und arme Kranke 

unterſtüßt werden dürften. Im Jahr 1695 waren in der Kirch- 

gemeinde Dußnang nur no< 71 evangeliſche Haushaltungen mit 
328 und in der Filiale Bichelſee (dem thurgauiſchen Theile) 24 

evangeliſche Haushaltungen mit 112 Seelen und 83 Perſonen im 
" zürcheriſchen Theile ; die katholiſche Pfarrei Dußnang zählte 452 

Perſonen und die katholiſche Gemeinde Bichelſee 389. Im Dorfe 

Dußnang wohnte damals kein Evangeliſcher mehr, außer dem evan= 
geliſchen Pfarrer. Dasſelbe war im Kirc<hdorf Bichelſee der Fall, 
wo no< bei Mannsdenken 30 evangeliſche und nur 10 katholiſche 

Haushaltungen geweſen waren. Niemals wurden aber in beiden 

Kir<gemeinden Katholiken evangeliſch. *) Jm evangeliſchen Pfarr- 

beric<t von 1695 wird darüber beſonders geklagt, daß die Ka= 
tholifen, wenn ein Katholik ausgehauſet ſei und ſeine Glauben38= 

'genofſen beſorgen, es möchte ſein Gütlein auf evangeliſche Seite 

fommen, dasſelbe aus dem Kirchengut ziehen (kaufen) , obſchon 
dasſelbe meiſtens auf den Evangeliſchen ſtehe und die Katholiken 

nur in den Bruderſchaftsfond zinſen. Ebenſo ſei es beſchwerlich- 

daß der evangeliſche Pfarrer die Schulen ſelber unterhalten müſſe, 
wenn er wolle, daß die Kinder beſſer informirt werden. In den 
beiden Kirchgemeinden Au und Bettwieſen ging das Werk der 

Bekehrung allmälig und ſtille mit ſo gutem Erfolg vorwärts, daß 
ſ<on im Anfang des 17. Jahrhunderts alle Einwohner wieder 

katholiſ< waren. 
Mit ähnlichem Erfolge arbeitete das Kloſter Fiſchingen auch 

in der großen Kirchgemeinde Sirna<. Auch hier war es be= 

ſonders der Abt Plazidus (Brunſchweiler) von Fiſchingen, ein 
Bürger von Sirnac< , der während ſeiner langen Regierung den 

*) Z. A. (Bdl. Dußnang-Bicheljee und Synodalprotokoll).
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katholiſ<en Glauben in ſeiner heimatlichen Kirhgemeinde zu ver- 
breiten ſuchte und die dortigen Evangeliſchen ſonſt noch auf 
mannigfaltige Weiſe beſchränkte, Zum Theil wurde er jedoch auch 
von andern geiſtlichen und weltlichen Gericht3herren, z. B. dem 
(Biſchof von Konſtanz und der Stadt Wyl) in dieſey Beſtrebungen 
unterſtüßt. Es iſt früher bemerkt worden , daß im 7. Dezennium 
des 16. Jahrhundert8 nur noc<4 wenige Katholiken in der großen 

Kirc<gemeinde wohnten. Bis 1631 kam es ſo weit, daß auf ſechs 
bis acht Evangeliſche ein Katholik kam. In Littenheid, einem 
fleinen Dorfe, wohnten ſchon damals nur Katholiken. Die Be= 
wohner des etwas größern Dorfes Wallenwyl wurden vor 
1620*) katholiſch, weil ihnen, ſofern ſie dieſes thun würden, ihr 
Gerichtöherr (Stadt Wyl) ein Anleihen verſprac<ß. Wegen der 

Lo>ungen zum Uebertritt von Seite katholiſcher Cötualen, be= 

ſonders aber über diejenigen des Kloſter3 Fiſchingen, ſowie wegen 
anderer Beeinträchtigungen in kirchlichen Dingen klagte Pfarrer 
Rellſtab von Sirnach im Jahre 1632 in Zürich: 

„1. Der Kollator habe ſeit längerer Zeit das Einkommen 
der evangeliſchen Geiſtlichen in Sirnach geſc<wäc<ht und verwende 
dagegen einen Theil desſelben für des Kloſters Zwee ; die Zinſe 

des paritätiſchen Kirchengutes benuße er nur für den katholiſchen 

Gotte3dienſt. 2) Sowohl der Abt al3 katholiſche Cötualen muthen 

Evangeliſchen offen und heimlich den Abfall zu; der Abt thue 
das oft heimlih, wenn er es nicht offen thun könne; 3z. B. 

nehme er evangeliſche Waiſen in das Kloſter und laſſe ſie darin 
fatholiſch erziehen. Er habe leßthin zwei evangeliſche Waiſen, 

die er katholiſc< gemacht, Handwerke lernen laſſen und ihnen 

Güter , die vorher Evangeliſ<en gehört, gekauft und übergeben. 

*) Nach einem Pfarrbericht von 1695 baten ſie damals Zürich, ihnen 

24 Mäütt Kernen zu leihen und wollten dafür ihr großes Dorf ſammt allen 

ſeinen Rechten verfchreiben. Als Zitrich dieſes Anleihen ausgeſchlagen, habe 
Wyl es bewilligt und ſo den Uebertritt de8 ganzen Dorfes8 veranlaßt. 
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Vor ein paar Jahren habe ein Hans Leutenegger nur einen 
(fünfjährigen) Knaben hinterlaſſen ; der Prälat in Fiſchingen habe 

deſſen Habe und Gut verkauft und ihn bei katholiſchen Pflege- 
eltern verſorgt. Einem andern Waiſenknaben habe der Abt 
ſeinen Bruder, den Ammann Brunſchweiler, als Vogt ge= 

geben. Oeffentlich wage er aber no< mehr. Wo noch ganz evan= 
geliſche Ortſchaften ſeien, juche er das katholiſche Unfrant hinein 

zu ſäen. So habe er in Wiehikon zwei Perſonen wegen Aus- 

leihens von Zehnden für die katholiſche Kirhe gewinnen können. 
Mit ähnlichen Verſprechungen habe die Aebtiſſin von Dänikon 

zwei Männer in Eſchlifon konvertiren können. 3) Der Abt von 

Fiſchingen kaufe faſt alle Bauernhöfe und beſeße dieſelben mit 

Convertiten. So habe Jakob Thalmann die Mühle in Sirnach 

nur gegen das Verſprehen, daß er die Meſſe beſuchen wolle, als 

Lehen erhalten. Thalmann habe das zwar gethan, aber nachher 

oft beim evangeliſchen Pfarrer wegen ſeines Abfalls geſeuſzt. 
1632 habe der Abt einen Hans Friedinger zum Uebertritt 

bewogen und nachher ſeine Frau, die evangeliſc<h geblieben ſei, 

von ihm getrennt. Der äbtiſhpe Ammann in Sirnach habe 
einem dortigen Manne fl. 15 geſchenkt, damit er die katholiſche 

Kir<he beſuche und einem andern (Fuch3 von Sirnach) ſeien dafür 

fl. 40 verſprohen worden. Solhe, die ſeit vielen Jahren ſtatt 

des fleinen Zehnden3 Geld gegeben , fordere man auf, entweder 

katholiſ< zu werden oder den Zehnden wieder zu ſtellen. Gut= 

gelegene Güter kaufe das Kloſter , ſofern ſie feil werden , ſeße 

Evangeliſc<e darauf und verlange nachher den Uebertritt oder 

das Verlaſſen des Lehengutes, Auf ähnliche Weiſe verfahre das 

Kloſter in Dußnang und Bichelſee und in den neu erworbenen 
Beſikungen in Lommis und Spiegelberg. Solche Fälle ſeien in 

den leßten Jahren in den Kir<gemeinden Sirnac<, Dußnang 
und Bichelſee in großer Anzahl vorgekommen, ſo daß daſelkbſt 

ſeit Mannsgedenken mehr denn die Hälfte auf dieſe Weiſe katholiſch 

gemacht worden ſei.“ -- Im Jahre 1631 klagte der evangeliſche
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Pfarrer von SirnaH in ſeinem Pfarrberihte über die Ver- 

vortheilung der Katholiken in den Aemtern : kein Evangeliſcher 

werde als Ammann , Weibel oder Richter von dem katholiſchen 

Gerichtöherrn genommen. Vor etwa38 Zeit ſeien im Tannegger= 

amte (wozu auch mehrere Ortſchaften in den Kirc<gemeinden 

Sirnach und Dußnang gehörten) nur wenige Katholiken geweſen. 

Dieſe haben beim Biſchof in Konſtanz, der ?/3 dieſes Gerichtes 

(der Abt in Fiſchingen hatte ebenfall3s /3) beſiße, ſich beklagt, 

daß ſie aus Mangel an Leuten nicht ins Gericht gelangen können; 

dieſer habe darauf verordnet, daß in Zukunft dasſelbe zur Hälfte 

mit Evangeliſchen und Katholiken beſeßt werden und daß jederzeit 

zwei Evangeliſche und zwei Katholiken für die Ammannſtelle 

vorgeſchlagen werden ſollen, aus denen dann der Abt von Fiſch- 

ingen als Mitbeſißer des Gerichtes einen Ammann erwählen 

dürfe. Da3 gelte nun nicht mehr; der verſtorbene Ammann 

Baumgartner in Sirnach habe deßwegen ſeiner Zeit vor- 

gegeben , der Biſchof wolle niht mehr, daß evangeliſhe Richter 

gewählt werden. Die Evangeliſhen haben ſich darauf bei ihrem 

Gerichtöherrn beklagt. Dieſer habe zwar Abhülfe verſprochen, 

es ſei aber Alles wie früher geblieben. Auch in den folgenden 

Jahrzehnden gab es no<g hie und da in der Kir<gemeinde 

Sirnach, beſonder8 bei armen Leuten, Uebertritte. 1662 ſchrieb 
Pfarrer Glogger von Sirnaß nacß Zürich: „Die Katholiken 
lod>en mit Geld, Lehen, Gutthaten und Früchten. Hätten wir mehr 

Mittel zu helfen, ſo würden dieſe Lo>ungen weniger fruchten.“ 
1683 ſchrieb Pfarrer Wieſendanger eben dahin: „ſeit zwölf 

Jahren habe ſich die VerloXung zum „Abfall“ gemehrt. Das 

habe ihn veranlaßt, mit noc< größerem Eifer für das Schul= 
weſen zu ſorgen.“ Während Wieſendanger3 Amtsführung verlor 

die evangeliſche Gemeinde zwei ſtarkverſchuldete Familien, nämlich 
diejenige des Baſchi Schuepp in Büfelden und des Han3 Jakob 

Sprenger in Wießikon mit 15 Perſonen, weil ihnen beſſere 

Nahrung verſprohen wurde. Der evangeliſhe Pfarrer von Sirnach 
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bemerkte aber in ſeinem Berichte von 1695: „er habe in dieſer 
Zeit keine Beſchwerden ; die Katholiken in der Kirc<gemeinde ſeien 

gut nachbarlich und friedſam; er habe daher dato ihretwegen 
einigen Anſtoß nicht zu klagen.“ Seit Aufang des 18. Jahr= 

hundert8 kamen derartige Fälle nur ſelten vor, obſchon ſeit 1693 

das Tanneggeramt durc< Tauſch einziges Eigenthum de3 Kloſters 

Fiſchingen geworden war*). -- Das Kloſter Fiſchingen erhielt durc< 

den Ankauf der Gerichtöherrlichkeiten Lommis (1599) und Spiegel= 

berg (1629)**), ſowie Wildern (1684) Gelegenheit, für Aus= 

breitung ſeines Glaubens auch no<€ an andern Orten zu wirken. 

In Lommis und Spiegelberg waren zwar die bisherigen Beſißer 

der Schlöſſer katholiſch geweſen, doc< ließen ſie ihre evangeliſchen 

Unterthanen und Lehenleute in Glaubensſachen in Ruhe, Dieſes 
änderte ſich aber, ſeitdem zwei Conventualen aus Fiſchingen als 

geiſtlihe und weltliche Beamte (Pfarrer und Statthalter) ins 

Sc<hloß zu Lommis eingezogen waren. Dieſe beunruhigten die 
dortigen Evangeliſchen mit ihren Aufforderungen zum Uebertritt. 

Viele widerſtanden jedoch denſelben, Andere dagegen gaben nach. 

Die Evangeliſchen in dieſen Gegenden beklagten. ſich über dieſe 

Beſtrebungen um ſo mehr, weil Zürich ſeiner Zeit den Kauf 

dieſer Herrſchaften durch das Kloſter Fiſchingen nur unter der 

Bedingung genehmigt hatte, daß die Evangeliſhen in ihrem 

Glauben nicht beunruhigt und gefährdet werden ſollen. Ueber 

die dieſem Berſprechen zuwiderlaufenden Beſtrebungen , die die 

Kloſterherren von Fiſchingen in dieſen neuerworbenen Beſißungen 

machten und ihre Erfolge, erfahren wir aus einzelnen Berichten 

der evangeliſchen Pfarrer von Maßingen, die zugleich auch die 

Evangeliſ<hen von Lommis ſeit 1580 verſahen, Genaueres. Z. B. 
in einem evangeliſchen Pfarrbericht von 1631 : „Adam Sc<neßler 

*) Z. A. (Bdl. Sirnach). 

**) Ueber den Verſuch des Kloſter3 Fiſchingen, in Luſtorf einen katho- 
liſchen Geiſtlihen und Gottesdienſt einzuführen, fiche S. 135.
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von Lommis und Joachim Ugi von Weingarten haben beim 

Pfarrer und Statthalter Geld entlehnt. Dieſer drang aber ſpäter 

auf Bezahlung und wartete beiden nur, nachdem ſie ihren Ueber- 
tritt zur katholiſchen Kir<he erklärt hatten ; erſterer that das 1630, 

lezterer ſ<hon 1629 mit ſeiner Frau und mehreren Kindern. Als 
Leonhard Meßger von Weingarten mit einer katholiſchen Perſon 

von Blaſenberg bei Lommis ſich verehelichen wollte, geſtattete es 

ihm der geiſtliche Statthalter erſt, als er verſprach, mit ihr zur 

Meſſe zu gehen (1631). Bi3 zum Uebergange der Herrſchaft 

Spiegelberg an Fiſchingen konnte die Familie des Hans Vommer 

ohne derartige Anforderungen mehrere Jahre auf dem dazu ge- 

hörenden Lehen, dem Tobelhof, bleiben ; kaum hatte aber dieſes 

ſtattgefunden, ſv wurde al3 Bedingung des Bleibens der Ueber- 

tritt verlangt. Zwei andere evangeliſche Beſißer von Lehenhöfen, 

die zum Scloſſe Spiegelberg gehörten , konnten dieſelben nur 
behalten, nachdem ſie ihre Kir<he verlaſſen hatten. Die geiſtlichen 

Herren in Lommi3 waren aber mit ihren Lo>ungen und For= 

derungen nicht immer ſo glüF>lich. Der Bruder des Convertiten 

Ugi von Weingarten wünſchte vom Statthalter 1--2 Viertel 

Saathafer zu entlehnen ; dieſer wollte ihm ſogar 1 Mütt ſchenken, 

ſofern er katholiſch werde ; dieſer erklärte aber, er wolle lieber, 

ſo lange er lebe, ſeinen A&er unbebaut laſſen, als katholiſch 

werden. Einem Meienhofer von Lommis, der wegen Schulden 

ſein Gut verkaufen ſollte, ließ der Statthalter ſeine Hülfe an=- 

bieten, ſofern er katholiſch werde, Dieſer nahm aber dieſen Vor= 
ſc<hlag nicht an. Dasſelbe that fogar ein anderer Bewohner von 

Lommis3, der oft im katholiſchen Pfarrhauſe arbeitete.“ 
1647 berichtete Pfarrer Hirzel von Maßzingen nac< Zürich: 

„BVor mehreren Jahren ſeien Einzelne in der Kirhgemeinde Lommi3 

in der theuern Zeit mit Verheißungen und kleinen Geſchenken 
zum Abfall gebracht werden. Solche Lo>ungen finden noch jett 

ſtatt ; folge man nicht, ſo habe man es zu entgelten, indem man 
den Betreffenden unſchuldig verklage oder um3 Geld bringe, Die 
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Evangeliſ<en wolle man zu katholiſchen Ceremonien zwingen, 

z. B. zum Hutabziehen beim Läuten der Glo>en am Morgen, 

Mittags und Abends. Der Gericht3herr verlange auch, daß un- 

getaufte Kinder ohne Glo>enklang und an beſondern Orten be 

erdigt werden“ *). Später nahm die Zahl der Uebertritt ein dieſen 
Gegenden ab. Ende des 17. Jahrhunderts gelang es jedo<h dem 

Statthalter in Lommis, den Heinrich Schweizer für ſeine Kirche 

zu gewinnen, wofür er ihn zu ſeinem Diener machte. -- In 

der Kirchgemeinde Maßingen wohnten im Jahr 1695 nur zwei 

bürgerliche und zwei anſäſſige katholiſche Haushaltungen; die 

erſtern waren 1669 aus Armuth katholich geworden. 1631 klagte 

der damalige Pfarrer von Maßingen in Zürich: „der (katholiſche) 

Gerichtö8herr auf Sonnenberg, Beroldingen, ſuche die Leute 

katholiſch zu machen und einen Altar in die Kirhe zu Maßingen 
zu bringen. Seinem Lehenmanne auf dem Wirths3hauſe in Ma- 
hingen (Kappeler) habe er ſagen laſſen, daß er katholiſch werden 

müſſe oder jein Lehen zu verlaſſen habe ; im erſten Falle habe 

er ihm die Weibelſtelle verſprochen. An den Weibel in Maßingen 
habe ex 1630 dieſelbe Forderung geſtellt. Beide ſeien evangeliſch 

geblieben.“ Im Jahre 1684 wurde Han3 Ulrih Koherhans3 
von Maßingen, Schafhirt im katholiſchen Schloſſe Sonnenberg, 

katholiſch, ferner ein wegen Diebſtahls entlaufener Hausvater 
Joachim Gubler; des letztern Kinder blieben jedo<h evangeliſch. 

Ein anderer Bürger der Gemeinde (Gubler) wurde in der Fremde 

katholiſch, wohnte aber nach ſfeiner Heimkehr in der Nähe von 

Klingenberg. 1731 wurde der katholiſche Joh. Stern von 

Eſchenz zwar als Bürger in Matßingen angenommen, mußte aber 
vorher einen Revers unterzeichnen, daß er ſich der dortigen evan= 

geliſchen Kirhe und des Kirchenrechtes begebe. Den Katholiken 

*) Beide Forderungen ſtellten auch andere thurgauiſche katholiſche Ge- 
richtöherren an Evangeliſche, 3, B. in S[tlerdorf Siehe Pupikofer, Thurg. 
Geſchichte 2, 206 und 242.



in Frauenfeld gelang es 1736, den Chriſtoph Stadler von 
Dingenhard zum Uebertritt zu bewegen; er kehrte aber bald 

nachher wieder zu ſeiner Kirche zurü>k. Ein Mann und eine 

Frau aus der Kirc<gemeinde Maßingen wurden wegen einer 

Heirath katholiſ<. Im Jahre 1631 waren in der Kir<gemeinde 

Lommis 82 evangeliſche und 68 katholiſc<e Communikanten, 1695 

dagegen 46 evangeliſche Haushaltungen mit 158 Seelen und 

55 fatholiſche Familien mit 173 Perſonen. Die Gemeinde Ma- 

hingen zählte im Jahr 1695 354 Evangeliſche, die in 78 Haus- 

haltungen wohnten.*) 

B. Einfluß der Comthurei Tobel in ihrer 

Umgebung. 

Die Comthurei Tobel beſaß in der dortigen Umgeg'end die 

niedern Gerichte , die drei ihr einverleibten Pfarrkirchen ſammt 

den meiſten Lehengütern. =- Im 16. Jahrhundert verfuhren die 
Nitter de3 h. Johannes noh freundlicher und milder gegen ihre 

Unterthanen al3 die Benediktiner im Nachbarkloſter in Fiſhingen. 

In der Pfarrgemeinde Tobel kehrten die meiſten Cötnalen nach 
und nach wieder in den Sc<hooß der katholiſchen Kirche zurüc ; 
evangeliſc<h Märwil verlor vor 1565 ſeinen Pfarrer, faſt alle 

dortigen Einwohner blieben evangeliſch. Letzteres war ferner der 

Fall mit Affeltrangen , deſſen Pfarrer ſpäter auc<h Märwil und 

nach Abſchaffung des evangeliſchen Gottesdienſtes in Wuppenau, 

einer Collatur der Comthurei Tobel, auf drei jährliche Feſt- 
gotte3dienſte auch dieſe Filiale mehrere Jahre beſorgte. Im 

17. Jahrhundert wurde aber vom Gerichtöherrn und Collator 

in Tobel gegen ſeine benachbarten und entfernteren evangeliſchen 
Coſlaturen und Unterhanen ſtrengere Maßregeln ergriffen. Obſchon 

im Gerichte Tobel die Evangeliſchen die überwiegende Mehrheit 
bildeten, wurden do<h. mehr fatholiſche als evangeliſche Richter 

*) Z. A. (Bdl. Maßzingen-Lommi3). 
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vom Gerichtöherrn genommen. Die Evangeliſ<en von Wängi, 

die weitaus die große Mehrheit der Kir<gemeinde bildeten, 

wünſchten, daß der Vertrag von 1535 (ſiehe Heft 14, S. 54) 

dahin abgeändert werde, daß ſie wieder einen eigenen Pfarrer 

und Gottesdienſt in ihrer Pfarrkirche erhalten. Erſt nach langen 

Verhandlungen geſtattete der Kollator nebſt den regierenden katho=- 

liſchen Orten da3 leßtere, aber in dem Sinne, daß nur ein be= 
nachbarter Geiſtlicher ſie verſehe (1602). Jn Braunau*) behielten 

die Evangeliſhen noc< das Beerdigungsre<ht ; die Kapelle wurde 

ihnen aber für Abdankungen und Leichenpredigten verſchloſſen. 

Auch in der Kirche Affeltrangen veränderte ſich im 17. Jahr- 

hundert Manches. Nach einem Bertrag, der ca. 1560 zwiſchen 

dem Comthur einer= und der Kirc<gemeinde Affeltrangen ander= 

ſeits geſchloſſen wurde**), ſollten die Katholiken in der Kirch= 

gemeinde Affeltrangen nur in Tobel Gottesdienſt und Beerdigung 

haben und behalten und keine Anſprüche auf Kirhe und Friedhof 

in Affeltrangen machen, wogegen die evangeliſche Kirc<hgemeinde 
Affeltrangen die Evangeliſchen in der Kirc<gemeinde Tobel als 

Cötualen annahm. **) Dennoch führte der Komthur Neuland in 

der Kirche zu Affeltrangen einen ordentlichen Werktag3gotte3dienſt 
ein und hatte vor ſeinem Tode im Sinne, noh weiter zu gehen. 

Sein Nachfolger Freitag, that das, wie es hieß, auf Antrieb 
des Pfarrers in Tobel, der auc<h in Affeltrangen den Gotte3dienſt 

hielt. Er verlangte 1688, daß der monatliche Gottesdienſt in 

*) Die Evangeliſchen in und um Braunau waren urſprünglich Cötualen 

von Tobel und beſuchten ſeit dem Aufhören des evangeliſchen Gotte8dienſtes 

in der dortigen Kirche denjenigen in Affeltrangen. 

**) Dieſer Vertrag iſt nicht mehr vorhanden ; er wurde wahrſcheinlich 
nie niedergeſchrieben, ſondern nur mündlich verabredet. 

**>*) In der Kirchgemeinde Tobel waren im Jahr 1646 unter 220 Ka- 

tholifen 5 evangeliſche Haushaltungen in Tobel, Degerſchen-Erikon ; in Aſfel- 

trangen waren 1631 9 fkatholiſche Haushaltungen und 160 evangeliſche 

Communikanten; in Märweil waren 1695 7 katholiſche Haushaltungen. 

13



einen 14tägigen umgewandelt werde und zugleich, daß die Katho=- 
. liken in der dortigen Kirhgemeinde nicht mehr in Tobel, ſondern 

in Affeltrangen beerdigt werden. Die dortige evangeliſche Kirch- 
gemeinde ſ<lug unter dem Beiſtande Zürichs beides ab. Der 

Streit dauerte mehrere Jahre, Auch wegen Forderungen an zwei 

andere Collaturen der Comthurei , Bußnang und Wängi , ſowie 

wegen Verweigerung des Beerdignugsrechtes für die Evangeliſchen 

in Braunau entſtanden Verhandlungen, welche auch die eidgenöſ= 

fiſc<en Tagſatzungen beſchäftigten. Erſt am 19, Oftober 1696 
fam wegen des Anſtandes in Affeltrangen in Anweſenheit zürche- 

riſher Geſandten und des thurgauiſchen Landvogtes ein Vertrag 

zu Stande, der allſeitige Genehmigung fand. 

E5 wurde damals außer der Verzichtleiſtung auf den Friedhof 

für die Katholiken in Affeltrangen no< bewilligt, den Altarſto> 

zu entfernen und einen neuen Altar zwiſchen beiden Fenſtern im 

Chor zu errichten und zu bekleiden wie an andern Orten und zu 

vergittern. Die Reparaturen in der Kirc<he, die der evangeliſchen 

Gemeinde lezthin mündlich vom Comthur geſtattet wurden (Kanzel, 

Veſtuhlung, Tanſfſtein*) oberhalb des Trittes des Chorbogens, ſo 
daß darauf die Communion gehalten und auf dem Chortritt 

Copulationen ſtattfinden können), follen aus dem Kirchenfonde 

bezahlt werden. Die Sakriſtei darf von beiden Theilen benußt 

werden ; betreffend den Friedhof bleibt es beim Abſchied von 

1693 in dem Sinne, daß die ſ<on damal3s gemachte Sinceration 

gegen Zürich als eine Billigkeit ebenfalls geſtattet wird. Der 

Kirc<hof blieb den Evangeliſhen. Der katholiſche Prieſter von 

Tobel las ſeit diefer Zeit in der Kirche zu Affeltrangen alle 14 

Tage an einem Woentag Meſſe. Nur an den Nachtagen der 

Feſte, wo ſeit alter Zeit eine Prozeſſion von Tobel nach Affel= 

trangen ſtattfand, predigte ein Kapuziner daſelbſt. No< 1711 

*) Biöher hatten die Evangeliſchen nur ein Taufbecken ; ebenſo erhielten 
ſie nun im Chore mehr Raum. 
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fürchteten die Evangeliſchen, daß ein Kaplan für Affeltrangen 

oder Braunau werde angeſtellt werden, weil der einzige katholiſche 

Geiſtliche in Tobel in zwei Kirchen und drei Kapellen (Kalten-= 
brunnen, Braunau und der Schloßfapelle in Degerſchen) zeitweiſe 

zu funktioniren hatte. 

1695 wohnten nac< einem Berichte des evangeliſchen 

Pfarrer3 von Affeltrangen in der doriigen Kir<gemeinde etwa 

27 tatholiſ<e Haushaltungen*), dagegen 82 evangeliſche Haus- 

haltungen mit 404 Perſonen. Wegen Verheirathung fanden 
mehrere Uebertritte ſtatt. So erklärte z. B. ein Katholik einer 

von ihm geſc<wängerten Perſon, daß er ſie heirathen werde, ſofern 

ſie ſammt ihrer Mutter und vier Brüdern zu ſeiner Kirche über- 

treten werde. Dieſe ging dieſes wirklich ein (zwiſchen 1678 bis 

1682). Später wurden vier Perſonen katholiſch und zwar drei 

in der Fremde (aus Armuth). Jm Anfang des 17. Jahrhunderts 

fanden in Folge von Lo>kungen der benac<barten Comthurei Tobel 

in den Kirc<gemeinden Affeltrangen und Tobel häufige Uebertritte 

ſtatt. Doch blieb in leßzterer Pfarrei immer noch eine ziemliche 

Zahl von Evangeliſchen, die die Kirche in Affeltrangen beſuchten. 

Der Pfarrberiht von 1711 berichtet darüber: Seit der Re= 

formation ſei die evangeliſche Religion in der Herrſchaft Tobel 

und Aſfeltrangen unglaublic<h geſchwächt worden. Vor 80 Jahren 

habe man Wirthöhäuſer und ſchöne Höfe an Papiſten verkauft, 

um die katholiſche Gemeinde zu vermehren. Auch jeßt, wird 

hinzugefügt, ſchließe man die Ganten ſogleich, ſofern ein Evange- 

liſcher mehr biete und der Katholik erhalte dann das betreffende 

Gut. Er (der Pfarrer) habe, damit die evangeliſche Gemeinde 

nicht mehr geſchwächt werde, fünf Häuſer und Höfe aus papiſtiſc<hen 

Händen gekauft**). 

*) Der Comthur gab damals vor, daß 200 Katholiken in der Kirch- 

gemeinde Affeltrangen wohnen. 

**) Z. A. (Bdl. Affeltrangen u. ff. und Pfarrberichte.)
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e) Beränderungen in den Gerichten des Kloſter3 

Ittingen. 

Bi5 zum Ende des ſechszehnten Jahrhundert8 wohnten in 

den Gerichten des Kloſters Jttingen nur wenige Katholiken; ſogar 

in dem nur wenige Minuten vom Kloſter entfernten Dorfe Warth, 
das zwar eine eigene Kapelle hatte, aber nach Ueßlingen kirch= 

genöſſig war, war die Zahl derſelben damals noc< klein. Be=- 

ſonders in leßterer Kir<gemeinde (Ueßlingen) gelang es aber dem 

Kloſter feit Ende des 16, Jahrhundert3 , Viele für die katholiſche 

Kirche zu gewinnen; es war das aber weniger der Fall in der 

Kirchgemeinde Hüttweilen. Die Mittel, die von Seite des Kloſters 

dazu angewandt wurden, waren nach dem Berichte eine3s evans= 

geliſ<en Pfarrers von Hüttweilen vom Jahr 1631 die nämlichen, 
welche auch in Fiſchingen benußt worden : Verſprechungen von Eaben 

beſonders in theuern Zeiten, Drohungen betreffend Verſtoßung von 

Lehengütern und Geldanleihen. (E53 iſt früher berichtet worden, 

daß die evangeliſche Kirhgemeinde Ueßlingen im Jahr 1595 nach 

vielen Verhandlungen wieder regelmäßigen ſonntäglichen Goittes= 

dienſt erhalten habe, aber nur darum, damit die evangeliſchen 

Orte das bereit3 errichtete Kapuzinerkloſter in Frauenfeld*) an= 

erkennen und einen Altar in Weiningen aufſtellen laſſen. Sehr 

nachtheilig war es aber für dieſe Gemeinde, daß ſie von aus= 

wärts wohnenden Geiſtlichen bedient werden mußte und daß der 

Kollator die Anſtellung eines eigenen Prädikanten und Schul- 

lehrer8 ſowie einer Kinderlehre und Wocenpredigt no< ver- 

weigerte. Um ſo leichter konnte er daher in dieſen Gegenden 

für Ausbreitung ſeines Glaubens wirken. Jm Dorfe Ueßlingen 

waren um 1640 ſieben katholiſche Familien. Zwei dortige Ein= 

wohner , U. und Lipp (Philipp) Menſer wurden damals der 

Lehenhöfe wegen katholiſch, Heinrich Lenz wegen der Weibelſtelle, 

*) Siehe Pupikofer, Thurg. Geſchichte, 2, 148, wo nur zu berichtigen 

iſt, daß es ſich nicht um die evangeliſche Kirche in Frauenfeld handelte. 
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ein Hans Rietmann von Menßingen wegen des Bürgerrechtes; 

der Großvater des Jakob Hagen war no< evangeliſch , ſein Sohn 

verließ dieſe Kirche; ein Jakob Manſer that dasfelbe während 
ſeiner Wanderſchaft in Luzern. Bei mehreren Perſonen mißlangen 

derartige Berſuc<e, Dem betagten Heinrih Dic>enmann 
von Ueßlingen anerbot der Prior dreimal, die Fährmannsſtelle 

fl. 100 wohlfeiler zu überlaſſen ; als aber dieſer Greis ſtandhaft 

blieb, ſagte der Prior: Laßt den Thoren! Als der Beſiker des 

Erblehenhofes Berlingen bei Ueßlingen derartigen Lo&ungen ſfich 

widerſeßte, ließ ihm der Prior das Lehen auffimden und ver= 

hinderte ſeine Aufnahme ins Bürgerrecht von Ueßlingen, Beſſer 

gelang ihm das in Buc<h. CEbenſo erfolgreich waren die Be= 

mühungen des Kloſters IJttingen im nahen Dorfe Warth. Ende 

des 16. Jahrhundert8 waren daſelbſt nur vier katholiſche Haus3- 

haltungen. Nach dieſer Zeit mehrten ſich aber daſelbſt die Ueber= 

tütte; einzelne dortige evangeliſc<he Einwohner wurden dazu 

beſonder3 in den theuern Jahren durc< die Gaben des Kloſters 

bewogen. Die Großeltern oder Eltern von fünfzehn bürgerlichen 

latholiſ<en Haushaltungen in Warth, die im Jahr 1640 lebten, 

waren |. Z. evangeliſch geſtorben; zwei dortige Reitknechte des 

Kloſters wurden wegen Stellen katholiſch. Der Bater der Familie 

Ammann in Warth kam von Berg auf einen Hof nac< Warth 

und wurde katholiſch; Joachim Held that das in Luzern. Nebſt 
dieſen Haushaltungen von Convertiten wohnten daſelbſt ca. 1640 

no< 11 fatholiſche Anſaßenfamilien, die aus der Schweiz und 
Schwaben dahin eingewandert waren ; einzelne derſelben verließen 

wegen des Bürgerrechtes ihren evangeliſ<en Glauben, z. B. Hans 

Friedinger von Pfyn. Einzelne der dortigen katholiſchen An= 

ſaßen, Stoll und Schnebeli von Oehningen, Haag von 

Hüttweilen und Hiltbrand erhielten Stellen im Kloſter und 
das Ortsbürgerre<ht, Außer dieſen genannten Familien lebten 

ca. 1640 in Warth noc< die Nachkommen von katholiſchen Haus= 
haltungen, die es ſchon im 16, Jahrhundert geweſen waren. Doch
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fanden ſich damal3 no< daſelbſt vier evangeliſche Haushaltungen 

mit 14 Berfonen (Müller, Haag, Fehr, Huber). ZIm 

kleinen Dorfe Dietingen lebten ca. 1640 drei fkatholiſche Haus- 

haltungen unier zwanzig evangeliſchen mit 82 Perſonen ; die eine 

von den erſtern Familien, Bantli, war aus Sc<hwaben ein- 
gewandert und hatte in Dietingen das Bürgerrecht erhalten. In 
Horwen waren damals drei alte katholiſ<e und eine Convertiten- 

haushaltung. Der Vater der letztern (Hagen) entfloh wegen 
eine8 begangenen Todſchlag3 und verdankte ſeinem Uebertritte das 

Leben. In Trüllikon wohnten damals (1649) nur zwei aus 

Scwaben eingezogene katholiſc<e Haushaltungen unter ſechs evan= 
geliſchen. Die katholiſc<he Kirchgemeinde Ueßlingen zählte im Jahr 

1640: 218 Perſonen in 55 Haushaltungen, die evangeliſche 416 

Seelen in 81 Familien. Für die katholiſchen Kir<gemeinden 

Ueßlingen und Hüttweilen errichtete der Gerichtöherr in Ittingen 

ſc<on im Jahr 1640 eine eigene Schule, die er auf ſeine Koſten 

halten ließ. Er wünſchte, daß dieſelbe auch von ſeinen evan- 
geliſchen (Gerichtögenoſſen benußt werde. Dagegen nahm er für 

die Gerichtzämter (Ammann, Weibel, Richter, Gericht3ſchreiber) 

meiſtens Katholiken. Im Jahr 1640 ſaßen nur vier evangeliſche 

Richter im Gerichte und acht Katholiken ; Ammann, Weibel und 
Schreiber waren katholiſ<. Auch ſpäter kamen in der Kirch- 

gemeinde Ueßlingen no<h Uebertritte vor, beſonders von 1669 bis 
1691. Mehrere Evangeliſche heiratheten katholiſche Männer und 

nahmen ihren Glauben an. Dasſelbe thaten Auguſtin Schlatter 

mit drei Töchtern, Joſeph Lieber von Horgenbach und ſeine 

Frau, die dann die Gemeinde Ueßlingen ins Bürgerrec<ht auf= 
nehmen mußte ; Heinrih Haſenfraß von Ueßlingen und ſeine 

Scweſter; U. Entlibucher von Dietingen ; Ulrih Huber von 

Horben, der eine Katholikin heirathete. Seit 1690 wurden zwei 

Brüder Sc<hlatter wegen der Theuerung im S<hwabenlande 

katholiſch und bald nachher ein Jakob Hagmann, der na<h ſeiner 
Heimkehr die Köchin des katholiſc<hen Pfarrer3 in Dießenhofen 



heirathete. =- In der Kirc<hgemeinde Hüttweilen waren die 

Uebertritte zur katholiſchen Kirche etwas feltenes. Die Evange= 

liſchen in Weckingen, welche die Kirhe in Hüttweilen und Wei- 
ningen benußten, blieben, ſeitdem fie ihre Pfarrkirche in Herdern 

verloren hatten , ihrem Glauben treu. Auch die niedern Unter= 
thanen in den Ittingiſchen Gerichten klagten bei den Cidgenoſſen, 

daß der Prior von Jttingen das ſogenannte halbe Mehr*) ver= 

lange, d. h. die Hälfte der Stimmen bei Gemeindsverfammlungen, 

um auf dieſem Wege ihnen eher katholiſche Bürger oder Anſaßen 

aufzwingen zu können. 1631 zählte die evangeliſche Kirchgemeinde 

Hüttweilen (ohne Wekingen) 51 und die katholiſche 16 Haus- 

haltungen; 1695 hatte erſtere (mit Einſchluß von Wetkingen, 

wo nur zwei kinderloſe katholiſche Haushaltungen wohnten) 70 

Haushaltungen mit 230 Seelen und 18 katholiſche mit 74 Per- 
ſonen ; die evangeliſche Kirhgemeinde Ueßlingen zählte 38 katho- 

liſche Familien mit 181 Seelen**). Das Kloſter Jttingen ſuchte 

nicht blos unter feinen Gerichtsgenoſſen den katholiſ<en Glauben 
zu verbreiten, jondern auch bei einzelnen ſeiner evangeliſchen 

Dienſtboten, z. B. Ulrich Senn, Gärtner und Kellermeiſter von 

Niederwyl bei Gachnang. 

d) Einfluß auswärtiger Klöſter und Gerichtsherren, 

Das Kloſter St. Gallen, deſſen Aebte ſic< im 17. Jahr= 

hundert durch ihren Beichrungöeifer auszeichneten, thaten das 

anc< in ihren thurgauiſchen Gerichten., Cs gelang ihnen das aber 

nur theilweiſe. Ju der Ortsgemeinde Sitterdorf half der Kolla- 

tor und niedere Gerichtöherr von Zihlſchlacht (die Herren von 
Hallwyl). Am erſtern Orte wurde die Zahl der Katholiken durch 

Einzüglinge vermehrt. Ein geiſtliches Glied des Hauſes Hallwyl 

*) Die Forderung des halben Mehrs wurde damals von mehreren thur- 

aauiſchen Gerichtäherren geſtellt, Siche Pupikofer, Thurg. Geſch., 2, 241. 
**) Z. A, (Bdl. 2 von Hüttweilen-Ueßlingen).
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verſuchte gegen Ende des 17, Jahrhundert3 in der Kapelle zu 

Zihlſchlac<t den katholiſchen Gottesdienſt einzuführen und nachher 

dur< das halbe Mehr Katholiken daſelbſt einzubürgern. Der 
Eifer des Orts8pfarrers verhinderte beides mit zür<eriſcher Unter= 

ſtüßung. 

Beſſern, wenn auch nicht den gewünſchten Erfolg hatte die 

Bekehrungsarbeit der Aebte in St. Gallen in den Berggerichten, 

d. h. in den Kirc<gemeinden Heiligkreuz, Schönholzer8- 

weilen, Wuppenau und Welfensberg, jedo<h nur bei 
denjenigen Cötualen, welche Gerichtsgenoſſen und Lehenleute der 

Abtei St. Gallen oder anderer katholiſcher Gerichtöherren und 

Güterbeſißer waren. Der Verluſt des evangeliſchen Gotte3dienſtes *) 

in obigen Kirchgemeinden erleichterte und beförderte die Bemühungen 

für den Uebertritt der dortigen Kir<genoſſen. Man gab ſicß daher 

alle Mühe, die wiederholten Anſtrengungen der dortigen Evan= 

geliſ<hen für Wiederanſtellung eigener Geiſtlicher zu verhindern 

und fand bei den katholiſchen Oberherrn Hülfe ; die Aebte von 

St. Gallen verboten ihren evangeliſchen Gericht8genoſſen ſogar 

den Beſuch benahbarter evangeliſcher Kirchen bei hoher Strafe 

und büßten die Uebertreter dieſes Mandats; ſie nöthigten mit 

Strafandrohungen ſogar evangeliſche Cötualen dieſer Kirch- 
gemeinden aus andern Gerichten für Gottesdienſt, Taufen, Ko=- 

pulationen und Beerdigungen den katholiſchen Ortspfarrer zu 
benußen und geſtatteten keinem evangeliſchen Pfarrer ſolche Funk= 

tionen in den betreffenden Kirchen vorzunehmen, oder nur mit 

beſonderer Erlaubmß ihrer Beamten. Seit 1629 wurde jedoch 

leßteres in Heiligkreuz nicht mehr geſtattet. In der Kirc<gemeinde 

Wuppenau durften zwar die zahlreihen Evangeliſchen laut Ver= 

trag von 1567 die drei Feſtgottesdienſte mit Abendmahl durch 

einen evangeliſchen Pfarrer halten, aber der Gefang oder das 
Taufen von Kindern bei dieſen Gotte3dienſten wurde unterfagt. 

*) Siehe Heft 14. S. 98--103 und K. G. 
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Erſt ſeit 1651 wurde ihnen geſtattet, auswärtige evangeliſche 
Kirchen zu beſuchen. Ueber die Verhältniſſe in der letztern Kirch= 

gemeinde theilte der benachbarte evangeliſche Pfarrer in Neukirch 
im Jahre 1620 und 1630 Zürich Folgendes mit : „Man beſtrafe 

die Evangeliſchen, wenn ſie auswärtige Kirchen (beſonders Neus= 

firc<) beſuchen. Das gelte beſonder8 von den Anſaßen und nicht 
gebornen Landeskindern. Bor mehreren Jahren habe man die= 

jelben damit zum Beſuche der Meſſe zwingen wollen, daß man 

ihnen im Falle des Ungehorfam8 mit Wegweiſung aus dieſer 

Gemeinde gedroht. Wo der Abt von St. Gallen Gericht3herr ſei, 

habe er Hinterfaßen nur unter dieſer Bedingung geduldet und 

es dadurc< dazu gebracht, daß dieſe Theile der Kirc<hgemeinde 

gauz katholiſc<; geworden ſeien. *) Ebenſo verlange ein anderer 

Gerichtsherr in der Umgegend, die Stadt Wyl, von ſeinen Unter- 
thanen, ſfowohl in dieſer Kirchgemeinde als in Welfensberg, 

daß dieſelben beim Prieſter zwar nicht die Meſſe beſuchen, aber 

do<h die Predigt und ſtrafe Ungehorſame, Dieſe Gewöhnung an 

katholiſche Ceremonien befördere aber (was man gerade beabſich- 
tigte) bei Jungen und Alten die katholiſc<e Superſtition und 

mache, daß ſich viele leichtlich bereden laſſen, katholiſch zu werden.“ 

In der Kirc<hgemeinde Heiligkreuz verließ von 1575-- 1646 der 
Reſt der Evangeliſchen in Gabris (13) den evangeliſ<en Glauben, 

dagegen blieben alle biſchöflich=konſtanziſchen Gerichtögenoſſen im 

Amt Scönenberg evangeliſ< und wurden ſpäter als Kirc<genoſſen 
in Neukirh, wo ſie ſeit 1575 (theilweiſe auch in Biſchofszell) 

den Gottesdienſt beſucht hatten, angenommen, nachdem ſie über 

100 Jahre verſchiedene vergebliche Verſuche zur Wiedererlangung 

ihres Kirchen= und Pfarrrechtes in ihrer Pfarrkirche gemacht hatten. 

Im Jahre 1646 wohnten in der Kirchgemeinde Heiligkreuz 23 

evangeliſche Haushaltungen mit 90 Seelen und 32 katholiſche 

*) Im Jahr 1646 waren jedoch ſogar im Pfarrdorfe noch zwei evan- 

geliſche Haushaltungen.
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Haushaltungen mit 161 Seelen. In der Kir<hgemeinde Wuppenau 

war im Jahre 1646 die Zahl der Evangeliſchen no< größer als 

die der Katholiken ; die Evangeliſchen waren meiſt „Landeskinder“, 
die Katholifen „Einzüglinge“. Damals betrug die Zahl der evan- 

geliſc<en Cötualen 143 in 29 Haushaltungen, Gegen Ende des 

47. Jahrhundert8 convertirte Konrad Heß in Wuppenau, wofür 

deſſen Sohn die Meßmer- und Schulmeiſterſtelle in Welfensberg 

erhielt. 

In der kleinen Kirc<hgemeinde Welfensberg blieben die 

evangeliſchen Haushaltungen no<h immer in der Mehrheit, z. B. 

waren im Jahre 1695 fieben evangeliſc<he Haushaltungen mit 
22 Seelen und nur drei katholiſ<e mit 12 Seelen. Durch den 

auf Verſprechungen erfolgten Uebertritt des Thomas Zelger 

wurde ihre Zahl etwas vermehrt. 

In der Nachbargemeinde Wylen (Schönholzersweilen) war 

derſelbe Fall wie in Welfen8berg, Die Zahl der Katholiken blieb 

fehr klein, nur ſelten und wenige Uebertritte kamen darin vor, 

3. B. derjenige eines Nachkommen des erſten evangeliſchen Pfarrers 
(Brunner); dieſer that es, um einer ſchweren Strafe zu entgehen. 

IJm Kir<dorfe wohnten nur zwei katholiſhe Familien. Im Jahre 

1695 wohnten in den zwei Kirc<hgemeinden Wylen und Wuppenau 
142 evangeliſche Haushaltungen mit 580 Seelen und im Jahre 

1711 620 Seelen. Die Evangeliſchen in der Kirc<gemeinde 

Wylen durften ſeit 1564 noc< den Friedhof daſelbſt benntüen, 

aber nicht mehr die Kapelle. Die evangeliſc<hen Cötualen von 

Wuppenau, Wylen und Welfensberg erhielten feit 1713 zeitweiſe 

evangeliſchen Gottesdienſt in Wuppenau, bauten aber 1714 eine 
Kirc<he in Wylen und erhielten 1718 einen evangeliſchen Pfarrer. *) 

In andern Gerichten und Kollaturen der Abtei St. Gallen gelang 

es nicht, die Zahl der Katholiken zu mehren. In Hagenwyl 
blieben allerdings deren Gericht3genoſſen katholiſch, diejenigen der 

*) Mehr ſiche K. G. 
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Stadt St. Gallen in Almensberg aber evangeliſ< , ebenſo die 
wenigen Familien in Kaßenſteig, welche Gericht8genoſſen von 

Blidegg waren (f. B. V, 196). 

In einem andern Gerichte der Abtei St. Gallen, in Keß- 

wyl, fanden gegen Ende des 17. Jahrhunderts mehrere Ueber- 

tritte ſtatt ; 22 Perfonen wurden von 1680---1711 katholiſch, 
ſo daß es ſchien, daß daſelbſt der katholiſche Gottesdienſt werde 

eingeführt werden müſſen. Ueber dieſe Converſionen berichtete der 

dortige evangeliſ<e Pfarrer im Jahre 1711 *) folgendes nach 

Zürich: „Mehrere dieſer Convertiten ſind es wegen einer Theuerung 

geworden ; damals ſeien viele Liederliche, die früher Schulden ge= 

mact haben und in Noth gefommen ſeien, ins Schwabenland 

gezogen oder im nahen Kloſter Münſterlingen angepa>t worden. 

Dieſes ſowie der Abt von St. Gallen haben dann, um das 
Papſtthum in dieſe bisher ganz evangeliſche Kirchgemeinde einzu= 

führen, die Häuſer und Liegenſchaften ſol<her ruinirter Leute um 

zu hohen Preis von ihnen gekauft und ſie dann darauf ſißen 

laſſen. So ſei 1681 Jakob Ammann und 1691 Salkomon Bär 

nebſt ſeinem älteſten Sohne abgefallen. Weil der Pfarrer des 

leßtern Frau nebſt ihren fünf Kindern, die evangeliſch geblieben, 

zum Beharren im evangeliſchen Glauben ermahnt und ſie ver= 

tröſtet habe, ſei er wegen vorgeblicher Ausfälle gegen die Ka= 

tholifen nach St. Gallen citirk worden. Außer dem Bär*"ſchen 

Gute, das der Abt bei deſſen Uebertritt unter der Bedingung 

von ſeinen Creditoren gekauft, daß Bär es um den halben Zins 

als Lehenmann erhalten und nach 26 Jahren wieder an ſi 

ziehen könne , habe der Abt noch fünf andere Güter in Keßwil 

auf dieſem Wege gekauft. Ein anderer Keßwiler, Jakob Gutmann, 

ſei wegen einer Heirath mit einer Katholikin abgefallen und 1671 

Sebaſtian Roth als Knabe im Sc<loſje Güttingen von einem 

.) Z. A,
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Herrn v, Hallwil dazu verleitet worden. Leßterer ſei dann Diener 

eines jeiner Verwandten, eines Domherrn von Konſtanz und 

daſelbſt Bürger geworden. Man habe damals befürchtet, daß die 

Einführung der Meſſe in Keßwil werde verlangt werden und 

bereits Zürich um Hülfe angerufen, Sie ſei aber nicht nöthig 

geworden, weil die meiſten von dieſen und andern Convertiten 

ſpäter wieder evangeliſ< geworden ſeien, ſei's wegen beſſern 

Zeiten , und Reue oder wegen Heirath und auch wegen Ber= 

ſorgung junger Knaben in den Oetenbach (Waiſenhaus in Zürich); 

einzelne Convertiten ſeien nac< Schwaben gezogen, nachdem ſie 

ihr Bürgerrecht aufgegeben.“ In der großen Kir<gemeinde Sommeri 
gab e8 von 1636---1703 nur 38 Convertiten. -- Seitdem Konſtanz 

wieder eifrig katholiſc<h geworden und daſelbſt außer den ver= 

ſchiedenen geiſtlichen Stiften und Klöſtern, welche im Thurgau 

Kollaturen, Eigenthum und Zehenden hatten, auch der Jeſuiten- 

orden eingezogen war, zeigte ſich auc<h der Einfluß der geiſt- 

lichen und weltlichen Bewohner in dieſer Stadt auf ihre thur- 

gauiſ<hen Nachbarn und Unterthanen. Die benachbarten thur- 

gauiſchen Klöſter Kreuzlingen und Münſterlingen thaten auch ihrer= 

ſeit35 das Nöthige zur Unterſtüßung. Es geſchah das von beiden 

Theilen beſonder8 gegen Ende des 17. Jahrhunderts. In einem 

Berichte des erſten evangeliſchen Pfarrers von Egel3hofen-Kurz- 

ridenbach (das bis 1708 nur eine Filiale von Scerzingen war) 

wird deßwegen Folgendes bemerkt: „Von dem nahen Konſtanz 

und Kreuzlingen, wo ſeine Pfarrgenoſſen wegen Güterbauens viel 
zu thun haben, werden ſie ſehr zum Abfall gelo>t. Wenn etwa 

auf dem benachbarten Reichsboden evangeliſche Miſſethäter ver= 

haftet werden, verſprehe man ihnen Strafnachlaß oder Mil- 

derung, wenn ſie abfallen, und lo>e ſo auch die Jhrigen dazu ; 

das wirke beſonders nachtheilig auf Franen und kleinere Kinder.“ 

Betreffend das Kloſter Kreuzlingen klagte er damal3: „der 

hißige Sekretär in Kreuzlingen habe erſt neulich geſagt, wenn 

die Gotte3häufer biözher viel zur Bekehrung der Neugläubigen 
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gethan, ſo werden ſie in Zukunft noch mehr thun. Man wiſſe wohl, 
daß viele Bekehrte im Herzen noc< evangeliſch denfen. Man 

halte es aber mit dem König von Frankreich, dem es gleich= 

gültig ſei, wenn ſchon die Bäter no< calviniſch ſeien; die Kinder 

werden ſchon gut katholiſch werden. Das ſei die Kloſterpolitik 

im Thurgau. Jm Thurgan ſei nicht viel zu machen, weil der 
Landvogt mit ſeinen Beamten und alle Prokuratoren katholiſch 

ſeien und mit allen Kräften den Katholiken helfen, während ſie 

die Evangeliſchen mit Gewalt zu unterdrü>en ſuchen. Wenn 
Zürich, der Vorort, nicht helfe, ſo werde großes Uebel entſtehen.“ 

Aehnliche Klagen kamen auch 1695 vom evangeliſchen 

Pfarrer in Sherzingen nach Zürich: „Die wenigen Katholiken 

in ſeiner Gemeinde drohen mit Einjezung eines Altars in 

Scherzingen. Obſchon das Kloſter Münſterlingen gegen Arme 

ohne Unterſchied des Glaubens5 wohlthätig ſei, entferne es ſämmt= 
liche evangeliſche Dienſtboten und Rebleute. Das Almoſen werde 
daſelbſt und in Kreuzlingen nur gegeben, wenn man niederkniee, 

bete und das Kreuz mache. Auch da3 Kioſter Kreuzlingen ſuche die 
Evangeliſchen, beſonders jeht bei der Theuerung, auf verſchiedene 
Weiſe 3. B. mit Speijen und. Prozeſſen zum Abfall zu bringen. 

So habe es Kurzri>enbach zwingen wollen, nur die Kloſtertrotte 

zu benußen ; der Prozeß habe dieſe Gemeinde über fl. 1000 ge= 

koſtet.“ Ju Egelshofen fielen von 1691---1695 folgende Per= 

ſonen vom evangeliſchen Glauben ab: 1) Wittwe Gremli, eine 

Bettlerin, mit zwei Kindern; alle 3 wurden in einem Frauenkloſter 

in Konſtanz gut verforgt. 2) Katharina Ko<, die mehrere Male 

in Frauenfeld geſtraft worden war; ſfie heirathete wider den 

Willen ihrer Mutter einen Konſtanzer. 3) Der 17jährige Heinrich 
Neuwiler; dieſer Convertite ließ fich dann heimlich in Konſtanz 

mit einer Katholikin trauen, weil man ihm einen guten Dienſt- 

plaß in einem Kloſter verſprah. Er blieb aber in Egel3hofen 

und erhielt aus dem Kloſter Kreuzlingen wöcentlich eine ſchöne 

Unterſtüßung. Im Jahre 1631 waren in Kurzrienbach 90 und
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in Egelöhofen 130 evangeliſche Communikanten; an leßterem 

Orte waren 80 Katholiken; im Jahre 1695 waren in Kurzriäen- 

bac<h nur 2 katholiſche Lehenbanern eines Konſtanzers8 (Beutter) 

und in Egelsöhofen 48 katholiſche Hanshaltungen, darunter 30 

bürgerliche und 52 evangeliſche Haushaltungen mit 249 Perz- 

ſonen. . 

Schlimmer war die Lage ihrer evangeliſchen Nachbarn in 

Bernrain=-EmmisShofen, einer Filiale von St. Stephan in 

Conſtanz. Seit 1548, dem Uebertritt der Stadt Konſtanz, hatten 
ſie weder in ihrer Filialkirhe in Bernrain noc< in der Mutter- 

kirche mehr evangeliſchen Gottesdienſt. Sie wurden ſeither vom 

evangeliſc<hen Pfarrer in Tägerweilen verſehen und beſuchten da= 

ſelbſt den Gottesdienſt. No<H im Anfang des 17. Jahrhunderts 

waren in dieſer Kir<gemeinde faſt alle Einwohner evangeliſch. 

Erſt ſeit dem dritten Dezennium des 17. Jahrhunderts mehrten 

ſich daſelbſt die Uebertritte , theils weil ihr Kit<gang entfernt 

und oft mit Streitigkeiten mit den dortigen Cötnalen verbunden 

war, theils weil die katholiſchen Eidgenoſſen einzelne Geſuche, 

3- B. von 60 Haushaltungen mit 121 Perſonen im Jahr 1627 

um Anſtellung eines evangeliſchen Geiſtlichen in Bernrain durch 

den Kollator (Stadtrath in Conſtanz) abgewieſen hatten*). Im 

Jahr 1724 ſc<rieben die evangeliſc<hen Emmishofer nach Zürich : 
„jeit Menſchengedenken ſeien aus ihrer Kir<hgemeinde 80 Perſonen 
abgefallen.“ Aus andern Berichten weiß man, daß dieſes fol- 

gende Perſonen thaten: vor 1635 Hans Müller, der Stamm=- 
vater eines großen Theiles der ſpätern katholiſchen Kir<gemeinde ; 

dann etwa3 ſpäter Gebhart Walder mit vier Kindern, weil er 

- feinen Beitrag an das jährliche Pfarrgeld der evangeliſchen Em- 
mi3hofer nach Tägerweilen nicht bezahlen wollte; ferner Jakob 

Watder mit 11 Kindern; Kaſpar Shüeb mit 9; Georg Ander- 

*) Seit ca. 1640 wurde wieder ein Kaplan nach Bernrain geſett; 

f. K. G. 
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wert, der Stammbvater der katholiſchen Familie dieſes Namens 

und Wittwe Schüeb. Im Jahr 1695 zählte die katholiſche 

Kirc<hgemeinde 223 und die evangeliſche nur 129, welche ſpäter 

(1724) Glieder der evangeliſchen Kirc<gemeinde Egelshofen 
wurden*). JIm Berichte des evangeliſchen Pfarrers von Täger= 

weilen von 1695 wird betreffend die Evangeliſchen von Emmis= 

hofen bemerkt : es dienen manche von denſelben bei dortigen 

Katholiken und dieſes ſei ein trauriger Anlaß zu vielen Abfällen 

und doch fönne man es nicht hindern, weil ſie bei ihnen mehr 

Lohn haben und man ihnen mit 1000 Worten verheiße, fie 

wegen ihrer Religion nicht zu beläſtigen und fſie fleißig in die 

evangeliſche Kirche zu laſſen, was an vielen Orten ehrlich ge- 

halten werde. 

Beſſer ging es in einer andern ehemaligen Filiale von 

St. Stephan, in Oberhofen**). Bis 1638 war nur evan- 

geliſcher Gottesdienſt, der von einem benachbarten Geiſtlichen ver- 

ſehen wurde, in der Kirche Oberhofen. Damals verlangte aber 

Junker Max von Ulm in Grießenberg (f. S. 55), der Tochter- 
mann und Erbe des frühern Beſißers der niedern Gerichte in 
dieſer Gemeinde und des Schloſſes Liebburg, die Benußung der 
dortigen Kirche für katholiſchen Gottesdienſt. Es kam damals 

ein Vertrag zwiſchen ihm und den Gemeindsgenoſſen zu Stande 
betreffend die Stunde für den katholiſchen Gottesdienſt an Sonn= 
und Feiertagen (29. Okt. 1638), Damals waren in der Kirch= 
gemeinde nur Katholiken im Schloſſe Liebburg, wo für ſie von 
einem Kaplan des Stiftes St. Stephan ſonntäglicher Gottes= 
dienſt gehalten wurde. Jm Jahr 1740 waren in dieſer Kirh= 
gemeinde 70 evangeliſche und acht arme katholiſ<e Haushaltungen, 

*) S. B. YV. S. 240 und 241. 

**) Nach einem katholiſchen Pfarrbericht von 1798 wurde in Oberhofen 
damals nur an hohen Feſten Gottesdienſt gehalten. Der Kaplan von 
St. Stephan, der in Liebburg Gottesdienſt hielt, bezog vom Stifte per 
Jahr fl. 110; |. K. G.
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die auf Lehengütern des Gerichtöherrn und des Kloſter8 Münſter- 

lingen wohnten. Nur ein kinderloſer Bürger und zwei uneheliche 

Söhne einer Bürgerin wurden katholiſch. Seit 1638 fand in 

Oberhofen nur felten katholiſcher Gottesdienſt ſtatt ; die gotte3- 

dienſtlichen Sachen nahm der Kaplan, der in Liebburg 

Gottesdienſt hielt, von da mit. Erſt 1739 wurde geſtattet, 

einen Kaſten für dieſelben in den Thurm zu ſtellen. Bis ins 

19. Jahrhundert wurde nur an den drei hohen Feſttagen, dem 

Michaelistage (wahrſcheinlich dem Patronatsfeſte) und Allerſeelen 
in Oberhofen katholiſcher Gotte8dienſt gehalten. Dagegen danerte 

der Gottesdienſt in der Schloßkapelle Liebburg wahrſcheinlich 

von 1560 bis 1813 fort. Im Jahre 1812 gab der damalige 

Beſißer von Liebburg für die Auslöſung dieſer Servitut fl. 8000 
an die katboliſche Kirchgemeinde und geſtattete no< in der Schloß= 

kapelle den Gottesdienſt bis Martini 1813 (19. Nov. 1812).*) 

In der großen Kirc<gemeinde Ermatingen verſuchte der 

Gerichtöherr (Biſchof von Conſtanz) nebſt andern katholiſchen 

Güterbeſikern die Zahl der Katholiken zu mehren. Erſterer wollte 

feit 1619 keinem Evangeliſchen mehr die Ammannſtelle im Pfarr= 

dorfe überlaſſen, ſofern er nicht katholiſch werde. Han8 Meyex 

mußte katholiſc< werden, um das Lehengut Agerſtenbac<ß vom 

Kloſter Peteröhauſen zu erhalten. Dasſelbe mußte im Jahr 1601 

Jakob Sciltkne<ht in Lanter8weilen und jpäter ſeine Söhne 

thun, nm ein Lehen des Kloſters Feldbach zu behalten. Nach 

1631 traten auch einzelne Evangeliſche in Triboltingen und Frut- 

weilen zur katholiſchen Kirche über ; no< mehr geſchah das gegen 

Ende des 17. Jahrhunderts in Folge einer Theuerung. In 

Mannenbach konnte wegen der Zunahme der dortigen Katholiken 

wieder ein Kaplan angeſtellt werden (f. S. 93). In Folge eines 

Befehls der katholiſchen Orte von 1737 durfte der Kollator der 

Frühmeſſe in Ermatingen dieſelbe nicht mehr durc< andere Geiſt= 

*) S. Z. A. und B. A.
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lic<he verſehen laſſen, ſondern mußte wieder einen Kaplan, der im 
Pfarrdorfe wohnte, anſtellen (ca. 1740). Im Jahr 1631 wohnten 

in Ermatingen 125 evangeliſc<he und neun katholiſche Haus= 

haltungen , in Salenſtein 38 evangeliſc<he und zwei katholiſche; 
in den andern Theilen der Pfarrei, mit Ansnahme von Mannen= 

bach, wohnten nur ein paar fatholiſche Familien. Im Jahr 

1695 waren nur ca. 30 katholiſche Haushaltungen im ganzen 

Kirchſpiel, davon neun im Kirhorte, 

Ju Tägerweilen war im Jahr 1631 nur ein katholiſcher 

Mann, der den Gottesdienſt in Conſtanz beſuchte. Jn Gottlieben 

ließ der Obervogt des Gerichts3herrn in der Schloßkapelle für ſich 
und ſeine Dienſtboten Meſſe leſen. Im Jahr 1695 waren keine 

bürgerlichen Katholiken in der Kirc<hgemeinde ; ein paar bürgerliche 

Convertiten verließen ihre Gemeinde. In einem Bericht des evan= 

geliſchen Pfarrers von Tägerweilen wird aber geflagt: Die Katho= 
lifen in der Unigegend paſſen ſo fehr auf die Evangeliſchen und 

ſuchen ſie mit allerhand Mitteln an ſich zu ziehen und dieſe laſſen 

ſich, weil bei ihnen ex bono publico keine Kraft zu helfen ſei, 

vft bereden (wahrſcheinlich ſind beſonders die evangeliſchen Emmis= 
. hofer gemeint). E5 ſei auch ſehr ſchlimm, daß, wenn etwa einer 

ein Stü> Gut verkaufen müſſe, alles in katholiſche Hände (z. B. 
konſtanziſche) oder jonſt in großer Herren Beſiß komme, denn der 

Mittelmann lönne nichts kaufen und die Reichen haben fonſt 
genug Güter und ſonſt ſei keine Hülfe. Um ſo erfreulicher ſfei 

der Tagſazungöbeſchluß betreſffend BVerbot des Berkaufs in todte 

Hände. Die thurganiſhen Evangeliſchen klagen überdieß, daß 

kein reformirter Prokurator ſeit dem Tode des Schultheiß Müller 

in Frauenfeld fei , fo daß Evangeliſche bei Anklagen wegen der 

Religion keine Hülfe mehr haben, indem die andern Redner ent= 

weder gar nicht mit den Parteien einſtehen oder etwa in ſolchen 

Fällen nicht reden dürften, wie ſie ſollten. 

14
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e) Veränderungen in andern thurg. Kir<gemeinden. 

An3 der großen Kirc<gemeinde Sulgen wird in einem 

evangeliſc<en Pfarrberichte von 1631 geklagt, daß die katholiſchen 

Gericht3- und Lehenherren, beſonder3 derjenige auf dem Schloß 
Eppishauſen, mit Lehen, Stellen und Gütern zum Abfall loken, 

was bei Einzelnen gefruchtet habe, bei Andern aber nicht; ſo 

habe 3. B. ein Eberli lieber ſeinen Verdienſt im Sc<loſſe Eppi3- 

hauſen al3 feinen Glauben aufgegeben, aber dafür einen andern 

Dienſt im Schloſſe OettliShauſen gefunden. Im Jahr 1645 klagten 

die Evangeliſc<hen in Züri< über den Obervogt des Schönen= 

berger Amtes in Biſchofs8zell, Büeler, daß er evangeliſchen 

Waiſen katholiſche Vögte ſeßze, junge evangeliſche Leute aus 
dieſem Amt und von Neukir< mit Verheißungen von guten Hei- 

rathen, Aemtern und Beſc<wichtigung von drängenden Creditoren 
zum Abfall lo>e, Deßwegen ſei Ammann Joh. Sh weizer von 

Schönenberg vor zwei Jahren katholiſch geworden. Als er von 

ſeiner Fran des Chebruchs angeklagt worden ſei, habe er ſich 
für ihn in Frauenfeld verwendet und Schönenberg genöthigt, 

ihn als Bürger anzunehmen. Andere folgten ſpäter wegen Lehen- 

güter diefſem Beiſpiele, beſonders aber in den Gerichten des 
Abtes von St. Gallen. Die Zahl der Convertiten blieb aber 

immer eine kleine. Im Jahr 1695 wohnten unter 2278 Evan- 

geliſchen nur 180 Katholiken. 

In der Filiale Berg mehrten ſich ſeit dem Uebergang der 

dortigen miedern Gerichte gegen Ende des 16. Jahrhundert3 in 

die Hände der katholiſchen Familie Brümſi die Zahl der Katho- 
liken durc< Uebertritte und Einwanderung von answärtigen 

Katholiken. Joachim Jſeli erhielt für ſeinen Uebertritt vom 

Gerichtsherrn ein Reblehen und ein Jakob Bertſc<hi einen Louis- 
thaler. Im Jahr 1645 waren 79 evangeliſhe und nur ſieben 
verbürgerte katholiſche Familien, und im Jahr 1695 unter 701 
Evangeliſchen nur 80 Katholiken,
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An3 der Pfarrgemeinde Pfyn konnte der evangeliſche Pfarrer 
im Jahr 1631 berichten, daß bisher nur wenige Uebertritte zur 

katholiſchen Kirche ſtattgefunden, obſchon die katholiſchen Gerichts- 

und Lehenherren dazu lo>en. Auch ſpäter geſchah das in den 

verſchiedenen Theilen dieſer Pfarrei, aber mit wenig Erfolg. Im 

Pfarrdorfe wohnten mit Ausnahme des katholijchen Pfarrers vor 
1635 feine Katholifen mehr. Die leßte bürgerliche Katholikin 

verfaufte 1635 ihr Haus und Gut an Zürich für ein evange- 

liſches Pfarrhaus. In einem evangeliſchen Pfarrbericht von 1711 
wird das freundliche Berhältniß, das zwiſchen den Katholifken 

und Evangeliſchen ſtattfinde, erwähnt, =- eine Bemerkung, die 

ſich ſonſt. in keinem damaligen Pfarrberichte findet; nur rühmte 

der Pfarrer von Wigoldingen, wo einige Katholiken waren, 

da3 loyale Benehmen ſeines Kollator5 (Domſtift Conſtanz). 

In Eſchenz mehrte ſich ſeit Ende des 16, Jahrhunderts 

die katholiſche Kir<hgemeinde. Seit 1582 mußte ihr die Kirche 

abgetreten werden und 1690 verzichteten die dortigen Evange- 

liſchen gegen eine Entſchädigung von fl. 140 auf den dortigen 
Friedhof. Ju der Kir<gemeinde Burg, wo die Evangeliſchen 

von Eſchenz den Gottesdienſt ſeit 1582 beſuchten, blieb Alles 

evangeliſc<. Ein Verſuch, den der Obervogt von Eſchenz nach 

1582 machte, in die Kirche Burg einen Altar aufzurichten, wurde 
aufgegeben. 

In der Kirc<gemeinde Baſadingen gelaug es dem Kollator 

und Lehenherrn vieler Güter, dem Kloſter St. Katharinenthal, im 

Laufe des 17. Jahrhundert8s manche Evangeliſche zum Uebertritt 

zu bewegen. JIm Jahr 1646 wurden zwei von ſeinen evange= 

liſhen Lehenleuten geſtraft, weil ſie hxe Töchter an evangeliſche 
Männer verheirathet hatten. Zwei andere evangeliſche Bürger 

verließen um dieſe Zeit ihre Kirc<e, weil der eine, Keller, im 
Kloſter dafür Verdienſt und der andere, Monhard, eine mildere 

Strafe wegen eines Diebſtahls erhielt. Seit 1651 bis ca, 1710 

wurden zwölf evangeliſche Haushaltungen katholiſ<. Im Jahr
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1654 waren bereits 29 katholiſche Familien unter 38 evange- 

liſchen mit 163 Seelen; 1710 waren 44 evangeliſche Haus= 

haltungen mit 206 Seelen und 45 katholiſche Haushaltungen. 

In Schlattingen, der jehigen Filiale von Bajadingen, 

blieben alle Einwohner evangeliſch, ebenſo in Schlatt, mit Aus- 

nahme eines Einzigen, eines Bürgers von Baſadingen, der vom 

Kloſter Paradie3 das Lehengut in Kundolfingen inne hatte. 

Die Zahl der Evangeliſchen im Thurgan war im Jahre 

16409 ca. 24,000 und im Jahre 1711 ca, 47,000, während 

diejenige der Katholiken in letzterm Jahre ca. 12,000 betrng. 

JIm Jahre 1769 wohnten im Thurgau 15,625 Katholiken und 

im Jahre 1792 56,700 Evangeliſche. *) Im Jahre 1870 wurden 

gezählt : 69,229 Evangeliſhe mit 539 Separatiſten und 23,456 

Katholiken = 93,224 Einwohnern. 

Nach einem katholiſchen Pfarrverzeichniß von 1740 wohnten 

außer den im Heft 14, S. 100 **) erwähnten katholiſchen Ge= 

meinden damals in Au 600 Katholiken , Bichelſee 817 , Fiſch- 

ingen 306, Bettwieſen 240, Sirnach 974, Tänikon 306, Duß-= 

nang 643, Herdern 340, Gündelhard 132, Hüttiweilen 78, Ueßs=“ 

lingen 408, Lommis 364, Homburg 249, Pfyn 450, Dießen- 

hofen 160, Ermatingen 203 (davon 100 in Mannenbach). 

Ste>born ea. 80 und in Bernrain 298 ; Sitterdorf hatte 251 

und Weinfelden 65 Communicanten. 

*) Pupikofer, Statiſtik des Kantons Thurgau, S. 45 u. ff. 

.) B, A. 

SI II IE SIL 
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Günſtige Beränderungen im 18. und 19. Jahrhundert. 

Wa3 ſc<on lange drohte, trat endlich nach dem erſten Decen-= 

nium des 18. Jahrhunderts ein. Die alten und ſich immer no< 

ſteigernden religiöſen Beſchwerden der evangeliſchen Unterthanen 

der Eidgenoſſen, zunächſt aber diejenigen der evangeliſchen Toggen= 
burger gegen ihren katholiſchen Oberherrn, die Abtei St. Gallen, 

veranlaßten im Frühjahr 1712 den Ausbruch des vierten eidge= 

nöſſiſchen Religionskrieges. Bern's und Zürich's Truppen blieben 

gegen die Heere der fünf katholiſc<hen Orte und des Abtes von 

St. Gallen ſiegreih. Darauf mußten die katholiſchen Orte im 

Auguſt 1712 den dritten Landsfrieden abſchließen, in dem Bern 

nnd Zürich, welc<h' lehteres aus Pfarrberichten von 1695 und 

1711 die Lage der Evangeliſchen in den gemeinen Vegteien ge= 

nau kannte, genane und beſtinunte Regeln aufſtellen ließ, nach 
denen die politiſchen und religiöſen Beſchwerden in den pari= 

tätiſchen Vogteien nach dem Prinzip der Gleichberechtigung veider 

Confeſſionen beſeitigt werden ſollten. *) Diesmal begnügten ſich 
die evangeliſchen Orte nicht, wie im Jahr 1531, mit den auf 

*) Siehe den neuen Landfrieden vom Auguſt 1712 bei Pupikofer Thur- 

gauer Geſchichte 2. 253 und die nach demſelben vom März bis April 1713 

zu Stande gekommenen Verträge mit den Kollatoren und thurgauiſchen Ge- 

richtöherren und Gemeinden ebendaſelbſt S. 259 ff. und über den ganzen Ab=- 

ſchnitt die amtliche Sammlung der eidgenöſſiſchen Abſchiede aus dem 18. 

Jahrhundert. .



214 

dem Papier ſtehenden ſchönen allgemeinen Grundſäßen, die uun 
in Zukunft in den gemeinen Vogteien gelten und ein friedkiches 

Beiſammenleben der Glieder beider Kirchen bewirken ſollten ; ſie 

verlangten zugleicß , daß Abgeordnete der Sieger und Beſiegten 

nach den in dieſen Friedensöſ<luß aufgenommenen allgemeinen 

Regeln die bürgerlichen und kirc<hlichen Berhältniſſe ihrer Unter- 
thanen in allen thurgauiſchen Gemeinden, wo e8 nöthig ſei, 

ordnen ſollten. Dieſe3 geſc<ah in Frauenfeld in den Monaten 

März und April 1713 auch für diejenigen Gemeinden, in denen 
die Abtei St. Gallen, welche erſt im Jahr 1718 mit Zürich und 

Bern Frieden ſchloß , die niederen Gerichte oder die Kollatur 

beſaß. Man fuhr damit fort in denjenigen Gemeinden, in 

denen der Biſchof von Konſtanz und andere dortige Stifte ähn=- 

liche Rechte inmme hatten, obſchon der erſtere mit ſeinem Stifte 

darum ſich widerſeßte, weil er in dem leßten eidgenöſſiſchen Kriege 

ſich neutral verhalten habe. Nur in Arbon, Horn und Biſchofs- 
zell, wo das Bisthum Konſtanz Läandesherr war , konnte der 

Landſriede von 1712, erſt 1728*) vollſtändig eingeführt werden ; 

jedoch geſtatteten Bern und Zürich ſchon nach dem Abſchluß des 

neuen Landfriedens auch dieſen Gemeinden die Abſtellung man= 

<er kirchlichen Beſchwerden. Beſonders wichtig war aber, daß Bern 

Mitregent mehrerer paritätiſchen Vogteien wurde, ſowie die fernere 

Beſtimmung, daß ans8 den zwei evangeliſchen Orten Zürich und 

Bern (ſpäter auc< von evangeliſch) Glarus in Zukunft für die 

Thurganer der Landammann mit längerer Amts8dauer genommen 

werden müſſe, um durch denſelben die Intereſſen der Evangeliſchen 

zu wahren. Ueberdieß ſtellte Zürich eine beſondere Kommiſſion 

für landfriedliche Sachen auf. Der erſte Landammann war der 

durch ſeinen evangeliſchen Eifer bekannte Anführer der Zürcher 

Truppen im Toggenburger Kriege, Hauptmann Johann Ulrich 

Nabholz von Zürich. Dieſer hatte beſonders im Anfange viele 

*) Siehe Pupikofer thurg. Geſchichte 2. 273. f. 

m
e
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Arbeit , indem ſowohl Kollatoren und Gericht3herren als auch 
katholiſche Gemeinden die Frauenfeldiſchen Entſcheidungen nicht 

anerkennen und ausführen laſſen wollten. (Es geſchah dies darum, 
weil fie noch immer, wie ihre biöherigen eidgenöſſiſchen Beſchüßer 
auf eine für ſie günſtige Wendung der Dinge hoſften. Dieſelbe 

blieb aber aus. JIn Folge des nenen Landfriedens traten all= 

mälig in den paritätiſchen eidgenöſſiſchen Vogteien und auch im 

Thurgau freundlichere Verhältniſſe ein. Die Reibungen , ſowie 

der religiöſe Parteieifer mit ſeinen vielen tranrigen Ausgeburten, 

an denen anch die thurgauiſche Geſchichte im 16. und 17. Jahr- 

hundert ſo reich war, hörten faſt ganz auf. Sowohl die evan= 

geliſchen, als die katholiſchen Landesregenten ſchüßten die JInte= 
reſſen ihrer Konfeſſion8verwandten, faſt immer mit Beobachtung 

der neuen Ordnungen. Die regierenden evangeliſchen Orte einigten 

ſi< mit den fatholiſchen über gemeinſame Beſchlüſſe in reli= 

giöſen Dingen, 3. B. betreffend Erziehung von Kindern aus pari- 

tätiſchen Chen *) (1776), Verkauf von Liegenſchaften an Klöſter 
und Stifte (1759). Bern vereinigte ſich mit den katholijchen 

Orten, um Maßingen zu nöthigen, dem katholiſchen Joh. Stern 
von Eſchenz, den dieſe evangeliſche Gemeinde erſt vor Kurzem 

„als Bürger angenommen, aber ſpäter auf Antrieb ihres Pfarrers 

das Bürgerrecht wieder gekündet hatte, Wort zu halten. Ebenſo 

halfen die katholiſchen Orte bei Ausſchreitungen ihrer (Glanben3= 
genoſſen dazu, daß gegen Fehlende eingeſchritten wurde. Dies 

geſ<ah bei verſchiedenen Fällen und zu verſchiedener Zeit. Wir 

führen einzelne Belege dafür an. Einige katholiſche Bürger von 

Frauenfeld , welc<he den Uebertritt des Chriſtoph Nadler in 

Dingenhart veranlaßt und dabei den evangeliſc<en Glauben ge= 
ſ<mäht hatten , wurden des8wegen geſtraft; Rathsherr Keller 

*) Dieſer Gegenſtand kam wegen eines Uebertrittes eines evangeliſchen 
Bürgers von Ermatingen (Grüninger), deſſen Familie evangeliſch blieb zur 
Sprache.
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mußte in Gegenwart des Zürcher und Luzerner Bürgermeiſters 
abbitten und durfte vier Monate nicht mehr die Rathsſizungen 
beſuchen ; Kaplan Hurter wurde dazu verurtheilt, von den Ge- 
ſandten von Luzern einen Verweis anzuhören. Al3 das Kind 

eines Convertiten, Hug von Affeltrangen, der evangeliſch ge= 

bliebenen Frau desſelben , wie es hieß, vom Kaplan in Tobel, 

heimlich geraubt und ander3wo verſorgt wurde, erhielt der thur= 
ganiſche Landvogt den Auftrag, die Sace zu unterſuchen und 

den Schuldigen zu ſtrafen (1759). Als das Kloſter Münſter- 
lingen als Gerichtöherr von Landſchla<t zwei Katholiken wider 
den Willen der dortigen faſt ganz evangeliſchen Gemeinde al3 
Bürger angenommen hatte, halfen auch die katholiſchen Orte 

dazu , daß Münſterlingen ſeine Begünſtigung wieder zurücziehen 

mußte und überhaupt beſ<loſſen wurde, daß auc<h hier die 

landfrieden3zmäßige Parität beobachtet werde (1723). Bald 
nachher beſchloſſen die katholiſchen Orte, weil geklagt wurde, 

daß die Gemeinde Triboldingen, wo unter 28 Evangeliſchen 
nur fünf fkatholiſ<e Bürger wohnten, keine Katholiken mehr 

in's Bürgerre<ht aufnehmen wolle, daß, wo zwei Dirittheile 
oder drei Viertheile Bürger einer Religion angehören, der 

dritte oder vierte Bürger von der andern Religion fein ſolle. 

Sie zogen aber nachher wegen der damaligen „Conjunkturen“ 

dieſen Beſchluß wieder zurü> (1732). Die katholiſchen Orte 
ſahen aber im Jutereſſe ihrer Religion no<h ſehr darauf, daß die 

in den Händen der Katholiken liegendem Beſizungen und Ge- 

richt3herrlichfeiten niht von Evangeliſh<en erworben werden. 

Daher kaufte Luzern von den Herren von Ulm in Grießenberg 

ihre dortige Beſitung (1750). Sehr ungern ſahen ſie es, als 

das Schloß Gündelhard in den Beſit eines frühern thurganiſchen 

evangeliſchen Pfarrers Sprüngli überging (ca. 1766), und 

freuten ſich, als er es bald wieder an einen katholiſchen 

Käufer abtrat, wozu ſie um ſo mehr Grund hatten, weil jener 

wie der damalige katholiſche Pfarrer klagte, ebenfalls Gottes-
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dienſt in der dortigen biöher ganz katholiſchen Kirc<he verlangte, 
ſtatt fkatholiſ<er evangeliſche Lehenleute anſtellte und einzelne 

Pfrundgefälle nicht dem Pfarrer zukommen ließ. Mit Sc<merz 

vernahmen ſie, daß gerade in Frauenfeld , wo ſeit 1712 immer 
die Jahrre<hnungstagſaßungen gehalten wurden, der Wohlſtand 

der dortigen angeſehenſten katholiſchen Familien immer mehr ſinke 
und dieſe ihre jhönen Häuſer an Evangeliſche verkaufen müſſen 

und daß die Zahl derſelben darum fkleiner werde, weil einzelne 

Söhne derſelben ſih dem Prieſterſtande gewidmet haben. Im 
Intereſſe der katholiſchen Thurgauer und Rheinthaler beſchloſſen 

die fatholijhen Regenten nach dem Vorbild der landfriedlichen 

Kommiſſion in Zürich die Errichtung einer Religionskammer (1771). 

Dieſe ſollte von Geiſtlichen und Andern die Beſchwerden der 
dortigen Katholiken zu Handen der regierenden Orte einziehen 

und für Abhülfe derſelben Schritte thun. An folchen fehlte e3 

auf beiden Seiten nicht, ſowohl an begründeten als unbegründeten. 

Die Katholiken wollten die frühern Vorrechte nicht fahren laſſen 

und einzelne evangeliſche Gemeinden benußten wirklich die Frei- 

heiten und Rechte des neuen Landfriedens auf eine einſeitige Weiſe 

und vergaßen, Böſes mit Gutem zu vergelten. Der evangeliſche 
Theil des Stadtrathe3 Frauenfeld verwies z. B. den katholiſchen 

Küfer Joſ. Anton Dieteler aus dem Elſaß nach dem Tode ſeines 

evangeliſchen Schwäher3 aus ihrer Stadt und Stadtgericht. Dies 
geſchah hauptſächlich deßwegen, weil Dieteler nac< ſeiner Ver= 

ehelichung ſeine Frau zum Uebertritt bewogen hatte. Uebertritte 

von der evangeliſchen zur katholiſchen Kirche kamen jedoc<h im 
18. Jahrhundert nur ſelten vor. Einzelne Klöſter und Stifte 

(z. B. Münſterlingen, Tobel) wie Geiſtliche blieben auch jeßt 
dafür nicht ganz unthätig. Indeß war die Zahl der Convertiten 

eine kleine *). Am meiſten Auffehen machte der durch katholiſche 

*) In einem Verzeichniſſe der 32 katholiſchen Kir<hgemeinden des 

Decanat3 Frauenfeld-Ste>born vom Jahr 1740 werden fieben Convertiten 

angeführt, je drei in Gündelhard und HÜüttweilen und einer in Sirnach (B, A.).
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Geiſtlihe und Weltliche in Frauenfeld veranlaßte Uebertritt des 

Chriſtoph Na dler von Dingenhard, Kir<gemeinde Maßingen, 

im Jahr 1736 (f. früher). Nadler wurde aber bald nachher 

wieder evangeliſ<. Auch der Uebertritte zur evangeliſchen Kirche 

waren im 18. Jahrhundert ebenfaſl3 nur wenige. =- Die früher 

ſo häufigen Streitigkeiten wegen der Altäre, der Kirchenſtunde, 

Bilder 2c. kamen nur ſelten mehr vor, z. B. faſt gleichzeitig im 

3. Decennium dieſes Jahrhundert3 in Sitterdorf (wegen Auf= 

ſtelung neuer Bilder) und Oberhofen (wegen einer Altar= 

einſezung *). Dagegen wollten die katholiſchen Orte in das 

Immunitätzrecht der Kirhen keinen Eingriff thun laſſen. Mehrere 

evangeliſche Gemeinden bauten Kirchen und gründeten neue Kir<= 

ſpiele, 3. B. Neukirc<, Roggweil, Stettfurt ; neue katholiſche Kirc<hen 

entſtanden dagegen keine, nur Steinebrunn erhielt einen eigenen 

Kaplan. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, beſonders aber 

ſeit der Freiheitserklärung der Landgrafſchaft Thurgau (1798) und 

der Bildung eines eigenen eidgenöſſiſchen Kantons (1803) hörten 

derartige Erſcheinungen immer mehr auf. Toleranz, Glaubens3= 

und Gewiſſensfreiheit waren die Grundſäße, die mit Recht bei 

allen Verfaſſungsveränderungen, welche im 19. Jahrhundert ſtatt= 

fanden, an die Spitze der Verfaſſung geſtellt wurden und die anch, 

was noch mehr iſt, in Fleiſc<, und Blut des thurganiſchen Volkes 

übergegangen find. Ein beſchränkende3 Convertitengeſeß ſteuerte 

biöherigen Mißbräuchen bei Uebertritten, welche daher im 19. Jahr- 

hundert zu den Seltenheiten gehörten. Geiſtliche und Gemeinden 

beider Kirhen achteten und betrachteten ſich immer mehr als 

Glieder zweier Schweſterkirchen. Möge dieſer ſchöne Geiſt der 

Hriſtlichen Liebe und des Frieden3 ferner bei den thurgauiſchen 

Gemeinden beider Konfeſſionen wohnen und wirken. 

*) Siehe mehr in K. G. -- Z. A. (landfriedliche Akten.) 

--- ER SI r



Ergänzungen und Berichtigungen. 

Seite 49, Zeile 6 von oben: 12/22. April ſtatt vom 17.--27. April, 
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ebenſo S. 61, Z. 5 v. o.: 17/27. Nov. |t, vom 17.--27. Nov. 

52, Z. 5 v. o.: Der erſte katholiſche Gottesdienſt in Milcheim wurde 

den 22. Mai 1607 durch Jakob Mürgler von Konſtanz gehalten 

j. Kuhn Th. s.) 

57, Note: ſt. 1490: 1470. 

. 66, Z. 1 v. 0o.: Bei zwei Umgüſſen ein und derſelben Glo>e in Schaff- 

hauſen (1664) und Zürich (1669), ſowie für Reparatnren an den 

Friedhofmauern im Jahre 1695 uud 1734 erhielt die katholiſche Ge- 

meinde von der Evangleiſchen „aus Güte“ gegen einen ſchriftlichen Re- 

ver3 Beiträge von fl. 20--30; letztere ließ auch bis in dieſes Jahr- 

hundert bei katholiſchen Leihen mit den Glokken im evangeliſchen 

Thurme läuten. 

76, Z. 5 v. o.: Der evangeliſche Pfarrer in Mammiern erhielt im 

Jahre 1632 als Wohnung da3 ſogenannte rothe Haus mit Kraut- und 

Baumgarten an der Landſtraße nach Stein, ſpäter aber ein ſolhes am 

See ohne letztere Zubehörden ; dieſes bewohnte derſelbe bis in's 19. 

Jahrhundert. 

80, Z. 9 v. u.: Magdalena Hoppler ſt. : A. v. Wellenberg. 

90, Z. 9 v. u.: Nac< dem Empfang der Gaben für Wiederherſtellung 

der Kapelle in Landſchlacht that der Pfarrer in Altnau zuerſt beim 

Domfkapitel und nachher beim thurgauiſchen Landvogte Lagger (oon 

Unterwalden) dafür Scritte. Damals waren in Landſchlacht unter 
18 Evangeliſchen nur vier katholiſche Familien, wovon drei e3 erſt 

geworden waren, die bi3s 1695 auf 14, darunter 2 anſäßige, ſich ver- 

mehrten und beinahe die Hälfte der katholiſchen Kir<hgemeinde Alinau 

ausmachten. =- Im Jahre 1713 wurden den Evangeliſchen in Land- 

ſchlacht der Gebrauch der dortigen Kapellglo>en bei Beerdigungen wieder 
erlaubt. 

94, 3. 10 v. o.: Nur zwei bis drei der reichſten. katholiſ<en Haus- 

haltungen in Mannenbach nebſt dem Schreiber des Gericht3herrn 

(Kloſter Reichenau) regten ohne Unterſtüßung des Ort8pfarrer8 ſeit 
1684 die Wiederanſtellung eine8 Kaplans in dieſem Dorfe an.
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S. 95, Z. 11 v. o.: Der Kapellſtreit in Triboltingen entſtand in Folge 

des Verlangens der Amtleute des Gerichtösherrn (Kloſter Reichenau) 

Ihnen die frühern Kapellrehnungen zur Einſicht mitzutheilen (1675). 

Die evangeliſchen Dorfbewohner betrachteten das al8 einen Vorwand, 

fie der bisherigen Eigenthums5rechte über die Kapelle zu berauben. 

S. 93, Z. 4 v. 0.: Der Biſchof Andreas wollte 1592 als Lehenherr des 
Scloſſes Oettliahauſen deſſen Verkauf an die evangeliſ<e Familie 

Zollikofer nicht genehmigen (S. A.) und 1593 der Gemeinde Neukirch 

h./Th. nicht mehr geſtatten, ſi<ß vom Helfer verſehen zu laſſen 

(K. G.) 

S. 136, Z. 18 v. o.: Zürich änderte bald ſeine gute Meinung. Mehrere 

beunruhigende Berichte des Ortspfarrer3 Wohnli<h, 3z. B. daß im 

Juli 1639 der Abt Plazidus in Fiſchingen mit zwei katholiſchen Haus- 

vätern aus der Kirc<hgemeinde Luſtorf (Bommer in Wolfikon, der aber 

etwas ſpäter bei einem Aufenthalte im Kanton Zitrich daſelbſt am 

evangeliſchen Gottesdienſt und Abendmahl Theil nahm, und Meyerhans 

in Grub) in Baden geweſen und in Folge ſeiner reichen Geſchenke an 

die katholiſhen Geſandten von ihnen günſtige Antwort erhalten und 
daß bald nachher einer ſeiner Mönche, freilich unter einem andern Vor- 

wande, in der Kirche Luſtorf einen Augenſchein vorgenommen, um 

den Altar aus der Sc<loßkapelle in Spiegelberg dahin zu verſeen, be- 

wogen Zürich, den Abt deßwegen zur Rede zu ſtellen und an ſein Ver- 

ſprech:n von 1629 (S, 135) erinnern zu laſſen. Obſchon derſelbe zwar 
nicht das Mitwiſſen von dieſem Plane, aber doh jede Mitbetheilung 

zur Ausführung desfelben verneinte, gab Zürich fowohl Wohnlich als 

vem Obervogt in Kyburg ſchriftliche Weiſungen und eine Rechtsver- 

wahrung, ſofern in Luſtorf ein Altar eingeſezt werden ſollte (Nov. 1639). 
Als Wohnlich nach längerm Stillfchweigen wieder nach Zürich berichtete, 

daß Meyerhans auf eine Empfehlung des Abtes Plazius in Baden, 

wie er ſelbſt ausbreite, von den katholiſcher Geſandten die Zuſage zu 

baldiger Ausführung des8 Planes erhalten (Juli 1643), erneuerte es 

die Anordnungen vom Jahre 1639 und proteſtirte zugleich in Luzern 

„gegen die zu Baden erfolgte ungewöhnliche Liberation des Meyer- 

hanſen als eines unfähigen Einwohners der Landgrafſchaft Thurgau.“ 

Bi35 Oktober 1644 blieb aber die Sache liegen. 

Im Jahre 1695 waren in der Kir<hgemeinde Luſtorf 76 evangeliſche 

Haushaltungen mit 361 Seelen und nur 7 katholiſchen Familien, wovon 

2 (die des Convertiten Wellauer und eine Namens Miltau) in Wolfikon 

und 5 ſeit 20 Jahren eingewanderte in Wetikon auf Lehen des Abtes 
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von Fiſchingen wohnten ; lehtere mußte die Gemeinde auf des Gerichts8- 

herren Befehl 1690 als Bürger annehmen. 

S. 139, Z. 17 v. u.: Ueber die gegenſeitigen Klagen ſ. Pupikofer, thur- 
gauiſche Geſchichte 2, 199. 

S. 149, Z. 11 v. u.: ſt. dahin: nach Bern. 

S. 172 und 173: Der Bruder Schlatters nahm ſich .erſt deſſen Knaben an, 

als dieſer ihm mit der Klage entgegengelaufen war: er bleibe nicht 

mehr in dem Scloſſe, weil er da anders beten ſollte, als ihn ſeine 

Mutter gelehrt, Frau Schlatter ging nicht, wie die biſchöflichen Räthe 

vermutheten, von St. Gallen, wohin auch ihre zwei Mädchen *) den 
9. Juni N, K. im Begleite der Frau Spielmann nachgefolgt waren, 

nach Zürich, ſondern nach dem Rath einer evangeliſchen Tagſatzung in 

Baden (4. Juli 1666) nach dem Kanton Appenzell. --- Statt 50 Pfſd. 

Denar mußte die Stiefſchwieger (S. 172, Z. 5 v, u.) in Folge Nach- 
laſſes nur 25 Pfund bezahlen. (S8. A.) 

S. 177, Z. 1 v. 9.: ſtatt die 5 Kath.: die Katholiken. 

S. 178. In Arbon convertirte 1665 Hans Rorſhac<, welcher der Stamm- 

vater einer zahlreichen Familie wurde (bis 1710: 24 Glieder) und 

ſpäter der arme Sohn des frühern dortigen evangeliſchen Pſarrers 

Wiedenkeller mit ſeiner Frau und zwei Töchtern. Mehr ſiehe Heft 14, 

S. 23 u. ff 

*) Nac Berichten im Th. A, (Meersburger A.) waren ſie 8 und 12, nach 8. A. (6, 

1, 686) 11 und 14 Jahre alt.


